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Vorwort. 

Bei der Darstellung der Geschi chte des Hexenprozesses in 
Hessen-Kassel habe ich geglaubt , mich auf da s Gebiet be scl1rän
ken zu müssen, wel ches in der Period e der Hexenproze sse tat
sächlich hes sisch war. Ich habe deshalb ab sichtli ch diejenigen 
Ortschaften und Bezirke , welche zu dieser Zeit unt er and erer -
kirchlicher od er weltlicher - Oberhoh eit standen , ausgenom• 
men. Dazu gehören die früher mainzi schen Ämt er (wie Fritz
lar 1) und Amöneburg ), die Graf schaft Hanau , Gelnhausen und 
Fulda 2

). Rinteln und den dazug ehöri gen Teil Schaumburgs 
habe ich erst von der Zeit an mit b erü cksichti gt , wo es a11 Hes
sen fiel (1648). Gerad e hier werd en wir feststellen könn en , wie 
,,erschi eden da s VerfahFen zu dem son st im , h essischen I-lexe11-
prozeß geiibten gew·esen ist - ein Bewei s dafür , daß bei gleich
zeitiger Behandlung der später hinzi1gekomm en en Gebiet steile 
die Einheitlichkeit der Dar stellun 1g gestört word en wäre. 

Um wörtlich angefiihrte Stellen au s den Akten verständlicher 
zu machen , hab e ich sie der heutig en Schr eibw eise angeglichen. 
Nur wo die alt e Schr eibart auf spra chli cl1e Besond erh eiten 
schließen ließ , hab e · ich sie beibehalt en, desgl. stets b ei Anfüh
rung bereit s gedru ckt er Quellen. 

Im übrigen habe ich mich bemiil1t, in erster Linie da s ge
richtliche Verfahren in den Vorder grund zu stellen . Der r eich
haltige Quellen stoff im Marbur ger Staat sarchiv hätt e zwar auch 
eine umfassendere Dar stellung ermö glicht , do ch hätt e bei ein
gehend er Berü cksi chtigun g der and eren Fr age n - wie z.B. der 
nach den ver schi edenen Form en des Hexen- und Aberglaubens 
- notwendi gerweis e die Dar stellun g des Verf ahr en s leiden müs
sen. Ich hoffe aber , daß dadur ch kein e fühlbare Lück e entstan
den ist. Einmal sind die Vor stellun gen , die dem Hexenwahn zu
grundeliegen , in den vers chied en sten Gegend en die ·gleiche11; wir 
b'esitzen a11ch vielfach e Arb eiten üb er dieses Gebiet . Für Hes sen 
ab er geben die Aufsätze von Fr a n z im „Hessenl and '' ein an
schauliche s Bild , '\venngleich er die hi er b earb eiteten Akten nicht 
benutzt hat , sondern 1neist aus z,veiter Qu elle schöpft. 

1) Fü r Fritzlar vgl. H . Br aun S. 24, 26 f. , 42 f., 120, 555 ff.; Fr an z, Hexen 
glaub e IV, a. a . 0 . S. 143 f.; fern er Marb. Arch. O. W. S. 722. 

2) Für Fuld a vgl. Malkmu s, S. 101/ 151; Fra11z, Hexengl aube IV, a. a . 0 . 
S. 52 f .; v. Lamb erg, Beilagen Lit. D. 
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Den Herren des Marburger Staatsarchivs und des Vereins 
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Hinweis bezüglicl1 des Materials zu Dank verpflichtet, desglei
chen Frau Dr. L. W eise r - A a 11 vom Psychologischen Institut 
zu Oslo, die mir ihren Beitrag ,,Hexe'' im H. D. A. noch vor 
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sonderer D1ank an dieser Stelle 1gilt aber Herrn Professor Dr. 
W. Merk , Marburg, für mancherlei Ratschläge , sowie meinem 
verehrten väterlichen Freunde, Herrn Professor D. Rudolf G ü n
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zur Anfertigung dieser Arbeit verda11ke. 
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I. Allgemeines über den Ursprung und die 
Entwicklung der Hexenverfolgung. 

Ein e Geschi cht e der H exenverfol gun g für ein bestimn1tes 
Gebiet kann nicht geschrieb en w erd en , ohn e daß man zuvor 
einen Blick auf die all gem ein e Entwi cklun g j en er W ahnvor stel
lun 1gen ,virft , ,velcl1e diesern .\ T erfahr en zugrund e liegen . Den11 
für jed en , dem h eut e Akt en au s jener Zeit in die Hand gerat en , 
öffnet sich hi er - ma g er auch nu r ein en ein zigen dieser Pro
zes se verfolg en - eine vö llig n eue W elt von m erkwürdig en , ja 
unglaubli che11 Vor stellun gen 3). Wir 1-Ieuti gen , di e wir unter 
dem selbst'\-·erständli ch en Schut ze des Recht s im Staa te groß 
werden , können un s nur schwer in ein e Zeit hin eind enken , in der 
Gesetz und Recht den Men s,chen nicht zt1m Segen gegeb en war en , 
sond ern zu gr enz enl osem J ammer , zu Qu al und Verfol gung 
führten . So fern steh en ,vir inn erli ch j en en Vor stellungen , ob
wohl ihre fur chtbar sten Auswü ch se nur weni ge Jahrhunderte 
zuriickli egen und zu sammenfall en mit ein er Zeit , die wir son st 
gerade al s Periode eine s geisti gen Erwach en s, ein er neuen Huma
nität, anzt1sehen pflegen . 

Doch würde es über den Rahm en diese r Arb eit hinau sgeh en, 
wenn wir di e jahrhund ertelan ge Geschi cht e des Hexenglaub ens 
und sein er Auswirkun gen in all en ihr en Ph asen dar stellen woll
ten. Wir mü ssen un s vieln1ehr auf die Angab e weni ger Dat en 
beschränk en t1nd diirf en da s um so eher tun , als un s unt er den 
eingang s genannten W erken au sführli ch e und ersch öp fende Dar
stellung en für ein ein gehender es St11dium geg eben sind . 

• 

A. H e x e n g 1 a u b e u n d H e x e n v e r f o 1 g u n g b i s z u m 
1 3. J a h r h u n d e r t . 

' 

Sicher ist , da ß man schon bi s in die An fänge der Mensch -
heit sgeschicht e zt1rückgehen mt 1ß, tim an die Wu r zeln des Zau-
ber - und Hexenglauben s h eran zukomm en 4), der au ch all en primi
tiv en Völkern eigent iimli ch ist 4a). Er ist das E rgebni s ein er 
lang en Entwi ckl11ng, der en W esen sbestandt eile nam entli ch reli
giöse Vor stellun gen bild en 5) . Mit den verschi eden en kulti sche11 
Form en ,vech seln au ch die Anschauun gen über da s W esen der 

3) Vgl. hi erzu J. Grimm s Bri ef an Wigan d, bei Stenge l III , S. 198. 
4) Soldan I, S. 13; Fr anz, Hexeng laub e I , a. a. 0 . S. 2. 

4a ) v. Heilwald S. 2 ff. 
5) Der sch , a. a. 0 . S. 239; Vor demf eld e S. 126, 143. 

• 

• 

• 
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Zauberei wie üb er ihr Wirku11 gs·gebi et 6) . Mit Recht beginnt da
her Soldan seine Geschi chte der Hex enproze sse mit einer Dar
stellung der ver schied enen Zaub ervor stellung en im Orient , in 
der Antil{e und in der a lt en chri stli ch en I{irch e. Sie alle sind 
für die Entwicklung dieses W ahn es bi s zu der "hi er behandelten 
Zeit von nicht zu u11ter schät zend er Bed eutun g ge,vese n , doch ist 
gerade gegen Soldan s \Verk ni cht ohne Grund der Vorwurf er· 
hob en word en , da ß es di e germani sch e Grt1ndla ge des Hexen· 
glat1ben s üb ersehe 7) • 

Wir ,verd en auf die in der ei,gentli chen P eri ode der H exen
proz esse vorh andenen Formen des Zaub er- 11nd H exe nglaubens 
no ch gelegentli ch in and er en Kapit eln zt1rückk omm en und 1nöch
ten hier nur eini ge not,v endi ge Angaben üb 'er den Ur sprung und 
die allg em ein e Entwi cklun g der damit verbund enen Verfolgun
gen brin gen. 

Der Glaub e an iib ernatürli ch e l{räft e und Geist er , di e der 
Men sch sich zunutz e m ac h en kann , mußt e z11 der Vor stellung 
fiihren , daß solche Kr äft e sowohl in gut em ,vie in bösem Sinne 
wirken kön11ten , d . h . zu nüt zlich en , sozial en Zwecl{en , "vie zu 
selb st süchti gen , scl1ä dli chen Z,vec ken 8) . Let zter es mußt e man 
natürli ch z11 verhind ern suchen , ind em in an solch e ,,schwarze 
Magie' ' bestr aft e. Das ko11nte von zwe ierlei Gesicht spunkten aus 
gescheh en: Einmal des tat sä.chli ch an geri cl1tet en Schad ens wegen, 
and ererseit s aber wegen seiner notwendi gen Voraussetzu11g, der 
wid ernatürli ch en Gem ein sch,aft selb st . I1n letzt eren Falle war 
der darin enth alt ene Abf all ,ron Gott , Ungehor sam oder Abgötte
rei da s ent sch eidend e Merkm al 9) . 

Diesen Dopp~lchar akt er der Zauberk11n st find en ,vir scl1on 
im germ ani sche11 Alt ertum , we nn auch ein e Abgr en zun g z,vi sch en 
gut er und böse r Zaub er ei sch,ver mö glich ist 10) , da zu der Zeit , 
a11s der ,vir Nachri cht en hab en , schon ein stark er E influß des 
Chri st ent11ms vorh and en wa r 11) . E in Zusamm enhan g des späte
r en Hexe 11glaub en s 1nit der Geist erv.1elt der alten Deut schen ist 
jedo ch t1nverkennh ar 12) . Wir ,,,issen au s der E dd a , da ß schon 
na ch alten h eidni scl1en Begri ffe n di e Zaub erinn en , di e Nacl1-
folg erinn en der Unl1old en und Nac htmahr en , näc htli ch ausfah-

6) Soldan S. 5 ff. 
7) Grimm , Myt l1ologie S. XXI; Riezler S. 4, 10; Vord e1nfelde S. 141. 
8) Beth in R. G. G., Art. ,,Hexe nglaub e' 1 1; Dersch a. a. 0. S. 239. 
9) Pl it t-Zöckl er in R. E ., ,,Hexen t1nd Hexe11pro ·zesse1

' ; Hansen , Zau
berw ahn S. 32, 52; Hi s S. 110; Vor demfeld e S. 124 ff. 

10) Nur die böse Zaub erei ,vu r de bes tr af t , und z,yar 1nit dem To de. Vgl. 
Brunn er II , S. 873. 

11) Grim m , Myth olo gie S. 861; Wild a S. 963; Riez ler S. 11. 
12) Grimm a. a . 0 . S. 861 f., 868, 873; Der sch a. a. 0. S. 242; Ku1nn1er 

S. 195; Vor dem feld e S. 129. 

, 
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1·en 18
). Zwar wird der Zauber auch von Männern geübt, doch 

hat ihn schon das früheste Altertum vorzugsweise den l""rauen 
zugeschrieben , die von jel1er als Weissagerinnen verehrt worden 
waren 14

). Mit der Zeit dichtete man ihnen alles das an, was wir 
in späterer Zeit an Beschuldigungen fiir die I-Iexen finden: Lie
beszauber, Kranlih eits- und Heilungszaub er , Vergiftungen, Wet
termachen und das Vermögen, Tiergestalt anzunehn1en 15). Doch 
sind alle diese Vorstellt1ngen keine ausschließlich germaniscl1en, 
sondern Römer, Griechen · und Kelten haben sie in ähnlicher 
Weise ent\.vickelt. Die römischen Strigen , Lamien , Furien sind 
nichts anderes als unsere Unholden und Hexen 16). 

Schon dem späten Heidentum gilt die Zaub ere i als moralisch 
anrüchig 17

). Diese A11sc.hauun 1g mußte no cl1 stärker in den Vor
dergrund treten , als nach Einführung des Christentums alle 
früheren Begriffe und Bräuche für sündhaftes Blendwerk er
klärt wurden, die alten Götter sich in Teufel, ihre Verehrung 
sich in teuflische Gaukelei \.vandelten 18). Nunmehr erschienen 
die Hexen im Gefolge ehemaliger Göttinnen, die von den Be
kehrern selbst zu Unholden gemacht ,vorden ,varen 19). So ,vur
den in erster cl1ristlicher Zeit Zauberei und Wahrsagerei als 
Erzeugnisse des heidnischen Glaubens angesehen und die Un
vereinbarkeit des Zauberglat1b ·ens mit dem Glauben an Gottes 
Allmacht festgestellt. . 

Die Bestimmtheit, mit der die Kirche diesen Aberglauben 
zugleich mit dem I-Ieidentum bekämpft , 1nuß gegenüber späte
ren Zeiten geradezt1 überraschen 20). Denn scl1on in den ersten 
Jahrhunderten des Cl1ristentums entwiclielt sich in Anlehnung 

13) Grin1m a. a. 0. S. 880; Der sch , a. a. 0. S. 239; Vorde1nfe11..a.e S. 141 f. 
14) Grimm a. a. 0. S. 867 f.; Mogk S. 99, 109; Franz, Hexenglaube I, a. a. 

0. S. '2; Henning S. 46; A. M. Vordemfelde S. 129 f. Kummer S.139 ff. ist der 
Ansi cht , daß die alte ger1nanische Weissagung mit Zauberei nichts zu tun 
habe , doch sche int er dabei unter Zauberei nur die „böse" zu verstehe11, 
zumal er in seinen ,veiteren Ausführungen at1f die hi_er bestehenden Zu
sammenhä11ge selbst hin, veis t. 

15) ' Grimm a. a. 0. S. 873; Mogk S. '28 f.; Brun11er II, S. 875; l{u1nmer 
a. a. 0. 

16) Grimm a. a. 0. S. 868, 872; Riezler S. 10; Breiden S. 15; Henning S. 45; 
Vordemf eld e S. 139, 147. - Über die Etymologie de s Wortes „Hexe" vgl. 
Frank , Geschichte des Wortes Hexe, bei Hansen, Quellen S. 614 ff. 

17) Wilda S. 964; Kumn1er S. 193; dieser bringt at1ch Nachrichten aus 
germanischer Zeit üb er Verfolgungen von Zauberern, die verbrannt oder er
tränkt werden. 

18) Grimm a. a. 0. S. 862; Brunner II , S. 873; Wilda S. 962; Hi s S. 110; 
Lehmann S. 82; Kummer S. 194 ff., 200. Auf die beachte nsw erten Aus
führungen Kum1ners S. 210 ff., der diesen Wandel schon vor der Bekeh
rung szeit an11ehn1en ,vill, näher einzugehe 11, 1nüssen ,vir un s hi er leider 
vers&gen. 

19) Grimm a. a. 0. S. 882; Fra11z, Hexeng laub e I , a. a. 0. S. 2; He11ning 
s. 41 f. 

20) Wilda S. 969, 971. 
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an einige Bibelstellen , wie Moses II, 22, 18; III, 20, 27, ein starker 
Dämonenglaube 21), der durch die Kirchenlehrer des 4. und 
5. Jahrl1underts, insbesondere durch Augustin, nur noch geför
dert ,vird 22). Doch wird in jenen Zeiten eine Verfolgung und 
Bestraft1ng der Zauberei , Wahrsagerei usw., ,vo sie tatsächlich 
vorgenommen wird , maßvoll geübt; sie best eht au sschließlich 
in kirchlichen Strafen. Solche ordneten z.B. die Synoden zu 
Elvira (306) 23) , Ancyra {314) 24

) und Laodicaea (um 380 ) 2li) an. 
Dabei blieb es auch noch in den folgenden Jahrhunderten, und 
erst die Synode zu Reisbach-Freisingen (800 ) gebietet, . die Zau
berer und Zauberin11en einzukerkern , docl1 nicht am Leben zu 
bestrafen 26). 

Die weltlichen Gesetze , z.B. die J„ex Salica (um 510) , drohen 
dagegen bereits schwere Straf~n, namentlicl1 für Schadenzauber, 
an 27

), aber gerade das genannte Gesetz kennt auch schon eine 
Geldstrafe für die Anschuldi ,gung eines freien Weibes als I-Iexe, 
wie es als ehrenrührige Schelte des Mannes bezeichnet , ihn einen 
Hexenkesselträger zu nennen 28). 

Später nehmen dann die Karolinger entschieden gegen den 
Aberglauben Stellung , doch ist Karl der Große in seiner Haltung 
nicht immer einheitlich ge,vesen. Er setzt z,var Todesstrafe für 
diejenigen fest, welche jemanden als Hexe verbrennen 29

), be
fiehlt ab 'er andererseits , die Zat1berer der Kirche als Sklaven zu 
übergeben 30

) . Agobard von Lyon (gest. 840) tritt -in jener Zeit 
dem Aberglauben, insbesondere den Ordalien, entgegen 31), wie 
auch der Kanon Episcopi (um 900) gebietet, das Volk über die 
Nichtigkeit des Hexenwesens z:u belehren 32 ). So kennt das frühe 

21) Soldan I, S. 71 ff ., Helbing S. 132 ff.; His S. 110; Breiden S. 19. 
22) Soldan I, S. 77 ff.; Schindler S. 108, 284 f.; Dersch a. a. 0 . S. 240. 
23) Concilium Eliberitanu1n, Kan. VI (Laucl1ert S. 14). 
24) K aYOVf~ TIV1I 111 '.Ay xV{!{t <JVVf A,'fo11'(WV X.XIV (Lauchert s. 34) . 
25) K avovf ~ T(VV EY Aa o,Ji.xf f{~ Tij ~ <Pevy f a~ <JVVf A,'fOVT(J)V XXXVI (Lauchert 

s. 76j. 
26) Mon. Germ. Leg. sect. III, T. II, pars I, p. 209 , art. XV. 
27) Lex Sal. XIX „De maleficiis" (Geffcke11 S. 19. 130 f. ); vgl. aucl1 

Grimm a. a. 0. S. 873 f . - S. ferner unten S. 125. 
28) Lex Sal. LXIV „De herburgium" (Geffcken S. 61, 232); vgl. ferner 

Grimm , Rechtsaltertümer S. 645 f.; Bru11ner II, S. 866, 874; Vordemf eld e S. 137. 
29) Capitulatio de partibus Saxoniae (775- 790) VI, Mon. Germ. Leg. 

sect. II , T. I, p. 69. - Also kamen schon damals hin und ,vieder Hexen
brände vor , ,vie wir auch aus and eren Gesetzen ,vissen. Vgl. Soldan I, S. 117; 
Brunn er S: 246; Vordemf elde S. 136, 148 f. 

30) Capitulatio de part. Sax. l. c. Vgl. auch Soldan I, S. 110; Brunner II, 
S. 876; His S. 110. 

31) Vgl. seine Schriften „Contra insulsam vulgi opinio11en1 de grandine 
et tonitruis" (gegen de11 Aberglauben vom Wetterzauber ) und „Liber contra 
judicium dei" (gegen die Gottesurteile ) . Hierzu Schindler S. 50 f. ; R. E. I S. '247. 

32) Burch. Worm. eccl. <leeret. lib. X, Cap. I, p. 133; Soldan I, S. 112 ff.; 
auch R. E. VIII S. 32; Paulus S. 205 f.; Henning S. 67; Franz , Hexenglaube IV, 
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Mitt elalter Zaub erer und Hex en nur in ein em mild er en Sinn e 
als sagenhaft e, dem T euf elsglaul) en anh eimf alle·nd e, elbi scl1e 
od er gar teuf elsb esesse ne W esen , ni cht al s wirklich e, von Gott 
abg efall en e Übeltäter , die geri chtlich zu verf olgen w ären 33

) . 

Dieser auf geklärt e Standpunkt erh ält sich no ch J ahrhun
derte in geistli chen und weltli ch en Kr eisen 34

}, bi s der alt e Ab er
glaub e im 13. Jal1rhund ert wi eder neu en Boden find et , nam ent
lich dur ch die Lehr en Thoma s' von Aquin o (gest . 1274), welch e 
neben den alt en Vor stellunge11 des I-Iexenglaub ens - \\ T ett er
schad en , ~1en schen- und Viehb ehexun g, Luft fahrt en us,v. -
nam entli ch au ch die T euf elsbuhl schaft , die Lehr e vom Succubu s 
und In cubu s, behand eln 35) ; und gerade hi erin liegt das bede u 
tend ste Charakt eri stik um des sp·äteren Hexenw ahn s 36

) . Hier 
dur ch ,vt1rde di e en ge Verbindung der Zaub er er und H exen mit 
den Dämon e11 festgestellt. W ähr end der alt en gern1ani schen Vor
stellun g der Begri ff des T euf els noch fr emd gewese n war und 
erst allm ähli ch der chri stli ch e Glaub e an ein en männli ch en T eu
fel di e Unhold en und H exen in sein e Botm äß igk eit br acht e 37

} , 

wurd e jetzt durc h die kir chli ch e L ehr e von der Möglichk eit eines 
Vertra gsv~rh ältni sses und Gescl1lecht sverkehr s zwisch en Mensch 
und Teuf el ein ketzeri sches Elem ent in die Zaub er ei hin ein ge
tra gen 38): ,,E s hab en die Geistli ch en dur ch ihr e Teufelslehr en 
und Wund er geschi cht en , dur ch eigen en Ab·er glaub en dem I-Iexen 
wahn solch en Vor schu b geleistet , daß dadur ch die lau tere Lehr e, 
welche die Kir ch e auf geste llt hatt e, völlig un wir ksa m gemac ht 
und fas t in Ver gesse nh eit gerat en zu sein sch eint ." 39

) 

So bild et das 13. J ahrl1undert für die Geschi cht e des Hexen
wahn s und die Verf olgun g der Hexen ein en We n dep unl i:t zum 
Schlimm er en 40 ) . Durch di e Ketzerve rf olgun gen dieser Zeit ,vird 
auch dem Zauber gla11ben n euer Stoff zu gefü hr t 41

), und alles das , 
wa s in der von 11ns b eh and elten P eri ode den H exen vorge,vor f en 
wird , find en ,vir hi er fast vollk ommen ent wicke lt vor. 

a. a . 0. S. 50. Der s. ,vei st auf S. 111 dara uf h in , daß der Hera usgeber di eses 
Kanon s, der Bischo f Bur ch ard I. von Worm s, ,val1rscheinli ch Oberhe sse ,va r . 

33) Grimm , Myth ologie S. 892 f. 
34) Ge,viß kommen auch Ausnahm en vor. Vgl. Brunn er II, S. 750. 
35) Über die l{ün ste der Zauber er ausführ licl1 in „Summ a contra genti 

le s", Lib, III , Cap. CII I- CVIII (Oper a T. XIV, p. 333- 340). Über die Te u
fel sbu hlschaf t in „Sum:ina Th eologiae", par s I , qu. LI , Art. III , 6 (Ope r a 
T. V, p . 19) . Über den Vertrag mit dem Teuf el in „Su1n1na Th eologiae" , 
par s II 2, qu. CXXII, Art . II , 3 (Opera T. IX, p . 4 75 s.); vgl. auch Lehm ann S. 116. 

36) Grim m a.a.0. S.890 ; Vord em feld e S.147. 
37) Grimm a. a. 0. S. 887 f. 
38) Grimm a. a. 0 . S. 893; Hanscn, Zaub er,vahn S. 533 ff. 
39) W ilda S. 973. 
40) Helbi ng S. 142. 
41) Hans en a . a. 0. S. 238 ff .; Fi cker a . a. 0. S. 181. 

• 
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B . Die K e t z e r ver f o l g 11 n ge n im 1 2. 11 n d 1 3. J a h r -
hund e rt. 

Ketz er und Ketzerverfol gun gen sind kein e net1en Er schei
nun gen , die er st in di eser Zeit auftr eten. Sch on in den ersten 
chri stli ch en Jahrhund ert en h at es bekanntli ch ketz eri sch e Sekten 
(z. B. di e Manich äer ) gegebeIJ., sind auch schon Hinri chtungen 
vorgekomm en 42

). Do ch kann für un s hi er nur die Zeit in Be
tra cht k omm en , ,velcl1e unmitt elbar von Einfluß auf die Hexen
verfolgun g gew esen ist . 

Im Anfang des 11. J ahrhund ert s ent steht an den ver scl1ie
densten Ort en die Sekt e der Kath ar er (auch Manichäer , in Süd
frankr eich Albigen ser genannt ), di e schon frühz eiti g von der 
Kirche verfolgt ,vird "3). Ber eit s in der er st e11 Zeit ihres Auf„ 
tr et en s find en ,vir stellen, veise Hinri cht11ngen , n amentli ch durchf 
Feu er. Als dann no ch in der z,veit en Hälft e des 12. J al1rhu11-
derts von P etr11s W aldu s die Sekt e der W ald en ser in s Leben 
geruf en ,vird , sieht sich di e Kir ch e in ihr em Bestand e gefähr
det 44), und 1209 ford ert P apst Inn ozenz III . zum l{r euzzuge 
gegen die Sel{ten auf, die in ein em etw a z,van zigjährig en Kampf 
fa st gänzli ch verni cht et ,verd en 45). J etzt tr et en au ch die schon 
friiher vorhand en en Inqui siti onsgeri chte stärker in Aktion, 
unt er stiizt von der w eltli cl1en Staa tsgewalt , ,velche die I{etzerei 
z11m schli mmsten bürg erli chen Verbr echen st empelt und sie 111it 

. Acht , Kerk er , T od und Ein ziehun g der Güter bestraft 46
). 

Zu dieser Zeit find et di e l{etzerver folgun g auch in Deutsch
land Ein gan g. Nac hd em zu er st in geistli ch en Territorien (I{öln, 
Straßbur g) Verbr ennun gen vorgekomm en ,var en , ,vurde 1232 
die Reich sacht übe r die Ketz er verl1än gt 47

). Mit der deut scl1en 
Ketz erverf olgung aber ist untr ennbar der Name ein es l\ifannes 
verbund en , der au ch in un serer Betr achtung b esond eres Inter
esse verdi ent: Konrad von Marburg. 

Sein vVirk en als Ketz erv e,rf olger be ginnt wohl um 1214/ 16 4R). 
Als solch er sch eint er sich schon einen ge,vi ssen Nam en gema cht zu 

42) Th eloe S. 3. 
4:l) Solda n I , S. 133; Th eloe S. 5 ff., 37 f., 55-88 . Dieses W er k bi etet 

überh aup t einen au st,?ezeichn eten Überbl ick über die Ketzerve rfolgun g des 
11. und 12. J ah rhund ert s, desgl. ein e f leißige Sammlun g all er ein schl ägigen 
gei stli chen und ,vellli chen Gese tze dieser Zeit. Vgl. fern er W ahrmund S. 11 ff. 

44) Th eloe S. 89; Fl ade S. 15. 
45) Sold an I , S. 138. 
46) Helbin g S. 107. 
47) Soldan I, S. 139. 
48) Nicht sch on 1212, bei der Ketzerve rf olgun g in Stra ßburg, ,vie man 

fälschli ch angenomm en ha t. Vgl. Hau sra th S. 12; Dersch a. a. 0 . S. 241. Hier 
scheint ein e Ver wechslu ng vor zuli egen. P . Braun a. a. O. S. 250 f., 264; W . W. 
VII , S. 945. 
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haben , denn im Jahre 1227 erhält er von Papst Gregor IX. für 
ganz Deut schland den Auftrag , selbständig die Ketzer aufzu
suchen und abzuurteilen 49

). War ihm schon dadurch eine außer
gewöhnliche Machtbefugni s verli ehen word en, so kannte sein 
Verfol ,gungseif er keine Grenz en m ehr , als im Jahre 1231 Papst 
Gregor durch ein e Instrukti on ihm und den in der Ketzerver 
folgung besond ers rührig en Dominikanern noch ,veitere Voll
machten gegeben hatte 50) . Wi e un s bericl1tet wird , zog er , auf 
einem klein en Maultier r eitend , mit seiner Schar , unter der sich 
zweifelhafte ste Elemente b efanden , von Ort zu Ort , überall 
Schrecken um sich verbreit end 5·1). - ,,Da zitterte das ganze 
Land ", heißt es in ein er Na chri cht jener Zeit , ,,und die es anders 
wollten , verrno cht en ni chts. '' 52 ) 

Ein starker Rü ckhalt ,var der Ketz erv erf olgung darau s er
wachsen , daß auch die ,veltli ch en Behörd en da s Vorgeh en der 
Inquisitoren begünsti ,gten 53 ) . Schon seit dem Anfang des 
12 . . Jahrhundert s war die Kirche eifrig bemüht ge,vesen, die Ver
kündigung staatlicher l{etzerge setze zu veranlassen 54) . 1184 
hatte Friedrich I. di e Ketzerverordnun gen des Pap ste s Lu cius III. 
bestätigt und den kirchlichen Organen ,veitg ehend ste Unter
stützung bei ihr em Kampfe zugesichert 56 ). Die Ausführt1ng die
ser Vorschriften blieb ab er seinen Nachfolgern vorbehalten . 
Zwar zeigten sich I-Ieinrich VI. und Philipp von Schwaben in 
der Ketzerverfolgung nicht sonderlich rührig , doch erließ Otto IV. 
im Jahre 1210 ein Edikt , ,vorin er gegen di e Ketzer und il1re 
Helfer den kai serli ch en Bann androhte 56). Imm erhin war diese 
Bestimmung wie andere insonderheit für Oberitalien bestim1nt. 
Ein Reichsgesetz gegen die Här esie wurd e er st 1220 von Fried
rich II. verkündet , wonach die Ketzer mit Ehrlosigkeit, Bann 

• 
und Gütereinziehung bestraft werden sollten 57). Damit war die 
Ketzerei zum l{apitalverbre chen erklärt , w elches vom Staat 
allerdings erst dann zu bestrafen war , wenn die Kircl1e ver
urteilt hatte 58). Nachdem dann eine Verordnung von 1224 in 
der Lombardei den Feuertod als Strafe für die Ketzerei festge
setzt hatte 59) , wurde diese Bestimmung dur cl1 Gesetze Fried-

49) Winkelmann S. 227; P. Braun a. a. 0. S. 33'2. 
50) Vgl. Micha el S. 325 ; Wink elmann S. 230 f.; Hau sr ath S. 40; E. L. Th. 

Henke , S. 20 ; Der sch a. a. 0. S. 241 ; P. Braun a. a. 0 . S. 333 f . 
51) E. L. Th . Henk e S. 25; Hau srath S. 40. 
52) Micha el S. 327; Winkelman n S. 230 ; P . Bra un a . a. 0. S. 337. 
53) Vgl. Flad e S. 29 f .; P. Braun a. a. 0. S. 335. 
54) Köhler S. 8. 
55) Ebenda S. 10 f. 
56) Ebenda S. 26. 
57 ) Ficker a. a. 0. S. 192 ff . 
58 ) Flade S. 4; His S. 109. 
59) Ficker a. a. 0. S. 198 ff . 
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richs 1232 und 1238 für das ganze Reich ausgedehnt und nocl1 
erweitert 60 ) . . 

1'rotz dieser Bestimmungen wurde dem Wirken der Inquisi
toren hier u11d da Widerstand 1ge\eistet , selbst seitens des Kle
rus 61

). .Tene halfen sich aber durch einen geschickte n 
Schachzug: Sie sch los sen mit hohen Herren und Bischöfen ein 
Abkommen , wonacl1 die Hälfte der von den I{etzer11 eingezo ge
nen Güter der Obrigkeit, die andere der Kirche zufallen sollte. 
Dieser Vertrag sol l durch König Heinrich, Friedrichs Sohn, be
stätigt worden sein 62). Zwar ist Letzteres bestritten 63), doch ist 
eine Verordnung Heinrichs aus dem Jahre 1231 überliefert, wo
nach die Erbgüter eines wegen Ketzerei Verurteilten a11 seine 
Erben, die Lehen a11 den Lehnsherren, die fahrende I-Iabe -
nach Abzug der \7 erbrennun 1gskosten - an den Herren des I-Iin
gerichteten fallen sollt en 64

). Es blieb ' aber nicl1t bei dieser Rege
lung der Gütereinziehung. Als die Verpflichtung der Gläubigen, 
die Ketzer zur Anzeige zu bringen 65'), nicht mehr genügend Er
folg hatte , wurde den Anzeigern nicht nur ein himmlischer 
Lohn in Aussicht gestel lt , sondern oft genug ein Teil des ein
gezogenen Vermögens als Prämie zugesproche11 66). Es ist be
greiflich, daß dieses Mittel au13erordentlich erfo lgr eich im Sinne 
der Ketzerverfolgung wirken mußte. 

Im Einzelnen spielte sich das Verfahren , wie es z.B. I(on
rad ·gegen die Ketzer an,vandte , so ab , daß die - meist durch 
Denunziation 67

) - Beschuldigten nach einer Predigt des Inqui
sitors von il1m verhört und dann durch den weltlichen Rich
ter bestraft wurden. Wer bekannte und Reue bezeugte, dein 
,vurden die Haare zum Schimpf über de11 Ol1ren abgescl1ore n, 
und obendrein ,vurde er unter Auf sieht gestellt . Le11gnete der 
Beschuldigte aber , so ,vurde er verurteilt und - oft am Tage 
des Urteilsspruches - durchs Feuer hingerichtet, ohne daß eine 
Verteidigung oder Appellation zugelassen "vorden wäre 68

). Selbst 
wenn bei der Schnelli ·.gkeit des \ 7 erf ahrens eine Verteidigung 

60) l{öhler S. 32 ff.; Flade S. 9; Fi cker a. a. 0. S. 215 ff. ; His S. 109; 
P. Braun a. a. 0 . S. 335. 

61) Flad e S. 46; P. Brau11 a. a. 0. S. 336 f., 343 f. 
62) Hausrath S. 40. 

• 

J 

1 

l 
1 

63 ) Köhler S. 58. /1 
64 ) Flade S. 120; Winkelmann S. 230; I<:öhler S. 58; P. Braun a. a. 0. 

S. 337. - Worauf His (S. 109 ) die Behauptung stütz en ,vill, daß die Strafe 
des Vermögen sver lu stes nicht allgemein dur chgedrungen sei, ist unkl ar. 

65 ) Flade S. 5; P. Braun a. a. 0. S. 333. 
66) Winke lm ann S. 228. 
67) Flade S. 5, 52 ff. ; Han scn , Zauber,vahn S. 218 f.; Dersc h a. a. 0. S. 241. 
68) E. L. Th. Henke S. 24; Flad e S. 61; P. Braun a. a. 0. S. 334, 338. -

Durch das Ketzergesetz von 1232 ,vurde die Appellation in Ketzereisachen 
offiziell ausgeschlossen. Vgl. Köhler S. 37; Flade S. 9, 83. Über Ausnahn1en 
vgl. ebenda S. 122. 

• 

• 
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überhaupt .mö glich gewesen wäre, hätt e sich kaum ein er ge
funden , der dieses gefährli ch e Amt übernommen hätt e 69). Soll 
t en doch all e die, wel ch e I{etzer verteidigten od er be gün stigten, 
nach einer päp stli chen Anw eisung vom 25. 6.1231 die bür ger
liche Recht sfähi gkeit verli eren 10

). War der Beschuldi gte gestän
dig , aber nicht zum Wid erruf bereit , verfiel au ch er dem Feu er 
(allerdin gs war en diese Fälle auß erord entli ch selten) . Da der 
Ausgan g des Verfahr en s all gemein bekannt war , mußte das Ver
hör im Er gebni s wi e die Folter wirken . Unt er dem gleichen 
morali schen Dru ck wurden auch hi er die Angab en von Mit 
schuldi gen erpr eßt 71

) . Die An,vendung der Folter selbst \.var 
dag egen dem germani schen Mitt elalter no ch fr emd 72). And ers 
das Gott esurt eil , denn - wi e es h eißt - pfle :gte Konrad gegen 
die kir chli chen Vor schrift en die Prob e des h eiß en Ei sen s vor
zunehmen 73) • 

E s ist nt1r zu be greifli ch , daß gegen solch es Vorgehen der 
Inqui sitor en der allgem ein e Wid erv.rille imm er mehr wa ch sen 
mußt e. Auf ein er Main zer Synode im Jahre 1233 kam das 
offen zum Ausdru ck . Hier erhi elt Konrad ein e peinli ch e Nieder 
lage: Ein e Deputation wurd e gewählt , di e den Pap st zutn Ein
schreit en be stimmen sollte 74

) . Doch ehe dieser Einhalt gebiete11 
konnte, ,vurd e Konrad auf sein er Rü ckk ehr na ch Marburg in 
der Nähe der Kapellenhöf e von eini gen Rittern (von Dörnb acl1, 
Sch,veinsberg, Herborn u. a.) überfall en und ermord et ; seine 
Helfer t eilten bald sein . Geschi ck 75). Noch einmal erl ebt e dann 
ein Hoft ag unt er König Heinri cl1s Leitung im Jahr e 1234 stür -
1nische Szenen gegen die Ketz erverfol gun g 76) . Die Fol ge war , 
daß ein n euer Ketzerm eister ni cl1t mehr ernannt wurd e. Die 
Inqui sition , ,vie sie Konr ad von Ma rbur g betri eb en h att e, war 
mit sein er Ennordun g be end et . Imm erhin bedeut et sein Tod 
nicht - ,vie man lan ge behaupt et hat - da s End e der Ketzer
verfol gun g schl echthin 77

), denn au ch das 14. und 15. Jal1rh11n
dert hab en n och Ketzerverf olgun 1_gen gese h en , und eine ganze 
Reih e gesetzlicher Vor schri ften und kir chli ch er Erl ässe sind noch 
in jen er Zeit ergan gen 78). Aber ähnli ch e Ausmaß e wi e zu I{on-

69 ) P. Braun a. a. 0. S. 340. 
70 ) Win kelm ann S. 22 8. 
71) Vgl. E . L. Th . Henk e S. 24; Fl ade S. 62, 82; P. Braun a . a . 0 . S. 338 . 
72) Sie wurd e 1252 fü r die Inquisiti on dur ch die Bulle „Ad exstirpanda" 

eing eführt. Vgl. un seren Absc hnit t übe r die Folt er . 
73) Helbing S. 108; Sold an 1, S. 161. Siehe auch un ser en Abschn itt über 

die Hexenp r oben . Über das, später z. T. stark ver ände rte, Verfah ren im 
einzel nen vgl. Flad e S. 45 ff. 

74) P . Br aun a . a. 0. S. 344 ff. 
75) Hausr ath S. 47 ff. ; P . Braun a. a. 0 . S. 348 f., 361 f. 
76) Hausrath a . a: O.; Köhl er S. 60 ; P. Bra un a. a . 0 . S. 354 ff. 
77) Han sen , Zaub er wah 11 S. 339. 
78) Vgl. Flad e S. 10 ff.; üb er Inquisit ore n nac h Konr ad ebe11da S. 35 f. 

2 
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rads Zeiten hat die Inquisition in Deutschland nicht wieder 
erlebt 79). 

Die Verfolgungen der Ketzer sind, wie wir schon frül1er 
erwähnten, für unsere Darstellung von besonderer Bede11tung. 
Einmal, ,veil die den Ketzern vorgeworfenen Vergel1en sich stark 
mit denen der späteren ,,Hexen'' berühren. Gerade das häre
tische Element in der Zauberei gibt der Kirche den Grund zun1 
Vorgehen 1gegen die Hexen. Im übrigen ähneln die phantasti
schen Berichte Konrads an den Papst über Ketzerorgien den 
Beschreib11ngen über Hexentänze und Gelage außerordentlich 80

). 

Dann aber finden wir das summarische Verfahren. die erpreß
ten Angaben von Mitschuldigen, die Verurteilung zum Feuertod 
und manches andere im Hexenprozeß wieder. In einem aber 
sind beide Perioden kaum zu vergleichen: In der Zahl der 
Opfer, die sie forderten. Denn wäl1rend sich in der gesamten 
Inquisition für Deutschland wenig n1ehr aJ~ 500 Verbrennu11ge11 
wirklich nachweisen lassen 81), ist deren Zahl auf Grund der 
Hexenprozesse 11ngleich ·größer. So ist die Hexenverfolgung der 
Inquisition nicht als eine Parallcierscheinung gegenüberzus tel
len, sie stellt sich vielmehr als <leren Spitze dar, auf welche die 
Inquisition schließlicl1 hinausläuft 82

). 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Ketzerverfolgung 
des 13. Jahrhunderts für uns noch aus einem anderen Grunde 
Beachtung verdient: Als Haupt,virkungsgebiete Konrads von 
Marburg werden namentlich Thüringen und Hessen genannt 83). 

At1ch unser Territorium ·gehörte also zu denen, die b'esonders 
unter der Inquisition zu leiden hatten , und wenn man der Ger
stenbergsc hen Chronik für Marburg glauben darf, wurden hier 
von Konrad ,,etzlicl1e rittere, priestere unde ander trefflicl1e 
lude begriffen. Etzliche bekartin sich, etzliche wurden v~r
brant hinter dem schloße zu Margb1urg, darumbe heißet eß noch 
in der Kettzerbach'' 84). Zwar stammt dieser Bericht aus dem 
15. Jahrhttndert, ist also 200 Jahre später verfaßt und kann des
halb kaum als zuverlässig angesehen werden. Doch ist die Be
merkung interessant genug, wie auch eine andere aus derselben 
Quelle: Daß eine alte Frau aus den Gütern der Schenken zu 

79) P. Braun a. a. 0. S. 350. 
80) Vgl. das Schreiben Gregors IX. an Konrad , P. Brat1n a. a. 0. S. 296. 
81) Flade S. 116. 
82) Flade S. 13. 
83) Hausrath S. 40; P. Braun a. a. 0. S. 264, 339. 
84) Chroniken , Diemar S. 203. Vgl. ferner E. L. Th. Henke, S. 24; P. Braun 

a. a. 0. S. 340 f. - Die etymologische Deutung des Namens Ketzerbach, den 
das durch Marburg fließende Bächlein und die darübergeführte Straße noch 
heute führt, ist allerdings bestritten. Vgl. Bücking, Beiträge z. Gesch. d. Stadt 
Marburg, a. a._9. S. 27. Letzterer vermutet überhaupt die Stelle der Schei
terhaufen für die Ketzer an anderem Orte. Vgl. dens. , Geschicht}. Bilder S. 54 ff. 
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Schweinsberg sich nicht von ihrem Irrglauben habe abb 'ringen 
lassen und deshalb mit verbrannt worden sei. Diese genauen 
Angaben lassen wohl doch die Vermutung zu, daß hier nicht 
reine Fama berichtet worden ist. 

C. D i e H e x e n v e r f o l g 11 n g b i s z u m E n d e d e s 
1 5. J a h r h u n d e r t s. 

Wie ,vir beobachteten , waren bereits in den Beschuldi
~ungen der Ketzer vielfach ,vesentliche Teile des späteren 
Hexenglaubens entwickelt. Die bedeutsamsten, der Teuf elsl<.ult 
und der Geschlechtsverkehr mit dem Teufel traten immer mehr 
in den Vordergrund 85). Und während die l{etzerinquisitio11 nach 
Konrads Tode fast ausschließlich in außerdeutschen Länder11 
tobte, gewann - wie wir feststellten - in Deutschland und 
einigen anderen Ländern jenes neue Verfahren die Ob·erhand, 
in welchem nicht mehr der Abfall von der l{irche, das Beke11ne11 
eines Irrglaubens, das Hauptvergehen war, sondern die teuflische 
Gemeinschaft und ihre schädlichen FoJ.gen. Der Zweck war klar: 
Hier wurde die Grausamkeit des Verfahrens durch die Unter
drückung der von den angeblicl1en Hexen begangenen Greuel 
gerechtfertigt. Hatte also die Ketzerinquisition nicht zu dem 
gewünschten Erfolge geführt, so bot sich hier ein neues Wir
kungsfeld. Denn aucl1 die Zauberei stellte sich durch ihre häre
tischen Elemente als eine Ketzerei dar 86) und mußte deshalb 
mit der gleichen Strafe, dem Feuertode, belegt werden. l\1it 
der Zeit w,ar langsam der Begriff der Zauberei zum Generalbe
griff geworden, in welchem die Ketzersünden mit einbegriffen 
wurden 87). 

Neben dieser Entwicklung ist eine andere festzustellen, die 
das gerichtliche Verfahren betrifft: Der Übergang vom Anklage
zum lnquisitionsprozeß. Bis etwa 1200 hatte die Kirche an dem 
im römischen und älteren germanischen Recht ausgebildeten 
Anklageverfahren festgehalten. Der Prozeß war öffentlich und 
mündlich, er "Tar fest an die .i\nl{lageschrift gebunden. Allmäh
lich hatte man eingesehe11, daß dieses Verfahren dem Ketzer
richter nicht genügen konnte. Wenn er auf die Erheb'ung einer 
ordnungsgemäßen Anklage hätte warten sollen, hätte die Ver
folgung der Ketzerei niemals das gewünschte Ergebnis haben 
können. So wurden für dieses Verbrechen die alten Verfahrens-

85) Hansen , Zauberwahn S. 33, 239, 534. 
86) Soldan I, S. 168, 195; Helbing S. 143; Hanse11 a. a. 0.; Dersch a. a. 0. 

S. 240; Henning S. 58. 
87) Ebenso Flade S. 27. 

2* 
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grltndsätze außer Kraft gesetzt; die Gläubigen ,vurden zur 1\n
zeige verpfli chtet, das Verfahren wurde geheim 88) . 

Immerhin ist dieser Wandel im Verfahren kein plötzlicher. 
Die Wurzeln der „inquisitio'' reichen vielmehr bis in die frän
kische Gesetzgebung zurück , die in ihrem Rügeverf ahr en bereits 
eine prozessuale Verfolg11n·g von Amtswegen · gekannt hat 89). Der 
Offizialgedanke erfährt dann später, unter den letzten Nach
folgern Karls des Großen , eine Ver,vässerung in dem von der 
Kirche geschaffenen Sendzeugenverfahren. Dieses nähert sich 
insoweit wieder dem germanischen Anklageverfahren , als l1ier 
die Aufforderung zur Rüge in eine Anklagepfli cht des Einzel11e11 
umgestaltet wird, womit der Rügezeuge ,vieder die Rolle des 
früheren Anklägers übernimmt 90). Durch die Gesetzgebung 
Innozenz' III. ,vird dann erst die inquisitio als Ausnahmever
fahren für besonders schwere Verbrechen eingeführt 91). Mit 
Jnnozenz IV. kommt (1252) noch die Anwendung der Folter 
l1inzu, während früher nur ein frei,villiges Geständnis die Gru11d
lage der Verurteilung bilden konnte. 

Zwar konnte sich das lnquisitionsverfahren zunächst nur 
in außerde11tschen }.;ändern durchsetzen , zumal ihm in Deutsch
land jene aus der nachkarolingischen Zeit überkommene Ver
fahrensform entgegenwirkte 92) ; docl1 fand es im ausgehenden 
Mittelalter auf dein Weg über die italieniscl1en Zivilprozessua
listen langsam auch Eingang in das weltliche Recht Deutsch
lands 98). Hier hat es sich aber nur sch,ver durcl1setzen kön
nen, und noch bis i11s 16. Jahrh11ndert hat sich in Deutschland 
der Anklageprozeß erhalten. In der letzten Zeit vor der Carolina 
entsteht dann ein Gemisch beid er Verfahrensarten, der soge • 
nannte I.;eumundsprozeß , die italienische inquisitio 94 ), wobei 
zwar ex officio, auf Grund von Leumundsaussagen, vorgegangen 
wird, aber doch in den meisten Fällen zumindest eine Offizial
anklage zur Eröffnung des Verfahrens für notwendig erachtet 
------

88) R. Schmidt, a. a. 0. S. 87 f ., behauptet, daß die Ketzerverfolgung nur 
von mittelbarem Einfluß auf die Schaffung des Inquisitionsprozesses ge
,vesen sei. Ich möchte sie auch nicht fi.ir die einzige \Vurzel die ses Ver
fahrens ansehen, glaube aber doch , daß hier ge,visse Zusammenhänge be
stehen , die schließlich auch Schmidt zugibt, ,venn er (ebenda ) erklärt, daß 
11nter den im neuen Proze,ßverfahren verfolgten Vergehen die Ketzerei eine 
hervorragende Rolle spiele. 

89) R. Schmidt a. a. 0. S. 70 ff. 
90) R. Schmidt a. a. 0. S. 76 ff. 
91) Ebenda S. 82 ff., 87. Schmidt sieht als Grundlag e die ses Prozeßver

fahrens eben jenes Rügeverfahren aus karolingiscl1er Zeit an , ,velches aui 
dem Wege über das Normannische Strafprozeßsystem (Sizilien!) in das 
kanonische Recht Eingang gefunden haben soll. - Eb enda S. 107 f. 

92) Ebenda S. 91. 
93) Soldan 1, S. 186 ff., 316 ff. 
94) R. Schmidt a. a. 0. S. 91; Weiser-Aalt in H. D. A., Art. ,,Hexe" IG. 
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wird. Dieser Prozeß f.and in der peinlichen Halsgerichtsordnung 
Kai ser Karl s V. se ine endgültige Anerkennung. - Wir werde11 
darauf noch bei der Bespre chung des Prozes ses in unsere1· 
Periode zurückkommen. 

Mit Hilfe des geschilderten Verfahrens wurde nun die 
Ketzerinqui sition fortge setzt , in sb esondere in Siidfrankr eich , und 
überall finden wir unter den Anschuldigungen Magie und Häre
sie vermischt. In di e Hund ert e gehen die Zahlen derer , ,velche 
diesen Verfolgung en zum Or>fer fielen. Namentlich die Sel<.te 
der Waldenser war es, di e bi s in s 15. Jahrl1und er t Hauptgegen
stand der Verfolgung war. Erst um die se Zeit erleben wir in 
Deutschland Hinri chtt1ngen ,vegen Zauberei, j edoch bleiben sie 
vereinzelt. Gegen Ende de s 15. Jahrhunderts sind sie b ereits 
zahlreicher, Soldan 95 ) zählt eine ganze Reihe solch er Fälle auf. 

An gesetzlichen Vor schriften finden wir schon vor dieser 
Zeit in Deut schland manche Bestimmung , die sich mit der Zau
berei befaßt. Der Sachsenspiegel (Anfang des 13. Jahrhunderts) 
kennt bereit s den Feuertod für Un.gläubige, di e mit Zauberei 
oder Vergiftungen umgehen und auf fri sch er Tat ertappt ,ver
den 96). Der Schwab ·enspiegel 97) und eine ganze Reih e von Stadt
rechten folgen ihm darin 98). - Im übrig en ist kaum anzuneh
men , daß von dieser Bestimmung viel Gebrauch gemacht ,vor
den ist , wenn man sich wirklich an ihren Wortlaut gel1alten l1at. 
Die vielen Voraussetzungen , die hier zur Bestrafung notwe11dig 
sind, können nur selten Gelegenheit zum Einschreiten gegeben 
haben. Von weiteren weltlichen Gesetz en über di e Zauberei ist 
uns kaum etwas bekannt, und weder sie noch die stellenweisen 
Prozesse würden eine Verfolgungsepidemie ,vie die des 16. und 
17. Jahrhunderts hervorgerufen hab en , wenn nicht ein bedeut
sames Ereignis dem Hexenwahn und seiner Verbreitung neue 
Nahrung zugeführt hätte. 

D. D i e Hexenbulle und der Hexenhammer. 
Noch immer hatte die kirchliche Inqui sition ihre Sendboten 

in die verschied ensten Länder geschickt, und auch fiir Deutsch
land waren am Ende des 15. J.ahrhunderts zur Ausrottung der 
Ketzerei zwei Dominikaner , H einrich In stitoris und Jakob Spren
ger , bestellt ,vorden. Sie hatten von vornherein ihre Tätigkeit 
gegen das Hexenwesen gerichtet, hatten aber manchen Wider
stand dab 'ei gefunden. Nun wandten sie sich an den Papst, und 

95) Bd. I , S. 229 ff. 
96) Sach senspieg el , Landr echt , II. Buch , Art. 13 § 7 (Hom eyer S. 242). 
97) Sch,vaben spiege l, Landre cht , § 174 b (v. Laßberg S. 84). 
98) Sold an I, S. 180 ff. 
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ihr e Klagen err eichten , daß am 5. XII. 1484 jene verhangnisvolle 
Bull e ,,Summis desid erante s affectibus '' von Inn ozenz VIII. er
ging, der en Bed e11tung für di e ·gesamte Hexenverfo lgung gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Mit dieser „Hexen
bulle'' wurde , wi e wir f estst.ellt e.n , zwar der Hexenp roz eß nicht 
erst begründet , docl1 wurde seine Überwei sun g an die Inquisi
tion auf s n eue na chdrü cklich st b estätigt 99

) . 

Hier wird die enge Verbindun g von Ketz erei und Hexerei 
noch einmal ausgeführt und üb er das starl {C Anwac hsen der 
Teufelsanhäng er gekla:gt. Auch wird die Teuf elsbu hlschaft ge
schildert, der Schadenzauber , Menschen- und Viehbehexung er
wähnt . Die b eiden genannten Dominikan er werden als Inquisi
toren für ganz Deut schland , mit Ausnahme des Ostens, be
stätigt und die Behörden , geistliche wie weltliche , ange,viesen, 
sie na ch Möglichk eit zu unt er stiitz en . Wer sie behindern sollte. 
,vird mit schweren kirchlichen Strafen bedr oht 100

). 

Zwar hatt e diese Bull e ein en starken Erfolg, an vielen Orten 
lod erten die Scheit erhaufen auf, Ht1ndert e wurden verbrannt 101

). 

allein da s genügt e den beid en Inqui sitoren noch nicht . Hier und 
da wurd e ihn en noch Wid er stand geleistet , und so faßten sie
den Plan , der Hexenverfol gung ein e breit er e Gr11ndlage zu ver
schaff en 102), ind em sie einen Kodex des Hexenprozesse s her
stellt en , den berii chti gten Mall eus malefi carum . 

Das W erk , nam entli ch von In stitoris verfaßt 103), stellt eine 
Samml11ng aller E lem ente des Hexenglaubens dar. Hier sind 
mit ein em Bien enfl eiß unzähli ge Zitate von damals anerkannten 
Autoren 104) zusammengetragen. zahlreiche Bib elstellen ,verden 
h eran gezogen , viele Einzelb ericht e und Beispi ele aus bereits ge
führt rn Hex enpro zessen gebracht. Die ser Fleiß ist au ch das 
Einzi 1ge, was an dem Buch e achtenswert erscheint, über welches 
man sonst nur einer Meinun g sein ,vird. Fehr nennt es 105

) ,,das 
perfid este Dokum ent bi s zum h eutig en Ta ge''; und schwerlich 
wird sich auch ein and ere s Buch der W eltlit er atur finden lassen . 
,·on dem eine gleiche grauenhafte und un geh euerli che Wirkung 
au sgegangen ist . Der Hexenh amm er wurd e erstmalig 1489 in 
Köln gedruckt und hat eine ungeh eur e Verbr eitung erlebt. 
,,Gutenbergs Erfindung'' , sagt Soldan 106), ,,zum Heile der Mensch-

99) Plitt -Zöckler in R. E. VIII , S. 32; Soldan 1, S. 246; Hanse n , Zauber
" ·ahn S. 498 f. ; Wahrmund S. 25 f . 

100) Text der Bull e bei Han sen , Quellen S. 24 ff.; übers etzt bei v. Hoen s-
bro ech S. 378 ff. 

101} Soldan I , S. 251 . 
102) Vgl. Flade S. 5. 
103) Hansen , Zaub er wahn S. 475; K. 0 . Müller a. a. 0. S. 379. 
104) Vgl. die Zusammen stellung bei Schmidt I, S. XIII. 
105) s. 23. 
106) Bd. I, S. 2. 
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heit erdacht , hat gleichwohl im Jahrhundert ihrer Geburt 
schwerlich irgend ein Buch in größerer Anzahl vervielfältigt als 
Sprengers berüchtigten Hexenhammer. " In kaum 200 Jahren , 
b'is 1669, find en wir 29 Druckausgaben dieses Werke s 107). 

Das Buch umfaßt drei Teile. Im ersten gibt es zunä chst die 
Grundlagen des Zauberglaubens, einige Stellen aus der Heiligen 
Schrift und dem kanonisch en Recht, an und stellt das Leugnen 
der Hexerei als Ketzerei hin. Dann wird die Teufelsbuhl schaft, 
die Lehre vom Succubus und Incubus, ausführlich behandelt 
und die be sondere Geneigth eit der Frau zu Hexenkün sten er
örtert 108). Die Begründung , welche die Verfasser des I-Iexen
hammers gerade hierfür geben , ist so absurd, daß wir sie nicl1t 
unerwähnt las sen möcht en : ,,Dicitur enim Foemina a F e et 

• 
minus: Quia semper minorem habet et servat fidem 109). Im 
z,veiten ,verd en dann der Teufelsbund , die Luftfahrten und der 
Schadenzauber geschildert. Der letztere, das Maleficium , ist 
iiberhaupt - und das ist neu ~ völlig in den Mittelpunkt ge
stellt 110). Der dritte Teil regelt dann das Verfahren in eingehen
der Wei se. Die Verfasser üb erlas sen darin die Verfolgung den 
Bischöfen und den weltlicl1en Gerichten und halten sich nur in 
solchen Fällen für zuständig, wo die Zauberei ketzeri sch en Cl1a
rakter trage. Diese wird damit zum crimen fori mixti erklärt. 
Sie stellen ferner die Dent1nziation als den gegeb'enen Prozeß
beginn hin und empfehlen, öffentlich dazu aufzufordern. Das 
lnquisitionsverf ahren wird ,veltlichen und geistlichen Richtern 
empfohlen. Zeugenvernehmung , Einkerkerung , F o l t e r wer
den genau geregelt, die Verteidigung so gut wie unm öglich ge
macht 111

). Eine Fülle der niederträchtigsten Vor schrift en über 
heuchleri sches Zur eden , Erwecken von Hoffnung auf Begnadi
gung , ein System von Kreuz- 11nQ Querfragen findet sich hier 112), 

,·on denen wir die eine od er andere Vorschrift noch im ,veiteren 
Verlauf dieser Arbeit erwähnen werden . 

107) Han sen , Der Malleu s malefi car um, a. a. O. S. 121; Ders. , Zauber" ·ahn, 
S. 474. - Übrigens ist eine deut sche Übersetzung ,veder zur Zeit der Hexen
prozesse no ch in der Folgezeit j e erschienen. Erst in neuerer Zeit (1906 ) ist 
der Malleu s von I. W. R. Schmidt übertragen worden ( s. Lit. -Verz. ). 

108) Malleu s, Pars I, qu. VI, p. 95. - Wie o1:ien er,vähnt, bes tand dieser 
Glaube schon im Altertum. Ob aber hier ein Zusammenhang be steht, ist 
bestritten. Vgl. Han sen, Zauberwahn S. 484 ff.; Vordemfelde S. 128 ff.; Dersch 
a. a. 0. S. '245 und die - allerding s nicht ganz vorurteil sfreien - Unter
suchungen von Paulu s, S. 195/247. 

109) Malleu s, Pars I, qu . VI., 1. c. - Ober die ZuspitzuJlff des Hexen
wahns auf das weibliche Geschlecht vgl. Hansen , Quellen S. 416 ff. 

110) Weiser-Aal} in H. D. A., Art. ,,Hexe" ID 1; Soldan I, S. 261 ; Dersch 
a. a. 0. S. 244. 

111) Vgl. die eben genannten . - Eine au sführlich e Darstellung des In
halts lllter drei Teile bei v. Ho ensb roech S. 383 ff. 

1 t2j Wei ser-Aall a. a . 0. 

• 
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Vielen Ausgaben des Mall eu s ist der ,,For111icarius·' des 
Dominikan er s Nider (gest. 1438) als Anhang beigefiig t. (ierade 
die se Schrift vvird au ch im H exenh am mer b esond er s häuf ig an
geführt. In der von mir b'enutzten Sammlung „Mal leorum quo
rundam Maleficarum autorum'' von 1582 bild en beide \V crke 
den er sten Teil , '\vähr en d im z,veit en sieben weitere Abhandlun
gen üb er die Hexerei von anderen Schriftstellern zu samm enge
st ellt sind 113). Die H era usgeb er hi elt en es auch fiir notwendig, 
ihr em Werke ,veit er e empf ehl end e Anlagen beizufügen. Viel
f ach wurde neb'en der Bulle .,Summis desid er~tntes aff ectibus'' 

· ein Pat ent Kai ser Maximili ans I. sowie eine Approbation der 
l{öln er Theologenfakultät b eigegeben , ,velch letzter e Han se11 114

) 

iiberzeugend als Fälscl1ung na ch ge,viesen hat. Die Verfasse r hat
ten nämli ch zu er st nur ein ,venig empf ehl end es G11tachte11 vo11 
"·ier einzelnen Köln er Prof esso ren erh alten können und desl1alb 
ein e zweite , gefä lscht e, Appr obati on mit acht Un ter scl1riften 
dt1rch ein geschicktes Täu schung smanöver dem anderen Gut
achten b eige fügt . Immerhin wagten sie es in den er sten J al1ren 
nicht , dieselbe den für Köln bestimmten Ausgaben des ~Ialleus 
beizuleg en. 

Do ch war die b ezweckt e Wirkt1n g err eicht ,vorden . Das 
Bu ch hat te na ch anfänglichem lebh af ten Wid ersp ru ch eine11 
t1ngeh euren Erfolg t1nd ge" 1ann allg emein auf dem Gebiete de1· 
Zauber er - und Hex enverf ol.gung aut oritativ e Geltung 115

), nach 
Hansen 116) hatt e es soga r in Kreisen der Recht sgelehrt en das 
Ans ehen eines Gesetzbuchs. Mit der Urkunde J{aiser Maximilians, 
welch e die päp stliche Bulle zu schützen versprach 117

), \.var der 
H exenprozeß auch in Deut schland anerkannt 118

) . Allerdings 
kam es hin und wi eder zu Zu ständigk eit sstreit en z,,,ischen 
geistlich en 11nd weltlichen Behörden , die ab'er lang sam abkamen , 
als mit der Reformation di e weltli ch e11 Geri ch te in katholi schen 
wie prot estanti schen Gebi eten Deut schland s die Zau ber ei allge
m ein vor ihr Forum zogen 119). 

E. D i e P e r i o d e d e r H e x e n p r o z e s s e. 
Mit dem Übergang der Hexenv erfolgun g auf die '\veltlichen 

GC'ri cht e beginnt ein n eu er Abschnitt der Geschi cht e des I-Iexen
pr ozesses. Die Vorstellt1ngen des Hexenglauben s ,varen in jahr-

113) Einen chr onologi sch en Überblick iiber solche Schriften gibt Hansen, 
Quellen S. 118 ff. ; über ih ren Inhalt vgl. den s., Zauberwahn S. 448. 

114) Der Malleus .. . , a. a. 0. S. 133 ff. , 155 ff. 
115) Weiser-Aal] a. a. 0. 
116) a. a. 0. S. 120. 
117) Ihr Inhalt ist nicht erhalt en , doch ist sie sicher echt . Vgl. Ha11sen 

a. a. 0. S. 145. 
118) Soldan I , S. 266. 
119) Ebenda S. 312. 

• 
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l1undertelanger Ent\,Ticklung ausgebildet \vorden , sie waren durch 
die Ketzerv erfolgung verbr eitet und mit der I-Iexenbull e und dem 
Hexenhamm er zum fest steh enden Bestand des katholis cl1en 
Glaubens geword en 120). 

Doch erford ert die Gerechtigk eit, hier festzu stellen , daß die 
Reformation auf dies em Gebiet nicht den geringsten Wand el h er 
beiführte 121). Luther selbst stand fest im Teufel s- und Hexe n
glauben , bezweifelte die Möglichkeit von Wech selbälg en , die 
aus dem Verke ·hr der Dämonen mit den Hexen her vorgin gen„ 
keinesweg s 122) und hat sich fiir den Feuertod der Hexen aus
gesprochen 123). !{einer sein er Mitkämpf er ab·er ist darin von 
ihm abgewi ch en , eher ist er von den Theolog en des Refor mi er
tent11ms iib ertroff en ,vorden 124): Es darf dabei aber ni cht iib er
sehen ,verden, daß dieser Wahn allmählich zum Gemein _gut der 
gebildeten Welt , zum Teil der allg em ein en vVeltan sicht ge,vor
den war. Er gehört zu jenen letzt en Vermächtnissen, welcl1e 
die Allgewalt der mittelalterlichen Kirch e der Neuzeit üb er1nit
telte , 11nd es m11ß betont werden, daß der Prote stanti smu s dem 
von der Kirche üb erlieferten System des Zauber,vahn s 11icht 
einen einzigen netten Zug hinzugefügt bat 12"). 

So fuhren die Prote stanten nach kurz em Besinn en fort, mit 
den Katholiken in diesem Wahn zu wetteifern 126), und was lag 
auch näher al s die s? - Sie wollten sich von liatboli sch er Seite 

120) Fl ade S. 18, 27; Riezler S. 53; Han se11, Zauber,vahn S. 535. 
121) Vgl. l{. 0. Müll er a. a. 0. S. 379; Fr anz , Hex englaube IV, a. a. 0. S. 50; 

llenning S. 77. 
122) Scl1midt , Hexenh am mer I , S. XII. 
123) Schindler S. 35, 308, 316*; in sbeson der e s. P aul us S. 20 ff., S. 45 ff. 

Ab,veichend Ohle S. 34. 
124) Plitt -Zöckler in R. E. VIII , S. 32 ; Ohl e S. 34 f. 
125) Han sen , Zauberv. ,ahn S. 535 ff. ; Ohl e S. 4. 
126) Soldan I, S. 2; Paulu s S. 67. - Die Angabe Ohles (1. c.), daß auf 

eine verbrannte protestantische Hex e gut 30-5 0 katholische Hexen kom
men , ist völJig haltlo s. ü berhaupt leidet Ohl es Schrif t an noch größere111 
Mangel v.'issen scliaftlich er Unbefangenheit als die Arbe it von Pault1s, der 
bedeutend gründlichere Quellen studi en zugr und eliegen. Wenn di eser aber 
versucht , dem Prote stanti sm us die Haup tsc huld an der Hexenverfolgung zu
zuschr eiben , so ist da s ein e Behauptu ng, die sich n acl 1 den einge h enden 
For schun gen Han sen s kein esfa lls aufrechterhalten läßt. - Von der son sti
gen Liter a tt1r sei nur no ch au f die Schrifte11 von J an ssen-Pa sto r, Sauter, 
Diefenbach , Duhr (auf katholischer Seit e) und v. Waldbrilhl, Nippold ·, Län
gin (auf protestantischer Seite) hinge,viesen, die teils 1neh r , teils mind er 
maßvoll auf mehr oder weniger ,vissenschaftlicher Grundlage die se Frage 
erörtern. Die Zahl der kritischen Darstellungen des Hexenpro zesses ist recht 
groß. Leider ist die ses Gebiet nur allzuhäufig von wissenschaftlich unzu
reichender Seite oder ohn e genauere Kenntnis des Quellen stoff es bea rbeitet 
,vorden. Hier mög en nur di e Schriften von Lampen s (,,Verfa sse r von 1nehr 
als 30 im Buchhand el ersc hien enen Werkchen"), IIö ssli , Kübert und l{ru se 
Erwähnung finden, doch kann di ese Auf2äl1lung keinen Anspr uch auf Voll 
ständigkeit erheben. 
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keineswegs Un.glaube und Nachlässigkeit in religiö sen Dingen 
vorwerfen lassen, darum verfolgten ihre Geistlichen und Rich
ter die Verdächtigen bald in derselben Weise , mit denselben 
Mitteln, mit demselben Eifer wie vorher die Inquisitoren 127). 

l\tiit denselben rvritteln? - Hier war auch langsam ein Um
sch,vung eingetreten; m·an hatte mit der I-Iexenverfolgung all
mählich auch das von der l{irche schon lange geüb'te Inquisi
tionsverfahren übernommen. z,var kennt die Peinliche 1-Ialsge
richtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 noch immer den An
klageprozeß als die ordentliche Form des Gerichtsverfahrens, 
doch zeigt sich schon im Beweisverfahren ein starker Wandel. 
Die gesetzliche Anerkennung der Folter, das Abgehen vom alten 
formellen Beweisverfahren, die erhöhte Bedeutung des Geständ
nisses stellen starke Änderungen gegenüber früheren Zeiten dar. 

Mit der Folter mußte man jetzt überall I-Iexen finden, ,vo 
man sie suchte. Die ungleich geringere Zahl von Hexenprozessen 
vor dieser Zeit hat hierin allein ihre Begründung 128) . Jetzt aber 
beginnt der Absch11itt der Hexenverfolgung , welchen wir als die 
eigentliche „Periode'' der Hexenprozesse bezeichnen. Zwei Jahr
hunderte ,vährte diese Periode, und die Zahl der Opfer, welche 
sie erforderte, ist nicht einmal abzuschätzen. Die verschieden
sten Annahmen schwanken zwischen 100 000 und mehreren 
Millionen 129), doch ist es. ohne Frage müssig , hierüber lange Er
örterun 1gen anz11stellen , denn selbst eine vollständige Durch
arbeit11nR' alles vorhandenen Archivmaterials könnte uns nie
mals zu einer auch nur annähernden Schätzung genügend Unter
lagen bieten. Wir müssen uns mit der Feststellung begnügen, 
daß die Zahl der Opfer ungeheuer groß gewesen ist, da jeder 
einzelne Prozeß durch die erpreßte Bezichtigung von Mitschul
digen die Verfolgung lawinenartig anwachsen ließ. 

Damit sind wir aber an der Stelle angelangt, wo unsere 
nähere Betrachtung einzuset .zen hat ; die ältesten für unser Ge
biet erhaltenen Prozeßakten stammen aus jener Zeit, in welcher 
die „Periode'' der Hexenprozesse b'eginnt , aus dem Anfang des 
16. J ahrh11nderts. Wir werden auf die weitere allgemeine Ent
wicklung, neben gelegentlichen Erwähnungen an Hand unseres 
Stoffes, am Schluß dieser Arbeit noch einmal zurückkommen. 

127) Waldbrühl S. 18 f. 
128) v. Wächter S. 96 f. 
129) Plitt-Zöckler a. a. O.; Henning S. 78 f. Einige genaue Einzelangaben 

der Zahlen für verschiedene Gegenden Deutschlands und Osterreichs bei 
Holzing er S. 3 ff. 
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II. Die Periode der Hexenprozesse in Hessen:::Kassel. -~ .- . 

A. R e g i e r u n g s z e i t P h i l i p p s d e s G r o ß m ü t i g e n 
(1518~ 1567). 

Die ersten Nachrichten über den Hexen,vahn in unserem 
Gebiete finden wir in verhältnismäßig später Zeit , wenn man 
von einer Nachricht im zweiten Teil de s 1-Iexenhammers ab
sehen will . Dort ist von . einem Marburger Geistlichen die Rede, 
welcher von Dämonen be sesse 11 war und durch Exorzi s111en ,vie
der geheilt ,verden konnt e 130). Die Mitt eilung gibt kein erl ei An
haltspunkte , in ,velcher Zeit die Begeb 'enheit spielt, sie ist auch 
sonst reichli ch ungewiß. Jed enfall s muß sie spätestens ins 
15. Jahrhundert fallen. 

Die ersten aktenmäßigen Beri chte stammen erst aus der 
Ilegierungszeit Philipp s des Großmütigen , bis auf einen einzigen, 
der sich in einer Marburg er Rentmei stersrechnung vom Jahre 
1517 find et. Hier wird u. a. · ein Ausgabeposten von zwei Gul
den fiir das Holz zur Verbrennun ·g der ,,Wirwetzen'' aufge
führt. Küch , der hierüber berichtet 131) ,_ bringt auch den 
Wortlaut einer Bürg schaft aus dem Jahre 1513 132), au s der zu 
entn ehmen ist , daß der genannten Zaub 'erin schon damal s der 
Prozeß gemacht worden ist: 

,,Henz Teuffel , Thei s Zimmermann , Hen z Knabe , burger zu Marg 
purg sint burge ,vurden und haben gelobt für die Wir, vatz en, da s sie 
nicht mehr zoubern solle , sunder sicl1 fründli ch und erli ch halten. 
Daruf ist si us gefengnus gela sseh am donnerstag nach un ser liebe n 
fra u,vin tag Visita cioni s anno XVcdrizehen." 

Off enhar hat sie da s Verderben also doch noch später ereilt. 

Die Nachrichten für die nä chste Zeit sind überau s spärlich. 
Im Jahre 1538 berichtet der Ziegenhainer Beamte an den Land
grafen über die Fe stnahme eines Wahrsagers und Kristallsehers, 
der in Landsborg , Trey sa und anstoßenden Orten großen Zulauf 
1
,gleich einer neuen Wallfahrt'' gehabt habe 133) . Eine Antwort 
auf diesen Bericht fehlt . _, Erst 20 ,Jahre später finden wir 
einen ähnlichen Fall , in welchem der Landgraf selbst einschrei
tet: Im Jahre 1557 weist er seinen Statthalter in Ka ssel an , ihm 
üHer eine Zauber ei zu Immenhausen zu berichten, von der er 
durch den Schultheißen zu Grebenstein erfahren hat 134

). Man 
l 

130) Schmidt II , S. 115 f. 
131) Quellen zur Rechtsge schichte der Stadt Marburg , S. 560 1. 

132) Ebenda Nr . 182 a. 
133) Marb. Arch. 0. W. S. 1041. 
134) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
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soll Zeugen vorlad en und auch die Verdächtige verhö ren. Sollte 
sie aus,veichende A11t,vorten geben , so sei sie irt den ,,Turm des 
neu en Gefängnisses '' zu Ka ssel zu bringen und ,veiterer Be
scheid abzuwarten. Aus der Ant~ ·ort des Statthalters geht her
vor , daß rund 35 Leumund szeug en der Angeschuldigten das 
be ste Zeugni s ausges t&Jt haben . Auch hat sich die Per son , 
,velche das gan ze Gerücht auf gebracht hat , so ,vunderbarlich 
b enomm en , daß der Schultheiß, der sie vernommen hat , es für 
rat sam hält , sie in Merxhau sen 13&) ,,ver,vahrli ch unterzubrin
gen''. Das ,vird dann ,vohl a11ch geschehen sein. 

Hi er ist es also gleichfall s ni cl1t zum Pro zeß ge]{omm en . Ein 
solcher ist uns erst ,vieder a11s dem Jahre 1560 erha lten ; doch 
hand elt es sich auch hi er kaum um einen eigent lichen 1-Iexen
pr ozeß. Ein Vater und sein e z,vei Söhne ,verd en zu Esch
,vege ,vegen Wahrsagerei und Schatzgräberei angek lagt 11nd, 
na ch Zi.ichtigung am Pran ger, des Landes verwiesen 136). 

Von einem echte11 Hexenproz eß au s dem J ahre 1564, in wel
chem ein W eib at1s der Obergrafsc haft Kat zen ellenbo gen der 
Hexere i angeklagt wird und durch Spruch der Marburger 
~T uri stenf akultät zum Feuertode verurteilt wird , berichtet uns 
Fich ard 137) . Hi er ist von der Bel{lagten T euf elsbul1lsch af t , Teil
nahm e an den Hexentänz en und Schadenzauber „extra tortu
ram '' einge stand en worden. Obwohl sie spät er ihr e Aussagen 
wid errt1ft , ergeht da s ·besag te Urteil , über dessen Vollstrecl{ung 
allerdin gs nicht s gesag t wird. über haupt ist zu Philipps Zeite11 
eine Hinri chtun g ,,,egen Hex ere i nicht na chw eisbar . 

Trotzdem scheint mir da s Lob , ,velche s Soldan 138) dem 
Land grafe n zollt, etw as üb ertri ebe n zu sein. Z,var zeugt das 
von ihm gebrachte Beispiel au s dem Jahre 1526 139) von hoh er 
Geiste sfre iheit des jun gen , kaum 21 Jahre alt en Fürsten: Meh 
r er e W eiber sollen , wi e der Amtmann zu Lichtenberg beri cht et, 
Schad enzauber angerichtet hab en , und der Landgraf gibt di e An
,veisun g, bei solcher \ 1 erfolgun g ,vohl zu bea cht en , daß den Leu
ten kein Unrecht gesch eh e, denn die Sache sei ,,ein z,veifelig 
Ding ''. Der Amtmann soll no chmal s in Güte verhören und üb er
haupt in solchen Fällen möglichst ohne Bedroht1ng und Pein 

. vorg eh en. - Aber es hieße , Philipp nicht als Kind seiner Zeit 
anzu seh en , wenn man ihn von die sem Aberglaub en völlig frei
sprecl1en ,vollt e. Das ist er nicht , wi e ein Blick in die ,,I-Ies-

135) Jetzt Gutsbezirk und Landeshospital. Schon 1533 Ho spital für ,veib-
liche Kranke , jetzt für ,veibliche Geisteskranke ·( Reimer). 

136) Marb. Arch. R. S. B. 763. 
137) Bei Soldan I , S. 517; König S. 297. 
138) Bd . I, S. 516; nach ihm König S. 295. 
139) In un seren Akten nicht vorhanden , betrifft au ch nic ht da s Gebiet 

Hessen- Kasse l. 
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sisch e Hal sger ichtsordnun g in peinlichen Sachen' ' von 1535 140
) 

beweist. Di ese ist bekanntlich in engster Anlehnung an die 
Carolina entstanden und übernimmt vollständig deren Bestim
mun ,gen üb er die Zauber ei 141 ). Auch außer die sem Gesetz fin
den wir mehrfa ch Verordnungen Philipps, welche da s Za11ber
we sen betr effen, zumindest verwandte Gebiete b'erühren; so die 
,,Reformation in Polizey und l{ir chensac h en '' von 1543 142), die 
in ihr em achten Artil{el Strafen an Leib und Gut für Kristall
seh er und W eissage r festgesetzt 143). Gelegentlich einer land
gräfli ch en Aufforderung an Statthalter und Rät e, daß üb er die 
Einhaltung der ergangenen Ordnungen und Satzungen be sse r 
zu "vachen sei, wird auch auf di ese Reformationsordnung aus
drückli ch hingewiesen 144 ). 

Philipp a lso völlig von allem Aberglauben freizusprecl1en, 
wäre nicht mö glich. Er war aber eifri g bestrebt, in allen Gerich
ten de s Land es, auch den Land- und - Halsgerichten, für schnelle 
und gerechte Recht sprechung zu sorge n 145), und es kann mit 
Anerkennung festg estellt werden, daß di e Verfolgung, wo iiber
haupt eine solch e während seiner Regie run gsze it in Frage kam , 
maßvoll geübt wurde; und sicher ist es kein Zufall , daß wir nur 
so verschwindend wenige Prozeßakt en aus sei ner Zeit erhalte11 
haben. . 

Ehe wir zur Folgezeit µh erg ehen , sei no ch etwa s iib er das 
Verhältni s der Hessischen Hal sordnung zur Carolina gesagt. 
Beide Gesetze stimmen in fa st allen Artik eln überein, nt1r ent
hält die He ss. H. 0 . an 100 Artikel "venig er . Teils sind diejeni
gen der Carolina zusammengezogen, teils sind sie fortgelassen 
worden. Daß an keiner Stelle der He ss. H . 0. von der CCC die 
Rede ist , hat früh er die Recht sge lehrt en viel b'eschäftigt; doch 
gibt schon 1750 Schmincke in d~r Vorrede zu den ,,Monimenta 
Hassiaca'' die einzig einleuchtende E klärun _g: Bei den Streitig
keiten z,vi schen Philipp 11nd Kai ser Karl V. ist es nur zu be
greiflich, daß der Landgraf seine eigene Hal sordnung hera11s
gab und seine Richter in erster Lini e auf diese verpflichten ließ . 
E s zeugt im iibrig en von dem W eitblick des Fürsten , daß 
er die Kaiserliche Halsordnun g nahezu wortgetreu üb er
nahm ; diente er doch damit nur der deutschen Recht seinheit . 
Die f"'rage, welches von beiden Rechten nun in Hesse n a11ge
wandt wurde, kann deshalb kaum von praktis cher Bed eutung 

140) S. Sammlung , Bd. I . - Wir zitieren ge,vöhnlich: ,,Hess. ij. O.". 
141) Vgl. namentli ch Art. 44, 52 CCC und Art. 18 K, 21 E Hess. H. 0. 
142) Sammlung , Bd. I , S. 131 ff. 
143) Es geht ,vohl nicht an, die ger inge Zahl von Hexenproz esse n ztt 

die ser Zeit darauf zurückzuführen, daß die ses Gesetz die Hexere i nicht at1s
drücklich erwähnt. So König S. 296. 

144) Sam n1lun g, Bd. I, S. 153. 
145) Kür sch11er, Hess. Gesch. S. 64. 

• 

• 
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sein. Ch. L. Kleinschmidt ,veist darauf hin 140) , daß nacl1 dem 
Regensburger Reichstagsabschied, der die salvatorische Klausel 
enthält , Philipp zum Erlaß seiner Halsordnung ber echtigt ge
wesen sei und daß diese auch in Hessen in erst er Linie gegolten 
habe. Es sei dahingestellt , ob die salvatorische Klausel auch die 
landesherrliche Kompetenz für zukünftige • Gesetze t1nb'eriil1rt 
lassen wollte - wir erachten diese Frage gerade für un sere Dar
stellung als unerheblich - jedenfalls können ,vir aus der Ge
richtspraxis im Hexenprozeß nur feststellen , daß nicht selten 
beide Gesetze nebeneinande ,r angezogen werden , daß jedoch viel 
häufig er die Carolina als die Hessisch e Halsordnung er,väl1nt 
wird. 

Diese s Gesetz bildet neben der Heiligen Scl1rift und l\a11oni
schen Vorschriften die Grundlage des '\7 erf ahrens. Im weitere11 
Verlauf der einzelnen Verhandlung finden wir jedoch in den sel
tensten Fällen Gesetzesvorschriften zitiert , mei st wird nur in1 
Kopf der Anklageschrift auf dieselben hingewi esen. Dafür fin
det sich in den Schriftsätzen der Parteien vielmehr j ene Fülle 
von Autoren zitiert, deren Anführung so kennzeichn end für die 
Prozesse dieser Zeit ist . E s ,vürde zu ,veit führen, hier auch 
nur einen Teil derselben aufzuzählen. 

Doch sind wir mit dieser Besprechung unserer Zeit bereits 
etwas vorausgeeilt. Diese Bemerkungen über das Verfahren be
treffen die Prozesse späterer Jahrzehnte. 

B. W i l h e l m d er W e i s e von H essen - K a s s e 1 . 
(156 ·7- 1592 ) . 

Schon unter den Söhnen Philipps finden wir eine ganze 
Reihe von Prozessen , doch sind es immer noch verschwindend 
wenig im Vergleich zu anderen Gebieten, in denen zu dieser 
Zeit bereits die schlimm ste Verfolgungsepidemie wütete. 

An neuen gesetzlichen Vorschriften ist die „Reformations
Ordnung der er Vier I-Ierren Gebrüdere in Kirchen- und Polize)'·
Sachen vom 1. VJII . 15 72 (von Landgrafen Wilhelm, Ludwig, Phi
lipsen, Georgen )' ' zu erwähnen, deren fünfter Artikel die frühere 
Bestimmung des Landgrafen f>hilipp gegen die „Kristallenseher, 
Wahrsager und Abergläubigen'' noch erweitert. Es wird den 
Predigern darin die Anweisung erteilt , vor diesen Sünden zu 
,vamen , dari.iber zu lehren und zu unterrichten. Die Beamten 
werden angewie sen , diejenigen zu Haft zu bringen , welcl1e mit 
solchen verbotenen Dingen umgehen , damit sie „jre gebührende 
straff , die jnen na ch gelegenheit und befindt1ng an Leib und 

146) S. Vorbericht zu Bd. II der Sammlung He ssischer Lande sordnun
gen (1770). 
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Läben on alle barn1hertzigkeit widerfahren soll, empfangen 
mögen '' 147

). Denen abe ·r , welche die Wahrsager um Rat fragen, 
soll es nicht anders ergel1en . Sie sollen zuerst verwarnt werden, 
wenn das aber ni c:q.ts helfen sollte , ,,nac h gelegenheit der Über
fahrung'' be straft \.Verden. 

Wir müssen diej enig en Gebiete, welche uns nach der Tei
lung Hessens durch Philipp noch i11teressieren , zunächst ge
trennt behandeln ; ,venigstens für die näch sten J ahrzel1nte , denn 
mit dem Tode L11dwigs IV. fällt ja auch da s oberhessische Ge
biet mit dem vo11 Hessen-Ka ssel wieder zusa1nmen . 

Aus den erhaltenen Akten könn en \.vir z11nächst feststellen, 
wie auf niederhessi schem Gebiet, das seit dem Tode Philipps von 
dessen älteste1n Sohne Wilhelm IV., dem Weis en, regiert ,vird, 
der Aberglaube verbreitet war. Der Küster von Nied ermei ser 148) 

bittet 1582 den Landgrafen um Aqfnahme seines SolJns in das 
Hospital Haina , weil dieser behext worden sei 149) . Z,vei Jahre 
später berichtet auf Wunsch des Fürsten der Vogt zu Kaufungen 
über ein Gespe11st , worauf von der Regierung angeordnet ,vird , 
das Haus, wo dieses aufgetreten ist , 11nd die Personen , welchen 
es erschienen ist, be,vachen zu lassen. Interessant ist auch die 
weitere Bemerkung, der Pfarrer möge „die Worte '' (vermutlich 
eine Beschwörungsformel) noch nicht an die Tür schreiben, son
dern es solle damit noch einige Zeit 1gewartet werden 150) • 

Im gleichen Jahre wird über ein Gespenst in Eubach 151) be
richtet, ,vo einer alten Frau ein Leichenzug im Walde erschie
nen sein soll 15·2) • 

1588 berichten die Amtsknechte zu Zierenber g 1~8) an die 
Regierung zu Kassel, daß ein Gefangener, ,,·elcher dort im Turm 
,vegen einer ,,Entleibung'' sitze~ vom Teufel daselbst besucht 
worden sei. Dieser sei ihm ,,in den Bart gefallen'', als er Jesus 
Christus angerufe~1 hab 'e. Augenscheinlicl1 handelt es sich um 
einen Schwermütigen , de11n, in ein anderes Gefängnis gebracht, 
verübt er mehrere Selbstmordversuche 154). 

Alle diese Fälle können kaum zu dem Gebiet der Hexenver
folgung gezählt werden , doch sind sie nicht zu übergehen, weil 
die '\t orstellungen, welche hier in Erschei11ung treten, für die 
ganze Periode so bezeichnend sind 15{;). Die Krone des Aber-

147) Sammlung, Bd. I, S. 361. 
148) A. G. Greben stein. 
149) Marb. Arch. R. S. B. 790. 
150) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
151) A. G. Spangenberg. 
152) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
153) A. G. Volkmarsen. 
154) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
155) Einen anderen, gleichfalls recht interessanten Fall aus Kassel er

zählt Soldan Bd. I, S. 520. 

• 



32 Kurt Liebelt 

glaubens stellt aber die angebliche Behexung der Söhne des 
Holzvogts zu Allendorf dar. Dieser Fall aus dem Jahre 1590/91156

) 

bildet eins der 11mf angreichsten Aktenstücl {e in unserem Material. 
Vom l„andgrafen Wilhelm ist hier wirklich alles versucht worden, 
um denselben aufzu){läre11. Die Knaben leiden unter einer „un
erhört w11nderbarlichen l{lage '', welche von ihrem Vater aus
führli ch bescl1rieben ,vird: Sie bringen aus ihren Augen ständig 
l{lein e und große Kalkstiicke , Semmelkrusten, tote und lebendige 
Fliegen hervor. Zudem hab 'en sie ein unnatürli ches Wasser i11 
den Ohren. Endlich finden sich Holz spä n e, teils in ihren Augen, 
teils werden sie am l\!Iorgen auf dem Bett des einen Jungen ge
funden, als wenn sie herunterg efall en seien . Eine Zusarn111en
stellung des Vat ers gibt an: Dem -Älteren sind insg esa1nt 309 
Fliegen und 1171 Holz stü cke aus den Augen gela11gt worden,-
1413 Holz stücke sind ni edergefallen; dem Jüngeren sind 3165 
,~Kalkschornlin'' und 167 ,,Weckkrost en '' 1&

1) aus den Augen ge
kommen , während 415 Kalkstücke 11nd 24 Wecl{krusten auf il1n 
:,niedergeschosse11'' sind. Außerdem leiden beide Knaben stark 
~tn Krämpfen. 

Der Fall hat eine auffallende .i\hnlicl1keit mit dem der I·Iexe 
zu Glarus (1782), welcher als letzter Hexenprozeß , der auf deut
schem Sprachgebiet mit einer Hinrichtung endete, eine traurige 
Berühmtheit erlangt hat 158). Hier ,vie dort werden allerlei un
natürlich e Dinge aus dem Körper von Kindern hervorgebracht; 
nur sieht man in unserem Falle danl{ der eingehenden Nachfor
schungen , ,ve'lche Land 1graf Wilhelm anstellen läßt, klarer als. 
in jenem. Während man dort nur Hyst erie des ,,behexten'' Kin
des annehmen kann , liegen hier die Ursachen offener zu Tage. 
Der l„andgraf hat die Knaben beobachten la sse11, hat auch einen 
eigenen Arzt entsandt, um sie zu untersucl1 en. Dieser bericl1tet, 
daß eine der Pflegef rauen den Kindern die verord11ete ~fedizin 
weggenommen habe. Er hat dieselbe in Verdacht, den Knaben 
die merkwiirdigen Dinge beigebracht zu haben. Damit wird 
der Fall sofort b·egreiflich . Raffiniertheit und ta schenspieleriscl1e 
Gew,andtheit dieser sicher nicht ·ganz normalen Frau haben das, 
ganze Wunder vollbracht. Der Landgraf ordnet Untersuchung 
an und läßt die beiden Knaben an verschiedenen Orten unter
bringen. 

156) Nicht 1571, wie v. Romm el Bd. 5, S. 656 be richte t und Soldan 1, 
S. 518, von diesem ,viederum Franz , Hexengl aub e IV, a. a. 0. S. 51 und 
König S. 297 fäl schlich übern ehmen. Marb. Arch. R. S. B. 787. 

157) Dialektisch: Schorn = Scholle = Stück; Weckkrosten = Semmelkru
sten (Vilmar). 

158) Eine anschauliche Schild erung dieses Proz esses findet sich in Johannes 
Scherr s „Menschli cher Tragikomödi e" VI. Bd. ,,Die Hexe von Glarus" (Rec
lam ). ~ Übrigens spricht Der sch a. a. 0. S. 247, von einer no ch spätere n 
1linri chtt1ng , die in Westfalen vorgenommen ,vorde11 sein soll. 
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Es ,vird dann auch die Verdächtige eingezogen (andere äl1n
liche Weibspersonen S•cheinen 1nitbeteiligt zu sein), doch ist aus 
der Verhafteten nichts herauszubekommen; der Landgraf bittet 
den Holzvogt um Benennung von Zeugen, die in 3 bis 4 Tagen zur 
Stelle sein könnten, ,,angesehen daß man mit solchen der Zau
berei beschreiten ·Leuten nicht lange Bedenl{ens haben soll'' -
eine Äußerung, welche erkennen läßt, daß der Land 1graf in die
sen Dingen doch . hinter seinem Vater zurückstand. Jedenfalls 
ist seine Stellungnahme n~~ht einheitlich, wie seine beachtens
werte Kritik an dem weiter unten genannten Synodalbeschluß 
vom Jahre 1575 beweist. 

Allerdings scheint er nacl1 diesem Fall zur Vorsicht be
stimmt ,vorden zu sein. Denn dieser bietet auch noch eine 
andere interessante Seite: Der Landgraf fragt im Verfolg der 
Angelegenheit den berühmten Humanisten und Naturforscher 
Camerarius um Rat, und dieser i.iberschicl{t il1m eine Abhand
lung , in der er den Hexenglauben und die 1-Iexenverf olgunge11 
scharf angreift. Namentlich g.egen die Wasserprobe spricht er 
sich aus 159) und ,varnt den Landgrafen eindringlich vor de11 
Greueln der Hexenverbrennung. Zwar ,viderspricht ihm der 
Landgraf mehrfach, doch hab'en diese Ausführungen auge11-
scheinlich ihren Eindruck nicht verfehlt 160). 

Der Ausgang dieses Verfahrens ist unbekannt , doch scheint 
keine Verurteilung erfolgt zu sein, denn auch in anderen Fällen 
auf dem Gebiet I-Iessen-Kassel hören wir zur Zeit Wilhelms des 
Weisen nichts von einer Hinrichtung wegen Hexerei. Allerdings 
sind 11ns nur noch Nachrichten über zwei Proz esse dieser Art 
erhalten. Die Akten i.iber den einen, 1590 in Grebenstein ge
führt , wo zw~i Eheleute der Viehbehexung angel{lagt werden, sind 
unvollständig 161). In dem anderen Verfahren , das, gleichfalls 
1590, in Felsberg spielt, hat man die Wasserprobe an der ange
schuldigten Metze Gerlach vorgenommen, die auch anscheinend 
günstig ausgefallen ist. Auf ein Gesuch an den Landgrafen ,vird 
sie gegen l{autionsstellung ab· instantia absolviert 162). 

C. Ludwig IV. von O b er h essen (1 5 6 7 - 1 6 0 4). 
Weniger günstig als auf niederhessischem Gebiet sieht es 

mit der Hexenverfolgung in dem Landesteil aus, der nach 
Philipps Tode seinem Sol1ne Ludwig IV. zugefallen war. Es 
handelt sich um das Gebiet Oberhessens mit Marburg, Gießen, 
Nidda und Eppstein. 

159) Vgl. un seren Abschnitt „Hexenproben". 
160) Vgl. Soldan I, S. 518; König S. 297. 
161) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
162) Ebenda. I 

3 
• 



• 

34 Kurt Liebelt 

Aus den ersten Regi erungsjahren Lud,vigs sind 11ns kei11e 
Fälle von Hexenverfolgungen bekannt . Doch befaßt sich in1 
Jahre 1575 eine Generalsynode Gesamt-Hessens auf seine \ 7er
anlassung mit dem ganz en Fragenkomplex , der mit der 1-Iexen
verf olgung verbunden ist . Anlaß dazt1 l1atte ein Fall gegeben , 
der sich im Amt Blankenstein ereignet hatte 163) . Dort hatten sich 
z,,,ei Frauen spersonen, ein e Mutter 11nd deren Tochter , gegen
seitig ,,Zäub er sche'' geschimpft und ,var en nach Marburg in Ifaft 
gebracht worden. Der Landgraf wün scht nun in diesem Fall, 
der ihm einige Verlegenheit bereitet , da s Guta chten der 1·11eolo
gen zu hören . Die Verhandlungen auf der Synode sind recht 
interessant. Die verschied enen dort au sgesprochenen Ansicl1ten 
zeigen , wie stark der Aberglaube auch t1nter den Theologen ver
breitet ist . Ein er der An,vesenden äußert , das Un,vesen der 
Zaub 'erei nehme in neu erer Zeit so sehr überhand , daß man 
demselben mit aller Macht zu wehren verpflichtet sei; ja einer 
der Herren wagt sogar festzustellen, daß das Verbrechen der 
Zauberei l1ier klar zu Tage läge und die strengste Bestrafung 
durchaus erforderlich sei. Schließlich aber entzieht sich die 
Synode ein er klaren Entscheidung , indem sie feststellt , daß ja 
die Zauberei nach kaiserlichem und kirchlichem Recht streng 
verboten sei, daß also den Angeklagten durchaus kein Unrecht 
geschehe , wenn sie unbedenl<lich bestraft würden. Eine cl1rist
liche Obrigkeit könne hierbei ein gutes Ge,vissen haben 164

}. 

Übrigens befaßt sich noch einmal eine hessische General
synode mit dem Hexenprozeß und z'\var im Jahre 1582. Es 
handelt sich um einen Fall aus dem Hessen-Darmstädtischen, 
der uns nicht weiter int eressieren kann. Die betreffenden 
Verhandlungen sind hier nur deshalb zu erwähnen , ,veil noct1 
einmal der Fall aus dem Jahre 1575 aufgerollt wird. Vv~ir er
fahren darin , daß Landgraf W i l h e l m mit dem Ab'schi ed der 
Synode von 1575 durchaus nicht zufri eden ge,vesen ist und 
in einem b esonderen Erlaß die Prädikanten aufgefordert hat, 
das Volk zu belehren , daß die Zauberei niemandem schaden 
könne , wenn man nicht daran glaube. Auch hier geben die 
Meinungen der anwesenden Herren ein anschauliches Bild il1res 
Aberglaubens. Jeder weiß etwas von Fällen zu erzählen, die er 
selbst erlebt hat. Namentlich handelt es sich um Schadenzauber, 
insbesondere um Verunreinigung von Milch , bekanntli ch ein 
Maleficium , ,,·elches häufig den Hexen vorg eworfen ,vurde 165

}. 

163) Marb. Arch. R. S. B. 787. Vgl. auch Franz , Hexenglaube IV, a. a. 0 . 
S. 51; König S. 298. 

164) Heppe , Bd. 1, S. 139 ff. 
165) Vgl. Heppe , Bd . II , S. 245. Z,var find en sich au ch vernü11ftigere 

.Äußerungen , doch kann m. E . von ein er „imponi erenden Freigei stigkeit ", " ·ie 
es Soldan (Bd. I , S. 520 f .) hin stellt , nicht die Rede sein. 
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Kehren wir aber zu dem ersten Fa ll zurück: Über den Aus
gan g dieses merk,vürdigen und einzigartigen Prozesses ist uns 
nicht s berichtet. Aktenmäßige Darstellungen für das Oberhes
sisch e Gebiet unter Lud,vigs Regierungszeit sind uns vielmehr 
erst aus dem Jahre 15 77 erha lten. Zu die&er Zeit fordert der 
Landgraf Bericht über ein Gespenst ein, das sich in Gemün
den an der Wohra gezeigt haben soll. Es soll sich um ein 
schreckli ch großes und dickes Tier ohne Kopf handeln ', das 
einige Weiber gesehen haben wollen. Der Schultheiß k,ann ih11 
beruhig en, · es handele sich nur um ein „Mach" rerk etlicher 
waschhaftiger Weib 'er''. Es hätten einige Jungen Gras ge
holt und dieses auf dem Rücken getragen , ,vobei man nur ihre 
Sicheln hätte sehen können. Das sei der Grund zu dem Ge-
riicht gewesen 166). _ 

Weniger harmlos läuft ein Fall aus, der uns z,var 11icl1t 
aktenm äßig erhalten ist, über den wir aber aus einer Scllrift 
des Marburg er Recl1tsgelehrten Abraham Saur erfahren, der im 
Jahre 1582 ,,Ein kurtze, tr eu,\l'e Warnung, Anzeige und Under
richt '' verfaßt hat. Der Unter tit el lautet: ,,Ob auch zu dieser 
uns er Zeit uns Christen Hexen, Zauberer und Unholden vorl1an
den etc., durch M. Abraham Saur beschrieben und an Tag ge
geben . Sambt einer vorgel111den jetzt newlich zu Marpurg auff 
den 25. tag May deß jetzt währenden 1582. Jars hingerichteten 
Zäuberinnen Bekandtnuß und Urgicht." (Es ist dieselbe Scl1rift, 
welch er wir das dieser Arbeit vorgesetzte Geleitwort entnommen 
haben .) Wir werden über den Verfasser der Schrift wie über 
ihren sonstigen Inhalt noch unten sprechen. Hier sei nur der 
darin geschilderte Prozeß e·rwähnt, welcher in Marb11rg spielt 
und alle Wesensmerkmale des Hexenprozesses aufweist. Die An
geklagt e bekennt „ante torturam'· , daß sie Menschen und Vieh 
bezaub ert habe und mit dem Teufel umgegangen sei. In der 
Tortur gesteht sie dann noch mehr: Wie sie das Vieh bezaubert 
hab 'e, daß sie auf den Hexentänzen gewesen sei und ,ver noch 
dabei gewesen sei. Sie wird zum Tode verurteilt und in Nlar
burg hingerichtet. Denselben Ausgang hat der Prozeß gegen eine 
Marburg er Witwe und ihre beiden jungen Töchter. Auch hier
über fehlen aktenmäßige Nachrichten. Die Mitteilung, man habe 
die Töchter gleichfalls verbrannt, weil man sie für Teufels
bastard e angesehen habe 167) , ist besonders merkwürdig und 
findet in den hier bearbeiteten Akten nirgends ein Gegenstück. 

Im Jahre 1584 wird dann zu Nidda die Frau des Hierony
mus Lupf angek 'lagt, vor ein peinlich~s Gericht gestellt, aber 
nach erfolgloser Marterung freigesprochen. Wir erfahren das 

166) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
167) Franz, Hexenglaube IV, a. a. 0. S. 52. 
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aus einem Bitt gesuch ihre s 80jährigen Ehemann s, in welcl1c1n er 
sich darüber be schwert , daß der Rentmeister in Nidda sie trotz 
des Freispruchs nicht mehr in ihrem Heimatorte leiden wolle, 
sondern sie daraus vertrieben habe 168). Aus ein em anderen 
Schriftwechsel erfahren wir , daß 1590 die Ehefrau des Andres 
Strüdder zu Battenberg der Hexer ei beschuldi gt worden ist, ,vor
über der Ehemann in m ehr eren Schreiben beim Landgrafen 
Ludwig Klage führt 169). Ein Jahr spä ter ,vird ein e Frau in Kirch- • 
l1ain erfolglos gemartert und freigesprochen. Doch ist sie, wie 
,vir erfahren, durch die Tortur vollkommen zum Krüppel ge
ma cht worden 170) • 

Land graf Ludwig zeigt sich überhaupt an der Hexenver
folgung recht intere ssiert. Im Jahre 1595 sind im kurmainzischen 
Amöneburg mehrere Frau en hex ereihalbe r eing ezogen worden , 
eine derselben hat man sogar b ereit s hingerichtet. Nun bittet 
er um Bericht, ob die Hingerichtete vor ihrem Tode nocJ-1 andere 
b·ezichtigt habe 171). Offenbar hat er die Absicht, 'gegen dieselben 
dann vorzugehen. 

Z,vei große Proze sse sind un s aus dem Jahre 1596 erhal
ten 172). Hier haben z,vei junge Marburger Weibspersonen sich 
von ein er alten, übel beleumdeten Frau, der sogenannten Platz
elsa 173) aus Anzefahr, über verschiedene Dinge wahrsagen las
sen. Sie sind von zwei Studenten geschwängert und dann 
von diesen in ihrer Not verlassen worden. Nun wenden sich 
beide an die Alte, die mit geheimnisvollen Künsten umzugel1en 
weiß, und bitten sie zunächst festzustellen, ob die beiden Stu
denten gesund seien. Auß erd em möchten sie "vissen, ,vie ma11 
di eselben dur ch magische l{ün ste wieder h erbei schaff en könnt e. 

Die raffinierte Platzelsa hat das erstere mit Hilfe des „Sieb
drehen s'' 174 ) herau sbekomme n - wobei sie übrigen s den einen 
der Studenten für krank erl{lärt. Um die b'eiden aber herbeizu
holen , hat sie einen komplizierten Lieb eszaub er vorgenommen: 
Sie hat sich von einem der Mädchen einen Schuh ihr es Liebsten 
geben la ssen und diesen dann in einem Töpf eben drei Tage lan ·g 
gesotten - ,vobei übrigens , wie ,vir erfahren , das Wasser nicht 
überkochen durfte , weil sonst dem Stud enten da s Herz im Leibe 
verbrannt '\väre. 

168) Marb . Arch. R. S. B. 787. - Vgl. aucl1 Soldan I, S. 522; Fr anz, Hexe n
glaube IV , a. a. 0. S. 51. 

169) Ebenda. 
170) Marb. Arch. R. S. B. 787; Soldan I, S. 522; Franz, Hexenglaub e IV, 

a. a. 0 . S. 52; König S. 300. 
171) Marb . Arch. R. S. B. 787; Soldan a. a. 0. 
172) Ebenda. ' 
173) Platz en - dialekti sch - ungefähr = sch"·atzen (Vilmar ). 
174) Eine verbreitete Zauberart . Vgl. Grim111, Mytl1ologie S. 913, 927 ff . 
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Nun ,vird den Mädch en und der Zauberin der Prozeß ge
m acht; den Mädchen , weil der Umgang mit Zauberinnen und 
zauberi schen Dingen ja ni ch t ,veniger verboten ist als die Zau 
berei selbst. Die Verteidiger ,venden ein, daß sie aus Un
verstand gehandelt hätte11. Auch schrieb ·e die Ü'rdnung von 
1572 vor, daß solche Sünder zunächst von den Pfarrherre11 und 
Predikanten verwarnt ,ver den sollen. Erst wenn diese Warnung 
verg eblich wär e, seien sie zu bestrafen. Doch l1ilft das den An
geklagten ni ch t. Da außerdem der einen nachg e,viesen wird, 
daß sie auch einen anderen Wahrsager um Ra t gefragt l1at, und 
da ihnen fern er au ch noch weitere Delikt e vorgeworfen werden. 
in sbesondere Hur erei, ,verden sie b eide verurteilt. Der Spruch 
la11tet auf Landesve rwei sung. 

Den gleichen Ausgang hat der Prozeß gegen die Platz elsa 
selbst. Sie ist b'ei der Gegenüberstellung mit den beid en stark b e
lastet worden und wird na ch lang en Zeugenvern ehmungen zur 
Tortur ,,verdambt'' . J etzt gesteht sie und ,vird gleichfalls „des 
Fü rstentumb s Hessen und der dazugehöri gen Graf- und I-Ierr
sch aften'' verwiesen . Im gleichen Prozeß erfahren wir auch, daß 
noch mehr ere Beschuldigte mit il1r in I-Iaft gesessen haben: Die 
Zaubersehe von Hartenrode 175), die von Grünberg 176) und die 
von Amönau 177). E s scheint also zu dieser Ze·it eine ganze Reihe 
von Hexenprozessen stattgefunde11 zu habe11 178). 

Noch einmal , im Jahre 1600, sehen wir Landgraf Ludwig 
in einer ähnlichen Sa.ehe einschreiten. Es ist uns ein Schrift
wechsel aus dieser Zeit zwischen ihm und dem Grafen Johann 
zu Nassau und Katzenellenbogen erhalten 179). Lud,vig hat von 
ein em Gefang enen in des Grafen Gebiet gehört, der sich in einen 
W er,volf verwande ln könnte 180). Dieser soll in An" resenheit des 
Grafen auf dessen Begehren seine Künste probiert haben . Er 
bitt et ihn u1n Ausl{unft dariiber . Der Graf antwortet , es sei 
zwar ein solcher lVIann ,,gefängli ch eingezogen und zu Red e und 
Recht gestel lt ,vorden'', doch sei das Gerücht, daß er in seiner 
Gegen,vart sich in einen Werwolf verwandelt habe , falsch. Er , 

175) A. G. Gladenbach. 
176) Gehört heute zu He sse n -Da rm sta dt. . 
177) A. G. Wetter. 
178) Nach Soldan findet in den Jahr en 1596/98 die heftig st e· Hexe nver

fol gung statt. Das ist stark übertrieben. Es ist unklar , worauf er diese Be • 
hau ptung stützen will. 

179) Marb. Arcl1. R. S. D. 787. 
180) Ein Zaub erg laube , der sehr alt ist und sow ohl griechischen 11nd 

rö mischen wie germanischen Vor stellungen gem ein sam ist. Vgl. Burchardi 
Worm. eccl. episcopi Decret. p. 198; Grimm , Myth ologie S. 915 ff.; Mogk S. 34; 
Dersch a. a. 0. S. 239; Kumm er S. 195; Franz , Wehr ,vo lfglaube , a. a . 0 . 
S. 255 ff. ; Vordemf elde S. 107 f. 
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der Graf, ,viirde solche in Gotte s Wort verbotenen Dinge wed er 
gutheißen noch ung estraft las sen 181

). 

Es handelt sich bei dem Inhaftierten tim einen Landstr ei
cher, der sicl1 seit et,va 30 Jahren auf dem Westerwalde herum
getrieben hat . Seinen Leben sunt erhalt habe er sich teil s als Hirt, 
teils dadur ch verdient, daß er den Leuten Sonntags die Evange
lien vorgetragen habe, wi e er aussagt. Daneben h,abe er auch 
mehrfa ch ,,abergläubis che Segen'' bei den Leuten ·gebraucht. 
Einige solch er Segen sind dem Beri chte des Grafen beigefügt . 
·Ich mö cht e wenigstens zwei von ihnen hier anfi ihr en, ,veil 
sie au13erordentlich inter essan t sind. 

Der er ste ist gegen da s Feuer b'estimmt tind lat1tet : 
,,Gott und St. Peter gin1gen iiber Land , 
Gott sahe ein en Feuerbrand. 
Petre , du solt still e stehn , 
Ich sehe ein F'eu er uff gehn; 
Es soll nicht län ger br enn en, 
Bis so lan g Icl1 ihm zt1 gebi eten han . 
Im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes." 

Dazu ,verden d~lnn no ch eini ge An,veisungen gegeben, ,,·ie 
man sich b eim Spre-chen dieses Segens zu verhalten hab e. So 
darf man u. a. ni cht s ,veiter r eden , sonst hilft er nicht; gel1t man 
jedoch richtig vor, so br ennt das !<..,euer nicht weit er , gel1t aucl1 
nicht auf einen anderen Bau über. 

Ein anderer Segen ist ,,vor Geschwulst des Menschen'' be-
stimmt oder ,,da ein Pf erd den Sch,vamb l1at~' : 

,,Ich gesegne dich , Blatt er und Gesch'\\·er, 
Bei dem h eiligen Gesper und Lancra 182

), 

Bei den h eilig·en fünf Wund en , 
Di e Gott, den Herrn , ahn sei11er heilig en Seiten fonden , 
Daß da wohl vergehe Eiter und Blut ; 
Gleich wie der Mann versch,van, 
Der die Viedt wand 183

), 

Der den Herrn Cl1ristum ahn da s Kreuz band. 
Daran stund he u (ns er ) Christus gebunden 
Mit seinen h eiligen fünf Wunden. 
Da stund ·er bi s al1n den dritten Tag. 
Da vergüngen ihme seine heiligen fünf Wund en , 
Sein Marter und sein Pein; 
Also vergehe Dir auch das dein. 
Im Namen des Vaters , des Sohnes und des heiligen Geiste s." 

. -·----
181) Durch di esen Fall wird die Sammlung ähnlicher Beri cht e über 

Wehrwolfglauben in He ssen von Franz um ein int eressa nte s Beispiel be 
reichert. Vgl. auch Breiden S. 32 f. 

182) Verdorben: Vielleicht= Caspar und Lunginu s? 
183) Unklar: Vielleicht= Weiden ,vand ? . 
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E s handelt sich hi er um sogenannt en Sympathi ezaub er. Die 
For111 solcher Segensprü che ist ber eits sehr alt ; der angeführt e 
Brand segen kommt schon um 1400 vor 184) und au ch der andere 
Heils egen ist in dieser od er ähnli cher Form öfter na chw eisbar. 
Auff allend ist darin die Ansc hauun g, da11 Chri stu s nicht am 
Kr euz hängt, sond ern steht . Es ent spri cht das der in der J{unst 
und Anda chtlit eratur üblich en Dar stellun g, daß Chri stu s auf einem 
J<""'ußbrett am l{r euz festgenage lt ist 185). F ast alle solch e Spr üc he 
wei sen am Anf ang ein en ep ischen Teil auf , der dann in die 
befehl end e F orm übergeht. Tr otz ihr es cl1ristli ch en Char ali:t er s 
sind diese Segen scl1on früh von der Kir ch e selbst. aJs Ab erg laub e 
bek ämp ft word en. Später fall en sie dann , wi e wir sehe11, mit 
unter das Gebi et dessen , was den Hexen und Zaub erern in uns<~
rer P er iode vor gewo r fen ,vird . 

D. l\,f o rit z d e r G e 1 e hrt e (1 5 9 2 - 1 6 2 7). 
Mit dem T ode Lud '.vigs IV. fällt Oberh essen wieder an 

Kas sel, und ,vir könn en , \venn gleich nur für eini ge .Jahr zehnt e, das 
ganz e T errit or ium beh and eln . Denn ber eit s 1623 wird gan z Ober 
hes sen , um welch es seit Lud wigs Tode proz essiert wird , Darm 
stadt zugespro ch en. Doch m üsse n wir zun äch st no ch ein en Blick 
rück, vä rt s tun. Schon 1592 war Land graf Morit z sein em Vater 
in H essen -Kassel gefol gt . 

Aus sein er Zeit ist zun äch st ein Fall zu beri cht en , der sich 
im J ahr e 1597 zu 1-Iofgeismar ab'spi elt 186 ). Hier b e·zichti gt sich 
ein e offenb ar geiste skranke F1·au selbst , den Bür germ eister des 
Orte s z11 T ode geza ubert z11 h ab en. Da s er zählt sie mehr er en 
Leut en. Dann ab er weiß sie vor Angst ni cht wohin. Sie hört 
ein e Pr edigt gegen die Hexe r ei und glaubt , nur sie sei gemeint 
word en. In ihr er Not läuft sie zum Pfarr er. Ihr e Ät1ßerun gen 
las sen erkenn en , daß sie schon "vahn sinni g gewo rd en ist. Imm er 
wied er erzählt sie, der tote Bür germ eister verfol ge sie n acht s. 
Man hätt e ihr einmal geweissa gt , so erzählt sie dem P fa rr er , 
ein Hund würd e sie b eiß en ; nun bi ssen sie aber so viele I-Iund e. 
Auch zu dem Brud er des Tot en läuft sie, und dieser beri chtet , 
sie hab e gezitt ert und gebebt und hab e ihm geklagt , wi e sie ver
folgt würde . E s sei kein Ort im Hause, \ VO sie sicher wär e, sie 
liefe „auf Balken '', könn e ab er nir gend s sicher bl eib'en . Man 
verhört die Verdä chtig e, doch ist au s il1r ni cht s hera11s zu brin 
gen. Auf Veranla ssung des I{an zler s in Kasse l ,vird da s V er
fahren einge stellt. 

184) H. D. A., Art . ,,Bran dsege n" (Ohrt ) . 
185) H. D. A., Art . ,,Blut segen" (Oh rt ) . 
186) Marb. Arch . R. S. B. 787. 

• 

• 
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Sonst sin d zu dieser Zeit ,ven ig Pr ozesse at1f dem Gebiet 
Hessen -Kasse ls zu erw ähn en . Dafür sch eint in an deren Ge
bi eten zu dieser Zeit stark ,,gebr annt '' word en zu sein ; so auch 
in der z. T . Hessen unt er steh end en Zent Ben sh ausen bei Schmal 
k ald en , ,vie wir aus dem n och spä ter beha nd elten Zus tändi g
k eit sst re it zwisch en H essen -I{assel und Sach sen -Meinin gen er 
fah ren. Dort ist m el1rf ach von Verbre nnu ngen die Rede. Fünf 
Hexe11 sind a]Jein im Oktob er 1597 durc hs Fe lter hin geri cht et 
,,rord en. 

Im J ahr e 1605, also zu der gleich en Zeit , in vvelch er l\:Iar
burg an Hessen -l{asse l k ommt , wird dort ein en1 Zaub erer , J ol1an-
11es Köhl er , genannt „Stölzelft1ß'' oder ,,Staud enfu ß'' , der Pr o
zeß gem acht . Er wird zur p einli chen Frage verda mmt . Soldan , 
der diesen F all b eri cht et 187), ben1erkt dazt1, daß hi er zum 
er sten Mal die To rtur in Niede rh essen nac h,veisba r sei . Da s ist 
et,vas ir ref ühr end . Zwar ist zu dieser Zeit J\tiarburg mit den1 
ni ederh essisr hen Gebiet e vereini gt und sin d auf diesem tatsäc l1-
lich vor h er ke in e Fä lle von peinli chen Befr agun gen festzusteJlen ; 
doch h aben wir oben geseh en , daß in Marbu rg und in b e11acl1-
b ar ten Ort en b er eit s fr üher die Tortur vorgeno mm en "\V Ord en 
ist 188) . In dem angezoge n en F all gesteht der Angekl agte a11 f dr r 
T ort11r, W ahr sage rei und Segen sprech en getri eb en zu h aben . 
Auch will er vom T euf el Geld erl1alt en h ab en , da s sicl1 ab er 

. n achh er als ,,Saudr eck '' erwiesen h ab e. Der T eufel sei ihm n1it 
ein er schw arz en , spit zen I{app e ,,,vie ein Mün ch '' er schi en en. - 
Er ,vird zum Fe uert ode verurt eilt . Im Jahr e 1611 wird dann 
,, 1 iedert1m ein Wahr sage r und Kri stall seher in Ziegenh ain an 
geklagt und zweim al gefoltert. Es ,vird dar auf ein Gutacht en 
der Marbur ger Juri stenfakult ät ein geh olt , j edo ch fehlt di eses in 
den Akt en , sodaß ,vir üb er den Ausgan g des Pr ozesses nicht s 
erf ahr en 189) . Aus dem gleich en Jahre sind n och eini ge ähnli ch e 
Proz esse erhalt en 190). So h at man z. B. m ehr ere Soldaten in 
Tr eysa fäl schli ch des Siebdr ehen s beschuldi gt. Di eselb e11 sind 
dar auf 19 Wo ch en in schw erer Haft gehalt en word en und bitt en 
nun den Land grafen , daß ihn en von dem Denun ziant en fi.ir die 
an getan e Schm ach Schad ener satz geleistet ,verd e. In sbe sonder e 
wollen sie, daß die · Anschuldi gung en zurü ckgenomm en werd en . 
Land graf Morit z ordn et nun sog ar an , den Betr eff enden fes t
zunehm en und vor Geri cht zu stellen. Mit Sch aden er sat z und 
Widerruf all ein sei ni cht s getan. 

187) Bd. I , S. 524; König S. 301; Marb . Arc h . R. S. B. 788. 
188) Fran z, Zaub ergI'aub e IV , a . a. 0 . S. 53, spr icht soga r (,vohl im An 

schlu ß a n die genannt e :Bem erkun g Soldans ) vo n dem er sten ak tenmäßig 
erhärtete n Fa ll eines Zaub ereiv er fah re ns in Nie der h esse n . Da s ist ganz 
unric h tig. 

189) Mar b . Arch . R. S. B. 788. 
190) Eben da . 
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Prozesse solcher Art ltehren zu dieser Zeit immer wieder. 
So ,vird im Jahr e 1619 ein Johann es Iba zu J?ri emen 191 ) der 
Schatzgräber ei angek lagt 192). Der Ausgang des Prozesses selbst 
fehlt. 

Ein einziger echter I-I exenp rozeß ist no ch aus dem J al1re 
1621 erhalten 193) . In Ehl en 194 ) gerät eine Gela Stücker in den 
Verdacht der Zauber ei. Sie soll Vieh b eh ext hab en; außerdem 
wird ihr eine andere merkwürdige Zaub erei vorgewo rfen: aus 
einer Holzbank soll sie Butter haben her vorq u ellen lasse n. Doch 
ist ihre Schuld nicht recht nachw eisba r. Sie wird deshalb auf 
Anrat en der Regierung in Kas sel entla ssen , muß ab 1er vorh er 
Urfehde schwören 11nd I{aution hinterle gen. 

Wir können also feststellen, daß auch zu Zeit en des La11d
grafen Moritz nur r echt wenig Hexenproz esse vorgekommen 
sind. Außer dem er,, Tähnten Marburg er Proz eß im J ah re 1605 
sind Hinrichtungen nicht zu verzeichnen. Und gerad e die ser 
Fall muß eher noch zu den Proze ssen unter Landgraf Ludwig s 
Regierung szeit gerechnet werden. 

E. D i e Z e i t d e s 3 0 j ä h r i g e n K r i e g e s. 
Für die Folgezeit mü ssen ,vir wiederu:rh z. T. auf l1essen

darn1städtisches Gebi et übergehen. In Oberhe ssen , welches 1623 
zu Darmstadt gel(ommen war , finden wir nam entlich unt er 
Georg II. eine ganze Reihe von Hexenprozessen. 

Schon Landgraf Georg I. von !-!essen-Darm stadt h ,atte in 
seiner peinlichen Gerichtsordnung eine Strafbe stimmung gegen 
da s Hexenwesen erlassen. Darin war den Beamten aufgetragen 
worden , in diesen Dingen mit allem Fl eiße zu inquiri eren und 
di e verdächtigen W eibspersonen in Haft zu nehmen 195). - Ge
mäß dieser , 7 orschrift war seitdem in He ssen-Darm stadt eifrig 
gegen die vermeintlichen Hexen vorgegangen worden . Nach 
1623 fand sie auch fiir das Gebiet um Marburg Anwendung. 

Im ersten Jahrzehnt des dreißigjährigen l{rie ges war eine 
Pau se in der Hexenverfo}gung auf he ssischem Boden eingetre
ten. Erst 1629 erleben wir wi eder die er sten Prozesse. In diesem 
Jahr e findet sich erstmalig auf unserem Gebiet ein Verfahre11 
gegen ein sechs- oder siebenjährige s Mädchen in Marburg 1915

) . 

Die ses hat ander e Schulkind er lehren wollen, wie man Milch 
macht , und hat erzählt, man brat1che dazu nur ein Messer in die 

191) A. G. Bischhau sen . 
192) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
193) Ebenda. 
194) A. G. Zierenberg. 
195) Soldan I, S. 523. 
196) Mar l). Arch. R. S. B. 788. 
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Wand zu stoßen, dann liefe Milch heraus 197). ll1re Eltern n1elkten 
1,als'' 198) Milch; davon bluteten dann die Kühe fremder Leut e: 
Wenn man ab'er Bienenhonig haben wollte, so müsse n1an ein 
Holzspänchen in die Wand stechen. Die Lehrerin der Mädche~
schule auf der Wettergasse in Marburg zeigt das Mädchen bei 
der Behörde an. Landgraf Georg, dem die Sache berichtet wird, 
hält das Kind zwar für hochverdächtig und bedauert, daß das 
abscheuliche La ste r sich scho n unter der Jugend auswirke. Docl1 
sei da s Mädc hen noch sehr jung und reiche sei11e Aussage ,veder 
,,ad capturam'', noch viel weniger ,,ad torturam ''. Man wisse ja 
noch nicht, ob da s Mädchen tat säch lich zaubern könnt e. ß'ia11 
hätte sie durch eine ihr er Freundinnen auffordern la ssen sollen , 
ihre Kunst zu probieren. Da sie im übrigen ausgesagt habe , sit~ 
l1ätte ihr e Kun st von ihrer Großmutte1· gelernt, so möge ma11 
diese vernehmen. Ferner möge man bei den Nachbarn u111-
fragen , ob· deren Kühe plötzlich keine Milch n1ehr gegeben, son
dern geblutet hätten. Die Mutter solle fleißig auf ihr 'föcl1ter 
chen aufpassen, sie zum Gebet und Kat echi smu s anhalten und 
ihr nicht gestatten, zu der Altmutter zu gehen. 

Es sind uns noch einige Zeug envernehmung en in die ser 
Sache erhalten. Auch die verdächtige Großmutter des Kinde s 
ist vernon1men worden und hat natürlich alles abgestritten. Es 
scheint, daß man das Verfahren auf Grund des landgräflichen 
Schreibens eingestellt hat. Jedenfalls ist der Brief recht bezeicl1-
n end für die Anschauungen des Landgrafen Georg in die
ser Frage. 

In den näch sten J al1ren folgen mel1rere Proze sse 199), i11 

Frankenberg, Gemünden a. d. \Vohra , Wetter und Belnhause11 200 ). 

Meist wird den Angeschuldigten vorgeworfen, daß sie Schaden
zauber begangen hab en oder daß sie kleinen l{indern Zaube
reien beigebracht l1aben. - Eine Abschwörungsf orn1el !{ehrt 
dabei immer wieder: ,,Hier stehe ich auf dieser Mist und ,,er
achte den lieben H err n J esum Christ'' 201 ). Wenn man das spricht, 
so soll der Teufel erscheinen. Übrigens fehlt bei den m eisten 
dieser Prozesse ein Teil der Akt en. Über ihr en Aus'.gang erfah
ren wir r egelmäßig nichts . 

Nur in einem Marburger Prozeß aus dieser Zeit 202 ) hör e11 
wir , daß ein junger Mann , der ohne Z\\1ang ein Geständnis ab
legt , als Zauber er durchs Schwert hingeri cht et und anschließend 

197) Vgl. hierzu Franz, Hexenglaub e II , a. a. O. S. 164. 
198) Dialekti sch ; = immerzu. 
199) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
200) A. G. Fronhausen. 
201) Vgl. hi erzu Soldan 1, S. 274; Breiden S. 27. 
202) Marb. Arch. R. S. B. 788. 



Geschichte des Hexenproze sses in Hessen -I{assel 43 

,,erbra11nt ,vird. A11ch hier hat Landgraf Georg eingegriffen 
und ihn dur ch den Pfar .rherrn 11nterweisen lassen , um ,venig
stens seine Seele vor der Verdammnis zu bew,ahren. Auch hat 
er vor Eröffnung des Verfahr ens die Anwei sung gege,ben, mög
lichst schriftlich zu verhandeln , damit kein Ärg erni s entst ehe. 
Außerdem ist auf sein e Anordnung je ein Guta chten der l\Iar
burger juristi schen und theologischen Fakultät eingeholt ,vor 
den. Diese Gutachten liegen vor 203) . Die Theologen fürcht en für 
die Seele des jungen Sünders , doch stellen sie seine Straf e der 
Obrigkeit anheim. Die Juristen halten aber au s mehrfa chen 
Gründen die Tode sstrafe für ver,virkt. Die Jugend stell e l<einen 
Entschuldigungs 1grund d1ar: ,,Es wil1l bei diesen Ding en Ern st ge
brau •cbt sein , daß Gottes Ehr gerettet und dem Teufel sein Reich 
zerstört , daß Bös ausgerottet , gutt e Polizei erhalten und -v·er
führung der Jugend verhüttet werden ." 

Der I ,andgraf bestätigt das Urteil , nachdem au ch die f{egie
rung in Ka ssel die Vollstreckung empfohlen hat , um ein ab
schreckendes Beispiel zu geben. Doch zeug e11 all e Scl1reiben 
Georg s in die ser Angel egenheit, daß er bemiillt ist , gerecht 11nd 
vorsichtig vorzugehen. Aber auch er ist natürlich von der Exi 
stenz der Zaub 'erei und ihrer Gefährlichkeit fest überzeugt . 

Infolgedessen finden wir auch in den nächsten Jahren mehr
fach ,Hexenprozesse 204). Im Jahre 1633 wird gegen Chri sten, 
Johannsen Schmidts Frau , aus Kirchvers 205) verhandelt , ,velcl1e 
durch ihren siebenjährigen Sohn bezichtigt worden ist 206) . Doch 
fehlt der Ausgang des ,r erfahrens. Auf dieselbe Weise , durch 
die Anschuldigungen eines Kindes , gerät l<urz darauf Eila Roh
leder au s ,viller sdorf 207 ) in Verdacht. Es wird ihr vorge,vorf en. 
den Knab en zaubern gelehrt zu hab en. Beide , die Frau und der 
Junge , ,verden eingezogen und eingehendst verhört. Die Eila 
wird vor ein peinlich es Gericht gestellt und gesteht auf der Tor
tur. Sie wird , nachdem ein halbes Jahr lang gegen sie · pro
zessiert worden ist , zum Tode durchs Schwert mit anschließen
der Verbrennung verurteilt. Das Urteil ,vird am gleichen Tage 
,·ollstreckt 2013) . 

Kurz darauf wird gegen die Meierin in Willersdorf A11l<lage 
erhoben , jedoch wird sie, da nicht genügend . Be,veis1naterial 

203) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
204) In dem he ssen -darmstädtischen Büdingen findet zu dieser Zeit glei ch

falls eine ungeheure Verfolgung statt. In den Jahren 1633/ 34 soll e11 hier 
114 Men schen ,vegen Hexer ei l1ingeri chtet ,vorden sein. Vgl. Kö11ig S. 420. 

205) A. G. Fronhausen. 
206) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
207) A. G. Frankenberg. 
208) Marb. Arcl1. R. S. B. 788. 
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gegen sie vorhanden ist, gegen s~ellung einer Ka11tion freig e
la ssen 209) . 

1636 ,vird in v\<Tittelsb erg eine Katharina Lut z an gel\.lagt 
und gefä nglich eingezogen. Do ch wird die Beschuldigte ,1on 
ihrem Sohne ge,valt sam befreit und auf kurmainzis che s Gebiet 
entfül1rt 210) . Wie sich herau sstellt , sind alle - auch ihre W::i.ch
ter! - in der Kir che gewesen, ,veil man ein en Flucht versucl1 
am hellen Tage nicht erwart<'t hatte. Im folg end en Jahre ,vird 
die Fr3=u ein es Scharfricl1ters in Weimar bei Ka ssel ,vegen wahr
sager ischer Künste angeklagt und des Lande s ver,viesen , na ch 
dem sie vorher an den Pranger gestellt worden ist 211

) . 

Aus den Jahren 1638/39 ist uns einer der größten und voll
ständi gsten Proz esse erhalten , auf den wir auch in un ser en Aus
führungen no ch mehrfach zu spr echen l{omm en werd en. Es ha11-
delt sich um das Verfal1ren gegen Elisabeth Sack aus Kir ch 
hain 212) , die von mehr er en ihrer Nachbarn b ezichti gt worden 
ist. Diese hab en n ach mehreren ,,Behexun gen ' ' einen H exen
mei ster oder H exenbanner h erbeigeholt , der dur ch Sacks cl1lager1 
die Elisabeth als Schuldige ermitt elt hat. Es liegt b1ei die
sem Verfahren des Hexenmei ster s der Glaub e zugrunde, daß die 
schuldige Hexe die Schlä ge auf den le eren Sack als l{Örperlicl1e 
Schm erz en empfinden mü sse. ,, 1ird also ,virklich durch Zufall 
im Anschluß an eine solche Proz edur eine Frau !{rank, so ist 
ihre Schuld sicher 212a). - Übrigens war da s Tr eiben dieser 
H exenmei ster 213) gleichfalls verboten. 

Auf solche Wei se ist die Sackin also in Verdacht geraten. 
And er e Verdachtsmomente l{omm en hinzu, und sie ,vird in Haft 
genommen. Land graf Georg , dem di e Sache beri chtet ,vird , 
,veist seine Rät e an , ihr den Prozeß zu machen , doch sollen die 
selben in allen die sen Dingen „nicht weniger mit sond erbarer 
E1nbsigkeit, ern stem Eif er , al s auch sonst mit Behut sa ml{cit ver 
fahren''. Sie wird nunm ehr angeklagt und nach läng eren Ver 
handlungen zweimal gefoltert , ohne zu gestehen 214 ). Ein letz
ter V er such des Fi skali s, sie no ch zur Wa sserprob e zu brin 
gen , wird vom Gericht abgelehnt und die Angekl ag te des Landes 

• ver,v1esen. , 
• '209) Marb.Arc h . R. S. B. 788. 

210) Ebenda. 
211 ) Ebenda. 
212 ) Ebenda. 

212a ) Über ein ähnli ch es Verfahren zur Beseit igung von H exen in alt 
bab yloni sch er Zeit beri cl1tet Aram S. 144. 

213) Dieses \\J·ort hat auch häufig die Bedeutung Zaub erer , Hexer. In 
un serem Gebiet aber finden wir es fa st ausschließlich in der geschilderten 
Bed et1tung eines Hexenfind ers. 

214) Vgl. die unten (S. 101 ff.) ange führten Folt erprotokolle . 

• 
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Erst lQ Jahr e später hör en ,vir wi eder von einem Prozeß, 
der in Frankenb erg und Marburg spielt 215 ). Angeklagt ist hier 
die \Vit,v e Else Kegel aus Bott endorf 216 ). Auch hier ist das \1er
fahren auf Gr11nd der Aussagen eines Kinde s begonne .n worden. 
Die Eingezogene gesteht noch in Frankenberg , ohne all en z,vang, 
sie ]{Önne Läus e, Mäu se und Hinkel 217 ) mach en. Sie gibt auch 
zu , auf den Hexentänzen gewesen zu sein und benennt 20 andere, 
die auch dabei ge,vesen seien. Sie wird zum Tode verurteilt und 
soll, wie das Urteil sagt , zur gewöhnlichen Richt stätte geführt 
un d dort nach il1rer Enthauptung verbrannt ,verd en. Auf den 
Akten steht kurz der Vermerk „Executum eodem die'', und auch 
von Bücking ,vird über die Hinri chtung b ericht et. Es ist dies 
der letzte Prozeß, der unter Georg II. auf un sere m Gebiete statt
gefunden hat. Ein Riickblick zeigt un s, wie sehr di e Hex enver
folgung gegenüber früheren Jahren angewachsen ist , und doch 
läßt sich ein ernsthaftes Bemüh en des Landgraf en , dem Gbel 
an die Wurzel zu gehen , nicht verk ennen. Zwar tritt aucl1 er 
für die Verfolgung ein; doch zeugen seine ständig en An,, ·eisun
gen , beh11tsam vorzugehen und die Bemühung en um da s Seelen
l1eil der Verurt eilten , daß er nur von den b esten Absicht en ge
leitet ,vorden ist . 

~1it dem Einigkeit svertrage im Jahre 1648 kommt der 
,·ierte T eil Oberhe ssens mit Marburg wieder an Kassel, und noch 
ein anderes Gebiet spielt von j etzt an für unser e weitere Betra cl1• 
tun g eine Rolle : Der T eil der Grafschaft Schaumbur g mit Rin
teln, ,velcher dur ch den W estfälisch en Fried en Hesse n -Kasse l 
angeglied ert ,vurd e. 

F. W i l h e 1 m VI. (l 6 3 7 - 1 6 6 3) . 
Die schlimmste Zeit der Hexenverfolgung in un ser em Ge

bi ete sollte aber erst j etzt beginnen . In Hessen -Kasse l ,,rar 
Wilhe lm VI., der Enkel des Landgrafen Moritz , im Jahr e 1637 
an die Regi erung gekommen. Für den damal s erst 9jährigen 
Fü rsten hatte seine Mutter , die Landgräfin Amalie Elisabeth, 
die Regent schaft übernommen und bi s zum Jahre 1650 gefiihrt. 
Aus dieser Zeit, wie aus der Regierungszeit ihres Gatten, des 
Landgrafen Wilhelm V. (1627 /32), ist üb er die Hexenverfolgung 
wenig zu berichten. Während die un s erhaltenen Proz esse aus 
der Zeit Wilhelms V. sich fast aussc]1ließlich in dem von Land
graf Georg II . regierten Oberl1essen abspielen, ist un s au s der 
Regentschaftszeit Amalie Elisab eths nur ein einziger Hexe n-

215) Marb. Arch. R. S. B. 788. Vgl. auch Franz, Hexenglaub e IV, a. a. 0. 
S. 72; König S. 420. 

216) A. G. Frank enb erg. 
217) Dia lekti sch; = Hühn chen, Kücke n. 
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prozeß bekannt. Und au ch dieser ist auß erordentli ch lü cken
h af t ; wir ,,·issen nur , daß z,vei I,irc hl1ai11er Frauen im J aJ1re 
1650 der H exe r ei angeklagt ,verd en 218), der At1sga 11g des Pro
zesses ist aber ni cht erhalten. 

Unt er Wilh elm VI. aber bri ch t gerad ezu eine ' ' erf olgung s
cpidemi e aus. Die fünfziger Jahr e des 17. Jahrhund ert s sind mit 
H exenpr ozesse n angefüllt. 

An ()rst er Stelle ist dab ei da s n eue rworb 'ene Rinteln zu nen
ne11. Allein aus dem J ahr e 1654/55 haben wir Akten von etwa 
20 Pr ozesse n erh alten 219

) - iiber fün f weitere erfahren wir aus 
anderer Quelle 220

) - , sich er aber sind da s bei ,veit em noch 
11icht alle, ,velch e zu di ese r Zeit geführt word en sind . Hi er wird 
m eist auf eine oder zwei Denun ziation en angeklagter Hexen hin 
b er eit s ein neuer Pr oze ß eingeleit et , was die Verfolgung Ja,, ·inen 
~trtig an,vachsen läßt . Ein gan z summari sche s Verfahr en , auf 
wel ch es ,vir später noch zuriickkommen w erden , führt mit un
heimli cher Schnelligkeit fas t immer zur Hinri chtung durchs 
Feuer .. rt1r hin und ,vi eder werden di e Ang e~lagt en zum Scl1wert 
:,begnadi gt '' , d . h . vor der Verbrennung enthaupt et. 

Im eigentli chen Stammland erfahr en ,,,ir 1654 von einem 
Proz eß in Marbur g, in wel chem di e AngeJ~lagte, ein e Kirch
hain erin, zu Tod e gefoltert wird 221) . Wir werd en a11f die sen 
Fall bei un serer Be spre chung der Tortur noch zurückkommen. 
- Im gleichen Jahre wird ein Mäd chen zu Schmalkald en der 
Schatzgräber ei angeklagt 222 ) . Der Ausgang de s Prozesse s fehlt. 

Aus den nächst en Jahren sind nam entlich Marburg er Pro
zesse zu erwähnen. 1655 wird Eli sabeth Seip aus Kappel ange
klagt 223

) . Sie wird gefoltert und auf Grund ihres Geständni sses 
zum F eue rtod e verurteilt. Da s Urteil ,vird vom Landgrafen \\ .,.il
helm bestäti gt, doch wei st er da s peinliche Gericht an, sie vor
her zu stranguli eren , falls sie wahre Reue bezeugen sollt e „gleich
wie auch anderen wid erfahren '' ( !) . Bü.cking verzeichn et, daß 
die Hinri chtung und Verbrennung am 5. X. 1655 in Marburg 
erfolgt sei. Ein Jahr spä ter wird am gleichen Ort Katharina 
Staudinger ,vegen flexerei zum Tode verurteilt und hin gerich
tet 224

), desgleichen di e im selb en Jahr angeklagte Anna Doerr 
au s W eidenh ausen bei Marbur g 225 ) . Über diesen Pro zeß b crich-

218 ) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
219 ) Ebenda. 
220) Mitteilun gen d. Ver. f. h ess. Gesch. u. Ld skde 1885, S. XCIII ; 

Hex~g laub e IV, a. a. 0. S. 73 f., 110. 
221 ) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
222 ) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
223) Ebe11da. 
224) Marb .Arch. R. S. B. 789. 
226) Ebenda. 

Franz 
' 
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tet v. Geyso in den Ober h essischen Blätt ern 226 } . Jedoch ist dies ~ 
Darstell11ng mit Vorsicht aufzunehmen. Der Verfass er , der ver
m11tlich ni cht viele Proze sse k ennt , kommt stellenweise · z11 r ecl1t • 
merkwiirdig en Scl1liissen. So glaubt er feststelle11 zu könne11, 
das Gericht hätt e nur „m it inn er em Wid er str eben' ' gehandelt. 
Er stellt auch einige Verf 1ahrungsgrundsätze fest, wi e den, daß 
die „bona fama '' , ni cht di e ,,mala fama'' , als Be,veis anzusehen 
sei , ohne zu 1nerken , daß die se Worte nur Forderungen des 
Defen sor s dar stellen , also noch keine s,vegs erf üllt zu sein brau 
chen. - Eine ganze Reihe weiterer Proz ess e au s diesem und den 
näch sten 1 ahren sind nur unvoll ständig erhalten 227

}. Aus allen 
Teilen de s Lande s werden die Beschuldigt en nach Marburg ge
bracht , und wiederholt wird in den Akten von den „zu Marburg 
hing eri chteten H exen'' gesprochen. Auch Bücking bericl1tet 
mehrfach iiber vollzogene Hinrichtungen. 

Ein reichliche s Jahrz ehnt hält di ese Verfolgungsw11t an. 
Von 1650/60 sind uns Nachrichten über rund 40 Proze sse er
halte11, eine Zahl , die zu keiner Zeit - wed er vorher noch 11ach
l1er - ,vieder erreicht ,vorden ist. Doch sei a11ch hier b en1erkt, 
daß ,vir selbst zu dies er Zeit - abge sel1en von Rint eln - nur 
eine ordnungsgemäß ~, keineswe ,gs über eilt e Proz eßarb eit der 
Gerichte feststellen können. Ein Vorwurf kann also den hes si
schen Richtern auch in der schlimmsten Zeit der Hexenver 
folg11ng nicht gemacht werden: Daß sie im Verfolgung seifer das 
ordentliche ' ' erfahren nicht r echt beachtet hätt en. Z,var werden 
wir noch fest stellen , daß für die se Prozeßart allgemein einige 
Verfahrensgrundsätze außer Kraft gesetzt ,varen , doch kann 
deshalb noch jederz eit , ,venigst ens in un serem Gebi et, von einem 
feststehend en '\T erfahren gesprochen werden . 

Zudem ist gerade unt er der Regierung de s Landgrafen vVil
helm viel für die I-lebung der Rechtspfl ege getan ,vorden , was 
ihm auch den Beinamen ,,der Gerechte'' eingetra _gen hat 228

). 

Mehrere seiner Lande sordnungen, wie die Reformation sordnung 
von 1656 und die Kirchenordnung von 1657, enthalten aber 
auch manche Vor schriften gege11 da s Zauberw esen , mancl1e An
weist1ng an Geistliche und Beamt e, dag egen zu ,virken und Ver
dächtige zur Anzeige zu bringen. Zweifelsohne sind a11ch diese 
Ordn11n1gen in der besten Absicht erlassen worden, doch sind ge
rade die gena11nten Vorschrift en wenig geeign et , dem Namen 
des Landgrafen Ehre zu ma chen . 

226) S. Lit.-Verz. 
227) Marb. Arch. R. S. B. 789. Vgl. a11ch Franz , Hexenglaube l\', a. a. 0. 

S. 74, 110; Mitt. d. Ver. f . he ss. Gesch. u. Ld skd e 1844, S. LX. 
228) Kür schn er, He ss. Gesch. , S. 86. 
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G. D a s E n de der Hexen, . er f o 1 g u 11 g in 
H e s s e n - K a s s e 1. 

Mit dem 1~ode Wilhelm s VI. ist die Epidemie der I-Iexe n
proz esse no ch kein eswegs b1eendct. Noch man che s Opf er ,vird 
nach Marburg geb1·acht, und es k ommt sogar im Jahre 1669 das 
Gerücht auf, daß in d em ober h essisch en Dorf e ,v ohra 229

) kaum 
drei ?\1enschen ,vär en, welche ni cht hex en könnt en , ,vesl1alb es 
allg e1nein den ~amen ,,H exend orf '' l1ätte 230

). 

Schon vor dieser Zeit , im Anfang der sechzig er Jahr e, ,var en 
nam entli ch zu Gudensberg mehr ere Hexen "·erbrannt worden 231

) . 

1665 iiberstand in Felsberg ei11e Angel<lagte die Tortur t1nd 
,vurde , nachd em sie zwei Jahr e ( ! ) im Turm gesesse n hatte , 
ab instantia absolviert 232). - 1668 ,var ein jun ges Mäd chen 
zaubereihalber in l\a ssel angeklagt und auf Grund eine s Mar
b11rger Recht sguta cht ens z11r Zwang sarb eit ,rerurteilt worden 233

) 

- ein selten er Fall. Die l{asseler sind au ch et,vas in \ T erl egen
heit, ,vie sie die Verurteilte b'eschäftigen sollen . - In verschiede
nen and eren Orten finden zu der gleichen Zeit Il cxenproz csse 
statt , doch sind deren Protokoll e leider mei st un vollständig 2

:l-
1
) . 

Ein Verfal1ren aus dem Jahr e 1669 ist be sonder s int eressa nt , 
weil hi er z11m ersten Male ein er Jüdin der Hexenpr ozeß ge
ma cht ,vird 235) . Nach Soldan 236) soll es überhaupt der einzige 
Fall in der Geschichte der Hexenprozes se sein 236a). E s hand elt 
sich um Golda , Jt1lius Rub ens Hau sfrau zu Treysa. Diese hat 
ihr eigenes Hau s angezündet, um - wi e sie selb st erklärt -
das ganze Dorf in Brand zu stecken. Auch will sie sich dem 
T euf el verschrieben haben. Man bringt sie nach Marburg ins 
Gefängni s und vethört sie eingeh end : Dabei ma cht sie re cht ,vun
derliche Aussagen. Zeitweilig bezichtigt sie sich selbst , dann 
nimmt sie wi eder alle s zurück, um sich gleich wied er fiir schul
dig zu erl{lär en . Auch bitt et sie selbst "i elfach um ihre Hinrich
tun g, denn sie sei bereits im Mutterl cib'e verflu cht ,vord en. Der 
Defen sor erklärt sie für irr sinnig , ,va s auch am naheliegendsten 
ist. Doch verhandelt man länger e Zeit, zumal der Fiskalis sei11e 

-
229) A. G. Kirchhain. 
230) .Soldan II , S. 91; I{önig S. 421; Fr anz, Hexeng laube IV, a. a. O. S. 75. 
231) Marb. Arch . R. S. B. 790. 
232) Ebenda. 
233) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
234) Marb . Arch. R. S. B. 790. Vgl. auch Fran z, Hexenglaube IV, a. a. O. 

s. 74. 
235) Mar b. Arch. R. S. B. 790. 
236) Bd. II , S. 94. Vgl. au ch König S. 422; Franz , Hex englaub e a. a. 0. S. 75. 

236a) v. Stoj e11tin, a. a. O. S. 43, berichtet aber auch über einen ähnli chen 
Fall aus dem eh ern. Herzo gtum Pomm ern . Hier ,vird eine Jüdin bezicl1tigt, 
ein en Mann zu Tode geza ub ert zu hab en. Ob es allerdings bei diesem, ,vohl 
um 1612 spiel enden , Fall (Stett. Arch. P . 1, Tit. 84, Nr. 21) zu einem Prozeß 
gekommen ist, geht aus der genannten Quelle nicht h ervor . 
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Anklage nicht fallen lassen ,vill. - Der Ausgang des Verfahrens 
mu ß einen - selbst in der Zeit der Hexenprozesse - über
raschen. Man konnte eigentlich ni chts andres erwarten, als daß 
die A11gekla1gte unt ersucht und das Verfahren wegen ihrer Un
zur echnungsfähigkeit einge stellt würde. Z"var geschieht das 
erst ere auch, und der untersuchende Arzt stellt schwere h1Ielan
cbolie bei ihr fest. Doch genügt das dem Gericht noch nicht. 
Selbst als sie in einem plötzlichen Anfall eines Nachts mit eine.r 
Axt auf den Gef angenwärter t1nd seine Kinder losschlägt, schickt 
man sie nicht ins Hospital, sondern - man verurteilt sie! -Sie 
wird ,,anderen zu Exempel'' an den Pranger gestellt und des 
Lan des ver,viesen. - Die Darst ellung Soldans 237

), ,vonach sie 
in Marburg als wahnsinnig erkannt und freigelassen worden sei, 
ent spricht also nicht den Tatsachen. 

\\ 7enige Jahre später , 1673/ 74, sehen wir dann in Marburg 
ein en Kettenprozeß ent stehen, in welchen mehrere Frauen aus 
Betziesdorf verwickelt si11d 238 ). Er stellt einen entscheidenden 
W endepunkt in der Geschichte der Hexenprozesse auf unserem 
Gebiete dar. 

Schon 1672 war eine alte, 70jährige Frau, die Katharina 
Lip s, angeklagt worden , hatte aber die Tortur überstanden, und 
war gegen Kaution unt er Leistung der Urfehde ab solviert wor
den. Ein Jahr darauf gerät ihre Enk elin , Ennichen Schnabel , 
in den Verdacht, mit Gift, welches sie vom Teufel erhalten haben 
soll , ein en jungen Mann „vergeb 'en'' zu haben. And ere Mädchen 
und Frau en werden gleichfalls verdächtigt , einigen von ihnen 
wird auch noch der Prozeß gemacht. Doch spielen diese Pro
zesse keine große Rolle ; teils wird das Verfahren eingestellt, 
teils werden die Angeklagten absolviert oder gering bestraft. 

Dagegen interessi ert uns hier umso m ehr das Hauptverfah 
ren gegen die Lipsin und ihre junge Enkelin 239

) . Diese gesteht, 
na chdem sie anfangs geleugnet hat , ohne jeden Zwang alles, 
,,ras man ihr vorwirft. Auch sie scheint durch die Angst vor der 
Tort ur und dem sicheren Ende schon halb gestört zu sein. Sie 
er~l är t , alles von ihrer Großmutter gelernt zu haben. Diese ,vird 
wiederum zweimal schrecklich gefoltert , bleibt aber fest un~ be
kenn t n icht. 

Nun berichtet man der Landgräfin Hedwig Sophie , die seit 
1663 die Regentschaft in He ssen -Kass el führt, über den Prozeß. 
Der l „andgräfin scheint nach der Durchsicht der Akt en und ins-

237) Von Franz, Hexenglaub e IV, a. a. 0 . S. 76 und Snell S. 90 über
nommen . 

238) Marb. Arch. R. S. B. 790. 
b ~ 139) Von dem Schicksal derselben erzählt auch Vilmar i. Hess. Historien

uc lein S. 23 f. ; Franz , Hexenglaube IV, a. a. 0. S. 76. 
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besondere der Folterprotokolle die ganze Ungeheu erlichkeit des 
Verfahren s auf gegang en zu sein. Jedenfalls greift sie in di e Ver
handlung ein , verlangt , daß man auswärts ein Gutacht en ein
hole und s-chärft ihren Rät en ein , in solchen Fäll en b1ehut samst 
vorzug ehen . 

Zwar werd en na ch lan ger Verhandlung auf ein Straßburger 
Gutacht en hin die beid en Angeklagt en zur Hinri chtung durchs 
Schw ert verurt eilt , die Lip sin auß erd em zu nachträgli cher Ver
br ennun g, doch scheint mit diesem Pr ozeß in der 1'at ein W an 
del eing etreten zu sein 240) . Wir werden deshalb auf ihn noch 
des öft eren zurü ckkommen. 

Bis zu dieser Zeit war der Hexenpro zeß gerad ezu an der 
Tag esordnung ·gewes en . Das können wir au ch aus einem Schrift 
wech sel fest stellen , welcher in dem letztg enannt en Verfahren 
eine b esond ere Roll e spielt. Die medizinis che Fakultät in 
Marbur g bitt et die Landgräfin , noch ehe das Urt eil von ihr be 
stätigt word en ist , um den Körper der Schnafi elin nach dere11 
Hinri chtung zu Anat omi ezwecken . Das Schr eiben zeigt eine ge
wisse Originalität , es wirkt fast komi sch in seiner Formuli erung ; 
und au ch die Antwort der Beamt en , an welche die Land gräfin 
da s Gesuch weiterleit et, würde komi sch berühr en , ,venn sie 
ni cht zugleich ~e ganze Fur chtbark eit jen er Zeit enthüllt e. Sie 
wider spr echen der Bitte der Fakultät : Die Schnab elin sei nocl1 
sehr · jung und sei nur dur ch die Großmutt er verführt word en , 
man möge ihr deshalb ein ehrli ches Begräbnis nicht ver sagen 
und die Fakult ä t auf einen demnä chst sich ereign enden Ii'all ( 1 !) 
vertr östen . Hier erk ennt man , wie h äufi g diese Proz esse gewesen . .. sein mu ssen . 

Nun aber , nachd em die Land gräfin so en ergisch Front ·gege11 
da s Verfa hr en gem acht hat , ebbt die Verf olgung swut lan gsam 
ab. Zwar kommt noch ein e ganz e Reih e von Pr ozesse n ,,or , 
noch in der Regierun gszeit Land graf Karl s find en ,vir hin und 
wieder Verfahr en in Hexereisach en ; namentli ch in Marbur g und 
Rosenthal komm en gegen End e des 17. Jahrhund ert s n och eini ge 
Fälle zur Verh andlun g. Doch sind die Urt eile bereit s erh eb1icl, 
milder geword en. Sie erschöpf en sich meist in La nde sverw ei
sun g, Geld straf en und Kir chenpönit enzen. 

Ein en größ eren Proz eß erleb en wir n och am Ende des 
17. Jahrhund ert s, der r echt lang,vi erig ist 241 ) . Von 1692- 96 wird 
dort gegen die Schn eid erswitw e Mar gar eta W eik er verhand elt. 
Sie stirbt jedo ch vor Ende des Proz esses. Wi e stark der Aber 
glaub e aber noch im Volke sitzt , könn en wir au s der Wei gerung 

240) Vgl. hi erz u Sold an II , S. 99 ff . 
241) Marb. Arch. R. S. B. 792. 
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der Schneiderg ilde, sie zu Grabe zu tragen, erkennen. Die Töch
ter der To ten b esorg en das dann selbst, doch wird der Gilde von 
Land graf Karl eine Geldstrafe auferlegt 242) . 

Der letzte eigentlich e Hexenprozeß in 1-Iessen-Kasse l spie lt 
in den Jahren 1710/ 11 243) . Eine fa st 80 Jahre alte Frau wird zu 
dieser Zeit na cl1 Marburg auf da s Schloß in Haften bracht. Sie 
soll Menschen und Vieh behext haben. Der Fi skalis b eantragt , 
sie p ein lich zu verhören , doch lehnt das Gericht diesen Antrag 
ab un d entbindet die Angeklagte von der In stanz. Sie ist üb'er 
ein J ahr in Haft geha lten worden . Intere ssant ist au s der V er
bandl ung , daß die Angeschu ldigte bekennt , es gäbe wirkliche 
Zaub er er und Hexen , und noch , zu dieser Zeit den Wuns ch aus
spricht , zur Was serprobe zugelas sen zu werden. 

Damit sind wir am Ende un serer geschi chtlich en Betrach
tung ang elangt. Zwar finden sich noch manche Prozes se aus 
spät er er Zeit, doch hand elt es sich dabei ge,vöhn lich um solcl1e 
gegen vVahr sager und Qua ck salber . Auch bild et nicht mehr die 
verbot en e Gemeinschaft oder die Zauber ei selbst das Hauptver 
brech en der Angeklagt en , sondern meist wird deshalb gegen sie 
eingeschritten , weil and ere Leut e dur ch sie geschädigt oder b·e
trogen word en sind . -

Es bleibt un s nur no ch ab sch ließ end festzu stellen , daß unser 
Territ orium zwar au ch ein e r echt groß e Zahl ,·on Opfern auf 
zuwei sen hat , daß die selbe jedo ch ver schwindend gering ist im 
Vergleich zu and eren Länd ern . Nie hat sich der Verfo lgung s
eifer auf h essisch em Gebiete län gere Zeit hindur ch erhalten kön 
nen. Das ab er dan l{en wir teils der Ein sicht eini ger Land es
t1erren, teil s der über au s genau en Beoba chtun g des gerichtli chen 
Verfah rens , von dem im folgend en Abschnitt die Rede sein soll. 

III. Das Verfahren. 
, 

Wie wir beoba cht eten , daß mit dem Anschw ellen der Ver 
folgun gen in den ver schi edenen Jahrhund ert en auc h Änd erun 
gen im Verfahren eintr eten , so l(Önnen ,vir diesen Wandel auch 
• 
in un serem Gebiete fest stell en. 
„ Ganz allgemein ist vor weg zu sa1gen, daß man zwischen den 
altest en uns zur Verfü gt1ng stehend en Pro zeßprot okoll en und 
den letzten Verh andlun gen ein en deutli ch en Unt er schied wahr -

242) Soldan II , S. 99 (und nach ihm Fr anz , Hexe ngl aub e IV, a . a. O. 
: · 76; König S. 422 ) beri cht et , daß die Gilde vom Lan dgr afen zur Verri ch
ung des gena11nten Dienstes gezwun gen word en sei. Das ist unri chti g. 

H 
243 ) P. gegen Eli sab eth Ha yn au s Geismar (Marb. Arch .R. S. B. 792) ; nicht 

" am" (so Soldan II , S. 99 f., auch Fran z a. a . 0 . und König S. 424 ) . 
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nehmen kann. Es ist der Übergang vom Ankla ge- zum Inquisi 
tionsprozeß, den wir schon früher behandelt haben und der zu 
der Zeit, in ,velcher uns ere verfahrensrechtliche Betrachtung ein 
setzt, noch nicht vollendet ist. Ganz vollständig wird dieser \Vandel 
ja überha11pt nicht vollzogen, es entsteht vielmehr allmählich ein 
Gemi sch beider Prozeßarten. In jener ersten Zeit trägt das Verfah 
ren einen weniger formalistischen Zug , es ist stärker auf Münd 
lichkeit ein 1gestellt, überhaupt tritt die Hauptverhandlung hier 
weit mehr in den Vordergrund ; die Voruntersuchung - die 
,,Inquisition'' - hat eine untergeordn ete Bedeutung , bei vielen 
Proze ssen ist sie überhaupt nicht vorhanden. Später ,vandelt 
sich das , und die Prozesse von der Mitt e un serer Periode an 
haben ein anderes Auss ehen. Die Inqui sitionalakten zeigen 
schon rein äußerlich , alleiJ:1 durch ihren Umfang , welch größere 
Bedeutung der Voruntersuchung beigemes sen wird , das Proto
koll enthält fa st nur noch die Mitteilung von den eingereicl1ten 
Schriftsätzen der Parteien, während die Anlagen hier den Ifaupt
inhalt des Verfahrens bilden. Doch muß b etont werden, daß 
gerade für unsere Verfahrensart hier nur ein äußerlicher Wan
del vorliegt, innerlich, d. h. was die Behandlung des Prozeßstoffs 
selbst, die Stellung der einzelnen Prozeß bet eiligten im Verf al1ren 
anlangt, änd ert sich kaum etwas. 

Um einen Überblick über das Verfahren in allen Einzelab
schnitten zu erhalten, empfiehlt es sich, den ganzen Werdegang 
des Hex enproze sses zu verfolgen , von dem Ausgangspunkt, wo 
jemand in den Verdacht der Hex erei _gerät, bis zu dem Augen
t,lick , "To der Aktuari11s mit dem kurzen Vermerk über die 
,rollzogene Hi11richtung den Schlußpunkt hinter den Leidens
,veg eines neuen Opfers dies es Wahnes setzt. 

A. D a s V o r v e r f a h r e n. 

1. Einleitung (VerdäcJ1tigung und Inqui sition ). 
Der Anlaß zur Eröffnung eines Verfahren s kann , wie ,vir 

feststellten, sehr verschieden sein. Die bloße einmalige Bezicl1ti
gung, die durch eine Beklagte auf der Folt er erfolgt, genügt 
natürlich schon, um jemanden in Verdacht zu bring en. Zur Ein -
ziehung und zum Verhör reicht sie, wenigst ens in unserem Ge
biet, mei st noch nicht 244

), dazu muß der Verdächtige schon "·011 

vornherein als Zauberer oder Hexe „beschrieen'' sein. And ers 
aber, wenn die Aussagen den oder die Betreff ende als mitbe
teiligt an einzelnen, dem Beschuldigten zur Last gelegten I-land
lungen erscheinen lassen oder sie sogar als Lehrmeister ange
geben werden. Dann ist es meist der Fall , daß „von Amts wegen·' 

244) Vgl. auch Soldan I, S. 341. • 
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der Sache weiter nachgegangen ,vird und ein oder mehrere 
Pr ozesse dein ersten folgen. Doch häufig ist der Anfang so, daß 
jem an d in den , , erdacht gerät, einem anderen Schaden zugefügt 
zu haben. Einern Bauern fällt ein Pferd, einem andere11 wird 
ein Kind krank. Das Unglück will es, daß beide Male eine Nach
barin zugegen war. Sofort bringt man das in einen inneren Zu
sam menhang. Schon ,vird im Dorf über die angebliche l-Iexe 
getu schelt, man wirft es ihr vielleicht öffentlich vor. Sie wel1rt 
sich nicht - der Vorwurf ist so stark , daß sie sofort vor Ge
richt hätte klagen müssen, wenn sie sich unschuldig fül1lte 245 ) 

- so steht ihre Schuld fest. Langsam kommt sie ins Gerücht 
der Hexerei. Fama crescit eunda: Bald ist sie, wie man es ge
wöhnlich ausdrückt , allgemein als Hexe „beschrieen''. Die Obrig
keit erfährt es und zieht sie zur Vernehmung gefänglich ein. -
Oder aber ein Kind von 7 Jahren erzählt in der Schule, um sich 
wich tig zu tun, es sei mit der Mutter auf dem Hexentanz ge
wesen und die Mutter habe es zaub 'ern gelehrt 246 ). Auch kann 
es verd ächtig machen, wenn man Sonntags kein festlich Gewand 
anl egt. Oder daß z.B. die 1656 in Marburg angeklagte Catharina 
Staud inger gesehen ,vurde, wie sie sich in ihrem Garten ,,auf 
dem Biegen'' auf einem Misthaufen nackt at1sgezogen und sicl1 
nach einigen merkwürdigen „Zeremonien'' wieder an 1gekleidet 
hat , macht sie hoch verdächtig .. 

E inige Beispiele für viele - doch sie genügen, um zu zeigen, 
in welch mannigfach er Gestalt der gefährliche Verdacl1t auf sein 
Opfe r lauerte: ,,Wurde an irgendeinem Orte ein Stücl{ Vieh 
kr ank, siechte ein Mensch hin, geschah ein Unglücl{, fiel eine 
Unt ernehmung nicht nach Wunsch aus , brachte der Frül1ling 
Fro st , der Sommer Gewitter und Hagelschlag - alles wurde den 
Hexe n zugeschrieben 247). Da mutet es geradezu als Hohn an, 
wenn eine Anklageschrift die Forderung enthält: 

„Wahr daß man sich nicht allein vor würklicl1en Volnbringung der 
Missentat, sondern auch vor allenn höchsten Verdacht derselben gänz
lich hüten solle" 248) 

- eine fast unmögliche Forderung zu jener Zeit. 
Daß allmählich eine allgemeine Furcht davor entsteht, in 

Verd acht zu geraten, ,vird man begreiflich finden. Wir l1abe11 

245) So im Prozeß gegen die „Stelzefrau" Gertrud aus Weidenhausen 
(1656), wo der Scharfrichter Christoph Döring au ssagt, er habe sie eine 
Hexe gescholten und sie aufgeford ert, ihn zu verklagen, wozu er ihr das 
Geld hätte geben ,vollen. (Marb. Arch. R. S. B. 789). 

246) P . gegen Johansen Schmidts Frau von Kirchvers (1633) - Marb. 
Arch. R. S. B. 788; ähnlich in dem gegen Adam Röhlings Frau, Frankenau 
(1656) - Marb. Arch. R. S. B. 789. - Betr. Verdächtigung durch Kinder. 
vgl. auch unseren Abschnitt „Zeugenvernehmung". 

247) Waldbrühl, S. 18. Vgl. auch Pollack S. 33. 
248) P. gegen Eila Rohleder, Willersdorf (1633 ). Marb. Arch. R. S. B. 788. 
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sogar mehr als einen Beweis in unseren Akten , daß sie sielt 
geradezu zum Verfolgungswahn, ja selbst zum Wahnsinn aus
wachsen kann. \\, .. ir werden später noch darauf zurückkommen. 
Hier sei nur kurz ein Rintelner Protokoll 249) angeführt. Die An
geschuldigte ist aufs Rathaus geholt und einer Denunziantin 
gegenüberge stellt worden , nun weiß sie „vor Angst nicht, wo sie 
sich hinwenden will, bald hat sie sich gesetzet, bald ist sie von 
einem zum anderen gegangen und gesagt, mit zusammen ge
schlagenen Händen: Geschieht das am grünen Holz, was will 
am dürren geschehen.'' Gefragt , wie sie das meine, ant"' ·ortet 
sie, wenn ihr das widerführe , was sollte dann anderen wider
fahren. - Wen aber erst die Obrigkeit in den Fingern l1atte, 
den ließ sie so leicht nicht wieder los. 

Meist beginnt es mit einem Bericht des Schultheißen oder 
sonstigen Beamten an die Regierung , an Ka11zler und Räte. Man
cher dieser biedere11 Ortsvorsteher ist so der erste Anlaß zu un
gehe11erlichen Verfolgungen gewesen. Mancl1e - wie z. B. in 
der Zeit um 1640 der Kir chhainer Schultl1eiß Ditmar Plat und 
auch sein Nachfolger Henrich Scheffer (um 1650) - hab 'en hier 
eine besonders rül1rige Tätigkeit entwickelt. Gerade dem Letzt
genannten sind viele Verfolgungen der 50er Jahre zu verdanken. 
Fast immer hat dieser Bericht die Anweisung der Regierung zur 
Folge, die Betreffend e verwahrlich einzuziehen, sie zu verneh
men 11nd auch die Geschädigten zu l1ören. Nun begin11t die 
,,Inquisition''. Die Beschuldigte leugnet natürlich zunächst alles, 
weist die ungeheuerlichen Anschuldigun ·gen heftig zurü ck, wel1rt 
sich mit aller Gewalt gegen das Netz, in dem sie gefangen wer
den soll . Doch es hilft ihr nichts. Die lnquisitionalzeugen wis
sen desto mehr von ihr auszusagen. Sie werden vorgeladen, vom 
Schultheiß durch Handschlag an Eidesstatt zur Wahrheit ver
pflichtet und eing ehendst ausgefragt , ,vährend sie nach der Aus
sage mit dem Hinweis auf ihre Schweigepflicht entlassen wer
den. Häufig , namentlich später , werden die Zeugen auf von1 
Fiskalis oder der Behörde vorgelegte Inquisitionalfragstücke 
vernommen. 

Nun hat fast jeder Nachbar einen Schad en anzugeben, der 
ihm geschehen ist und für den er die Angeschuldigte verantwortlich 
macht: Todesfälle, Krankheiten, die mitunter Jahrzehnte zurück
liegen , werden herangezogen , ,,bei denen es merkwürdig zugangen 
ist'', dem einen fallen seltsame Äußerungen der Verdächtigen ein , 
sie hat auch mit Zauberinnen Umgang gehabt, ein anderer weiß 
von auffallen dem Gebaren bei einem Gewitter zu berichten, wo 
sie Kieselsteine von der Straße auf gehoben und ins Haus getra-

249) P. gegen Adelheid Sieveking , 1654. Marb. Arch . R. S. B. 788. 

, ,_ ' •""I 'I -t . , 
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gen hat 25-0). Genug - es findet sich so viel verdächtiges l\ilate
ria1l, daß die Betreff ende, sofern sie nicht schon vom Schult
heißen hinter Schloß und Riegel gebracht worden ist - sondern, 
wie es meist geschieht, von der Regierung angeordnet wurde, 
vorher die Zeugen ,,in aller Heimlichkeit'' zu vernehmen -
nunm ehr ,,in gefäng liche Haften'' gebracht wird. Damit l1ebt 
ihre Leidenszeit an. 

2. Die Hexengefängnisse. 
Diese Haft ist natürlich nicht mit einer heuti '.gen Unter

suchun gshaft zu vergleichen. Es gibt nur eine Art Gefängnis, 
in dem sowohl die Verurteilten (wenn überhaupt zu Freiheits
strafen verurteilt wurde, was ja selten genug der Fall war, es 
kamen fast nur Leib•es- und Lebensstrafen in Frage), als auch 
die Untersl1chungsgefangenen saßen, Kerker, deren Zustand aller 
Beschr eib11ng spot tet e. Unterirdi sche, kalte, duqkle Verließe, in 
die kein Lichtstrahl drin 1gen konnte, die von Ungeziefer und 
Dreck strotzten, waren der Aufenthaltsort der Untersuchungs
gefang enen für W ocl1en und Monate, ja wie wir sehen werden, 
selb st für Jahre 25·1). Wie ungehe u erlich es in solchen Gefängnis
sen au ssah, können wir aus manchem Bittgesuch des Häftlings 
oder seiner Angehörigen entnehmen, worin um leichtere Haft 
gebeten wird 25·2). Es kam wohl vor - wenn besondere Gründe 
vorlagen, etwa daß der Beschuldi_gte sehr alt und schwach ,var 
oder aber eine junge Mutter in Haft saß, die ihr Kind noch 
nährte -, daß solchen Gesuchen stattgegeben wurde. Man ging 
sogar , namentlich, wenn nicht allzu schwere Indizien gegen die 
Verdächti ge sprachen und wenn sie selbst oder ihre Angehöri
gen b egütert waren, soweit, daß man die Beschuldigten gegen 
Stellun g einer Kaution unter Abnahme der Versicherung, sicl1 
auf Erfordern dem Gericht zu stellen, auf freien Fuß setzte; doch 
bilden solche Fäl 1le immer die Ausnahme. Übrigens ist es auch 
bezeichn end, daß die Carolina selbst für nötig hält, gegen solche 
Gefängni sse einzuschreiten, indem sie im 218. Artikel unter den 
abzust ellenden Mißbräuchen auch diesen nennt: ,,daß die ge
f engknuß nit zu der verwarung sonder mer peinigung der ge
fangen vnd eingelegten zugericht'' sind 253 ). 

250 ) P. gegen Andreß Strüdders Ehefrau zu Battenberg , 1590. Marb. 
Arch. R. S. B. 787. 

'251) P. gegen Osanna Abin zu Schmalkalden (1659, Marb. Arch. R. S. B. 
789), die zwei Jahre „incarceriert" gehalten wird; ebenso die 1664 in Fels
berg angeklagte Ehefrau Fröhlich (Marb. Arch. R. S. B. 790) u. a. - Jahre
lang e Haf t riet ja schon der Hexenhammer für besonders verstockte Per
sonen an. Vgl. Helbing S. 214; Soldan I, S. 344. 

252 ) Eine anschauliche zeitgenössische Darstellung bei Helbing S. 211 ff.; 
vgl. auch 0. Wächter S. 169 ff.; Flade S. 87; Breiden S. 43 ff. 

253) Vgl. Hess. H. 0. Art. 49 II, 2. 

• 
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Oft wurd en die Verdächtigen in den damals zu Gefängnis
~,vecken vielfach verwandte11 Tor - und Befestigungstürme11 
untergebracht . Mancher trägt davon noch heute seinen Name11, 
in mancher Bttr ·g, mancher alten Stadt stößt man auf einen sol
chen Hexentunn {auch Drudenhau s) . Zugegeben , daß häufig 
Volksglaube m ehr dazu beigetragen haben mag als echte über
lief erung, doch ist nicht von der Hand zu weisen, daß viele die
ser Türme ihr en Namen zu Recht trag en. Auch in Hes sen findet 
sich eine ganze Anzahl ,,Hexentiirme '' , so z. B. in Gelnhat1sen (ein 
runder Turm mit Zinnenkranz aus dem 15. J ahr]1undert ) 254 ), des
gleich en ein Gefängni sturm zu Bergen (unweit Hanau ) über der 
Ob erpfort e der Ringmauer, der aus dem 15. Jahrhund ert stammt. 
Auch der 1415 als Befestigungsanlage erbaute „Druselturm'' in 
Kassel mag wie ein ,,Alter Gefängnisturm' ' zu Eschwege am Dünge
bacher Tore 255

) und der ,,graue Turm'' in Fritzlar 256) als Hexen
gefängnis gedient haben. Wahrscheinlich ist es at1ch bei dem 
Hexenturm in Schwein sberg , der um 1482 von dems elben Bau
meister errichtet worden ist, dem auch der Marburger Hexen
turm seine Entstehung verdankt , mit welchem er üb 'rigens große 
Ähnlichk eit auf,v eist. Landau 257) hält die Verwahrung von 
Hexen im Schweinsberger Turm für durchaus möglich. Der 
genaue Nachweis stößt in den meisten Fällen auf mancherlei 
Schwierigkeiten; ge,vöhnlich kann man nicht mehr als die Wahr
scheinlichkeit der Hexenverwahrung an diesen Orten feststellen. 

So ist es auch bei dem 1478 als Befestigungstt1rm erbauten 
Marburger Hexenturm. Soldan spricht von ihm stets mit großer 
Selbstverständlichkeit als Gefängnis für die Beschuldigten 258 ) . 

Doch ist die Frage, ob er tatsächlich als solches gedient hat , sel1r 
bestritten, weshalb wir , gerade weil Marburg als Halsgericht 
viele Prozesse führte und ein großer Teil der Opfer unseres 
Gebietes dort in Haften saß, darauf näher eingehen wollen. Es 
stehen uns über diese Frage zwei Urteile von Männern zur Ver
fügung , die als hervorragende Kenner des Marburger Schlosses 
und seiner Geschichte anzusehen sind , die aber in ihrer Ent
scheidung nicht einig gehen. 

Der frühere Marburger Archivdirektor G. l{önnecke spricl1t 
einmal davon in der Sammlung von Zeichnt1ngen Ubbelohdes 

254 ) Junghans a. a. 0. S. 114, spricht davon , daß hi er .,die unglücklichen 
Opfer de s Hexenglaub ens schmachten mußten ". 

255 ) Hi er ist es nachweisbar (P . gegen di e drei Hochapfel au s Esch-
wege , 1657, Marb. Arch. R. S. B. 788). Vgl. au ch Dehn -Rotfel ser-Lotz S. 39. 

266) Vgl. H. Braun S. 31; s. Abb. ebenda S. 24. 
257 ) I, S. 232. 
258 ) Vgl I, S. 329, 287; II, S. 94; na ch ihm Franz , Hexenglaube IV, a. a. 0. 

S. 75 f. - Auch v. Geyso a. a . 0 . spricht von dem „dunklen Loch des 1far 
burger Hexenturms". 
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:,Aus Alt-Marburg '' 259
), zu welcher er den T ext geschrieben hat , 

und '\Veist die Annahme, daß es sich hier um da s frühere I-Iexen
gefängnis hand ele, entschieden zuriick. Die Bezeichnung sei 
ein e ganz moderne ; der Turm, eigentlich ,,We iß er Turm ·' ge
na nnt , hab e früher nur Befestigungszwecken gedient -und sei 
erst in jüng erer Zeit als Gefängni s verwandt worden. Er fügt 
hin zu, der nie auszurottende Irrtum zeuge n11r von ,,Selb st 
b1ewußtsein' ' und ,,Eigendünkel'', daß wir es geg'enüber der 
, rergangenheit so herrli ch weit gebracht hätten 260 ). 

In off enbarem Gegensatz zu diesen so entschiedenen Be
hauptung en b etont Könneck es Nachfolg er , Küch , in „I-Ies
senkun st 1924 '' 261 ), wie auch schon in „He ssenkun st 1921" 262), 

daß das oberste Geschoß des Turm es überhaupt ,,zu Gefängni s
zwecken eingerichtet'' gewesen und bereits um die Mitte des 
16. Jahrhunderts als „Bürgerliche s Gefängnis'' na -chw eisbar sei. Er 
nim mt an , daß hier die der lfex erei be schuldigt en Frau en ge
sessen und dem Turm seinen heutigen Namen gegeben l1aben . 
Dieser sei übri 'gens keinesw egs eine Erfindung der Neuzeit, so11-
dern käm e bereits im 18. Jahrhundert vor . 

Ich möchte der letzt eren Ansicht zun eigen. Daß die der 
Hexerei Beschuldigt en auf dem Schloß in Haft gehalten ,vurden, 
lä ßt sich aus zahlreichen Prozeßakten na chw eisen. ,,Aufs 
Schl oß gebracht werd en' ' ist geradezu stehende Red ensa rt ge
worden. Warum sollte also nicht au ch dieser in nächster Nähe 
des Schlos ses stehende Turm als Hexengefängni s gedient haben, 
zumal er iiberhaupt Gefä11gnis gewesen ist! Noch heut e enthält 
er an den starken Mauern seiner kleinen Zellen die b ekan11ten 
Kett en, an denen die Unglücklich en ang eschlossen wurd en. Die 
fest stehende Tatsache, daß der Turm ledi 1glich für Befes tigung s
zwecke gebaut war 263 ) und zur Aufnahm e . von Feuerge scl1ützen 
diente, genügt jede11f alls nicht , um die Annahme zu widerlegen. 
Auch hatte der Turm durch die spätere Erweiterung der Be
festi gung sanlagen nach der Seite des Schloßpark s hin bei der 
kur zen Reichweite der damaligen Feuergeschütze sicher viel von 
!,einer takti schen Bedeutung verloren und wurde nun , da er als 
Befestigungsanla .ge mehr und mehr zurücktrat, bald als ,Ge
fängnis benutzt. 

259 ) Marbur g, Elwert 1919. 
260) A. a. 0. S. 56/58. - Die se Ausführungen vera nlaßt en Franz, Hexen

glaube IV, a. a. 0. S. 111, zu einer Berich tigung , in der er sich zu Kön11eckes 
Ansicht bekannte . 

261) s. 33. 
262 ) S. 44 Sp. 2 1. 

263) Wolff a. a. 0. bestreitet die se Tat sache zu Unrecht, bekennt sich 
aber im Übrigen zu der auch hi er vertretenen Ansicht. 
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Zud em schein en mir einig e Akt env ermerk e stark für mein e 
Annahm e zu spre chen . So sträubt sich die beschuldigte Eila 
Rohled er aus Willer sdorf , wie da s Protokoll aus dem Jahre 
1633 264

) b esagt , dem Burg grafen geg enüb er dag egen , daß sie 
zur b esse r en Sicherh eit vom Schl oß in da s ,,Bürgerg efän gnis' ' 
gebra cht w erden soll , ,,mit And eut en , wan sie da s hätte mi ssen , 
hätt e sie sich auch hin ablas sen wollen '' . Die Äuß erung läßt 
dreierl ei Schlü sse zu: 1. daß da s Bür gerg efängnis , also der Weiß e 
Turm , H exengefängnis war; 2. daß au ch im Schloß selbst solch e 
Gefan genen gehalt en wurden 265) und 3. daß vielleicht au ch noch 
ein Verli eß - ein solch es hat es im Nordflüg el des Schlo sses 
gegeb en - als Hexeng efängni s benutzt wurd e, wofür das „Hin
abla ssen '' spri cht . Denn es war charakt eri stisch für sol che Ver
ließe , daß sie nur dur ch ein Loch von der Decke h er Zugang 
hatt en und man den Gefang enen nur mittels eine s Seiles hinab
la ssen oder h eraufhol en konnt e. Natürlich kann dieses Verli eß 
au ch an and erem Orte gewesen sein. 

Daß Marburg - wenig sten s in der er sten Hälfte des 1 7. Jahr
hund ert s - no ch andere Gefängnisse hatte , erfahren wir bei 
Kür schner 266

), der al s solche n eben dem Stüb chen unter der Uhr 
auf dem Rathau s alle Tortürme der Stadt n ennt. Eine andere 
Nachri cht besagt , daß am 21. Februar 1650 der Unterbürger
ineist er in der Marburger Rat sversammlung dageg en vorgeht, 
daß man seit Demoli erung und Spr engung des Bürg erturms 
und Gefän 'gni sses beim Barfüß ertor die ,,Öpf elkamm er' ' unter 
dem Rathau s zu Gefängni szwecken verw ende , ,,welche s nit l1er
kommen '' :i67) • 

In Gefängni sse n di eser .Art \Vurden also die Beschuldig
ten unt ergebracht - ,venn man ihr er sofort habhaft wurd e. 
Zwar war da s m eist der Fall , weil in später er Zeit di e Inqui
sitionalzeug en gew öhnli ch h eimli ch verhört wurden und die 
Fe stnahme , sobald man er st genü gend Mat erial gesamm elt hatt e, 
unvermutet erfolgte. Doch kommt es au ch öfter vor , daß man 
die Verdä chtig e nicht einzi ehen kann , weil sie Kenntni s von der 
Beschuldigun g erhalten hat und sich nun der dr oh enden Gefahr 
dur ch die Flucht zu entzi ehen sucht. Das war im allgemeinen 
nicht zu schwi erig , wenn man bedenkt , wi e kurz bei der da
malig en gering en Ausdehnung der Territ ori en die Entfernung 

264) Marb . Arch . R. S. B. 788. 
265) Auch in einer Gefang en,värt err echnu ng im P. gegen Margar eta 

Baum an 1654/ 56) find et sich die Bemerkun g, daß die Gefang ene „a uf da s 
Fü rs tl . Haus in Ha ften gezogen" sei. 

266) ,,Marburg im 30jäh rigen Kriege" S. 21. 
267) Bücking . - Auch im P. gegen Helffri ch Schn eider au s Fi schenhau sen 

(1688) erf ahr en wir , daß der Beschuldi gte zuerst in der „sog. Äpfelk amm er", 
dann auf dem Fü rstl . Schl oß in Haften gehalt en wird. (Marb. Arch. R. $. B. 791.) 
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bis zum nächsten Gebiet war, welches schon unter anderer 
geistli cher oder weltlicl1er - Landeshoheit stand. Übergriffe 
auf das Gebiet anderer Landesherren kommen aber höchst sel
ten vor. Doch auch wenn die Beschuldigte bereits eingezogen, 
aber noch nicht ins Gefängnis selbst gebracht worden ist - sei 
es, daß .sie sich zur ersten Vernehmung noch im Hause des 
Amtsdieners befindet oder daß die Gemeinde überhaupt nicht 
üb er ein eigenes Gefängnis verfügt, die Angeschuldigte also erst 
na ch dem nächsten Gerichtsort überführt werden soll - kom
men Fluchtversuche, ja wie wir gesehen haben, sogar gewalt
sam e Befreiungen vor 267a) . 

3. Rechtshilfe. 
In solchen Fällen greift eine im Hinblick auf die Zeit er

staunli che Rechtshilfe ein, für die "'ir in unseren Prozeßakten 
ein e 1ganze Reihe von Beipielen finden. So hören wir im Prozeß 
gegen Adam Möllers Ehefrau Elisabeth in Groß-Seelheim 
(1657 ) 268), daß die Beschuldigte „durch Unfleiß der Wächter'' 
aus der Haft entkommen ist. Sie wird in Betziesdorf ,vieder er
griff en. Nun hat in jener Zeit der Deutsche Orden die I-Iälfte 
des Gerichts Seelheim inne. Der Hauskomtur zu Marburg, Alhart 
J ost von W estphal , wendet sich deshalb an die fürstl. Regierung 
und bittet, die Entwichene wieder nach Seelheim auszuliefern. 
Eines solchen Antrags bedarf es in der Regel, und es wird die 
Flüchti ge dann gegen ein en Revers an die zuständi 1ge Behörde 
ausg eliefert. 

Ein ganz ähnlicher F,all wird schon früher, aus dem Jahre 
1609, berichtet 269), wo ein zu Laasphe in der Grafschaft Witt
gen stein eingezogenes und wieder ausgebrochenes Weib, das 
man in Gladenbach wieder ergriffen bat, _auf Befehl der Regie
rung in Kassel aus ,geliefert werden soll, sobald die Wittgen
steiner darum ersuchen. Ähnliche Fälle er 'leben wir in großer 
Zahl im Jahre 1629, wo z.B. Hermann Lose, ein Kölnischer 
Untertan , welcher der Zauberei beschuldigt ist, aus Medebacl1 
im Kölnischen ausbricht. Der dortige Richter bittet gegen einen 
beig efügen Revers den in Frankenberg aufgegriffenen Flücl1t
ling wieder auszu liefern. Der zuständige hessische Beamte in 
Georg enberg berichtet nun an die Regierung, daß der Flüchtige 
,,mit blutigem Kopf'' · aufgegriffen worden sei u11d bittet um 
Anwei sung betreffs der Auslieferung 270 ). 

Die Kölnischen Wächter scheinen zu dieser Zeit reichlich 
nachlä ssig in ihrer Pflicht 1gewesen zu sein. Im gleich ,en J al1re 

267a) Vgl. oben S. 44. 
268) Marb. Arch . R. S. B. 789. • 
269) Marb. Arch. R. S. B. 788 
270) Ebenda. 

• • 
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ent ,veicht nämli ch ein Clau s Hun olt aus dem l{ölni sch en I·Ial
lenb erg un d ,vir d in Bromsk ircl1en 2i 0a) ,,·ieder gefaß t ; ob 
,vohl er nun in Georgenberg in dr eifa cl1 Eisen gelegt ,,·ir cl, 
gelin gt es ih m ,vieder , zu ent ko mm en . Der Beamt e, der das 
an die für stli che Regierun g b ericht et , t eilt gleich zeitig mit , daß 
er die gan ze W ache wegen des Verda chts der Beihil fe h abe f cst 
setzen lassen . Die Regierun g or dn et darau f ein e ein geh e11de 
Unt ersuc hun g an 271 }. - Kurz darau f fliicht et , wiederum au s 
Hallenberg , der al s Zat1bere r inh af ti ert e J oh ann es Bardeiß und 
wird gegen schri ftli ch en Revers, auf Wun sch der Köln er ,,in 
all er Still e", au sgeliefert 272 ), ,vähr end ein and erer , Steffen Ober 
liesch aus der Grafsc haft Lüsch en des Erzstift s Köln , ,vie der 
Schulth eiß von Gemünd en an der W ohr a beri cht et , ni cht ausge
li efert werd en kann , da der alt er sschw ach e Mann in der dr ei
,vöc higen Haft dur ch die Kälte so geschw ächt ist , daß er ni cl1 t 
mehr tr ansportf ähi g ist 273) - at1ch ein Beitr ag für den Zustand 
der damaligen Gefängnisse. 

Aber au ch in and erer Hin sicht unt er stüt zen sich die Behör
den ver schi edener Gebi ete , worauf wir schon hi er hinw eisen 
möcht en , obw ohl diese Fäll e sachli ch erst zum eigentli ch en 
Hauptv erfahr en gehören . So wird z.B . im Pr oze ß gegen P etters 
Herm ann s Eh efrau zu Anzefahr (1596 ) 274} der kurmainzi sche 
Beamt e in Amöneburg ersucht , 12 Per son en , teils au s Anzefahr, 
t eils au s dem ebenf alls M,ain zischen Stau sse rba ch 21s.), sowi e aus 
Plau sdorf 2711} zur Zeugenv ern ehmung n ach Marb ·urg zu send en, 
denn ein e Obri gkeit sei schuldi g, der and eren in diesen Din gen 
zu helfen , man sei auch zu Gegendi en sten gern b er eit. 

Erwuch sen aus solch er Recht shilf e Unk osten , so tru g sie die 
er suchend e Behörd e, wi e ,vir au s ein em Auslieferun gsbegehren 
der e·r von Hatz feld wi ssen 277), welch e ein en gleichfall s 1629 aus 
der Grafschaf t Scl1oen stein entwi ch en en und in Frank enb erg 
wieder eingefangenen Zaub erer Bastian Reub er zur Aburt eilung 
her aus verl angen. Daß es darüb er au ch zu Str eitigkeiten kom
m en konnt e, entn ehm en ,vir aus dem ob en erwähnt en Fall des 
flü chti gen Claus Hun olt ; in solch en F ällen hi elt m an sich an die 
Güter des Flü chti gen , und da diese hi er auf h essisch em Gebi et la1gen, 
an sein e Famili e in Br om skir chen . Der dort ige Schulth eiß bitt et 
die Regierun g in Marbur g, zum Er satz der Kosten das Vermö gen 
der Ehefrau unter Ausse tzun g ein er Rent e für sie und ihr e Kin -

- -
270a) A. G. Battenb erg. 

271) Mar b . Arch . R. S. B. 788. 
272) E bend a. 
273) Ebend a. 
274) Mar b . Arcb . R. S. B. 787. 
275) Heut e Stausebac h , A. G. Kirchhai n . 
276) Hof in der Gem einde Amö neb urg. 
277) Marb . Arch . R. S. B. 788 . 
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der einzuziehen. Leisteten sich hingegen verschiedene hessi sche 
Behörden Rechtshilfe , wi e es häufig bei kommissarischen Zeu
genv ernehmungen geschah, so wurden keine Gebühren erhoben. 

Auch Zeugenvernehmung en durch fremd e Behörden ande
rer Hoheitsgebiete kommen vor , z.B. im Prozeß gegen Marga
retha Bauman zu Frankenber g (1654/56) 278), wo Wald eck kom
miss arisch Zeugen "-erhört. 

B. D a s Pein 1 ich e Gericht. 

1. Richt er und Schöffen , Gerichtsschreiber, Gerichtsort. 
Hatte man nun genügend Material gegen die Verdächtige 

gesammelt , war sie selbst eingezogen und vernommen , so konnte 
das eigentliche Verfahren vor dem Peinlichen Gericht beginne11. 

Dieses setzte sich aus dem Richter und den Schöffen zu 
sammen (letztere hier auch noch zu,, •eilen scabini genannt; auch 
die Bezeichnun 1g „Blutschöpfen'' kommt vor 279) . Richter war 
mei st der Schultheiß, in Marburg gewöhnlich der Oberschult
heiß ; die Schöffen wurden gewählt, und z,var aus der Bürger
schaft. Meist waren es Angehörige des Stadt-Rates , doch wurden 
auch andere dazu bestimmt. So erfahren wir aus manchem 
Marbur ger Protokoll, daß auch Professoren sich darunter be
fand en. Übe.r die Tätigkeit der Schöffen und ihr Verhält11is zu111 
Richter ist in der CCC wenig gesagt; sie w.ar jeweils nach 
örtlichem Gerichtsgebrauch etwas verschieden. Doch war sie recht 
umf assend: Die Schöffen waren bei der Untersuchun 1g und Ent
scheidung stark beteiligt , b ei Verhören und bei der Folter häufig 
anwesend ; im übrig en waren sie dem Richter untergeordnet 280). 

Neben Richter und Schöffen gehört auch noch der Ge
richt sschreiber zu den notwendigen Gerichtspersonen. Er war 
bei allen Handlungen des Peinlichen Gericl1ts, bei der ,r erhand
lt1ng "vie bei den Verhören , bei der Folter ,vie bei der Hinrich
tun g zugegen , und seiner überau s sorg fältigen Protokolli erung , 
welche der Bedeutung entsprach, die man damal s der Scl1rift
lichkeit des Verfal1rens beizumessen pflegte, verdanken wir die 
genau e Kenntnis des Prozesses jener Zeit. Seine Tätiglteit ist 
in der Carolina ausführlich beschrieben 281). 

Richter , Schöffen und Gericht sschreiber werd en feierlich 
auf kaiserliches und hessisches Recht vereidigt 282). Bei dieser 

278) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
279) P . gegen Marie -Lie se Herse binger aus Arnstadt (1654, Marb. Arch. 

R. S. B. 788). • 
280) E . Henk e II , S. 23, 70 ff. 
281) Art. 181 ff. 
282) Vgl. CCC Art. 3 ff. 

' 
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Gelegenh eit sei b'emerkt , daß zuw eilen dem Gerichts schreiber 
no ch ein Adiunctus von Seit en des Defensor s beigesellt wird . 
Er hat diese]ben Aufgaben wie der Gerichtss chr eiber . Seine A11f
gabe ist es, in sbesond ere für den Defen sor mögli chst genau e 
Protokolle all er Gericht shandlun gen zu beschaff en . In dem Pro 
zeß gegen Maria Pet er zu Marburg (1657/ 60) find en wir den 
Wortlaut des Eid es für einen solchen Adjunctu s 283) , denn au ch 
er ,vt1rde wie Richt er und Schöffen ver eidigt. 

,,Juram entum Adju nc ti. 
Ih r soll et gelob en vnd schweren, daß ih r pr od ucirt er zeugen aus

sage \vollet fleiß ig anm ercken vnd auffz eichn en, vn d hi erinn en ni cht 
ahn seh en fr eund - od er f eind sch afflt , gifftt n och gabe n, ihr wollet auch 
euer hi erüb er gehalt enes p rot oco ll keinem th eill zuk omm en la ssen , son
dern solches bi s zu geri chtl ich er eröffnun g vnd pu blica ti on der at lesta
tionum in geheym er ver\vahrun g bey euch behalt en, vnd dan son sten 
alles and ere thun vnd verr icl1ten was ein em get re uen Notari en vn d 
Adjun cten geziemet vnd zusteh et ." 

Die Geri cht sverhandlung war öffentli ch . Sie wurd e 
weni gsten s die letzt e, da s ho chnotpeinli che rlal sgeri cht , in wel
chem der ganz e peinli che Pr oze ß nochmal s kurz zusamm enge
faßt wurd e und da s gewöhnli ch kurz vor der I-Iinri chtung statt 
fand - ur sprüngli ch auf dem Marktplatz abg ehalt en 284) . Später 
wurd en dann eigen e Geri cl1tsstub en oder zuminde st geschlo ssene 
Räum e dazu benutzt . So wurd e am 25. Novemb er 1648 auf dem 
Marbur ger Markt üb er die Ii exe von Bott endorf Geri cht gehal 
ten , wi e Bücking beri chtet 265) . Auch im Rint eln er Pro zeß gegen 
Anna Meyer (1655 ) 286

) erfahr en wir , daß da s Hal sgeri cht auf 
öff entlich em Markt gehalten wurd e. Bei Bü cking find en ,vir 
ferner die Mitt eilung , daß in ein er Sitzung des Marbur g er Rat s 
am 15. Novemb er 1661 vom Unt erbür germ eister vor gebra cht 
wird , es mö ge bei der für stl . Regierung darum nachgesucht wer 
den , daß das p einli che Geri cht ,vieder , wie von Alters her , auf 
dem T anzbod en gehalt en werd e 287) . Geri cht sverhandlun gen vor 
dem letzt en Ha1sgericht werd en a1so schon früh er m eist in 
geschlo ssen en Räum en ab gehalt en word en sein . Das p einli che 
Geri cht ta gte teils zu festgelegten Zeit en , teils na ch Bedarf. 

283) Mar b. Arch R. S. B. 790. 
284) Im Pr ozeß gegen die Sackin aus Kirchhai n (1638, Mar b. Arch. 

R. S. B. 788) erwä hnt der F iskal is, das geschel1e, u1n die Leut e von der 
Wahr sage rei und and ere n Verg eh en ab zu schr eck en. - Vgl. auch die Dar 
stellun g ein er Marburg er Geri chts sit zung aus dem Jahr e 1551, na ch einem 
alt en W an dgem äld e im Marbur ger Ra th ause, bei Küch, Quel len S. XI ff. 

285) Vgl. auch Bück ing , Geschi chtli ch e Bild er , a. a. 0 . S. 109. 
286) Mar b. Arch . R. S. B. 788. 
287) . . . da der k lein e Saal , in dem zur Zeit das peinli che Ger icht tage, 

nu nm ehr zu m ehr ere n Hochz eiten benötigt wür de, auß er dem , dami t sein 
Invent ar , ,,Ti sch und Bänk e in ih rem esse verblieben und ni cht rui nir t 
\VÜrden ". - Hierzu Küch, Quellen S. 540 f . 

\ 
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2. Der Fiskalis. 
Die Anklage wird vom Fiskalis vertreten ( die schon früher 

seltenere Privatl{lage kommt in der hier behande lten Periode 
_ wenigstens in Hexenprozessen - kaum noch vor 288 )). Seine 
Stellung im Prozeß ist nicht uninteressant, bleibt _sich auch nicht 
zu allen Zeiten gleich. Er wird ex officio zu seinem Amte be
stellt und hat als Anklagevertreter eine gewisse Ähnlichkeit · mit 
dem heutigen Staatsanwalt , wenngleich er mit diesem Bea1nten, 
der bekanntlich aus dem f ranzösische ·n Recht übernommen ist, 
pro zeß,geschichtlich nichts zu tun hat. Kein wesentlicher Unter
schied diesem gegenüber ist es, daß er nicl1t Beamter im heuti
tigen Sinne ist , sondern von den Angel{lagten im Einzelfall b'e-
1.ahlt wird. Auch die Richter und alle übrigen Prozeßb eteilig
ten erhalten, wie wir sehen werden, in jedein Fall die Ent
schädigung für ihre Dienste auf dieselbe Weise. Der Haupt
unt erschied liegt vielmehr darin, daß er, im Gegensatz zun1 
Staatsanwalt, Partei im Verfahren ist. Denn man darf nicht ver
gessen, daß Zivil- und Strafprozeß im ·germanischen Recl1tsgang 
ur sprünglich nicht geschieden waren. Alle Klagen waren Straf
klagen, weshalb auch der gemeine Strafprozeß den äußeren Auf
ba11 des Zivilprozesses zum größte11 Teil beibehalten hat. Das 
ist rein äußerlich daraus erkennbar, daß, im Gegensatz zu unse
rer heutigen Ausdrucksweise, die Bezeichnung für den Angelilag
ten durchweg „Beklagter'' lautet. Er ist bel{lagte Partei in1 zivil
pr ozessualen Sinne (wir werden deshalb auch meist diesen 1\us
dru ck, dem damaligen Sprachgebrauch entsprechend, in unserer 
Darstell11ng benutzen ). Und wenn auch bei der Betrachtung der 
Pr ozeßprotollolle - begreiflicherweise - offen zu Tage tritt, 
daß das Gericht mehr dazu neigt , seinen Anträgen stattzugeben 
als denen des Angeklagten, so stehen doch beide , Fiskalis und 
Angeklagter, im Grunde als gleichb 'erechtigte Gegner vor den 
- theoretisch - unparteiischen Richtern. 

Übrigens ist die Stellung des Fiskalis , wie bereits er
wähnt ,vurde , nicht immer einheitlich. Es ko1nmt, allerdings 
seltener , vor , daß auch schon ein Teil der Inquisition in seine 
Hände gelegt wird und er so Untersuchungsrichter und Ankläger 
in einer Person ist, was die Lage des Angeschuldigten natürlicl1 
nu r noch verschlechtern konnte 289). 

I 

3. Der Defensor. 
Meist ist jedoch der Fiskalis klägerische Partei im eigent

lichen Sinne, und ihm gegenüber steht die beklagte Partei, ge-

288) Radbruch , Peinliche Halsgerichtsordnung , S. 108 f. 
289) Die Verwechslung des Fiskals mit dem Scharfrichter oder Folter 

knecht , die Ohle (S. 37) unterläuft , beruht auf einem groben Irrtum . 

• 

• 
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wöhnlich - in unser em Gebiet wohl immer - vertreten durch 
den Defensor. Ich habe jedenfalls kaum einen Prozeß entdecken 
können , wo ohne Defensor verhandelt worden wäre, soweit 
einigermaßen liickenlose Verhandlungsprotokolle erhalten waren. 
( Anders ist es in Rinteln, wo überhaupt das Verfahren einige 
so erhebliche Abweichungen von dem üblichen hessischen Ge
richtsbrauch zeigt, daß ,vir diese Besonderheiten unter einem 
besonderen Abschnitt behandeln werden. ) Ob auch in unserem 
Gebiet, vor der von uns behandelten Periode, zuweilen ohne 
Defensor prozessiert worden ist, läßt sich nicht mehr nach
weisen , da uns, wie schon eingan _gs bemerkt , aus jenen frühen 
Zeiten fiir das Gebiet Hessen-Kassels keine Berichte oder Akten 
über Hexenverfolgungen erhalten sind. 

Wir erinnern uns, daß zur Erscheinungszeit des 1-Iexen
hammers , wie in den nächsten darauf folgenden Jahrhunderten, 
die Möglichkeit, einen Rechtsbeistand zu finden, für den Be
schuldigten stark eingeschränkt war. Der Hexenhammer selbst 
stellt starl<.e Anforderungen für die Zulassung des Advol<.aten 
zur Verteidigung. Er soll nur gerechte , keine z,veifell1aften 
Sachen übernehmen - und gerecht war nur die Verfolgung der 
Hexen - er darf auch keine Vertagungen beantragen , darf nicht 
verhindern, daß „st1mmarisch , einfach und ohne alle U1nstände 
"·orgegangen wird'' 290

). So fanden sich denn zu jener Zeit wenige, 
welcl1e diese Ansprüche erfüllten , die ja auch eine Verteidigung 
praktisch unmöglich machten. Es ,vagte eben damals selten 
jemand , eine Verteidigung in einer so zweifelhaften Sache zu 
übernehmen, tim nicht selbst in den Verdacht der Hexerei oder 
Ketzerei zu geraten. Auf diese Gefahr ,veist auch der Hexen
hammer schon hin: Der Verteidiger würde u. U. ,,verdammens
,verter als die I-Iexen selbst und ein Ketzerfürst werden'' 291). 

Dazu kam noch , daß vielen Rechtsgelehrten jener Zeit das Ver
brechen zu anrüchig und himmelschreiend erschien , um die 
Hexen zu verteidigen 292) • 

Darin ist bis zu unserer Periode ein grundleg ender Wandel 
eingetreten , namentlich verursacht durch den wachsenden For
malismus im Prozeßverf ahren. Die Verteidigung gehörte zum 
V erfahren , sie nahm die notwendigen Parteihandlungen vor, 
und die scholastische Weise, in der die Schriftsätze beider Par
teien abgefaßt wurden, verhinderte, daß der Anwalt in Verdacht 
geriet. Er war eben Rechtsgelehrter und stand als solcher über 
der Sache, ob'wohl wir feststellen können, daß mancher ein 
offenes Wort gegen den ganzen Wahn zu äußern wagte, wenn 

290) Schmidt, Hexenhammer III , S. 67. 
291) Ebenda. 
292) Waldbrühl S. 19. 
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aucl1 kaum mit nachhaltigem Eindrucl{. Andererseits können 
wir auch m-itunter eine gewisse Nachlässigkeit in der Verteidigung 
1,emerken, so z. B., wenn in dem Prozeß gegen Anna Doerr aus 
Marb urg (1656) 298

) nach einem äußerst zweifelhaften F'olter
ausgan g der Verteidiger einfach die Erklärung abgibt, er habe 
nach ihrem Geständnis nichts mehr zur Verteidigung der An
geklagten vorzubringen. 

Auch der Verteidiger wurde gewöhnlich ex of ficio bestellt, 
stam mten doch die meisten Angeklagten aus einfachem Stande 
- meist aus der Landbevölkerung - und ware11 oft nicht in der 
Lage, einen Anwalt zu nehmen. Denn um einen solchen handelt 
es sich hier, nicht um einen gemäß Art. 88 CCC aus dem Gericht, 
d. h . aus den Schöffen, gewählten Fürsprech. Doch werden . die 
für diesen in der Carolina gegebenen Bestimmungen auch auf 
den Defensor übertrage ·n und werden ihm nicht selten vom 
Fiskalis vorgehalten. Natürlich fielen dem Beklagten aucl1 für 
den Offizialverteidiger - wie überhaupt für alle Gerichtsperso
nen -· -in jedem Falle die Kosten zu, mochte er bestraft oder ab 
instantia absolviert werden; aber sie waren doch niedriger als 
sonst . Über die Kosten des Verfahrens werden wir noch später 
ausführlich zu b'erichten haben. 

4. Scharfrichter und Gerichtsbediente. 
Zu den amtlichen Gerichtspersonen gehören aber noch 

einige andere, die beim peinlichen Verfahren eine nicht uner
hebliche Rolle spielen. 

Hier ist zunächst der Scharfric .hte ·r oder Nachrichter zu 
nennen. Er ist Beamter in fürstlichen oder städtischen Diensten, 
sein e Aufgaben sind die Folterung der Angeschuldigten und 1-Iin
richtu ng der Verurteilten. Beides besorgt er nicht allein, son
dern mit Unterstützung seiner Knechte; ·gab es doch Zeiten, in 
den en er S? mit seiner grauenvollen Arbeit überlastet war, daß 
er ohne Hilfe iiberhaupt nicht hätte auskommen können, Zei
ten, ,,in denen jeder Fürst seinen Hexenbrandmeister hatte•' 294). 

Wo das aber nicht der } .... al 1l war, wurde der Scharfrichter von 
• 

ein e anderen Stadt ausgelie ·hen. Die Kosten dafür wurden dann 
von der ersuchenden Stadt oder Regierung vorgelegt, denn 
bezahl t wurde auch der Scharfrichter letzten Endes von der Be
klagt en oder -ihren Erben. Daß die · Tätigkeit eine recht lohnende 
war , können wir aus mancher in unseren Akten vorhandenen 
Zusam menstellung der Prozeßkosten, wie aus anderen Quelle11 
erfahren 295

}. So verhandelt der Marburger Rat am 29. N ovem-

293) Marb.Arch. R. S. B. 789. 
294) Waldbrühl S. 16. 

S 
295) s. auch die Henkersrechnungen und Taxordnungen bei Helbing 

• 218 f., 289; vgl. ferner Riezler S. 172. 
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ber 1680 mit Christoph Döring - dem meistgenannt en Scharf
richter jener Zeit - iib'er eine Neufestsetzung seiner Bezüge, 
und es wird bestimmt , daß er 1<ünftig für jeden Malefikanten, 
den er an die hi esige Richtstatt führ e, 1 Rtlr ., für jede Fahrt mit 
Material (Hol z pp. zur Hinri chtun g) und In strum ent en ½ Rtlr . 
erhalten soll. Müßte er den Körp er ·des Delinquenten nach außer
halb fiihr en , so soll das auf Land eskos ten geschel1en . - · Auch 
was der Scharfri chter während seiner Tätigk eit oder bei den 
mitunter an die Hinrichtung sich anschließenden Gelagen ver
zehrte, ,vurd e ihm , wie den and eren Geri cht spersone n , ver 
gütet 296). 

Über die Art der scharfrichterli ch en Tätigkeit bei Folter 
und Hinrichtun g werden wir no ch bei der Behandlung die ser 
Verfahren steile zu berichten haben . Hier sei nur kur z er ,,•ähnt , daß 
die gesellschaftliche Stellung des Scharfri cht er s außerordentlich 
schl echt war 297) . Er galt als Bürger zweiter und dritt er Ordnung. 
wa s sich soga r so weit au swirkt e, daß man ihm - ,vie seinen 
vielen Opfern - das Recht auf ein ehrliches Begrä bni s abstritt. 
So bes chwert sich am 23. August 1682 beim Tod e des oben ge
nannten Marburger Scharfrichter s Döring der Tot engräber Paul 
Peter darüber, daß sein Gesind e den Verstorb ·enen zu Grabe 
tragen und er da s Grab machen solle. Tat säc hli ch muß die Re
gierung eine Reihe von Bürg ern b ei 60 Tlr. Strafe dazu zwingen , 
ihn zu tragen, während dem Totengräber befohl en ,vird , das 
Grab zu machen 298) • 

Schli eßlich seien noch einig e Wort e über die Gericht sbe
dienten gesagt. Es komm en als solche namentlich der Gefangen
wärt er und der Land- oder Amt sdien er in Betracht . Die Auf
gaben des ersteren sind bekannt . Der Letzter e sorgt für den 
etwaigen Tran sport der Gefangenen , die Benachrichtigung der 
Zeugen und die Vorladung zum peinlichen Gericht, auch ,verd en 
die öffentlichen Ladung en von Angeklagten und Zeugen durch 
ihn ausgerufen und angeschlagen. · 

Naturgemäß tret en diese Beamten gegeniiber den and eren 
Gerichtspersonen mehr in den Hint ergrund , doch ,vird bei der 
Eigenart der Beschuldigungen so häufig auf ihre Aussagen zu
riickgegriffen , daß sie nicht ganz übergange11 werd en dürfen . 
Ist der ,värter bo sh.aft, so hat er nicht selten Verdächtige s vo111 
Verh a lten der Beklagten während der I-Iaft zu berichten , zumal 
er sie täglich beobacht en kann und bei der Geringfügigkeit der 
gegen sie vorgebrachten Argumente sich unschwer neue Indizien 

296) Vgl. Bücking (Aufzeichnungen ); Der s., Geschichtliche Bild er S. 112 1. 

8. ferner die Henkersr echnung für einen ste iri schen Prozeß bei Ruland , 
a. a. 0. S. 66. Vgl. auch un sere n Abschnitt „Proz eßko sten ". 

297) Helbing S. 219. 
298) Bücking . 

• 



Geschichte des Hexenprozesses in Hessen -Kassel 67 

find en lass en. Merkwürdiges Benehmen in der Haft, unvorsich
tige Äuf3erungen der Bekla gten oder ein Bestechungsver such 
stellen neue, starke Verdachtsgründe dar: Denn warum ver
sucht man zu entkommen, we11n man sich schuldlos fühlt? 

Es soll aber auch nicht unerwä,hnt bleiben , daß gerade bei 
diesen Männern sich zuw eil en menschliche Regungen in der Be
handlung der Häftling e zei1gen, während wir bei den Richtern 
selten eine Spur von Mitgefühl finden könn en. Manches Schrei
ben der Wärt er an die Behörden , durch welches sie um Unter
brin gung der Gefangenen in ander en Räum en · bitten, weil diese 
dur ch Kälte oder ihres Alter s wegen die Haft nicht ertragen 
können, zeugt davon. Vielleicht, daß gerade sie, denen die War
tung der Gefangenen obiag und damit Gelegenheit gegeben war, 
sie al s harmlose ~Iitmenschen kennen zu lernen , beim Anbli ck 
ihrer unverdienten Leid en mitunter der ganze Jammer dieser 
Ju sti zopfer packen mußte. Doch bilden au -eh diese Erscl1einun
gen eine seltenere Ausnahme , und meist wird durch einen rohen 
Wärt er die Qual der Haft nur noch vergrößert worden sein; 
komm en doch selbst Notzüchtigungen der Gefangenen im Ker
ker vor , die sich natürlich selten nachweisen la ssen , da in sol
chen Fällen a11f der Folt er das Geständni s erpreßt wurde, der 
Teuf el sei der Täter gewesen 299). 

t 

C. D .a s Haupt verfahren bis zur Folter. 

Nachdem wir einen üb ·erblick über die b eim peinlichen Ge
richt beteiligten Personen gewonnen haben , können wir un s nun
mehr der eigent lichen Hauptverhandlung selbst zuwenden. Sie 
beginnt mit der ,,Hegung'' des Gericht s, der altüberkommenen 
Er öffnungsform, die in jüngerer Zeit nur noch einen formel
haft en Charakter trägt. Unsere Prozeßprotokolle des ersten Ver
handlungstages beginnen daher meist : 

,,Nachd em des h ochfür st lichen . . . . (folgt de r Nam e des Land es
herrn ) ... p einli ch Gericht der Gebüh r bese tzt und gehegt ist, erscheint 
fürstl . Gnaden verordneter Fiskalis und übergibt seine artikulierte pein
liche Anklag ... . ", 

also etwa mit den gleichen Worten , welcl1e die Anklageschrift 
des Fiskalis selbst einleiten . 

1. Die Anklage. 
Die Ankla ge trägt gewöhnlich die Überscl1rift „Artikuli erte 

Peinl iche Anklage (oder Klage ) Fürstl. Hess. Fiskalis ex officio 
Ankl ägers wider 11nd gegen . . . beschuldigter llexerei halb er'', 

299) Vgl. So]dan I , S. 345; Helbing S. 157; Franz, Hexenglat1be IV, a. a. 0 . s. 71. 
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und au ch sie ist in il1rem äußeren Aufbau so for m elhaf t und 
stereotyp , daß sie sich in den z,vei von uns behand elten Jahr
hundert en nicht im geringsten verändert l1at . 

Die Einleitungsformel nennt stets Namen und Heimatsort der 
Bekla gten , sowie ·ganz kurz da s , , erg ehen , desse11 sie beschuldigt 
,,Terd e11; sie enth ält ferner m eist die Erkl är ung , daß die Anklage 
11icht „in Form eine s zierlichen Libell s'' (non in forma solennis 
libelli ) ab gefaß t sei, sond ern nur in einfa ch er Aufzählung der 
Tats ache n, die der Anklage zugrunde liegen. Darauf folgt die 
Bitte , die Bekla gte aufzufordern, ihr er seit s den Streit rechtens 
zu befe stigen und di e Klagartik el dur ch „glaub ,vahr'' oder 
,,nicht wahr seyn'' ohne weitere Abs,chw eifun g.en zu b ean t,vort en. 
Nunm ehr folgt die Reih e der Klagartikel , ein geleit et dur ch die 
Worte ,,Setzt und sag t demnach wahr seyn .... ' ' , ,vie auch jeder 
einzelne der b eziff ert en Artik el mit den Worten ,,Wa hr seyn ... '' 
be ginnt. 

Diese Artikel enthalten in wortreicher Attfzählung zunächst 
no ch einmal die Angabe des , , ergehens sowie der Gesetzesvor
schriften die dadurch verl etzt sind und na ch denen es bestraft 
wird . Meist wird im ersten Artik el die Heilig e Schrift - insbe 
sondere der Dekalog -, lcanonisch es und weltlich es Recht , unt er 
diesem wied er namentlich die Carolina, zuweilen auch di e Hes
sische Halsordnung , 'genannt, jedoch alles nur allgemein , nie 
u11ter Angabe bestimmt er Vorschriften. Der 1.,,Teite Artik el b'e
zeichnet dann die angedrohte Leib- und Lcbensstraf e, während 
im dritten oder viert en festgestellt "·ird , daß die Beklagte diese 
Vorschriften gröblich verletzt hab e. Das versucht dann die An
klag eschrift in den m eist in großer Anzahl ( oft weit über hun · 
dert ) folgenden Artikeln nachzuw eisen , oder besser gesagt, als 
wahr hinzu stellen; denn sie enthalten ja nur die dur ch die In• 
qui sition ermittelt en Tat sachen , ,,b e,viesen '' werden nur die von 
der Beklagten bestrittenen Artikel . Auch das wird noch in der Ein
Jeitung sf ormel er,vähnt: daß der Fiskalis erbötig sei, da s Bestritt ene 
der Gebiihr zu beweisen ; be,viese11 ist da s Gestandene, dem Fis
li.alis bleibt nur no ch die Aufgabe, dur ch Zeugenvern ehmungen 
soviel b elastend es Material beizubringen, daß ,,ein gnugsam an
zeygung'' zur peinli chen Befra gung gegeben ist 300

). Dahin zielen 
t1uch die Schlußsätze der Kl~geschrift. Nach dem die Zaubereien, 
die Namen der Geschädigt en und die Art der Schädigung, die 
Teufel sgem ein schaft usw. genannt , auch auf besond er s b e
last ende Tatsachen (verdächtige Äußerungen der Beklagten , ein 
etwaiger Fluchtv ersuch , Bezichtigung dur ,ch bereit s geständige 
Hexen ) hingewie sen worden ist , wird häufig angeführt , daß ihr 
schlechter Ruf ,vie ihre Herkunft sie verdächtig ers ch einen 

300) CCC Art . 19 ff. ,He ss. H. 0 . Art. 9 ff. 
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ließen, sei es, daß ihr e Mutter bereit s als l-Iexe „beschrieen '' ge
wesen oder gar verbrannt worden ist , sei es, daß einer ihrer V er
wan dten wegen irgendein es Vergehens die ganze Familie in ei11 
schlechtes Licht gebracht hat . 

N11n beantragt der Fiskalis, indem er j etzt erst bestimmte 
Gesetzesbestimmungen anführt, zur Bestrafung und zum Exempel 
die Hinrichtung durch s Feuer . Eventualiter, falls ste nicht ge
stehen sollte, fordert er ihre Folt erung. Er schließt , indem er 
sich, et,va durch die Formel ~,Salvo addendi , minuendi , corri
gendi '', weitere Anträge und Anklagepunkt e vorb 'ehält. 

2. Verfahren bis zur Zeugenv ernehmung. 
Ist die b eklagte Partei und ihr Defensor zugegen, so l{a~11 

die Verhandlung . ihren Fortgan ·g nehmen; ander s, wenn man die 
Besch:uldigte trotz Verfolgung und Unterstützung durch Rechts
hilf e nicht hat fassen können. In solchen Fäll en b eantragt jetz.t 
der Fiskalis, die Beklagte öf f entlieh zu laden . Das geschiel1t 
dur ch Gerichtsbeschluß (Bescheid ), der die Vorladung zu neu em 
Term in ausspricht. Ein gutes Beispiel finden wir in dem schon 
erwähnten Verfahren gegen Margareta Bauman aus Franken
berg (1654/56) 801). Hier wird die Angeklagte am 22. 8. 54 öffent 
lich vor das Marburger Gericht geladen, nachdem sie sich, trotz 
Kaut ion ihres Ehemannes, des Schlossers Caspar Bauman, dem 
Verf ahren durch die Flucht entzogen hat . Diese Ladung wird 
sogar noch zweimal wiederholt , am 17. 10. und am 1. 12. 54. Erst 
nach dieser dritten Ladung, in welcher ihr auf Antrag des Fis 
kalis vom Gericht bereit s die ,,Mordacht :• angedroht word en ist, 
wenn sie nicht er scheinen sollte, ergeht am 5. 8. 1655 das Urteil, 
,,die Peinl. Beklagtin pro contumace zu erklären, in die Land
un d Mordachten zu verdammen 802), auch deren Güter, was 
der en im Fürstentumb Hessen vorhanden, zu annotieren 808) 

seyen' ' . (Die Kaution ist natürli ch verfallen, da s Hab und Gut 
des Mann .es, sogar sein Hand,v erk szeug , wird z. T. verl{auft. 
Alles i.ibrige wird „a nnoti ert''. Erst nach zwei Jahr en gelingt es, 
die Frau zu ergreif en , doch wird sie später auf ein Marburger 
Rechtsgutacht en hin ab instantia absolviert.) Die Ladungen wie 
das Contumacialurt eil werden vom Amt s~iener öf f entlieh ausge-

301) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
302) Die ses alte Conturnacialverfahren war auch durch die Carolina nicht 

beseiti_gt ,vorden. Ausführliches bei Henk e II , S. 59 f. 
303) Vgl. CCC Art. 206; He ss. H. O. Art. 47. Die Aufzeichnung der Ver 

mögen sstücke , ,vodurch dem Flüchtigen die Verfügung darüber entzogen 
wurde , sollt e dazu dienen, ihn zur Rückkehr zu be,vegen. Siehe Henk e II , 
S. 58. Das -Verfahr en hat sich lange erhalten , no ch die Hess. P . G. 0. von 
! 748 kennt es, genau ,vie den Achtsprozeß, welche Verfahren sie eingehend 
in Tit. IX §§ 2 u. 3 (Neue Sammlung Bd. II. ) be sch reibt. 
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rufen und angescl1lagen. Zwar sind solche Fälle nicht sehr 
häufig gewesen, docl1 dürfen sie der Vollständigk eit halber nich t 
unerwähnt bleiben. 

Ge\vöhnlich ,vird hingegen die Beklagte vorgeführt und aucl1 
ihr Verteidiger ist zugegen. Ist letztere s nicht der Fall , so b e
antragt der Fiskalis Festsetzung eines neuen Termins. Sonst er
klärt der Defensor nach Überreichung der Anklage sofort, daß 
die Bekla gte den Streit annimmt (,,lit em n egative contestiert'' , 
,,den Krieg rechtens befestigt' ' o. ä. ). Darauf äußert er sich zu 
den Klagartikeln , ,venn nicht, wie es meist geschi eht , die Be
klagte selbst die Anklagepunkt e der Reih e nach beant,vortet , in
dem sie dieselb en teils leugnet (,,negat'' ), teils zugibt t,,affir 
mat'' ) . Denn auch letzt eres ist gar nicht so selten; es ist sogar 
die Regel, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, daß 
in der Anklage schrift auch P ersonalien und andere offenkundige 
Tatsachen, wie Abstamn1ung , Familie , and erer seit s die Aufzäh
lun 1g der Gesetzesvorschriften 304) neben den eigentlichen An
schuldigungen stehen. Und wenn sie auch dies e meist leugnen 
wird , l<ann sie doch jene Fragen ohn e ,veiteres zugeben. 

Hierdurch erklärt sich auch die auf die Beantwortung der 
Klagartikel regelmäßig folgende Erklärung des Fiskalis , er 
,,acceptiere acceptanda'', eine Erklärung, die fast nach jeder Pro 
zeßhandlung von der Gegenpartei abg egeben ,vird, sobald sich 
das Gesagte irgendwie mit den eigenen Intere ssen vereinigen 
läßt. Gleichzeitig wird alle s andere zurückg e,viesen (,,und ge
steht keines widrig en'') . 

Nachdem die Beklagte geendet bat , ist es übli ch , daß der 
Defen sor darum ersucht, die Beantwortung , wo sie nicht ganz 
der Gebiihr nach geschehen sei, so aufzufassen, als habe die 
Beklagte mit den Worten „glaub ' wahr '' oder ,,nicht wahr seyn'' 
geantwortet - lediglich eine Form sache , wie auch seine gleichzei
tige Bitte , die Beklagte auf Grund il1res Leugn ens zu absolvier e11, 
rein form elhaft ist. Denn sofort erwid ert der Fiskali s, er akzep
tiere die Zuge ständnisse der Beklagt en , nennt die einzeln en be
jahten Artik el, und „gesteht im übrigen ihre Unschuld ni cht''. 

Folgen keine weiteren Erklärungen der Part eien , so bittet 
eine der selb en um neuen Termin , sei es, daß der Fiskalis zur 
Beibringung neuer Tat sachen oder zur Zusammenfassung des 
bisher Eingestand enen einen Schriftsatz , et,va eine ,,Dedu](tion. 
Acceptation und Petition'' , einbringen will , sei es, daß der Defen
sor zur Durcharbeitung der Klagb eantwortung Zeit erbittet , u1n 
dann seine ,articulos defensional es seu purgatorios' ' dem Gericht 
z11 unterbreiten. 

304) Auf diese braucht sie meist gar nicht zu ant,vorten , sie ,verd en 
übergangen mit dem Aktenvermerk: ,,Art . ... seindt recht ens" . 

• 
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Ähnlich ist es dann in den folgenden Terminen. Deren Zahl 
richtet sich nach der der eingereichten Schriftsätze; ist also das 
Verfahren mehr auf Mündlichkeit ein•gestellt, werden auch nicht 
so viele Verhandlungst~ge nötig sein. Die gewöhnliche Mindest
zahl der bis zur Zeugenvernehmung eingereichten Schriftsätze 
beträgt vier: das Klaglibell, die Verteidigungsschrift, die Inter
rogatoria des Defensors für die Belastungszeugen und die Inter
rogatoria des Fiskalis für die Defensionalzeugen. (Ausführliches 
über diese Interrogatoria und ihre Bedeutung für die Zeugen
vernehmun g weiter unten.) 

Bei üb'erwiegender Schriftlichkeit aber ist die Zahl der 
Schrift sätze ungleich größer: Der Defensor antwortet a11f die 
Deduktion des f""iskalis mit einer ,,Exception, Contradiktion und 
Acceptati on iuncta petitione''. Es folgen weitere Repliken u11d 
Duplik en, und da nach jedem neuen Schriftsatz die Gegenpartei 
um Kopi e und neuen Termin bittet, um •sich auf die Gegenhand
lung vorbereiten zu können - was dann meist durch Gerichts
bescheid gestattet wird - so folgt ein Termin dem anderen. 
Doch kommt es - allerdings seltener - vor, daß die Gegenpartei 
infolg e rechtzeitiger Zustellung des gegner ischen Schriftsatzes 
schon vor dem Termin, in dem er überreicht wird, von seinem . 
Inhalt Kenntnis nehmen konnte und sich dann gleich darauf 
äußert oder ihrerseits sofor t einen neuen Schriftsatz einreicht. 
W·as den Inh alt dieser Schriftsätze anlangt, so versuchen die 
Part eien unter schola stischen Begründungen Schuld oder Un
schuld zu b'eweisen . Göttliches, Kaiserliches, Hessisches Recht 
wird angeführt, eine Unzahl von Autoren wird herangezogen, 
Anträ ge - auch eventua lit er - vorgebr ,acht. 

Vor der Vertagung wird gewöhnlich noch die Gegenpartei 
nach dem Antragsteller gehört, und nicht selten werfen sich 
Defensor und Fiskalis Prozeßverschleppung vor. - Nicht mit 
Unr echt! Denn oft genug bringen die Schriftsätze gar nichts 
Neu es und verlängern in der Tat das Verfahren von Monat zu 
Monat. Schon die Hess. Kanzleiordnungen vom 25. IV. 1584 804a), 
vom 14. III. 1628 304b) und vom 20. III. 1656304c) versuchen dage ·ge11 
vorzu •gehen, indem sie Zahl und Länge der Schriftsätze beschrän
ken . (Doch hat sich diese umständliche Verhandlungsart recht 
lange erha lten, denn noch im Jahre 1713 muß eine ,,Neue I{a11z
leiordnung '' 304d) dagegen einschreiten, indem sie jeder Partei 
nur noch eine Schrift gestattet. Endlich bestimmt ein Schwedisch
Hes sisches Regulativ vom 17. I. 1736 805), daß das weitschweif ige 
Zitieren von Autoren und die Schmähworte, welche in den Sup
pliken vorkommen, unterlassen werden.) - - -

304a) Sammlung 1. Bd. S. 438 ff. 304c) Ebenda S. 275 ff. 
304b) Ebenda, II. Bd. S. 9 ff. 304d) Ebenda, 'III. Bd. S. 709 ff. 
305) Marb . Arch. X A 2811 k. 
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Z ,vei bi s dr ei Jahr e und darüb er ziehen sich manche Pro 
zesse dur ch das um ständli cl1e , , erfahr en jener Zeit in die Länge . 
Auch ein Grund , daß selbst die Standhaft esten schli eß lich fallen 
mü ssen , selbst wenn sie einm al die F olter ausgestand en hab en, 
,veil sie dur ch lan ge Haft und ewi ge Verl1an dlun gcn schli eßli ch 
doch mürbe werd en 1 

3. Die Zeug env ern ehmung . 
Endli ch kommt es zur Ben ennun g der Zeugen und damit 

zur eigentli ch en Beweiserh ebung . Diese erf olgt b ei wenig er f or 
mali sti sch em Verfahr en schon in einer der er sten Verhandlt1n
gen . Meist ergeht auch ein besond erer Beschluß hi erüb er , na ch
dem der Antrag auf Ernennun 'g einer Vernehmun gskommi ssion , 
auf Fe stsetzung des Zeugentermin s und auf Vorladun g der Zeu
gen eing ebra cht worden ist . Dieser Beschluß wird m eist „Be
scheid'' genannt , doch find et sich au ch gelegentli ch die Bezeich 
nung ,,Int erlokut ''. Sein Charakt er ist ni cht ganz leicht zu b e
schreib en , bleibt sich au ch nicht in der ganzen P eriod e gleicl1. 
Zuw eilen ist es ein r ein er Geri cht sb eschluß , der nur den Gang 
des Verfahr ens , in sbesond ere des Beweisverfahren s, re gelt , zu
weilen da gegen fa st ein Zwisch en1:1rteil; denn au ch der ,,Be
scheid '' , durch den z. B. die peinlich e Befragun g an geordnet ist 1 

ist inhaltli ch gerad ezu ein Urt eil, die Beklagt e V\1ird da zu ,,ver
dambt '' . Ganz ist es das aber doch nicht , denn man darf nicht 
vergessen , daß au ch dieser Besch eid nur den Gang des Ver
fahrens festlegt , zu welch em nun einmal die Folter in jener Zeit 
gehört : 

Ist nun der Bescheid - der Fiskali s mög e sein e Be 
hauptun gen bew eisen , al sdann ,vürd e weiter gesch ehen, was 
re cht ist - ergan gen , dann benennt dieser sein e Belastu11gs
zeu1gen , ind em er gleichz eiti g an gibt , auf welcl1e Artik el der Kla g
schrift sie in sbesonder e zu vernehm en seien 306) . Diese An,vei
sung heißt ,,Dir ectorium' ' , der ganz e Schrift sat z - denn au ch 
diese Zeugenb en ennung erfolgt schriftli ch - ,,Nominatio te stium 
cum dir ectori o''. Wohlw eisli ch schli eßt auch hier der Fi skali s 
m eist mit de11 Wort en ,,salva ult eriori nomination e'' (wie sich 
reg elmäßig jede P art ei n ach ein er Pr ozeßhandlun g weiter e 
Schritte au sdrü ckli ch vorb ehält ) . 

Der Defen sor äuß ert sich da zu , no ch eh e der Besch eid er 
geht , sei es, daß er Zeug en ·al s unb ekannt zurü ckwei st soi) , sei es, 
daß er no chmal s die Zeug env ern ehmung für üb erflü ssig er
klärt. Doch ergeht fa st au snahmslo s der Besch eid, di e vom Fi s
kali s benannt en Zeu gen zu verhör en . E s wird eine Kommi ssion 

306) Vgl. CCC Art . 70; He ss. H. O. Art. 22 E . 
307) CCC Art . 63; He ss. H. 0 . Art . 22 A. 
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eingestezt, die sich mei st aus dem Richt er (Schulth eiß en) und 
eini gen Gerichtspersonen zusammensetzt. Auch Fi skali s 11nd 
Defensor sind zuwei len zugegen (aus man ch en Protokoll en ent· 
nehmen wir , daß mitunter selbst unbeteiligte Per son_en, ,vie 
Kanzler , Sekr etariu s, Rentm eister oder andere Beamt e an der 
Zeugenvernehmung teilnehm en ). Die Kan zleiordnung vom 20. 3. 
t6 56 808) schr eibt darüber im § 29 vor: 

„Vnd weill an fleißiger exam ination der Zeugen viel gelegen , so 
sollen die selben . . . . dur ch einen auss den Räth en oder Secr elarie n, 
denen inan solches dur ch Bescheidt vferlegen möchte, examinir t vn d 
verhöret werden , es ,vere dan , daß es ander e eh rhaft en verhinderungen 
halb er nicht beschehen könnt e, vff den fall soll das exa me11 a11dern 
jedoch tüglichen per sone nn durch Bescheidt vfgetragen werde11." 809) 

Nun wird der Defen sor zur Einreichung seiner Fra gstücke 
au fgefordert , denn die Bela stungszeugen werd en neben den An· 
klagepunkt en über be sond ere vom Def en sor einger eicht e Inter
rogatoria abgehört 810). 

Diese Frag stücke enthalten zunächst ,,Generalia'' , in den en 
die Personali en des Zeugen , auch die sein er Eltern , seine ehe
liche Herkunft und sein Alter festge stellt ,verden, Fragen, die 
un s fast alle aus jeder h eutigen Zeugenv ern ehmung b el"annt 
sin d. Merkwürdiger erscheinen uns ab er andere Fragen , die hier 
niemals fehlen , z.B. ,,Wie reich Zeug sei?'' . Es ist b:ezeichnend 
für jene Zeit , daß ein Zeuge nur · dann als glaubwürdig gilt, wen11 
er nicht ganz vermögen slos ist ; eine Mindestgrenz e wird aber 
kaum gesetzt '\VOrden sein, denn wir find en häufig darauf die 
allgemeine Antwort: ,,Zum Zeugen r eich genug.'' W eitere ge
bräuchli ch e Fragen sind die, ,,ob Zeug oder seiner Mitzeugen 
einer mit einem namhaften Laster befl eck t sei'', ,,,vie Zeug zu 
der Kundt schaft komme ', 11nd .,ob er gedenlce, sie in einige W ege 
zu genießen'', d. h . ob er von seiner Aussage irgendwel ch e v·or
teile für sich erhoffe ; ferner , ob etwa eine Verabredung mit 
and eren Zeug en stattgefund en habe und endlich , ,,ob Zeug nicht 
von Herzen wolle , daß der Beklagtin ein Schimpf widerführe''. 

Ver ständli cherweis e werd en diese Fragen fa st ausnahmslos 
verneint, bzw. ausweichend beantwortet ; und ,vie sie sich selbst 
gleichbleib en , k ehren auch bei den Antwort en in den verschiedenen 
Protokollen dieselb'en Wort e immer wieder , der Gerichtsschreiber 
faßt die wohl mei st ni cht sehr lakonis ch en Aussagen der Zeuge n 
in feststehend en Formeln zusammen. So ,vird die Frage, ob der 
Zeuge der Beklagten miß gün stig sei und ihre Verurt eilung 
wünsche , ge,vöhnlich dahin b'eantwortet: ,,Was ihr Gott und das 

308) Sammlung II. Bd. S. 293. 
309) Vgl. auch CCC Art. 70; Hess. H. 0. Art. 22 E über Einreichung de r 

Zeugen liste , Fr agstüc ke und Ei n setzun g der Kommi ssion. 
310) s. § 28 der angeführten Kanzleiordnung . 

• 

• 
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Recht gönn e, da s lasse er geschehen' ', ,,wa s sie verwiddert 311) , 

das gönne er ihr und fern er nicht '' oder ,,wenn ihr da s h elfe , er 
begehre es nicht '' . · 

Auf die Gen eralia folgen , eh e die ,,Specialia apud arti culos'' 
beginn en , noch häufi g „Pra elimi11aria'' oder „Specialia ant e arti
culo s'' , in denen meist nach dem gut en Leumund der Beklagten 
gefra gt wird: Ob sie denn als Zaub erin beschrie en sei, ob sie 
nicht a11s ehrli ch em , gut en Hause stamm e, allz eit mit ihr en Mit
men schen Fri eden gehalt en und ihr en Hau sstand wohl versorgt 
hab e, ob sie ni cht au ch von and eren zur Gevatt er sch aft gebete11 
word en sei (gerade diese Fra ge ist ni cht selten, denn die da 
dur ch von and eren bezeugte vVertschätzung spri cht stark für die 
Bekla gte.) 

Wa s un s ab er ganz selt sam berührt - und ,vas au ch auf die 
Beweiswürdigun g ein m erkwürdig es Licht wirft - sind Fra
gen , die den Zeugen l{aum noch et" ·as an gehen, die er oft un
mögli ch beantwort en kann . Z. B. wird , nachd em von der guten 
Famili e der Bekla gten die Rede gewesen ist, gefragt , ob es nicht 
di e Regel sei, daß au s gutem Stamm auch nur gut e Frü chte her
vorg ehen . Wa s soll der Zeuge darauf antwort en ? - Er hilft 
sich dann wohl , ind em er sopl1isti sch meint : Es sei z,var häufig 
so, doch wäre es au ch gelegentli ch and er s. - Oder ab er dem 
Zeu gen \Vird die Frag e vor:gelegt , ob ni cht Kühe , Pf erde und 
Menschen an steckende ,,Schwa chheit en· ' hätt en , um zu b'eton en, 
daß sie ni cht notw endigerw eise b ezaub ert sein mü ssen. - Man 
fragt sich, wel che Bedeutun g einer Antwort des Zeugen auf 
solche Fra gen beig emessen werd en konnt e. 

Dann ab er beginn en die ,,Specialia apud arti culo s'' - näm 
lich der Klagschrift - , dur ch welche diese Artik el im ein zelr1e11 
,viderle gt werd en sollen . Natur gemäß lassen sich nicht an jeden 
. .\rtikel solch e Einzelfra gen anschließen ; man ch e, wie die, welcl1e 
Gesetzesvor schriften oder and ere Tat sach en enthalten , sind ein
fach zuzu geben , sie sind au ch gewöhnli ch schon im ,,Dir ectorium ' ' 
nicht mehr erwähnt , da sie bereits von der Bekl agten zugestan
den sind. Doch schli eßt sich da s ni cht immer aus, nicht selten 
werd en auch bereit s zuge stand ene Artik el n ochmal s den Zeu gen 
vorg elegt. 

Der gan ze um ständli ch e Vorgang b ei der Zeug envern el1-
mung ist so zu denk en, daß na ch der Vereidigung , bei der die 
Zeugen ,,des Meineid s flei ssig verwarnt '' werden , zunä chst die 
Generalia , dann die Specialia ante arti culo s gefragt werd en . Dar
auf werd en dem Zeug en die einz eln en Klagartikel selbst vorg e
legt und zwischendurch die dazugehörig en Interrogatoria ge-

311) dialekti sch , et,va = verwirkt ; 
brau cht (Vilmar S. 454) . · 

• 
h äufig in di esem Zusamm enhang ge-

• 
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fragt 312
). Wird dagegen ein Artillel verneint, so \Verden aucl1 

die dazugehörigen Interrogatoria nicht gefragt, ~,die fragstü ·cl~ 
seind unterlassen'', wie es gewöhnlich l1eißt. · 

So entsteht eine Art Überschneidung beider Schriftsätze. 
Dadur ch soll eine gewisse Sicherung des Verfahrens und · der 
Aussag en herbeigeführt werden, eine Wirkung, die auch zum 
Teil erreicht wird. Der Zeuge soll nicht einseitig nur iiber die 
Erklärun gen einer Partei aussagen. Diese Absicht ist \Vohl be
rechtigt , denn man wird die suggestive Wirkung der Klagartikel 
auf die Zeugen nicht unterschätzen, wenn man sich die Stärke 
des allgemeinen Wahns vorstellt und bedenkt, daß die meiste11 
Zeugen a11s den einfachsten Bevölkerungsschichten stammen 313). 

Jene Leute müssen durch die vom Fiskal erhobene Anklage, 
welche die ungeheuerlichsten Beschuldigungen mit den stärk
sten Bekräftigungen als „wahr'' hinstellte, a11ßerordentlich be
einflußt worden sein. 

Diese Wirkung wird durch die Interro ·gatoria des Defensors 
wenig stens zum Teil abgeschwächt. Die Zeugen neigen dazu, die 
Anklagepunkt e zu bestätigen, al lenfalls erklären sie, nichts da
von zu wissen. Deshalb ist es gut, daß sie auf Grund der f 'rag
stücl {e des Defensors ein g11t Teil ihrer Aussagen wieder zurück
nehmen. Denn hie ·r wird an das Gewissen des Zeugen appelliert. 
Er \vird unter gewichtigen Beteuerungsf ormeln (,,bei seiner Seele 
Heil'' US\v.) befragt, ob er diesen Artil{el bejahen könne, ob 
nicht vielmehr gerade das Gegenteil \vahr sei, was dann näl1er 
au sgeführt wird. 

Im Endergebnis wird allerdings deshalb nicht viel damit er
reicht , ,veil das bei den vom Defensor benannten Entlastungs
zeug en in gleicher Weise geschieht: Diese werden auf die Defe11-
sionales und die Interrogatoria des Fiskalis vernomme11. Hier 
ist die ' ' ernehmung sogar zuweilen n.och umständlicher. I-Iat 
z. B. der Defensor neben seiner Verteidigungsschrift noch eine 
Zusatzschrift, etwa ,Articu los exculpatorios'< eingereicht , so \Ver
den die Zeugen 1. a11f die Generalia des Fisl{alis, 2. auf die Defen
sionales, 3. auf die Specialia des Fiscalis zu den Defensional
artik eln und 4. auf die Exculpatorios des Defensors verhört. -
Zu,v eilen ist das Verfahren auch summarischer, es kommt ge
legentlich vor, daß statt der Specialia für jeden Artikel nur eine 
Art Int errogatoria eingereicht werden, die dann b'ei den einzel
nen Artikeln der Hauptschrift jedesmal zu fragen sind. 

312) Daß sich übrigens die Tätigkeit der l{ommission mit der Abhörung 
der Artikel u. Fragstücke nicht erschöpfte, können wir aus dem regel
mäßig en Zusatz schließen: Cetera industriae Commisarii com1nittuntur o. ä. 

313) Das trifft auch für die meisten Angeklagten zu. Mit Recht ,veist 
Grimm , Mythologie S. 899, darauf hin, daß dieser eine Grund schon hätte 
allen die Augen über die Haltlosigkeit der Hexerei öffnen müssen. 



76 Kurt Liebelt 

Beid e Parteien gehen darauf au s, den W ert der Gegenzeug en 
mögli ch st h erabzu setzen. Die Generali a sollen ihr e mangelhaft e 
Befähi g11n g zum Zeu gen , etwaige Wid er sprü ch e in der Beant 
wortun g der Speciali a ihr e U11glaub würdi gk eit und Zweifelhaf
tigl~eit beweisen. Und Wid er sprü ch e sind b ei den von verschie
denen Seiten in ver schi eden em Sinn e verf aßt en F ragen einfach 
un vermeidb ar. So liefern die Zeugen ein er Part ei der Gegen
part ei den Stoff zu n eu en Repliken , und es liegt in der Nat11r 
des Verf ahr en s, daß der Beklagt e dabei am schl echt esten fährt. 
Denn jede bela stend e Aussage ,viegt schw erer als ein e entl aste11de, 
der allgem ein e Verd acht der H exerei wird dur ch m ehr er e no ch 
so g11te Le11mundsau ssagen nicht au s der W elt geschafft. Und 
wa s steht der arm en Beklagt en zur Vert eidi gun g andere s zur 
Verfü gun g als der Nachw eis gut en Leumund s und allenfalls 
die sehr schwi erig e Er schütt erun g der gegn eri schen Zeugenau s
sagen ? - Allein da s zeigt schon von vornher ein die Aussicht s
losigk eit ihr er Rechtf ertigun g. Die Bela stung sau ssage n brau chen 
aber nur , ,vie schon oben b em erkt , ein ,,gnugsam an zeygung der 
Zaub erey'' 314) zu ergeben , dann kann auf peinli ch e Befragung 
erkannt werden , und der Ausgang ist in 99 von 100 Fä llen ent
schi eden. 

Am Schluß der Vern ehmung des einz eln en Zeu gen wird er 
ge,,1öhnli ch , wie da s Protokoll bem erkt , unter Auf erl egung des 
gewöhnli ch en Still sch,v eigens entla ssen (,,te sti s impo sitio silentio 
dimi ssus''). 

Neb en der Zeug envern ehmung find en häufi g Gegenüb e·r
stellung en statt ; nam entli ch werden die Beschuldi gten den 
Denunziant en gegenüb 'erge stellt ab er au ch Zeug en und Ange
klagter , wi e auch Zeugen unt ereinand er , werd en konfronti ert. 
Diese Gegenüb er stellun gen sind gesetzli ch kaum ger egelt , sie 
hab en sich allmähli ch in der Praxis eing ebür gert 31&). 

Schli eßlich ist no ch einig es üb er die Zeug en selbst und üb er 
die hi er gest ellten Anford erun gen zu sagen. An gesetzli ch en Be
stimmun gen find en wir darüb er in der Carolin a 316) und in der 
He ssischen Hal sgeri cht sordnung 317} zunä ch st die Vor schrift , daß 
minde stens zwei ,,g11te'' Zeugen nötig sind , um zur peinli ch en 
Befra gun g zu führ en , ein e Vorschrift , die wir hä11fig in un ser en 

314) CCC Art . 44; Hess. H. 0 . Art . 18 K : ,,lt en1, ,vann jeman dt sich erbeut, 
and ere Men sch en Zaub erei zu lern en oder j emand s zu bezaub ern bedr auhel 
vnd dem betr ahten dergleichen geschi eht , au ch so11derlich gemein sch aft 1nit 
zaub ern od er za ub erin hat , od er mit solch en verd ächtli chen din gen , ge
b~rdt en , " 'ort en vnd weisen umb geht , die Zaub ere i auff sich tra gen vnd 
d1~selb pe rson desselben son st auch berü chtigt , daß gibt ey11 re dlich an
zeigen der Zaub er ei vnd gnu gsam vr sach zu p einlich er frag ." 

315) E . Henk e II , S. 60. 
3 16) Art . 23 u. 67. 
317 ) Art . 13 u . 22 B. , 
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Prozessen angeführt sehen. Dan eben ,verden auch oft Vor
schriften aus Römi schem Recht, namentlich Dig. de testibus , her 
angezogen. Wie sieht es aber in der Pra xis aus? - Hier ver
spürt man von den gerade hinsichtlich des Zeug enbew eises re cht 
brauchbar en Vor schriften der Carolina sehr wenig. , Der damalige 
Gericht sgebrauch verlangt von einem Zeug en , daß er selb st „un
veI~leumbt'' und mit keinem ,,namhaft en Laster b'efJeckt'' sei. 
Er darf nicht unehelich geboren, at1ch nicht mitt ellos sein , ,vie 
wir festg estellt hab en; wer ~inmal, selbst unschuldig , in I-Iaft 
gesessen hat , 1gilt als unglaubwürdig , und Kinder sollen über
haupt nicl1t zeugen. Die Carolina 318) droht zudem für falscl1e 
Zeuge11 dieselbe Strafe an, in welche der Angel{lagte durch das 
falsche Zeugni s fall en würde. -Wel ches Unheil hätte gerade hin
sichtlich der Hexen1)rozesse bei scharfer Anwendung dieser Be
stimmung verhindert ,verden können! Alle diese Grundsätze 
scheinen für 11nser Verfahre1·1 außer Kraft gesetzt zu seirt, wir 
erfahren sie nur aus den Einwendt1ngen des Defensor s 319), aber 
ihre Übertretung bildet die Re:gel. Das ,vird auch ganz offen 
zugegeben , wie aus den Worten des Fish:alis im Prozeß gege11 
Elisab eth Sack (1638) hervorg eht 320), es. seie11 als Zf!ugen i111 
Hexenprozeß auch ,,infantes adulteri'' usw. zuzulassen , den11 
,,es erf ördern die r echte nicht exactissimam probationem , cum 
res sit difficilis probationis und nicht in viel hundert proze ssen 
alle zierlichkeiten vnd requisiten erstattet werden können." Die 
Hexerei gilt eben a]s ein delictum exceptum 321). 

Wie häufig finden wir auch Anschuldigungen durch Kind er, 
welche dann selbst als Zeugen vernommen werd en! Manches 
unglü ckli che Opfer ist lediglich auf Grund solch er Anzeig en und 
Zeugni sse verurteilt worden. Geradezu unglaub1i cl1 ersc h eint in 
dies er Hinsi cht das Verfahren gegen Christen, J ohan sen Scl1midts 
Frau von Kirchvers 322) (1633 ) 323). Sie wird von ihrem sieben
jährigen Sohn Christian bezichtigt, er sei mit ihr zu den I-Iexen
tänzen im Himmel , in der Hölle und auf der Sonne gewesen. 
Seine Mitschüler , denen er das erzählt hat, beri cht en es zuhause, 
der Pfarrer von Kirchver s erfährt es und zeigt es der Behörde 
an. Nun ,verden mel1rere Freund e des kleinen Christian in Mar
burg vernommen , einer ist 15, andere 17, 12 und 16 Jahr e alt. 
Jedem hat der Knabe die Geschichte etwas anders erzählt, doch 

318) Art. 68; Hess. H. 0. Art . 22 C. 
319) Im P. gegen die Platz -Eisa zu Anzefahr (1596 , Marb. Arch R. S. B. 

787) weist der Defensor einige Zeugen als „inte stabil es" ihr er Armut ,vegen 
zurü ck. 

320) Marb . Arch. R. S. B. 788. 
321) Vgl. v. Wächt er S. 103; Breiden S. 45. 
322) A. G. Fronhausen . 
323) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
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überall eine ganz eingehende Schilderung des Hex entanzes ge
geben, zu ,,·elchem sie beide auf cinen1 v·orl1er mit scl1,varze11l. 
Fett eingerieb enen Besen durch den Schor11slein gcfahre11 seien 
- ein schlagender Bewei s für die allge1neine Verbreitu11g der 
betr effe nden Vorstellungen. Die Widersprüch e des Jungen tre
ten ganz deutlich aus den A11ssagen der juge11dl1chen Zeugen zu
tage. Dem einen hat er z.B. erzählt, beim Tan z seien auch 
sch,varze und rot e Hündlein mitg ehüpft, der andere bericl1tet 
von roten Hunden , schließlich haben sie sich in gelb'e Hü11d
lein mit sch,varzen Köpf en verwandelt. Das ist kein er l1eblicher 
Wider spr11ch , aber schon die ser allein beweist zur Genüge, wel
cher Wert jenen Aussagen beizulegen ist. Sehr hübsch zeigt 
eine andere .. ~ußerung des kleinen Christian, wie er die allgemei
nen Vorstellungen in kindlicher Weise mit anderen vermischt~ 
er erzählt nän1lich , daß seine Mutter nach dem Teuf elsn1al1l d:.1s 
goldene • und silberne Geschirr aufgewaschen hätte. Es ,,·iire de11, 
l{ind unmöglich erschienen, ,venn nach einem Essen seine 1"It1t
ter nicht auch sofort die benutzten Teller abgewaschen hätte. -
Der Ausgang des Prozesses fehlt, doch wäre es fals ch , daraus 
zu entnehmen, daß auf solche Aussagen hin nicht verurteilt 
worden wäre. Im Gegenteil: Aus dem gleichen Jahre ist uns ein 
zu Marburg und Gießen verha11delter Prozeß gegen Eila , Johann 
Rohleders Frau zu Willersdorf 324

} überliefert , \\'elcher zur 1-Iin
richtung der Beklagten durch Schwert mit anschließender \ "er
brennung führt , einer der erschütterndsten und zugleich voll
ständigsten Prozesse, die uns erhalten sind 3'.!5), ,veshalb ,vir 
noch öfter auf ihn eingehen werden. Hier ist es gleichfalls ein 
J t1nge von 7 Jahren, der behauptet, seine Pflegemutter habe ihn 
mit Schlägen gezwungen, Jesus Christus abzuschwören und habe 
ihn zaub 'ern gelehrt. Er sei auf einem Strick mit ihr zu dem 
Tanz auf dem Gromberg gefahren und habe dort ,,mit einem 
kleinen mettgen getanzt''. Seine Buhle (sie!) hätte Gretha ge
heißen. Mittels Gaukelsamens, den sie vom Teufel erhalten, 
habe die Eila Vieh und Menschen , u. a. ihren Ehemann, 
bezaubert. Er, der siebenjährige Knabe, hielte sie für schuldig, 
und auf die Frage, ob er ihr ein Leid wünsche , ant,vortet er, 
wenn er groß wäre , wolle er sie totschlagen, weil sie ihn zau -
bern gelehrt habe. Vergebens ,veist der Defensor auf die Jugend 
1des Zeugen hin, vergeb 'ens beruft er sich at1f die ver
schiedensten Gesetzes, 1orschriften aus römischem, kaiserlichem 
und hessi schem Recht; der Fiskalis wagt ihm entgegen
zuhalten, daß der Zeuge - das Kind - erklärt habe, er 
wolle auf seine Aussage leben und sterben! Als dem .Jungen 

324) A. G. f'rankenberg. 
325) Marb. Arch. R. S. B. 788. 

I 



Geschichte des Hexenproz esses in Hessen-Ka ssel 79 

vom Defensor Und~nkbarkeit gegenüber der Pfleg emutt er vor
gehalten wird , antwortet er , er habe au cl1 zeitlebens für sein 
Brot sauer arbeiten mü ssen ! Au,ch an der e Zeugen belasten 
die Eila , jedo ch lange nicht in so stark em Maße. Nach
dem diese anfang s alle s ab'.gestritten und die un geheuerlich e·n 
.t\nschuldigungen lach end zurü ckgewi esen h at (,,er zeigt sicl1 gar 
frech vnd tat einen laut en lach, als ihr solches vorgehalten vvor
den '', bem erkt da s Pr otokoll ), wird sie m ehrmal s gefo ltert und 
zum Geständni s gebracht . Diese s widerruft sie zwar m ehrf acl1, 
bestäti gt es aber endlich doch , worauf sie verurteilt wird. Im 
Verfahr en gegen die oben erwähnte Elisabeth Sack aus Kirch 
hain (1638) erfahren ,vir , daß für die Vernehmung jugend
licher Zeugen eine landesherrliche Bestimmung besteht , wonach 
diese nicht vereidigt , sondern nur durch Hand schlag zur Wahr
beit verpflichtet werden sollen 326). Auch dieser Prozeß bietet , 
wie jeder , in dem jugendliche Zeugen vernomm en werden, 
man che Merkwürdigkeit. · So weiß einer der Hauptbelastungs
zeugen, der Knecht Henrich Kreyen z, nicht ein1nal, ob er schon 
14 Jahre alt sei. 

In dem Prozeß ·gegen Else Kegel zu Bottendorf (1648) 327) 

wird gleichfalls ein zehnjähriger Zeuge vernommen, den die 
Beschuldigt e zaubern gelehrt haben soll. Ähnlich im Verfahren 
gegen Elisabeth Seip zu Kappel 328

) (1655), wo eine elfjährige 
Zeugin verhört 'Yird, von der allerdings der Gerichtsschreiber zu 
ihrer Altersangabe bemerkt: ,,Ich halte dafür, es sei etwas älter." 

Neben jugendlichen Zeugen werden auch häufig entgegen 
dem sonstigen Brauch , selbst verdächti 1ge Personen vernommen 
tabges ehen von den vielfach üblichen Gegenüberstellunge11 ); ja 
sie werden sogar vereidigt. Auch Verwandte werden stets unter 
Eid befragt . Noch verwunderlicher ist es für unsere Begriffe , daß 
solche Zeugen mitunter durch die Folter verhört ,verden, wie es 
z.B . in dem Prozeß gegen die Platz-Eisa (1596 ) 329) der Fall ist. 
Hier wird die Kämpferin , die das Zaub ·ern von der Elsa gelernt 
hab en soll und die man inzwischen selbst eingezogen hat , pein
lich verhört, und zwar als Zeugin, nicht als Beklag~e selbst 330). 

Auch in dem Verfahren gegen Elisabeth Sack (s. o.) wird die 
Zeugin Schott peinlich verhört , hier allerdings unter Einsprucl1 
des Defensors , daß da.s nicht dem Brauche die ses Gerichte s ent-

. 
326) So auch im P. gegen Anna Doerr in Marburg {1656, Marb. Arch. 

R. S. B. 789), ,vo ein jugendlicher Zeuge „data manu loco iuramenti " ver
hört wird. 

327) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
328) A. G. ~arbur g. - Marb . Arcb. R. S. B. 788. · 
329) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
330) Über den vereinzelten Zwang zur Zeugenau ssage dur ch die Folter 

vgl. auch Helbing S. 49 ff. 

• 
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sprä ch e. Aber ,vie oft werd en nicht im Verfa hr en gegen die 
Hexen die übli chen Grundsätze verletzt! - Im Prozeß gegen die 
Ehefrau George aus Kir chhain ( 1654) 331) wird soga r ein e 70 Jahre 
alt e Zeugin gefoltert . Auch üb er den W ert dieser Aussage n wird 
man nur einer Meinung sein können. 

Daß sich ab er andererseits gerade bei Zeug env erne hmungen 
zuweilen au ch ein e stark e Bemühuna zu vollständiaer Klärune ...,, -
feststellen lä ßt , darf ni cht un erwähnt bleib en. So kommt es 
z.B. vor, daß sich ein e Kommi ssion (Obersc hulth eiß und Ge
ri cht sschr eib er ) von Marbu:rg na ch Kir chhain begib't, um dort 
einig e krank e Zeug en zu verhören (gleichfall s im letztg enannten 
Proz eß 332) . Hier wieder ein Zeich en für die teil\.veise r echt sorg
fältig e und saub er e Arbeit , die wir , '\vie schon frül1er bemerkt , 
öfter in ttn serem Gebiet festst ellen könn en. 

• 

4. Einholung von Guta chte11. 
Bevor wir auf die Dar stellun g der peinlichen Befrag ung ein

gehen, die bekanntli ch den wichtigsten Verfahr ensteil im Hexen
proz eß bild et, ist es z,veckmäßig , an die ser Stelle die Rechts 
b elehrung dur ch auswärtige Gerichte und vorge setzt e Behörden , 
vor allem ab·er dur cl1 Recht sfakultäten zu erwähn en. 

Denn nicht selt en wird das Verfahren j etzt , na chdem es 
dur ch Inqui sition , Verhandlung, Zeug env ern ehmun g und einige 
darauf folgende Part eierklärungen oder Schriftsätze einen ge
wissen Abschluß err eicht hat , unt erbroch en , die Akten ,,inrotu
li ert ' ', ,vie es ge,vöhnlich h eißt , und der gesa mte Prozeß stoff zur 
Einhol11nf! eine s rechtlichen Gutachtens verschickt. Letzter es 
wird fiir den Fall , daß kein Schadenzauber angerichtet worden 
ist , in Art. 109 CCC (,,Straff der Zaub erei'' ) au sdrü cklich vorg e
schrieben . 

Auch sch on "·orher , z11 allen T eilen des Verfa.hrens, wenden 
sich nam entli ch die Gericht e kl ein erer Städte , in denen das Ver
fahren ni cht allzu gewöhnlich ge'\vesen sein mag , an die Regie 
run g, an Kanzler und Rät e in Marburg oder Ka ssel, und bitten 
sie t1nter Mitteilung des bi sh er ermittelten Material s um Anwei 
sung b ezüg lich des weit eren Verfahrens. Dann rät die Regierung 
gewöhnli ch , noch weiter e Zeuge n zu vernehmen, gibt wohl auch 
die einzelnen Punkt e an, in wel chen die Inqui sition noch zu 
wün schen übrig läßt , und bittet dana ch um erneuten Bericht . 
Od er aber sie verfü gt, wenn ihr die Sach e genügend geklärt er
scheint , sofort die Überführung der Angeschuldigten nach Marburg 
oder Kassel, um selbst die Verhandlµng vorzunehmen , weil der 

331) Marb . Arch. R. S. B. 789. 
332) Auch werden gelegentli ch Jahr e zurückliegende Pr ozeßprotokoll e 

vorg eholt und Pingeseh en . So z. B. im P . gegen die Sackin. 
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bet reff ende Ort überhaupt kein eigenes Gericht hat oder weil bei 
der z,veif elhaftigkeit de s Falles eigene Verhandlung zweck
JI1äß ig erscheint. 

Häufig er ist es aber, daß solche Recht sbelehrung von einer 
Ju risten-Fakultät eingeholt wird, was die Carolina in rund 40 
Artikeln , insbe sondere in Schlußartikel 219, namentlich für 
zweifelhaft e und verwickelte Fälle anordnet 333). Gerade solche 
Fälle sind es, in wel chen oft schon während des Verfahrens, 
und nicht erst - wie gewöhnlich - vor dem Endurteil, Rat ein
geholt wird. 

So erhebt in dem erwähnten Prozeß gegen Elisabeth Sack 
der Defen sor ständig den Einwand aus Art. 21 CCC und Art. 10 II 
Hess. H. 0., wonach 11iemandem auf Grund von Aus sagen , die 
auf Zaub ·erei oder and eren Künsten beruhen , das peinliche V er
fah ren gemacht werd en darf . Hier ist die Beklagte durch den 
bek annt en Hexenmeister im Sack geschlagen worden , worauf sie 
erk rankt sein soll: Ein schweres Verdachtsmoment , da:s nament
lich den Anlaß zu ihrer Bezichtigung und Verfolgung gegeben . 
hat. Und obwohl sich auch - wie stets - noch andere Be
lastungszeugen gefunden haben, bringt der Defen sor die ,,ex
r eptio nullitatis processus'' vor. Der Fiskalis wid erspricht ihm 
aber : Die Anklage stütze sich keineswegs allein auf die Tätigkeit 
des H exenmeisters, sei auch nicht im Ursprung darauf zurück
zuführen. Nun verlangt der Defensor Einsicht in die Inquisi 
tionsakten, die der Fiskalis ihm aber unter Hinwei s auf das 
,,secretum -iudicis'' versagt . Die Frage des Rechts auf Einsi cht 
na hme in die Akten scheint überhaupt streitig gewesen zu sein , 
denn beide Parteien führen eine große Reihe von namhaften 
Wi ssenschaftlern ins Feld , die sich sehr widersprechen. Scl1ließ · 
lieh erreicht der Defensor nach lan ,gen Auseinand ers etzungen, 
daß ein Gerichtsbeschluß ergeht, die Frag e von der Marburger 
Ju rist en-Fakultät entsch eiden zu lassen . Das Responsum der 
Fakultät vom 13. 9. 1638 verwirft dann aber die exceptio des 
Defensor s und erklärt die Weigerung des Fi skali s gegen die 
Akteneinsicht für berechtigt. 

Während aber solche Rechtsbelehrung im Lauf e des Ver
fahren s seltener ist 334

) und tatsächlich fast nur in · zweifelhaften 
Fäll en eingeholt wird : ist die Bitte um ein Gutacht en vor der 
letzten Entscheidung · des Halsgerichts geradezu die Regel. 

Gewählt ,vird dazu eine „unparteiische'' Universität. So 
wird auch der Parteiantrag auf Einholung eines Gutachtens ge
wöhnlich formuliert. Das hat seinen Sinn und braucht nicht nur 
-----

333) Vgl. die Zusammen stellung bei Henke II , S. 62. - Daß abe r tat 
sächli ch die Einholungen von Gutachten nur in wirklich z,veifelhaften Fäl
len erfolgt sein soll (s. Ohle S. 35), trifft jedenfalls für die ses Gebiet nicht zu. 

334) Anders in Rinteln , s. weiter unten . 

6 
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formelhaft zu sein: denn es las sen sich ,vohl Fälle de11ken, in 
denen eine Universität aus irgendeinem Grund e ein er Partei 
mehr zuneig en kann, wa s b'ei dies er Art von Proze ssen in damali
ger Zeit kein es,vegs so unglaublich ist. Bedenkt man , daß -
,vie häufig in Marburg - Rechtsprofe ssoren als gelehrte Scl1öf
fen od er Bei sitzer im peinli chen Gericht mitwirken , so ,vird man 
es berechtigt find en , daß in solchen Fällen nicht bei der Mar
burger Fakultät Rat eingeholt ,vurde (vgl. da s 11nten erwähnte 
Straßburger G11tacht en) . 

Üb er diese Frage ist sogar einmal ein r egelr echter Zustän
digkeit sstreit z,visch en Hessen und Sachsen- :~tleini11gen ausge
trag en ,vord en . Uns ist ein Brief des Amtmann s zu Schmal
kalden an den Statthalter in Kassel vom 27. 4. 1596 erhalt en 335) , 

aus dem ,vir erfahren , daß in der Zent Benshausen , ,velche dem 
,,beidh errigen'' Gericht Schmalkalden ang eglied ert ist 336), i1n 

Jahr e 1595 dr ei Weiber auf Gutachten der Jenaer Rechtsgelel1r
ten gefoltert und verbrannt worden sind. Eine vierte , Lehna 
Güntzin , hat gleichfalls gestanden und die Jena er haben auch 
für sie auf den Feuertod erkannt. Da s Gutacht en hat folgenden 
,v ortla11t: 

,,Unser freundlich e Dien st zuvoren . Ehrbar , namhafte , ~ut e Freunde . 
Auf euer an un s getane Fr ag, darüber ihr un sere Recht sbel ehrung ge
beten , spr echen uns ,,or Recht, hat die Gefangen e Lehna Güntzin be
kannt , daß sie den1 bö sen Feind mit der link en Hand Gelubni s getan, 
in mas sen er zu ihr gesagt, sie sollte nit bei Gott fallen oder leben, das 
sie auch keinen Teil an Gott haben wollt e. Darüb er sie nun mit ihme 
schändlich e Unzucht getrieben , die Denz besucht und Han ssen Glelten 
Magd in aller Deufel Namen die Läu s angehängt , wie au s ihrer Aussag 
fern er zu vernehmen . Do sie nun auf solchem ihrem Bekenntni s vor 
öffentli chem Gericht frei,villig verharret , so ,vird sie mit dem Feu er vom 
Leb en zum Tod gestraft ... " (Es wird dann no ch ein ander er Fall 
ent schieden, in dem sie gleichfall s Einziehung und Tortur empfehlen) .. 

„Verordn ete Dechant und and ere Doctor es des Schopfenstuhls 
zu Jena." 

Die hessischen Beamten halten diese Strafen für zu streng , 
namentlich im letzten Fall , ,vo Schadenzauber nicht nachzu
weisen sei ; sie seien auch nicht gemäß der Kaiserlichen Hals
geri chts-Ordnung. Aus die sen Gründen bemühen sie sich nun, 
auch ein ~1arburger Gutachten zu erlangen, ,vas Sachsen-Meinin
gen jedoch mit der Begründung al)lehnt, es verursache nur un
nötige Mehrkosten , die dann zumindest von den hessischen Zent
untertanen getragen werd en müßten. Über diese Zumutung be
schweren sich die Beamten bei ihr er Regierung. Alle Verhand
lungen mit den Sachsen hätten zu nichts geführt, sie hätten ent
gegengehalten , die Apostasia sei ,,das Haupt- und aller greulichste 

335) Marb. Arch. R. S. B. 787 
. 336j Dieses unter stel1t damal s teil s He ssen -Kassel, teils Sach sen -Mei• 

n1ngen. 
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Delikt , dero,vegen sie einig und allein zur straff des f euers 
sicherlich verdambt werden l{Önnen ''. Wenn die Hessen sich 
privatim auf ihre Kosten Rechtsbelehrung in Marburg holen 
,vollten, so könne sie ni emand daran hind ern, aber das Gericht 
würd e sich nicht daran gebunde11 fühlen. Die Einholung des 
Gutacht en s von J ena sei seit langem herkömmlich gewesen. 

So ist es dann auch gewesen: Das von den lfe ssen eingeholte 
Marburger Urteil, in welchem der Schadenzauber für notw endig 
erachtet wird, um die Beklagte nach K,aiserlichem und Hessi
schem Recht mit dem Feuertode zu bestrafen , ist von den Sach
sen nicht anerkannt worden. - Nun haben die Hessen in einem 
anderen V erfahren (gegen die von der Güntzin bezi chtigte 
Osanna Heimbeckin ) von neue ·m versucht , statt des Jenaer Gut
achtens von ~1arburg Rechtsbelehrung einzuholen. Schließlicl1 
einigt man sich nach langen Erörterungen dal1in, ein Urteil von 
Helmstedt einzuholen, worauf sich die Hessen aber nur unter der 
Beding11ng einlas sen, daß die Fra 1ge für künftig e Fälle durcl1 ein 
Abkomm en geregelt würde . Es solle mit der einmaligen Rechts
belehrung von Helm stedt kein Präjudiz geschaffen werden. 

Der ganze Streit ist für unsere Beschreibung solcher Gut
achten sehr wertvoll. Erstens deshalb , weil die beteiligten Kreise 
ihn zum Anlaß nehm en , einmal den ganzen mit der Hexenver
folgung verbundenen Fragenkompl ex zu behand eln , andererseits 
weil wir hier gleicl1zeitig noch eine andere Art von Gutachten 
kennen lernen : Solche, die von theologischen Gelehrten einge
holt werden. 

Der Kanzler zu Kassel unterbreitet nämlich das gesamte 
Material dieses Streites - es umfaßt 17 Schriftsätze! - mehre
ren Geistlichen und Predikanten in Kassel zur Begutachtung de1· 
Sache selbst. Diese drücken sich etwas um die Entscheidung: 
Den ersten Punkt , ob in Jena oder anderswo Rat eingeholt wer
den solle, könnten sie nicht entscheiden, es berührte ihren Be
rufskreis nicht. Sonst ist ihre Auskunft recht theologisch: Zau
berei sei auch nach Gottes Wort mit dem Tod e zu strafen und 
deshalb das Jenaer Urteil nicht zu schelten, es sei denn , die ver
blendete Frau könne dem Teufel wieder abspensti 1g gemacht und 
auf den rechten Weg zurückgeführt werden , nachdem sie ihre 
,vohlv erdiente Strafe empfangen hätte . Es sei aller Fleiß anzu
wenden , eine solche arme Seele zu erhalten. - Dann ab·er be
kommen sie selbst Angst vor ihrer Entscheidung: Sie hätt en aus 
den übersandten Akten gesehen, daß bisher nur die juri sti schen 
Fakultäten befaßt ,vorden seien , nicht aber die Theolog en . Sie 
bäten deshalb , sie damit zu . verschonen. Sie wären schon im 
Streit mit den theologischen Fakultäten in Frag en des Glaubens
bekenntnis ses, diese wären ,,üb el mit ihnen zufrieden'', und wür-

6* 
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den sie, fall s sie von dieser Begut acht ung hört en , auch noch des
halb anf einden . Doch schli eßen sie path eti sch , ind em sie au s
ruf en , diese gott esläster lich e Sünd e r eiß e allent ha lb en ein , des
halb mü sse man ,,diese Übeltaten mit mehr em und grö ßerm 
Er nst str a fen '' . 

Mit dieser Lösun g ist die Regierun g r echt wenig zufried en , 
Kan zler und Räte an tw ort en unh öflich , sie hätt en darü b'er gar 
ni cht s wissen wollen , sie ver langten nochmal s kl are Auskunft , 
ob ein e gestän dige Hexe wegen ihr er Aposta sie und der Ver
mi schun g mit dem T euf el nach Gott es Wort an Leib und Leb et\ 
zu str afen wär e, obw ohl sie weder Mensch en noch Vieh Schad en 
zugefügt hätt e. 

Die Antw ort der Pr edik ant en ist ni cht viel höfliche r : Sie er 
klären in ein er kur zen Bem erkun g au f der Rü ckseite des Regie
run gsschr eibens, di e gewün scht e Antw ort wäre in ihr em Gut 
acht en b t>reit s begriff en . In Gott es Gesetz ,vär e expre sse (Exod. 
22) b estimmt , man sollt e die Zaub erinn en ni cht leben la ssen ; 
da aber k ein Zaub erer oder Zaub erin ohn e „pactu m cum di~l
b olo'' sein könnt e, wäre die Ent sch eidun g kl ar. 

Das End e der Str eitigk eiten z,visch en den sächsisch en und 
hessisch en Beh örd en fehlt leid er ; .sie spi elen dann noch in and ere 
Fra gen üb er , auf die wir no ch weiter unt en zu spr ech en kom 
men werd en. (Die b'etr eff end e Hexe wird zwar auf Grund des 
Helmstedter Gutachtens nur zu Staupenschlagen und Land esver
weisun g verurt eilt , später ab er , wie wir au s ein em Bri ef des Rent 
m eisters von Schm alk ald en erfahr en , in Georgen th al ergriff en , 
dort ern eut verurt eilt und hin geri cht et .) 

Aber auch in and erer Hin sicht gibt un s der geschild ert e 
Recht sstr eit ein en int er essant en Einbli ck in die damaligen An
schauuun gen, gerade hin sichtli ch der W ertun g au swärti ger 
Recht sgut acht en . U. a. weisen die Hessen darauf hin , daß es 
weder hi er no ch an and eren Ort en un gewöhnli ch sei, ein zweit es 
Urt eil ein zuh olen , wenn m an mit dem er sten Besch eid ni cht zu
fri eden gewese n sei ; da sie in dem angegebenen Fall e das Urt eil 
für zu str eng hi elten , sei das hier ,vohl am Platze. Die säc hsisch e 
Regierun g wid ers pri cht : Es seien eigentli ch ni emals dopp elt Ur 
t eile ein geholt ,vord en , am aller,veni gsten , wenn sie zu str eng 
er schi en en wär en (!). Zwa r hätt e sich kür zlich der Fall er eig
net , daß man n eben J ena und Leipzi g auch Marbur g in ein em 
, ,e rfahr en um Urt eil geb eten hätt e, aber nur deshalb , weil „da s 
J eni sch e Urt el zu gelind gan gen und der F all also geschaffen 
gewesen , daß auch ohn e eini ge Recht sb elernun g mit der ort en 
liehen Leben sstr af wohl verf ahr en werd en möge .. . Daß aber i1n 
Gegenf all wegen Sch erpf e des Urt els zur Lind erun g desselben je
mals Recur s genomm en und zwiefach er Inf ormati on unt erschi e
dent er Ort von di eser gesanibt en Zent Benshau sen wegen sich 
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erl1olt word en sein sollte, dessen wis sen wir vor t1ns kein einig 
Exemp el.'' 

Gegenüber solchen Gr11ndsätzen wirken die Ausführungen · 
der hessi schen Beamten geradezt1 wohltuend , sie zeuge n von 
ein er Ein sicht , die man zu dieser Zeit kaum son st finden kann: 
Bodinus (auf den die Sachsen sich berufen, um da s str enge Ur
teil zu r echtfertigen ) gehöre zu den Sl<.ribenten, welche alle 
Ketzer und Abgefallenen zum Feuertod zu verdammen pflegten. 
Sie selbst achteten zwar die Verfehlungen der Güntzin nicht für 
gering, wären aber der Ansicht , daß sie der zeitliche Richte r 
selten nachprüfen , geschweige denn mit Leibes strafen und Feue r 
angreifen könnte. Im übrigen wäre es ganz unbillig , nur dann 
ein neues Urteil einzuholen, wenn einem das erste zu gelinde er
scheine , nicht aber im Gegenfall. 

Wir sehen also , daß mitunt er in derselben Sache , und z\var 
nicht nur in verschiedenen Abschnitten des Verfahre ,ns , Recht s
gut achten von mehreren Universitäten erbeten werden , wenn 
letzteres auch nicht gerade häufig der Fall gewesen sein wird . 
Gewöhnlich wird vielmehr das einmal erteilte Urteil keiner wei
teren Kritik unterzogen, sondern in der vorg eschla 1genen f 'orm 
verkündet. 

Man kann im allgemeinen festste llen , daß in der Regel bei 
benachbarten Universitäten Rechtsbelehrung eingeholt wird, wie 
da s auch die Carolina 837) vorschreib~. Meist finden wir Marburg , 
Gießen oder Rinteln in unseren Protokollen erwähnt . Jedo ch 
füh lt man sich offensichtlich an die genannte Vorschrift nicht 
gebunden , und, wie wir aus den angeführten Fällen ersehen kön
nen , werden auch entferntere Universitäten, wie Jena (im ge
nannten Falle allerding s benachbart), Helmst edt und Leipzig 
angerufen. 

In dem 1673 zu Marburg verhandelten Prozeß gegen Enni
chen Schnabel aus Betzi esdorf 838) wird auf besond ere Anord
nung der Landgräfin Hedwig Sophie sogar in Straßburg ein Ur
teil eingeholt, wa s in der Tat etwas befrem~ en muß. Daß die 
Landgräfin nicht ihre Universität in Marburg ,vählt , ist aus den 
b ereits früher genannten Gründen begreifli ch. W eshalb sie 
ab er bis nach Straßburg gehen läßt , ist nicht recht erklärli ch. 
Wi e wir schon früh er bem erkten , hand elt es sich gerade bei die
sem Prozeß um einen entsch eid enden Wendepunkt in der Ge
schichte des hessis chen Hexenprozes ses. Der Landgräfin sind 
starke Bedenken gegen da s ganze Verfahren gekommen; viel
leicht, daß sie gerade eine entfernter e Universität wählte, weil 

337) Art. 219. 
338) Marb. Arch. R. S. B. 790 
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sie von dies er ein anderes Urteil erwartete , als die in der Nähe 
liegenden Fakultät en abzugeben pfl egten. Sie ,vill auch jede Be
einflu ssung vermeiden und verfügt deshalb , die Akten ohne einen 
Urteilsentwurf nach dort zu versenden. 

Dieses Gutachten der Straßburger Juri sten ist sowo hl in der 
Form wie im Inhalt recht charakteristiscl1 für solche Urteile. 
Die Entscheidung wird von der Fakultät gleich so gefaßt, wie 
sie nachher publizi ert ,vird 339 ), ihrer F'orm na ch ist sie ein be
dingtes Endurteil: Falls die Beklagte bei ihrem Bekenntnis auclt 
nach der Folter bleibt, ist sie hinzuricht en. Ist sie noch nicht 
peinli ch befragt worden , so wird die Folterun .g angeordnet, u. U. 
auch ein Endurteil erst von deren Ergebnis abhängig gemacht, 
,,alsdann ,vürde weiter geschehen, ,vas r echt ist ''. Hier nähert 
sich die Entscheidung mehr dem gemeinrechtlichen Beweis
interlokut . 

Für die Rechtsfakultäten selbst scheint diese Gutachtertätig
keit damals zum üblichen Geschäftsber eich zu gehören und 
nichts Außergewöhnliches mehr zu sein , sie sind geradezu die 
Erben der alten Oberhöf e geworden 340. ) Wie häufig Gutachten 
von den Fakultäten eingeholt zu werden pflegen , können ,vir 
auch aus der ,,Administration der Universität Marburg, Refor
mation und Ordn11ng'' Landgraf Philipps vom 14. 1. 1564 ent
nehmen , wo im Art. 13 (Wie die Consilia, so bei der Juristen 
Fakultät gesucht, begriffen u11d gestellet werden sollen.'') feste 
Richtlinien dafür gegeben werden: 

„Nac hd em auch bis,veilen bei der Juristenfakultet unser Universitet 
zu Marpurg von frembden Orten hero ratschlag und urt eil gesucht und 
b egert ,vorden. So soll die selbige fakultet in dem eyn son der gut uff
seh ens haben , daß die üb erschickten Acta nit obenhin , sondern mit 
fleiß verlesen, auch die Rat schläge oder urteil, so under der Juri sten
fakultet ingesiegel ausgehen , dermaße11 gestellet , daß sie der ehrbar und 
billigkeyl gemäß und unserer UniYersitet nit zu schi1npf fe, sonder 11 viel
mehr zu ehren und ruff gereic hen und die ansuchende partei en damit 
verwahrt sein mög en." 341) 

Die Kosten für solch e Rechtsbelehrung ,vurd en von dem er
suchenden Gericht getragen , d. h. den Beklagten einst,veilen vor
geschossen, spä ter er schein en sie unter den Gerichtskosten als 
,,bar ausgelegte Urteilsgebühr''. 

Schließli ch ist noch ein Wort über die Stellung zu sagen, 
welche die hier um Rat angegangenen Gelehrten zu d~r ganzen 
Frage der Hexenverfolgung einnehmen. Sie ist ja aus den vo11 
uns angeführten Beispielen hinlänglich zu entnehmen. Wenn 
man erwartet, daß wenigsten s hier Anzeichen einer freieren Geistes-

339) Vgl. Schröder S. 950. 
340) Schröder S.950. 
341) Sammlung I , S. 201 . 
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richtung vorhanden seien oder irgendwelche Versuche zur Ein
dämmun g des Wahnes festzust ellen seien , so hat man sich ge
täu scht. Jene Männ er stehen auf keiner anderen Stufe als die Allge
meinheit , und wie die Schriften der damaligen Rechtsgelehrten 342 j 
den allgem einen Wahn nur noch förd ern , so sind auch ihre Ur
teil e keines,vegs geeignet , seine furchtbaren Folgen in et,vas ab
zuschwächen. Sie sind mit ihrer Ansicht durchaus nicht zurück
halt end, ab er fast immer gereicht sie den Angeklagten zum 
Nachteil. Selten genug kommt es vor , daß sie wenig stens das 
Urt eil etwas zu mildern versuchen , indem sie anregen , die Ver
urt eilte vor der Verbrennung zu strangulieren oder ihr zur \, .. er
kür zung ihrer Leiden einen Sack Pt1lver unterzubinden 343). 

Eine bemerk enswert e Ausnahme bilden die Guta chten in1 
Proz eß gegen Marie, Ehefrau des Henrich Peter , zu Mar
burg (1657 /60) 344

). Hier sind mehrere Urteile eingeholt ,vorde11 
und jede der angegang enen Fakultäten hat umf angreicl1e Er
ört erungen über das ganze Verfal1ren und seine Grundlagen an
gestellt. Der Fiskalis hat auf Grund mehrerer Aussagen vo11 be
reit s verurteilten Hexen die Folt er b·eantragt. (Henrich Seippens 
Ehefrau hatte 1655 ausgesagt 315 ) , daß die Angeklagt e an den 
Tänz en bei der Herrenmühle in der Nähe Rappels und bei 
Ock ersha:usen al s .,Königin '' teilgenommen hätte; im gleichen 
Jahr e hatt e Kurt Kleins Wittib auf der Folter erklärt 346), sie 
wär e auf dem Tanz .,am Steinweg beim Mönch-kompff'' gewesen; 
auch Anna Dörr hatte 1656 die Angeklagte eine Hexenkönigin 
genannt und ausgesagt, sie wäre in deren Keller öfter zu einem 
guten Trunk gewesen 347

) ; endlich hatte die Staudingerin in1 
selben Jahre erklärt, daß clie Pet er auf dem Tanz bei Bauerbach 
gewe sen sei 348

)) . Ein Zuer st von Helmstedt eingeholt es ·Urteil 
lehnt die beantragte Tortur ab, da die Belastungszeug en unglaub
würdig und außerdem nur ,,testes de auditu '' seien. Offen 
bar ist man aber mit diesem Urteil nicht zufrieden gewesen. Nun 
" ' ird das ganze Material nach Gießen versandt. Es -ist außer
ordentlich umfangrei ch, finden sich doch Schriftsätz e des Fis
kali s von 36 und 54 Seit en , des Defensors von 42 und 56 Seiten 
darunt er! Nicht viel kürzer ist das Gießener Gutachten, das 
gegenüb er dem nur 3 Seiten langen Helmstedter Gutachten 38 
Seit en umfaßt. Die außerge,vöhnliche Länge ist deshalb erklär-

342 ) Vgl. Soldan II , S. 218. 
343 ) Gieße ner Urteil im P . gegen Catharin a Hocl1apfel a u Escl1,vege 

(1657 , Marb. Arch. R. S. B. 788) ; vgl. auch Breiden S. 87. 
344) Marb. Arch. R. S. B. 790. 

• 

345) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
346 ) Ebenda. 
34 7) Marb . Arch. R. S. B. 789. 
348) Ebenda. 
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lieh, ,veil hier i11 den Schriftsätzen beider Partei en das ganze 
Verfahren eingehend erörtert worden ist. Nun nehmen die 
Gießener Juristen auch ihrers eits zu allen diesen Fragen Stel
lung, und es findet sich viel Bemerkenswertes in ihrem Urteil. 
Sie führen unter Berufung auf zahlreiche Schriftsteller aus , ,,die 
peinliche Fraige sei an und für sich selbsten , bevorab da nicht 
alle dazu gehörige Umbstände reiflich erwogen werden , ein sel1r 
gefährliches Werk, so dem Angeklagten zu un er setzlicl1en1 
Schaden, dem Herrn Richter selbsten zu großem Nach teil aus
schlagen und gereichen kann . c, Sie fügen hinzu, die Zeugnisse 
hingerichteter Hexen besagten nichts, Richter würden durch 
deren teuflische Arglist oft getäuscht, Unschuldige dadurch zum 
1'ode verdammt und das Vaterland mit unversöhnlicher Blut
schuld beladen , wie die Erfahrung lehre. Außerdem sähen die 
Geständnisse einer Einbildung näher als der Wahrheit, geben 
also kaum ein ,,gnugsam Anzeigung '' zur peinlichen Befragung 
-- ein erstaunliches Urteil, das in unseren Akten , wenigstens zu 
dieser Zeit , nirgends ein Gegenstück findet. - Trotz mancherlei 
gefährlichen Anzeigungen, so fahren sie fort, seien sie doch zur 
Ablehnung der Folter gekommen , ,,in reiflicher Erwägung , daß 
einer christlichen Obrigkeit in solchen wichtigen Fällen fürsich
tiglich , behutsamb und bescheidentlich zu verfahren obliegt'', 
zumal die Aussagen der Seip recht zweifelhaft seien und im 
übrigen Entlastungszeugen mehr Glauben als Belastungszeugen 
verdienten (!). 

Man holt nunmehr noch ein drittes Gutachten von Straß
burg ein, das mit nicht weniger als 42 Seiten geradezu eine Ab
handlung über alle einschlägigen Fragen darstellt. Die dortige 
Fakultät will augenscheinlich hi11er der Gießener nicht zurück
stehen. Im übrigen entscheidet sie ähnlich wie diese , nur daß 
sie sich im Gegensatz zu ihr nicht mit der Absolution zufrieden 
gibt, sondern auch noch einen Reinigungseid der An1geklagten 
verlangt. Aber selbst dieses dritte Urteil befriedigt die Mar 
burger Regierung noch nicht. Obwohl es vom Landgrafen Wil
helm bestätigt wird, ,venden Kanzler und Räte ein , der Reini
gungseid sei in solchen Fällen verfehlt. Man sage - so fiihren 
sie aus - diejenigen hätten gut schwören , welche allbereits des 
Teufels seien. Trotzdem besteht der Landgraf auf dem Straß
burger Urt eil und will es nur äußerlich auf eine ortsüblich e For
mel gebracht haben. So wird es dann auch verkündet - übri
gens meines Wissens der einzige Fall der Freisprechung unter 
Abnahme des Reinigungseides. 

Im allgemei11en aber haben diese gelehrten Gutachter fast 
nur den Wahn gefördert , und zwar neben den Juristen nament
~ich auch die Theologen. Von der Stellung der Letzt ,genannten 
1m Verfahren werden wir noch in anderem Zusammenhange 
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sprechen. Wir können aber W aldbrühl ,vohl beipflicht en, 
wenn er einmal ausruft 349): ,,Gerade zu der Zeit , wo in Deuts ch 
land eine Reihe von Hoch schul en in s Leben tr at , welche die 
Bildung des Volkes emporheben sollten, reichten sich zwei 
Fakultäten dieser Ho chsc hulen die Hand , um Greuel und U11sinn 
ins Leben zu rufen , ,velche in den finstersten und rohesten Jahr 
hunderten ihresgleichen nicht gehabt hatten !'' - Daß die se bei
den Fakultät en aber ni cht allein blieben , sonde rn sich auch 
noch die medizinische als dritte zur Förderung des allgemeinen 
Wahn s hinzufand, werd en wir noch im Lauf e un serer Dar stel
lun g m ehrfa ch bestätigt finden. 

D. Die F o 1 t e r. 

1. Allgem ein es. · 
Das ganze bis hierher geschilderte Verfahr en l1ätte nie111als 

dazu führen können , die Hexenverfolgung in so unglaublichem 
Maße anwachsen zu lassen, niemals hätte ein ri chterli ches v·or
gehen so viel un schuldige Opfer fordern könne11, wenn es ni cht 
da s Beweismittel b esesse n hätt e, mit welchem die Schuld fast 
immer nachzuweisen war : Die peinliche Befragung 350). Wir er
wähnten ja schon früher , daß sie eine große Rolle im Verfahrer1 
spielt - sie ist ,,der Hauptnerv der Be,veisführung , das eigent
lich e Symbol des Hexenprozesses'' 351). 

Ehe ,vir im einzelnen auf das bei der Folter beobachtete 
Verfahren ein 1gehen , seien einige kurze Bemerkungen über sie 
selb'st vorausgeschi ckt. At1f ihre Geschichte ausführlich einzu
gehen , würde über den Rahmen die ser Arbeit hinau sgel1en, 
erübrigt sich aber auch , da un s in fa st all en Beschr eibun gen die
ser Periode - wie auch in Sold::t.ns Geschichte 351a) und Helbing
Bauers Buch ,,Die Tortur'' - umfa ssende Darstellun gen hier
üb'er zur Verfüg11ng stehen. 

Hier sei nur soviel e.rwähnt , daß der Ursprung der Folter 
sehr weit ins Altertum zurückreicht, daß ihre Heim at vermutlich 
der Orient i st 352

), daß sie in Griechenland und Rom namentlich 
für Sklav en gebräuchlich war 353) und sich von dort aus im 
Abendland verbr eitete 354). 

So ist sie auch in Deut schland dur ch römi sch en Einfluß ein-
gefiihrt ,vorden 356

), den German en war sie z11erst unb eka11nt; 

349) a.a.0. S.17. 
350) Vgl. v. Wächter S. 99; Flade S. 91; Snell S. 74. 
351) Soldan I , S. 340. 

351a) Vgl. namentlich Bd . I, S. 339/366. 
352) Helbing S. 9 ; Han sen, Zauberwahn S. 108. 
353) Cod. Ju stin lib. IX tit. 8, 3. u. 4. 
354) Helbing S. 38 f f ., S. 46. 
355) A. A. v. Kri es S. 147 ff. 

• 
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nur Goten , Bt1rgund er , Fr ank en und Baye rn habe n sich ihrer 
11ach römi scl1en1 Vorbild gegen Unfr eie, die W estgoten sogar 
gegen Edl e, bedient 356 ) . ~päter , im Mi~telalt er , dient e sie dann 
vielfa ch als Er sat z der ,, Über siebenun g' 357

) • 

Die l{ir ch e ,var anfan gs Gegn erin der Folter. Doch be
nutzte sie dieselbe später in der Inqui sition gegen die Ketzer 
selb st und leistete so der allgemein en Einführun g großen Vor
schub 358), nam entlich durch die Bull e Papst Inno zenz' IV. vom 
15. V. 1252 359) . 

2. Gesetzesvor schrift en. 
Doc.11 fehlte der Folter no ch lan ge die gesetzli che A11erken

nung , und er st di e peinli che Geri cht sordnun g Karl s V. hat sie 
zum rechtli chen Beweismitt el erhob en 360). Ifi er h at au ch-u11sere 
nähere Betra chtun g einzu setzen , denn mit der Car olin a und der 
Hessischen Hals geri cht sordnun g Philipp s des Großmüti gen ist 
au ch in un serem Gebi et die Tortur gese tzlich an erkannt , ,venn 
gleich sie au ch hi er in pr axi sicher sch on vorh er An,vendung 
gefund en hatt e. 

Es ist festzu stellen , daß sich die Carolina (und damit auch 
die Hess. H . 0 .) off ensichtli ch b emüht , der willk ürli chen An
wendun g der Folt er Einhalt zu tun , ind em sie in ein er ganzen 
Reihe von Artik eln für der en vernünfti gen Gebrau ch eintritt sG1) . 

In Wahrheit hat sie die Tortur nicht er st ein geführt , sond ern 
es ist ihr Verdi enst , der en Anwendung in enge Grenz en einge
schlo ssen zu hab en 362) • 

Nicht ri chti g ist es, wie Henk e annimmt , daß sie gemäß 
Art . 8 und 10 CCC nur b ei Kapitalv erbr echen zuläss ig ge,vesen 
sei. Diese früher b estritt ene Frage ist wohl dahin zu ent schei
den, daß di e Tortur nach Art. 22, der ganz all_gem ein von ,,pein -
lieber .Straf e'' spri cl1t, über all anwendbar ist . Übrig ens ein müßi
ger Str eit , da der Geri chts gebrau ch sich fa st allg emein für An
,vendun g der Folt er in allen Fällen ent schied ! 

356) Schröd er S. 399 f.; Zedler 1 c. 1457. 
357) Schr öde r S. 856; E. Henke I, S. 236. 
358) v. Kün ßberg i. II . d . R. II , S. 463; Helbin g S. 113; Hansen , Zaub er

wahn S. 219 ff. 
359 ) Micha el S. 341, der , selbs t ka th olisch , an diese Mit teilun g die Be

merkung anknüp ft , es sei ein e in der Hand der Bea mten übe raus gef ähr
lich e Waff e ge,vesen , die dem gröbs ten Mißbr auch au sgese tzt ge,vese n und 
trotz all er Ein schr änkun gen , mit denen di e k irchli che Gese tzgebun g sie um 
geben hätte , tat sächli ch zu den traurig sten Verirrun gen geführt habe. - Vgl . 
au ch Flad e S. 89 ff. 

360 } Weiß a. a. 0 . S. 111 f. 
361) Weiß a. a . O.; Tit tn1ann S. 275. 
362} Vgl. hi erzu und zu dem F olgend en Radbru ch S. 121 ff.; E . Hen ke II , 

s. 61 ff. 
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Dag egen wird in der Carolina ein e Aufzählung derjenig e11 
,,Anzeigun gen'' gegeb en , die zur p einli ch en Befragun g erford er
lich bzw . ausreich end sin d 363) . Wir ,verden b ei der fol gend en 
Dar stellung der peinli chen Befr ag un g die ein e od er andere 
die ser Gesetzesvorschrift en no ch anführ en , we lch e fas t aus 
nahm slos die Absicht des Gesetzgebers zu m aßvoller An,v endung 
der Tort11r erkenn en la ssen . Hi er sei nur kurz auf die Art . 58/59 
CCC (Hess . H. 0 . Art . 21 Lu. M) hing ewi esen , \\'Orin festgesetzt 
,vird , daß die Folt er ,,nach gelegenh eit des ar gk\\ 1on s der person , 
,·il , offt od er weni g, hart od er lind er , na ch Erm essun 1g eyn s guten 
vernünffti gen ri cht ers , für genommen w erden '' soll , auch soll da s 
Geständni s nicht in der Tortur zu Prot okoll genomm en werd en , 
der Gefr ag te ,,soll sein sag thun , so er von der mart er gelasse n 
ist''. - ,,It em so der beklagt geuerli ch wund en od er andere 
sch ä den an seinem Leib h ett , so soll die p einli ch Frag dermaß en 
gegen jm f ürg enomm en werd en , damit er an solchen ,vund e11 
od er sch ä den am mind sten verl etzt w erd. ' ' Der Vernachlä ssi
gun g solch er Vor schrift en all ein sind viele ,,empör ende ~Iiß 
br äuche zuzus chr eib en , die man unb esonnen genug dem Gese tze 
zur La st gelegt hat '' 364) . 

Ein e Bem erku11g des Fi skali s in dem Prozeß gegen Eil a 
Rohl eder zu Will ersdorf (1633) 365) , mit der er seinen Antrag auf 
Tortur b egründet , erl1ellt am b esten die Gericht san schauung in 
die ser Fr age : ,,It em qu od in crimine sortilegii , utp ote atro ci et 
cland estin o, ut verita s innot esca t et po ena condign a sequ atur , 
ad torturam f acili s esse debeat . '' 

Mit der Bekämpfun g des Hexenpr ozesses ist au ch der Kampf 
gegen sein wichti gste s Be,veismitt el, die Folt er , verbund en 366) , 

und mit dem Verlösch en der letzten Scheit erh auf en schwind et 
au cl1 sie allmähli ch au s fa st allen deut schen Gesetz en 367) . Fa st 
zu derselben Zeit , in welcher das letzt e Opf er auf deut schem 
Spr achg ebi et , die H exe von Glaru s, hin geri cht et wird (1782), be
schränkt im Jahr e 1785 für H essen-K asse l ein für stli ch er Erlaß 
die Tortur auf Stock - oder P eitschen schlä ge 368) . Nur in auß er 
ord entli ch en Fäll en soll sie na ch j e,veiliger Land esh errli cher Ge
nehmi 1gun g ang ewandt werd en dürfen. Schon wenig e Monate 
später wird sie dann end gültig abgesc hafft 369), na chd em noch 

• 

363) CCC Art . 29 ff. ; Hess. H. 0 . Art. 17. Vgl. auch 1-Ielbing S. 164 180. 
364) E. Henk e II , S. 61. 
365) Marb. Arch . R. S. B. 788 ; Viln1ar, Hess. Historie nbü chl ein S. 96 f.; 

Fran z, Hexenglaub e IV, a. a. 0. S. 71. 
366) Vgl. Helbin g S. 317 ff. 
367) Ders. S. 394 f. 
368) Regierun gs-Reskript v. 29. 11. 1785 ,vegen Besch ränkun g der F olter . 
369)) Regierun gs-Reskript v. 23. 3. 1786 ,vege n gän zlicher Absch affun g 

der F olter . 
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die Peinli che Gericht sordnung von 1748 3; 0) in ihrem VIII. Titel 
das Verfahre11 der peinlichen Befragung a11sf i.ihrlich geregelt 
hatte. 

3. Die Tortur im einz elnen . 
Die zahlreichen erhalt enen Folt erprotol{olle gewähre11 uns 

einen guten Einbli ck in da s dabei beobachtet e Verfahren , aus 
ihnen können wir manches über die dabei b enu.tzt en Werlczeuge 
und die Art ihrer Anw endung erfahren. Sind doch au ch diese 
Protokolle , wie alle anderen , sorgfältigst geführt , be schreiben 
jed e vorgenomm ene Handlung und geben mit de11 genau ver
zeichneten Ä11ßerungen der Gefolterten, ihren Schrei en 11nd Aus
rufen , ein so lebhaftes Bild , daß man zu,veil en unter den Zu
schauern zu sein glaubt 370a). 

Ist der Bescheid - sei es vom peinlichen Gericht allein , sei 
es auf a11swärtige Rechtsbelehrung hin - ergangen , daß die Be
klagte ,,zur weiter en Ausbringung der Wahrheit mit harter und 
scharfer Frage anzugreifen '' ist, so wird dies elbe, ,vie es allge
mein h eißt, ,,aus den Haften gelangt'' und ,,ad locum torturae'' 
geführt. 

Nunmehr ,vird ihr der Bescheid nochmals verle sen , sie wird 
von den Anwesenden, meist Richtern und Schöffen , eifrigst be
redet, ,,die Wahrheit zu sagen und Gott die Ehre zu geben''. 
Darauf wird sie ,,in der Güte'' befragt, d. h. die einzeln en Klag
artikel werden ihr zur Beantwortung vorgelesen , wenn nicht 
gleich die sogenannte ,,Territion'' vorgenommen wird. Diese 
besteht darin, daß dem oder der Beklagten die Folterwerkzeuge 
gezeigt werden und deren Anwendung erläutert wird 871) . Mit
unter wird sie auch schon jetzt entkleidet, ihr auch einzelne 
Werkzeuge angelegt , um die ernste Absicht der Folterung vor
zustellen. Manche kapitulieren schon hier , und auch ein solches 
Geständnis gilt als ,,in der Güte'' ab1gegeben 372) . Bemerkenswert 
ist , daß diese Territion zuweilen auch vor dem peinlichen Pro
zeß , schon in der Inquisition , vorgenommen wird, wie wir in 
dem Verfahren gegen Daniel Wilckes Ehe,veib zu Hofgeismar 373) 

erfahren. Man befragt sie „in Anwesenheit des Meisters mit 
seinen Instrumenten'' , jedo ch ohne Hand an sie zu legen. Es ist 
durchau s ni cht unwahrsch einlich, daß dieses Verfahren wäh-

370) Neue Sammlung, Bd. II , S. 459 ff. 
370a ) In anderen Gegenden sind die Folt erprotokoll e oft sehr kn app ge

halt e11. Vgl. Pollack S. 17; v. Stojentin , a. a. 0. S. 44. 
371) Die CCC schreibt in Art . 46/ 47 diese Territion vor - aucl1 eine jener 

Bestimmungen zur Vermeidung überflü ssiger Tortur. Vgl. aucl1 Helbing 
S. 345, S. 214; Flade S. 90; Breid en S. 50. 

372) Vgl. 0. Wächter S. 144: Flade a. a. O.; Dersch a . a. 0 . S. 243. 
373) 1597. Marb. Arch. R. S. B. 787. 
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rend der Inqui sition auch noch m ehr ange,vandt ,vorden ist, 
wenngleich ich keine anderen Fälle dieser Art habe er1nitteln 
können 374

}. 

Weigert sich nun die Inquisitin, anderes zu bekennen als 
vorher , so wird jetzt - nachd em meist noch einmal der Be
scheid verlesen worden ist - dem Scharfrichter befohlen, ,,seii:i 
Werk zu tun'•. ,,Darauf ist sie erkannten Rechtes aufgezogen 
worden'' , fährt das Protokoll meist fort. Inzwischen ist sie aber, 
,vas gewöhnlich nicht erwähnt wird, völlig entkleidet worder1 ; 
man hat ihr vielleicht auch schon ein anderes Hemd a11gezogen, 
das frei von etwaigen Vorbeugungsmitteln ist. Letzteres ist je
doch in t1nserer Gegend seltener der Fall, wir finden mehr flin
,veise, die darauf schließen lassen, daß die Beklagten in der 
Regel nacl{t 1gefoltert wurden. In vielen Gegenden wird schon 
jetzt die Untersuchung nacl1 _i:\muletten oder Teufelsmalen und 
die Abschneidt1ng der Haare vorgenommen 375). In unseren Pro
tokollen ist davon meist erst im weiteren Verlaufe der Tortur 
die Rede; sie ,vird erst vorgenommen, wenn man den Eindruck 
hat , daß die Gefolterte nicht zum Bekenntnis zu bringen ist. 

Das Abschneiden der Haare geschieht zu dem Zweck, ein 
etwa verborgenes Mittel gege,n die Schmerzen der Folter zu ent
decken. Man glaubte, daß die Hexen solche in den Haaren oder 
an sonstigen verborgenen Stellen des Körpers versteckt hätten 376). 

Und nicht selten förderte auch Niedertracht und taschen
spielerische Gewandtheit des Scharfrichters aus den Haaren oder 
den Geschlechtsteilen der Inquisitin ein solches Mittel oder einen 
Zettel mit unleserlichen Zeichen zu Tage. Das Abscheren der 
Haare ist ursprünglich, wie der Hexenhammer selbst berichet 377 ), 

1nehr in außerdeutscl1en Ländern üb 1lich gewesen, da es in ein
zelnen Teilen Deutschlands 378) ,,praesertim circa loca secreta'' 
als anstößig galt. Doch später änderte sich das, und w-ir finden 
z.B. in Ulrich Tenglers „Laienspiegel'' 379) die Anweisung, das 
Haar allenthalben abzuscheren, jedoch vorher die weibliche 
Scham durch ehrbare Frauen bedecken zu lassen 380 ). Von einem 
s·olchen Brauch ist in unseren Protokollen nicht die Rede, es 
wird gewöhnlich - wie gesagt, erst nachdem eine Zeitlang er-

374) abgesehen vo11 Rint eln, vgl. u . 
375) 0. Wächter S. 144 f. 
376) Schmidt , Hexenhammer III , S. 90 ff. - Vgl. auch das Prozeßproto 

koll eines Verfahrens in Oberschwaben bei Sauter S. 24 ff. , wo eine Ange
klagte sogar gesteht, daß der Teufel in ihrem Zopf gesessen habe. 

377) Malleus III, Quaest. XV (p. 563) ). · 
378) So richtig bei Helbing S. 214; Schmidt III, S. 96 übersetzt „in Alle

manniae partibus" = in deutschen Landen , was ich für bedenklich halte. 
379) Augsburg , 1511, s. Soldan I , S. 395 f.; Riezler S. 132 ff. Vgl. auch 

Zedler c. 1497u. 1502. 
380) Riezler S. 136. 

• 
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folglos gemartert worden ist - protokolli ert , daß die Beklagtin 
vom Meister bei Seit e genommen ,vorden sei, il1r die Haare ab
geschnitten, oder, was noch weit grausamer ist, abgese ngt ,vor
den seien 381). Bei dieser Prozedur wird gewöhnlich na ch dem 
etwa vorhand enen ,,Teufelsmal'' gesucht und nicht selten -
auch eins gefunden. 

Man nahm allg emein an, daß jede I:-Iexe ein ,,stigma dia
bolicum '' vom Teuf el zur Bestätigun g des teufli ch en Bund es er
halten hätte 382

} . ~Ian glaubte , daß ein solch es Hexenmal un
empfindlich gegen Schmerz sei und daß k ein Blut aus der Stelle 
liefe 383). Um das festzu stellen , wird mit einer Nadel ,,probiert''~ 
sobald ein verdächtiges Zeichen gefunden word en ist. 

So wird in dem Prozeß 1gegen Katharina Lip s aus Betziesdorf 
(1673/74) 384) mit einer Nadel .. !!liedslang'' in ihr Stigma hinein
gestochen. Daß aber trotz po sitiv em Ergebnis , d. h . trotz 
Schmerzgefiihl und Bluten, eine Stelle als stigm a diabolicum 
angesehen ,verden kann , sehen wir aus dem nachh er gebrachten 
Beispi el im Prozeß gegen Ennichen Schnabel. 

Solche Hexenmale las sen sich unsch,ver finden: Jeder 
Leberfle ck , jede Warze , Narbe oder sonstige ungewöhnlich e Haut
stelle gibt genügend Anlaß zum Verdacht 38!>). In dem Prozeß 
gegen die Lipsin ist es die Narbe einer „Schwer e'', ,vie die Ge
foltert e, selbst erklärt. Bei de1· im Jahre 1655 angel{lagen Elisa
beth Seip aus Kappel 386) stellt man fest , daß sie kein e Haare 
unter dem Arm hat , wa s der Scharfricl1t cr für ein Stigma er
klärt. In einem ander en Fall , in dem Proz eß gegen die 17jährig e 
Enk elin der ebengenannten Katharina Lip s, Ennichen Scl1nabel 
aus Betziesdorf {1673) 387), handelt es sicl1 um eine alte Blatter
narb e, wa s dur ch eine ärztliche Untersuchung einwandfrei fest
gestellt ,vird. Dies er Fall ist für die Anschauung über die llexen 
male ganz b esonder s bezeichnend. Da s auf An,veisung der Land 
gräfin Hedwig Sophie eingeholte Gutachten ist so merl{würdig. 
daß ,vir es hi er ni cht vorenthalten mö cht en. Es wirkt einfach 
tragikomi sch , ,venn man bedenkt, daß einer der Ärzte medizini
scher Professor ist. Das Gutachten lautet ,vörtlich: 

381) Siehe auch die ,veiler unten gebra chten Protokolle. 
382 ) Helbing S. 214 ; Lehmann S. 122; Snell S. 99 f.; Zeitg enössisch e Stim

men gegen diesen Wahn bei Riezl er S. 216 1; s. auch Soldan S. 346 ff. 
383 ) Dieser Wahn no ch 1745 bei Zed ler c. 1502 ! - Vgl. hi erzu auch 

Grimm , Mythol. S. 895. · 
384 ) Marb. Arch. R. S. B. 790. 
385 ) Vgl. auch Breid en S. 45 ff. 
386 ) Marb. Arch. R. S. ß. 788. 
387 ) Marb. Arcl1. R. S. B. 790. 
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„Als ,vir zu Ende benannten Medic us und Cl1irurgus vom hiesigen 
Herr n Oberschulzen der Gebühr requi rier et ,vorden, ein an einem auf 
hie sigem fürs tlichen Schloß inh aftierte 11 und der Zauberei beschuldig
ten Bauren .Mägd che n befindliches Mal oder Stigma zt1 visitieren und 
desh alben un seren in art e medica fundierten Ber icht einzu schicke n: Daß 
,vir demnach heut dato soth ane Besichtigung, im Beisei n des Herrn 
Oberschulzen und üb rige n Her rn Gerichtsassessoren allhier im Name11 
Gottes vorge1101n1nen und da s Werk folgen derma ßen befun den. 

Es ,vare11 a1n rechte n Bein, obe n am dicken, et,van zwo Han dbreit 
über den1 Knie einw är ts, ohngef ähr so gro ß als ein z,ve ihell erst iick eine 
gewisse Narbe, gleich denen, welch e von den großen ein fr essen den 
Blatt ern in der Haut überblieben. Wie denn auch an eben diesem Bein 
sowoh l, als auch an den Armen und son st hin u11d ,vieder a1n Leibe 
die ses Mägdch ens derglei chen von den Blattern rückbliebene Narben 
sich funden, dein angegebenen Stigmati in allen gleich, außer daß dieses 
größer. So ,vare auch der Ort ganz fühlsam (!), und als ich, der Chi
rurgt1 s, mit einem klein en Messe rl ein darein gestochen, tate es dem 
Mägd chen sehr wehe und lief da s fri sche Blut heraus. Dahero ,vir diese 
Narbe ge,vißlich nicht vor ein Stigma da emonicum halten ,vürden, 
wann nicht d as Mägdlein selbs t , daß ihm so l c he 
Narbe vom S ata n mit Schmerzen e ingetrii cke t se in , 
deutlich a u sgesag t hätte (!!). 

Daß sicl1 nun dieses allenthalben erzä hlt ermaß en befunden, solches 
bekr äf tigen wir mit dieser un serer Handunterschrift. 

So geschehen zu Marburg, den 2ten Octobris Anno 1673. 
He11rich Mey, Fürstlicher I-Iessisc her Leib-Medicu s und Profe ssor 

ord. allhier 1n (anu) p (ropria) Christian Richt er, Balbi erer ." 

Dieser ärztliche Bericht gibt das beste Zeugnis für den Irr
glaub 'en t1nd seine Auswirkungen: Alle Vernunft hat demge ,gen
über zt1 schweig en , und da s Geständnis ein es halbgestörten Mäd
chens gilt mehr als das positive Ergebnis der Probe , ja es gilt, 
was noch ungeheur er ist , mehr als alle medizinische Erfahrung 
und Wi ssenschaft! 

überhaupt greift gerade in solchen Fällen der Hexenwahn 
starl{ in die medizinisch e Wi sse11schaft jener Zeit ein. Es war 
ein wunderschönes Mitt el für den Arzt, seine Unfähigk eit hinter 
einer „Behexun 'g'' des Kranken zu verberg en . So stellt im Pro
zeß gegen Anna Doerr aus Marburg (1655) 388) ein Arzt fest, es 
hätte eine Hexe jemand em da s Mark aus den Knochen genom
men; er dürfe ihr en Nam en allerdings nicht n enn en , das sei 
vom Fürsten verboten. Gleichfall s b emerken swert ist auch das 
Gutachten eines Arzte s im Verfahren gegen Elisabeth Becker zu 
Marburg (1656 ) 389), ,vo er schwarze , braune und rote Flecken 
auf der Bru st eines Kindes für Hexenwerk erklärt , obwohl der 
entschieden tüchtigere Bad er ein gewöhnliches Fleckfieber fest
gestellt hatte. 

Im übrigen ist für die Beschuldi 1gten der Ausgang der Nad el
probe völlig gleichgültig. Ist sie positiv, d . h. läuft Blut heraus 

388) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
389) Marb. 1\ rch. R. S. B. 789. 



• 

96 Kurt Liebelt 

oder fühlt die Inquisitin den Schmerz des Stiches, so läßt man 
keineswegs von ihr ab. Nicht selten aber ist das Ergebnis nega
tiv - was nicht ver,vunderlich ist, da gerade auch in unserem Ge
biet d·ie Probe häufig nach s,chon vorangegan _gener Folter vor
genommen wird. Es ist nur zu begreiflich, daß nach diesen 
Schmerzen ein noch so tiefer Naqelstich dem Opfer keinen 1.aut 
mehr entlocken konnt e. Wir hab en auch Nach richten , daß ge
legentlich der Scharfrichter sich niederträcl1tiger Mittel bediente , 
um die Gefühlslosigkeit der angeblichen Hexe zu beweisen 390). 

Natü;rlich gilt die Beschuidigte nach der Entdeckun 1g eines 
Hexenmales als umso verdächtiger und wird desto mehr gefol
tert; denn nun muß sie ja bekennen , da sie bestimmt eine Hexe 
ist. Fand man aber kein solches Stigma, so half man sich mit 
der Feststellung, der Teufel habe es ausgelöscht 391) oder 1nit 
der noch spitzfindigeren Erklärung, daß der Satan es nur sol
chen IIexen auf drückte , denen er mißtraute 392). 

Wie wir feststellten, beginnt die eigentliche Tortur mit de111 
sogenannten ,,Aufziehen''. In anderen Gegende11 finden wir als 
Anfang sstufe der Folterung gewöhnlich die Daumenschraube 393

). 

ein Folterinstrument, das - wenn man aus den uns erhaltenen 
Folterprotokollen schließen darf - in unserem Gebiet .nicht im 
Gebrauch gewesen ist. Vor dem Aufziehen (Zug , Strecken, Ex
pansion, Elevation) werden dem Angeschuldigten die Hände auf 
dem Rücken gebunden und ,,angeseilet''. Dann wird der Delin
quent meist frei auf gezogen und an die Füße ein Gewicht ge
hängt 394 ). Letzteres scheint jedoch auf hessischem Gebiet gleich
falls nicht üblich gewesen zu sein, sonst würden die . meist sehr 
a11sführlichen Protokolle 395) nicht vollständig darüber hinweg
gehen. Ich mö,chte vielmehr der Annal1me zuneigen, daß auch 
in unserem Gebiet dasselbe Verfahren in Anwendung gewesen sei, 
welcl1es nach Helbing 3116) im Waldeckischen gebräuchlich ge
wesen ist: Dort wird der Inquisit, nachdem seine Hände auf de1I1 
Rücken zusammengebunden sind, mittels eines daran befestig
ten starken Seiles, welches über eine Rolle an der Decke läuft , 
allmählich hochgezogen 397). Mit einer Folterung dieser Art las
sen sich die Vermerke in unseren Protokollen über das Auf ziehen 
am besten vereinigen. So wird öfter er,vähnt, daß die Inquisi
tin auf gezogen und wieder herabgelassen, auch daß sie „ge-

390) Helbing S. 215; 0. Wächter S. 139. 
391) Helbing a. a. 0. 
392) Weiser-Aall H. D. A., Art. ,,Hexe' IG II. 
393) Wächter S. 102; Breiden S. 50 f. 
394) Helbing S. 192; Abbildungen ebenda S. 63 u. 165; Breid en S. 51. 
395) Ausnahme bildet Rinteln, s. u . 
396) s. 194. 
397) P. gegen die Hersebinger von Arnstadt {1654. Marb. Arch R. S. B. i88 ) . 

• 

• 
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schnellt' ' ,vorden sei. Das ist 11ur so zu verstehen, daß zur Er
höhung der Marter nach dem allmählichen Aufziehen schnell 
nachgelassen wird, was außerordentlich schmerzhaft gewesen 
sein muß , zumal dadurch die nach hinten gebundenen 1-Iände 
langsam verkehrt nach oben gestreckt ,verden , bis sie fast senl(
recht iiber dem Kopfe stehen. Wird also in dieser Weise 
,.geschnellt'', so wird die ohnehin schwere La st des Körperge
wichtes durch den Ruck noch ver·größert, was zumindest ein 
Auskugeln der Arme, wo nicht Knochenbrüche, zur Folge haben 
mußte. Wie wir noch sehen werden, kommt der Delinquent auch 
fast nur als Krüppel von der überstandenen Folter. 

Häufig wird zur weiteren Erhöhung des Schmerzes der I{ör
per längere Zeit hängen gelassen , wie wir in dem genannten 
Prozeß gegen die Sack in aus Kirchhain erfahren. Hier be
schwert sich der Defensor darüber , daß man sie so lange hab ·e 
hängen und schweben lassen. Auch das spricht für unsere An
nahme, daß die Beschuldigten gewöhnlich frei auf gezogen ,vur
den. Zur weiteren Verschärfung der Tortur wird häufig an dem 
Seile „brav'' gerüttelt 398). Einmal finden wir die Bemerkung. 
daß der Inquisitin die Zehen angeseilt worden seien 3119). Auch 
hier möchte ich vermuten, daß es sich um eine Steigerung des 
üblichen Auf ziehens handelt. Vielleicht wird sie, während die 
Zehen am Fttßboden angeseilt sind, lan .gsam in die Höhe ge
zogen oder vielmehr gestreckt worden sein; denn hier ist ja in
folge des Festhaltens der Zehen das Auf ziehen begrenzt. Aller
dings könnte in diesem Fall auch ein Gewicht an den Zehen be
festigt worden sein, wofür wir jedoch, wie oben bemerkt, wenig 
Anhaltsp11nkte in unseren Akten finden. Dagegen wird es für 
andere Gegenden mehrfach erwähnt 400). 

Endlich könnte diese Bemerkung auch die Vermutung zu
lassen , daß die Beklagte hier über die Leiter gezogen und ge
streckt worden ist, eine Folterart , die wir aber nur selten er
wähnt finden 401). Dieses Verfahren hat viel Ähnlichkeit mit 
dem Aufziehen. Nur werden hier die Füße des Inquisiten rechts 
und links an der Leiter festgebunden und die Arme dann in 
derselben Weise wie bei der gewöhnlichen Elev.ation verkehrt 
nach oben üb'er die Leiter gezogen 402). Auch hier ist das soge
nannte „Schnellen'' gut möglich und auch üblich 1gewesen. Ganz 

398) P. gegen Elisabeth George zu Kirchhain (1654, Marb. Arch. R. S. B. 
789); vgl. auch Zedler, c. 1504. 

399) P. gegen Katharina Lip s aus Betziesdorf (1673). 
400) Vgl. die Bemerkungen über die Bambergensis bei Helbing S. 162 

und die au s die sem Werk auf S. 163 gebrachte Abbildung . Siehe auch 
v. Wächter S. 103; Breiden S. 51. 

401) U. a. in dem oben erwähnten P. gegen Elisabeth George. 
402) Vgl. die Abb. bei Helbing S. 165, s. ferner Soldan 1, S. 349. 
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ähnlich ist das Strecken auf der Folterbank, wob 'ei entweder 
die Füß e festg ebunden und die Anne mittel s eines über ei11 
Rad lauf enden Seiles gestreckt werd en oder abe1~ der Oberkör
per festgebund en und der gleiche Zug an den zusammenge
bundenen Beinen ausgeübt wird. Ein solches Verfahren scheint 
in Rinteln ·üblich gewesen zu sein, wo in dem Proz eß gegen die 
Ehefrau des Kord Volte (1654 ) 403) erwähnt wird, daß der An
geschuldigten beim Aufziehen die ,,Messing-Triele'' 404 ) ,,vor den 
Füßen'' angebunden worden ist. 

Endlich ist hier noch da s S(?genannte ,,Wippe n' ' zu erwäh
nen , wenngleich auch die ses Verfahren nur selt en in unseren 
Protokoll en genannt wird. Doch kommt es gelegentlich, gleich
falls in Rinteln , vor 405 ). Bei Soldan 406

) findet sich ein e Schilde
rung dieser Torturart. Dem Angeklaigten werd en dab 'ei Hände 
und Füße zusammeng ebund en und der Körp er dann an eine1n 
üb er ein e Rolle laufenden Seil auf- und nied ergezoge n 407

). -

Solch e oder ähnli che Mart erart en wie die geschilderten müssen 
wir un s vorstellen , wenn vom Aufziehen der Angeschuldigten i11 
uns er en Protokollen die Rede ist . 

Neben dem Aufzieh en ist die gebräuchlichste Marter in 
unserem Gebiete das ,,Schrauben' ' der Arme und Beine ge'\vesen. 
Zwar hat auch diese Folt erung mannigfache Spielarten. - So 
schildert uns Helbin 1g 408 ) zwei ver schiedene W erkze uge , die nach 
der CC There siana zu diesem Zweck gebraucht wurden. Ein
mal be steht die Schraub e aus zwei schmalen Eisen, die innen 
gezackt sind und von den en das obere gebogen ist (Wien er Tor 
tur ), ein andermal werden zwei lang e nach außen gebogene und 
innen mit stumpfen Stacheln besetzte Schienen verwandt (Pra
ger Tortur ). .._ Docl1 braucht man wegen der wechselnden 
Benennungen der dab 1ei gebrauchten W erkzeug e nicht imm er 
auf verschiedenartige In strum ente zu schließen. Zuweilen ist 
einfach von Bein schraub en , zuweilen von Bein schienen oder 
,,spanischen Sti efeln' ' die Rede. Gelegentli ch findet sich auch 
die Bezeichnt1ng ,,Jungfrau' ' dafür 409 ), ein Ausdruck , der in der 
Geschichte der Folter ni cht unbekannt i st und fiir die verschie
den sten Werkz euge gebraucht wird 410 ). Es wird sich aber 
wohl immer um zwei Schienen gehandelt haben , die Schienbein 

403) Marb . Arch. R. S. B. 788. 
404) wohl ein Rad, über welch es ein Seil läuft. 
405) P. gegen die Ehefra u Mom e (1655, .Marb. Arch. R. S. B. 788). 
406) I, S. 348. 
407) Vgl. auch Helbing S. 197 /98; Br ei den S. 51 f . 
408) S. 363 u. 365; Vgl. auch Breiden S. 51. 
409) P. gegen Iohann Koehler aus Nie derur ff (1695, Marb. Arch. R. S. B. 

788), der „mit der Jungfrauen am link en Bein zum h är te sten geschraubt , 
auch zum höch sten aufgezogen wird'\ 

410) Vgl. Helbing S. 198 ff. 
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und Wade zusammenpreßten 411). Zur Erhöhung der Qual wird 
dabei - neb en dauerndem Anziehen der Schrauben - mit dem 
Hammer auf dieselben geschlagen (,,:geklopf et'') und die Lage 
der Schienen oft verändert , indem man ,vieder auf schraubt und 
die Schienen höher anlegt. Hinweise die ser Art finden wir fast 
in jedem Protokoll. Nicht selten führt die ses Verfahren zur 
völligen Zersplitterung der Knochen 412). Übrigen s werden in 
gleicher Weise Armschraub en angewandt, weshalb wir auf diese 
11icht näher einzugehen brau ch en. 

Andere Torturarten finden sich seltener. Meist b1eschränken 
sich die Folterungen in unseren Proze ssen auf da s Auf
ziehen und die Arm- und Beins chrauben . Gelegentlich wird in 
den Protokollen auch er,vähnt, daß die Inqui siten während der 
Marter geschlagen werden. Meist hand elt es sich dab ei aber 
nicht um die Folterung selbst , sondern die Schläge stell en eine 
Art Sond erstrafe dar. Wir finden sie gewöhnlich nur dann, 
wenn die Gefolterte vor Schmerz flucht oder lästernd e Worte 
ausruft; so z.B. bei der z,veiten Folterung der Elisabeth Sack 
(1638), ,velche vom Scharfri chter auf einen Fluch hin eine 
.,Maulschell e'' erhält. Ebenso wird die erwähnte Ehefrau l\lome 
in Rinteln (1655 ) bei der Folt er fünfmal mit Rut en gestrichen, weil 
sie auf die Frag e, wer sie zaubern gelehrt habe , antwortet: 
,,Jesus Christ11s''. Es war im übrigen . Gerichtsbrauch, daß in 
gewissen Fäll en der Scharfri chter (namentli ch bei Beleidigungen , 
,venn der Lä sternde sich weigerte, dieselben zurückzunehmen) 
eine Ohrfeig e yerabreichte 413). Allerdings findet sich in Rinteln 
das Rutenstr eichen auch als gewöhnli che s Folt ermitt el 41 1), nicht 
nur als Strafe für Gotteslästerungen und Beleidigung en . - Im 
üb'rigen muß es geradezu peinlich berühr en, festzustellen, wie 
hier die Peinig er bei ihrem gottlosen Werk auf Gottes Ehre be
dacht sind. 

Der Geist jener Zeit ist im Aufspiiren neuer Foltermöglich
k eiten , wie schon die genannten Marterarten beweisen , ganz be
sonders erfind eri sch gewesen. So wird zuweilen auch das Bren
nen mit Lichtern in un seren Protokoll en er,vähnt 415). Man 
pflegte da s mit Vorliebe an empfindli ch en Stellen des l{örp ers , 
z.B. den Ach selhöhl en oder Fußsohlen , vorzunehmen 418). 

411 ) v. Wä chter S. 102. 
412) Ebenda. 
413) Günther S. 67. . . 
414) So im P. gegen die Ehefrau des Kord Volt e (1654 . Marb. Arcl1. 

R. S. B. 788); auc h in anderen Gegenden üblich. Vgl. für Westfalen Pollack s. 1 7, 21. 
415 ) P . gegen die Platz-Eisa au s Antefahr (1596 , Marb. Arch. ll. S. B. 787). 
416 ) v. Wächter S. 103. 

7* 
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. 
Eine Art Vortortur stellt das Einflöß en eines bitteren oder 

salzigen Trunkes vor der Folter dar , das hin und wieder er
,vähnt wird; so im Verfahren 1gegen die Sackin aus Kirchhain. 
Im gleichen Prozeß erfahren wir auch , daß man die Beklagte 
,,or der Folter 24 Stunden lang ohne Essen und Trinken mit zu
sammengebundenen Händen und Füßen hat liegen lassen. Auch 
das soll sie z11r Tortur vorbereiten und erreich en , daß sie 
schneller mürbe wird 417

) . 

Endlich sei noch . erwähnt, daß aus den Folterprotokolle11 
mit Bestimmtheit der Schluß zu ziehen ist, daß die verschiede
nen Folterungsarten meist gleichzeitig angewandt ,verden; man 
zieht die Gefolterten mit anhängenden Beinschrauben auf 418

), 

man brennt oder geißelt sie im Hängen. 
U11ter den eigentlichen Foltermitteln nehmen diejenigen eine 

besondere Stelle ein , welche nicht bezwecken, durch Schmerz 
die Hartnäckigkeit der Angescl111ldigten zu brechen, sondern 
vielmehr dazu dienen sollen , etwaige Widerstände des Teufels, 
der in der Hexe steckt, zu beseitigen. Schon das Ab.schneiden 
der Haare stellt ein solches Mittel dar. Aber es gibt hier mit
unter auch schmerzhafte Methoden, wie das Aufbrechen des 
Mundes, ,venn der Beklagten ,,das Maul zuging'' 419

). Häufiger 
,·ersucht man aber solche teuflischen Einflüsse durch allerlei 
Beschwörungen und Austreib11ngen zu beseitigen. Entweder 
wird Weihrauch verbrannt 420 ) , oder es ,vird verlangt, daß die 
Gefolterte ,vährend der Tortur ein Gebet spricht 421

) und daß 
sie den Teufel schilt, wobei die kindliche Vorstellung zu Grunde 
liegt, der Teufel würde ihr dann nicht mehr beistehen. Auch 
die Aufforderung des Scharfrichters, auszuspeien, ist hier zu er
wähnen. Damit soll ein Mittel gegen den Schmerz , das die . An
geschuldigte vielleicht im Munde hat, herau~gebracht werden 

Merk,vürdiges Gebaren bei der Folter gilt als sehr ver
dächtig. Unnatürliche Laute werden nicht durch die ungeheuren 
Schmerzen erklärt , sondern gelten als Hexen-Merkmale. Nicht 
weniger verdächtig ist es, wenn die Aussagen der Angeschuldig
ten sich widersprechen. - Und was gilt nicht alles als Wider
spruch! In dem erwähnten Prozeß gegen die Sackin stellt der 
Fiskalis fest , einmal habe sie erklärt, daß ihre Magd (die von 
ihr behext sein soll) nur Gott zu danken hätte, wenn sie wieder 
gesund geworden sei , ein andermal, sie sei bei ihr krank und 

417 ) Vgl. auch Breiden S. 63. 
418) 0. Wächter S. 162. Vgl. auch oben Anm. 409. 
419) S. die unten gebrachten Protokolle. 
420) auch hier gebraucht, nicht nur in katholischen Ländern , ,vie Hel

hing S. 216 annimmt . 
. 421) Man glaubte auch, daß die Hexe beim Hersagen des Vateru11sers 

bei der 6. oder 7. Bitte anstieße. Helbing S. 217. 
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gesund geworden. Das sei eine ,,evidentissima variatio'', die sie 
hoch verdächtig mache. Ebenso ist es, wenn die Gefolterte keine 
Träne vergießt (s. u.) 422

) oder gar vor Schmerzen still wird und , 
wie es öfter heißt, einschläft 423), worunt er man wohl eine Ohn
macht verstehen muß. In solchen Fällen nimmt der Gerichts
schreiber keinen Anstoß , zu protokollieren ,,non sentit dolores' '. 

4. Einige Folterprotokolle. 
Um eine anschauliche Darstellung des ganzen Torturver 

fahrens 211 geb en , möchte ich hier einige besonders bemerkens
werte Protokolle folgen lassen , und zwar ihrer Länge wegen nur 

• auszugsweise. 

Im Jahre 1638 wird die schon wiederholt genannte Elisa- • 
beth, Han s Sacks Ehefrau, au s Kirchhain, eingezogen , nach län
gerer Verhandlung zur Tortur verurteilt und am 5. 12. 1638 erst
malig peinlich verhört. Das Protokoll 424) lautet: 

„Hieruff ist der Beklagtin der Bescheid no chmals Yorgelesen und 
daruff dem Meister die Examin ation mit ihr zu vollnzieben anbefohlen , 
auch . er stlich t reuli ch erinnert , die Wahrheit au szusagen , sagt , sie sei 
keine Hexin , sie wollt sich son st nicht mart ern Jassen . . . . Woruff ihr 
die Schraub en uff das rechte Bein gesetzet , sagt , sie könne nautt 425) und 
\venn sie wa s könnte , so ·~vollte sie es sagen , und hat kein Wa sser ge 
schrieen 426). Hieruff ihr weiter zugeschraubet, rttf et mein Arm . . . ge
klopf et, sagt , sie könne nicl1ts, hieruff il1r fern er zugescl1raub et, sagt 
sie könne nicht oder gebe Gott , daß sie nimmermehr allda abkomme11; 
wenn sie ,vas könnte , wollte sie es sagen; ,veiter zuge schr aubet , ruft 
überlaut au au , sagt sie könn e ni cht s, schreit ganz kein Wa sser , ,veil er 
zuge schraubet , rufet au au au und saget , sie könn e nautt , sie kann es 
doch nicht. " 

So wird sie weiter gefoltert , dreimal werden ihr ne11e 
Schrauben angesetzt , sechzehnmal ,vird zugeschraubt, die Haare 
,ver den ihr ab'geschnitten , zweimal wird sie auf gezogen , ihr immer 
,vieder zwisch end11rch zugesprocl1en. Sie ist ganz verzweif elt: 
Und wenn man ihr die Gurgel abschnitte . sie könnte nichts 
sagen. Sie ruft ständig Gott zu il1rem Zeugen an , schreit dauernd 

'' .,au au au . -
„Schli eßlich l1at sie ganz still gesch,viegen und gelegen, als wenn sie 

schlafen tät e", völlig zer schund en und sc]J,vach, hat sie „in dem Uff
ziehen nicht s geruf en, sondern ganz still geschwi egen, der Meister ihr 
mit Ge,valt da s Maul uffgetan , fra gend , ob sie bekennen ,vollt. Nein, 
und hat sich gestellet , al s daß solche Schmerzen nicht empfind en tä-te, 
hat nicht s ant" ·orten ,voll en, endli ch uff vielfältige s Zur eden sagend, 
Gott sei ihr Schütz er und Geleit smann . 

422) Vgl. au ch 0. Wächter S. 154. 
423) So im P. gegen Katharine Staudinger zt1 Marburg (1656, Marb. Arch 

R. S. B. 789). 
424) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
425 ) dial ekti sch; = nicht s. 
426) = nicht ge,veint. • 
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Gefraget , warumb sie nicht schwat zen täte , ,vann sie uffg ezoge n 
würde, da doch die Mar ter gr ößer sei als vor hi n, ant,vortet nic ht s, u11d 
wann sie herunt erge lasse n wird, so fän get sie an zu red en. 

W oruff sie ern stlich eri11nert , die W ah rhe it z11 sagen , ,vo nicl1t, so 
wolle man mor gen ,vieder umb stärk ere Mitt el an Hand neh 1nen . Sagt , 
so miißt e sie es Gott befehlen. 

J st daruff Beklagtin wiederum b deponi ert und von den Herre11 
sub scribi er t wo rd en. " 

Die Folter ist also erfolglos geblieben. Der Fiskalis bean
tragt mit fadenscheinigen Gründ en erneute Tortur. Ein sol
cher Antrag mußte auf Widerspruch stoßen . Denn wie in fast 
all en Gesetzen jener Zeit , war auch in Hessen die Wi ederholung 
der Folter ni cht erlaubt, eine Frage , die übri gens schon den 
Hexenhamm er b1eschäftigte und auch dort b er eit s dahin ent •· 
schieden worden war , daß die Wied erholung der Folter aus 1ge
schlossen ist , wenn sich nicht neue Verdachts 1gründe finden 
las sen 427 ). Aber gleich anschließend ist dase lbst auch das Mittel 
zur Umgehung dieser Vorschrift gegeben: Wenn der Verl1örte 
nicht zum Geständnis der Wahrh eit zu bring en ist, soll die 
•:Fortsetzung'' der f ... olter (nicht etwa die Wi ederholung ) • auf 
den zweiten oder dritten Tag festgesetzt werden. Auch später, 
als die Carolina in den Art . 55 u. 57 di e \Viederholung der Fol 
ter nur für bestimmte Fälle (bei offenbaren Lügen und bei 
Widerruf des einmal Gestandenen ) zulie ·ß, half man sich, in
dem man die zweite und dritt e Folter nicht als Wied erholung , 
sondern Forts etzung der er sten , unt erbro chenen , auffaßte. Da s 
wurd e meist am Ende de·s ersten Folterprotokoll s ausdrücklich 
bemerkt. Dies er Brauch hat sich ungefähr bi s zur endgültigen 
Abschaffung der Tortur erhalten 428

) . 

Kehren wir aber zu unserem Prozeß gegen die Sackin zu
rück. Trotz der geringfügigen Gründe des Fisk ,ali s - sie sei 
nicht über alle Anklagepunkte befragt worden, die Anwe senden 
seien im Protokoll nicht vorschriftsgemäß aufgef.ührt (!), . auch 
sei in ,,criminibu s atrocissimis'' eine stärkere Tortur am Platze 
- trotz der Einwände des Defen so1·s, der die Behauptungen 
des Fiskali s all e ad absurdum führt , wird ·die Wiederholung der 
Folter b1eschlo ssen . Da s Gericht stellt fest, daß dem Bescheid 
auf Folterung ,,noch kein Genüge geschehen sei''. 

Hier haben " 'ir die zweite Möglichk eit der Wieder
holung: H·at man . sich nicht ausdrü ,cklich Fortsetzung vorbe
halten , ist vielleicht s0:gar das Protokoll mit dem Vermerk ge
schlossen worden , daß dem Bescheid ein Ge11üge geschehen sei, 
so ergeht u. U. ein neuer Bescheid. Dazu sind eigentlich, ,vie 
wir feststellten , neue Verdachtsgründe erforderlich. So wird 

427) Schmidt III, S. 88, S. 135. 
428) Zedler, c. 1505. 
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z.B . in dem Proz eß gegen Katharine Staudin 1ger aus Marburg 
(1656) 429

) auf neue Tortur erkannt , weil der Fiskali s nach der 
ersten Folterttfi'.g 67 ,,Arti culo s novo s juditionales' ' eingereicht 
hat und neue Bela stungsz eugen benennt. Wie wir aber aus 
obigem Beispiel ersehen , kann auch ein bloß er Formfehler oder 
die Tatsache , daß die erste Folter nicht den gewün schten Er
folg gehabt hat , genügend Grund zu einem n euen Bescheid 
geben. E s sei bei die ser Gelegenheit noch erwähnt , daß in 
unserem Gebiete die an manchen Orten übli ch e Fe stsetzung der 
Tortur na ch Grad en nicht gebrä11chlich gewes en ist; der Be
sch eid be sagt in der Regel nur allgem ein , daß die Inqui sitin mit 
scharfer , harter Fra ge „ziemlichermaß en'' anzugreifen sei 430 ) 

und überläßt es dem Scharfrichter und der Kommi ssion , da s 
rechte Maß festzu stellen 431). 

Die Sackin wird al so zum zweiten Male peinlich verhört. 
Sie wird nochmals vom Oberschultheiß en ermahnt , Gott die 
Ehr e zu geben und die Wahrh eit zu sagen ; in gleicher W eise 
wird sie von den Scharfrichtern ermahnt, worauf sie antwortet , 
,,sie wis se nautt und sagt , sie könne eitel guts. Nehmt Ihr mei
n en Leib , so nehmet Ihr doch die Seel nicht ! - und gewein et. ' ' 

Nachd em ihr nochmal s der Bescheid vorgeles en word en ist , 
werden ihr nun die Schrauben angelegt ; sie ruft dauernd: ,,Au 
au au au , ich weiß doch nautt , ich kann doch nautt . ' ' Das 
wiederholt sich in qualvoller Beständigkeit , unterbroch en von 
and eren Schmerzen sruf en : ,,Ach du lieber Gott , ich arm es Kind! '' 
- Ständig wird sie gefragt , ständig ihr vom Scharfrichter und 
Schultheißen zugespro chen . Einmal wird ihr bei ihrem Schr eien 
,,von den Herren '' zug erufen , sie möge au sspeien , sie ,,hat aber 
nicht s au sspeien können und nichts au sgespi een'' . Sie schr eit 
auch m ehrfa ch: ,,Tö tö tö' ', wie da s Protokoll b,emerkt (ver
mutli ch kurze Seufzer ). Zwisch endurch ruft sie au s: ,,Was soll 
ich sein , daß mich Gotts tau send Sakram ente schänd et! '', worauf 
sie vom Meister ein e Maul sch elle erhält. 

Nun wird sie h eruntergela ssen , -ihrer Schrauben befr eit , il1r 
zug ered et , worauf sie erklärt , sie habe ein Anliegen. Man fragt 
sie darum , und die erschütternd e Antw ort lautet , ,,sie sei eine 
arm e Frau und hätte itzo viel Betrübnu s'' . - E s hilft ihr ni chts . 
Wi eder wird sie auf gezogen, wieder geschraubt , sie jamm ert 
erbärmlich , leugn et aber standhaft weiter. Wi e!d1er wird sie 
herabgelassen , wir<;l ihr zug eredet , wieder wird sie aufigezogen : 

429) Marb .Arch.R . S. B. 789. 
430) Vgl. v. Wä cht er S. 103. 
431) Vgl. Art. 58 CCC (Hess. H. 0 . Art . 21 L); fre ilich bei all er gut en Absicht 

de s Gesetzg eber s ein e . gefäh rliche Bestimmun g, die „d er erfind eri schen Grau
samkeit " hin sichtlich der F olt ermitt el „un begrenzt en Spielraum ge,vährte" . 
(Rad bru ch S. 122.) 

• 

• 
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,,rufet au au au au, der bö se Feind hätte mit ihr nichts zu schaffen, 
wisse nichts zu sagen, als von dem lieben Gott. Ihr ferner zugeschrau
bet , rufet au au au, rufet ganz stark, sie wüßte von nautt, ,vas sie 
arme , betrübte Frau sage n sollt . . . . Ist sie abermals etlich mal ge
schnellt worden und gebeten , man wollte sie ruh en la sse11. Ist sie ein 
wenig abgela ssen und uff den Stuhl gesetzet, i st ihr von den Meiste rn 
stark zugeredt worden, sag t sie, ach Ihr gute Herrn und Richter, 1neinet 
Thr, daß ich mich also peinigen la ssen wollt, wann ich eine Hexin 
sein? - Dann die Meister ihr zugesprochen, sie sollte sage n: Du Teu
fel, du bist ein Schelm , und sie sollt ihn schelten. Sagt, er mag ein Dieb 
und Schelm sein, was es sie scherete." 

Wieder wird sie aufgezo ·gen , wehklagend ruft sie: ,,Acl1, 
Herr Oberschultheiß , ich weiß doch nautt , rufet üb 'erlaut: Acl1 
ich weiß doch nautt. '' Eine erneute Bitte , sie ruhen zu lassen, 
wird nicht beachtet: Sie möge die Wahrheit sagen, ruft man ihr 
zu. Man läßt sie eine Zeitlang am Seil hängen , ,,daruff ein 
Feuer bracht , der Meister Velten Weirach daruff geschütt 11nd 
unter sie geräuchert''. Man peinigt sie weiter, droht ihr , sie mit 
Feuer zu brennen, sie sagt standhaft, ,,sie müßte es Gott be
fehlen, sie . bat umb des jüngsten Gerichtes willen, sie wüßte 
von nautt'' . Wieder wird sie nach mancherlei Versuchen auf
gefordert, den Teufel zu schelten, was sie auch tut. Gleich 
darauf bittet sie wieder ,,Herr Oberschultheiß , tut mir 11icl1t 
zuviel . . . f'erner uffgezo ,gen, ruf et: Ach du lieber Herr J esu 
Chri ste , erbarm dich mein! Sie wisse nichts denn guts, rufet 
tö tö tö tö ... '' 

Sobald sie Anstalten macht , 1nehr zu sagen, als daß sie 
nichts wüßte , wird sie auf den Stuhl gesetzt, leugnet aber immer 
weiter. Als man ihr sagt, jedermann halte sie für eine 1-Iexe, 
lacht sie gequält auf. Nun wird sie wieder auf gezogen: 

,,Hieruff ihr die Haarn unter dem Ar1n abgebrannt, rufet au au au, 
Herr Oberschultheiß, tut mir nicht zuviel, über acht Tag tut mir wie der 
soviel! . . . Die Meister ihr zugeredt, sie sollte doch den Anfang machen, 
hat sie dieselben mit harten Worten angebellet. Ist ihr zugerufen -
indes man da s Vaterun ser geläutet - das selbe zu beten , hat sie solche s 
in dem Henken von Worten zu Worten rezitiert ..... 

Als sie an dem Seil gehangen, saget: Daß es Gott erbarme, daß Ihr 
mir so große Schalkheit tut, rufet au au au . . . Unterdessen ist der 
Strick im Voti ere n 432), so achtfältig , entz,veigesprungen, ohnerachtet 
der Meister sie daran nicht gezogen noch sie geschnellt, und ist entzwei 
gewesen, als wann es mit einem Messer entzweigeschnitten sei, und sie 
heruntergefallen und nicht einmal au gesagt. 

Nach diesem haben die Herrn votiert , erkannt und geschlossen , daß 
dem publizierten Bescheid ein Genüge geschehen sei und haben sich 
subsribiert und Beklagtin reponiert worden. 

Actum ut supra... (6 Unterschriften)." 

Auch diese Folter hat also nicht den gewünschten Erfolg 
gehabt , obwohl der Inquisitin fünfmal neu die Schrauben an-

432 ) Abstimmung der Kommission, ob dem Bescheid ein Genüge ge
schehen sei. 
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gesetzt worden sind, obwohl sie über z,vanzigmal geschraubt 
und über zwanzigmal auf gezo'.gen worden ist. 

Dei· Defensor beklagt sich in !der Gerichtsverhandlung 
wiederum üb'er die IIärte der Tortur: ,,Es sei in executione nichts 
als Uffziehens und Z11schraube,ns, Marter und Pein ge,vesen''; 
als sich vor lauter Qual der Beklagten ein Fluch entrungen 
habe, sei sie geohrfeigt worde ,n; man habe sie lange hängen und 
schweben lassen, und je mehr sie zu Gott geschrieen habe, desto 
mehr sei sie gemartert worden. Auch von dem Beten stände 
in der Carolina nichts. Trotzdem nun der Fiskalis auf das ver- · 
dä,chtige Gebaren der Beklagten bei der Folter hinweist - es 
sei kein Tropfen Wasser aus il1ren Augen gekommen, ihr Fluch 
sei freiwillig gewesen, zur Schelte des Teufels habe man sie 
aber z,vingen müssen; auch sei das Reißen des Seiles ein lrlares 
Zeichen ihres Teufelsbundes - und nunmehr wiederholt die 
Wasserprobe 433

) beantragt, wird diese vom Gericht abgelehnt 
und die Beklagte des Landes verwiesen. 

Ein anderer Fall: Im Jahre 1654 wird Elisabeth , 1-Ienrich 
Georges Hausfrau, gleichfalls · aus Kirchhain , angeklagt · und in 
Marburg dreimal durch die Scharfrichter Meister Zacharias und 
Christoph Döring gefoltert 434 ). 

Die erste Tortur beginnt mit Schrauben am Schenkel. Das 
Haar wird ihr abgeschnitten, ein ,,stigma Diabolicum ist vo1n 
Scharfrichter unter dem linken Arm gefunden worden''. Nach
dem man sie zweimal angeseilt, dreimal auf gezogen, vier1nal 
geschraubt hat, ohne etwas herauszubringen, läßt man von ihr 
ab, behält sich aber die Fortsetzung durch die Feststellung vor, 
daß dem Bescheid noch kein Genüge geschehen sei. Ohne ne11en 
Gerichtsbescheid wiederholt man die peinliche Befragung zwei 
Tage später. 

Sie ,vird vielfach a11fgezogen, an Armen und Beinen ge
schraubt, jammert erbärmlich: ,,Oi oi oi oi''. Sie wird auf die 
Leiter gelegt und gestreckt; zweimal wie sie angeseilt, sechsmal 
aufgezogen, wird ,,,in suspenso gelassen'', wob 'ei dreimal am 
Seil ,,brav gerüttelt'' wird; siebzehnmal wird sie geschraubt, aber 
trotz kläglichem Jammerns gesteht sie nichts (,,non sentit dolo
res''), und da ,,alle extrema tentiert ,vorden , als ist sie per ortun1 
relaxiert worden''~ 

Drei Wochen darauf wird sie erneut gefoltert, jetzt auf ge
richtlicl1en Bescheid (nach diesem zum zweiten Male, di·e ersten 
beiden Folterungen zählen also wegen der Unterbrechung nur 
als eine ). - Ihr Jammern ist wieder erschütternd: 

433) s. nächster Abschnitt. 
434) Marb. Arch. R. S. B. 789. 



106 Kurt Liebelt 

„Wenn ich et,vas könnt, ,vollt ichs sagen , ich weiß doch nautt, ich 
weiß doch nautt ... Ruft: Ach Ihr Herren, Ihr Herren , tut 1nir Unrecht, 
von keinem Menschen weiß ich nichts, ruft au au; ach ich ,veiß docl1 
von nautt , ich weiß nautt, ach Ihr Herren, Ihr Herren , tut Sünde! Ach 
du lieber Herr Christus! Wenn ich etwas ,vüßte , so wollt ichs sagen, 
ich ,veiß doch nautt , acl1 Ihr Herren, wan ich was wüßte ... Von keiner 
Zaubersehe v,eiß ich , mit Eckhard hab ich das Unglück" (sie bat 
mit ihrem Schwager einmal Unzucht getrieben, das i st alle s, ,vas sie ge
stehen kann ). ,,Ach du lieber Herr , hilf doch , ich will sagen, wann ich 
etwas wüßte . . . Ach du lieber Herr Christus, der liebe Herr Christus 
im Himmelreich! Ach du himmlischer Vater ... Ach die Herren tun 
eine Sünd, die in den Himmel ruft." Schließlich aber ist es zu Ende 
gewesen: 

,,Uffgezogen, geschraubt, hat angefangen zu schlafen in der Elevation. 
Jst uff den Stuhl gesetzt, hat fortgeschlafen ihren Hex enschlaf. Weil 
nichts auszubringen ge,vesen, ist sie votu relaxieret und dem Bescheid 
ein Gnügen geschehn eracht ,vorden." 

Es ist das erscJ1ütterndste hier erhaltene Protokoll, und es 
ist begreiflich, ,venn ein späterer Leser - vermutlich ein Pf ar
rer - dem dieses Schriftstück im Jahre · 1837 in die Hände kam, 
ergriffen die Worte darunter schrieb: 

„Der Herr nehme die Arme zu Tode Gequälte zu Gnaden an und 
helfe ihr zu einer fröhlichen Aufer stehung. Er erbarme sich auch ihrer 
Ankläger , Richter und Peiniger und bewahre diese, um seines Blutes 
willen, am Kreuze vergossen, vor der ewigen Verdammnis. - Geschrie
ben einhundert drei und achtzig Jahre nach diesen Ereignissen." 

Der Körper der Toten wird auf fürstlichen Befehl „unter 
der Justiz'', also an der sonstigen Hinrichtungsstätte, begra
ben43&). Das pflegt meist mit Verbrechern zu geschehen, die eines 
Kapitalverbrechens angeklagt sind lind während des Verfahrens, 
sei es auf diese Weise umkommen, sei es durch Selbstmord 
oder die Qual des Gefängnisses enden. Alle diese Fälle sind 
nicht selten gewesen. Die vernünftige Bestimmung des Art. 61 
CCC (I-Iess. H. 0 . Art. 21 0), wonach bei rechtswidrigem Gebrauch 
der Folter ,,aJs ursächer solcher unbillicher peinlicher frag'' die 
Richter, ,,wie recht ist, Straff und Abtrag 436) leiden'' sollen, hat 
solche Al1swüchse von Marterungen, die den Tod des Opfers 
verschuldeten, nicht verhindern können 437). Man half sich in 
diesen Fällen mit der gleichen Erklärung, die man für Selb'st
morde oder sonstige Todesfälle im Kerker stets bereit hatte: Der 
Teufel hat es getan - was meist noch dadurch glaubhaft ge
macht wurde ·, daß der Wärter erklärte, er habe die· Gefangene 
mit umgedrehtem oder ,,ganz weichem'' Halse aufgefunden 438). 

435) Dieser Bestattungsort gilt als besonders schimpflich. Vgl. hierzu 
auch die Nachricht aus dem Marburger Rat sprotokoll vom 8. IV. 1527 (Küch, 
Quellen S. 535): ,,Man sal dem scharfrichter ein plaen weise, da er die 
schelmenbeine inwerfe". 

436) = Schadensersatz. 
437) s. auch Helbing S. 207. 
438) Vgl. Helbi11g S. 207; Soldan I', S. 343 , 360, 362 , 456 , II , S. 101. 
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In dem Prozeß ·gegen die Ehefrau des Kord Volte in Rin
teln (1654) 439 ) heißt es: 

,,Ist mit der Tortur fern er stillgehalten · u.nd ad carce rem ,vieder ge
bracht; eine Stunde danach ist sie gestorben. Wi e nun aber der Kör 
per den andern Morgen , den 1. Februar, von M. Hering , dem Scharf
richter , in Beiw esen Hans Wi ssels und Henri ch Claußings besichtiget , 
hat sich befunden , wie Han s Wi ssels ref erier et, daß der Hal s ist · umb
gedrehet und weich gewesen". 

Es wird bestimmt, den Körper ,,bei der Justiz in der Erde 
verscharren zu lassen , der dann durch den Abdecker mit Kord 
Voltens Pf erd, so dem Scharfrichter ist verfallen , auf Schlit
ten 440) ist hinausgebracht und in die Erde vergraben' ' . 

Zu envähnen ist in diesem Zusammenhang eine Anweisung 
des Landgrafen Wilhelm al1s dem Jahre 1582, einen am Jahr
marktstage in Geismar Ermordeten auf dem ,,Siechenbuch oder 
wo sonst andere Leut ·e nicht begraben ,verden'', zu bestatten , 
,veil aus seinen Papieren hervorgehe , daß er mit Schwarzkunst 
und Segensprechen umgegangen sei 441). 

Endlich sei hier noch die Folterung der 1673 zu Marburg 
angeklagten Katharina , Lipsens Ehefrau , aus Betziesdorf ange ·
führt, weil dieser schon vielgenannte Prozeß , wie wir früher er
wähnten 441a), für unser e Geschichte so außerordentlich wichtig 
ist, andererseits weil diese Tortur von der Landgräfin Hedwig 
Sophie selbst als ,,fast hart und ~ungewöhnlich '' bez eichnet wird. 
Schon im Jahre 1672 hatte man der Lipsin den Prozeß ge
macht. Doch hatte sie damal s die furchtbare Folt er üb'erstan
den, ,vorauf sie am 4. V. 1672 ab1 instantia absolviert und 
gegen Ausstellung der Urfehde entlassen wurd e. Soldan bringt 
dieses Protokoll ,vörtlich 442), weshalb wir hier darauf verzich
ten können. Wir können au ch das Protokoll der zweit en Fol
terung aus dem Jahre 1673 übergehen, da es mit jenem ersten 
Folterprotokoll eine große Ähnlichkeit aufweist: Auf Grund 
neuer Indizien ( der belastenden Aussagen ihrer Enkelin ) hat 
man aufs neue den Prozeß gegen sie angestrengt. Nun wird sie 
am 4. XI. 1673 erneut gefoltert. 

Eine Aufstellun ·g des Aktuariu s, vermutlich zum Bericht an 
die Regierung , gibt folgende Aufzählung der vorgenommenen 
Folterarten: 

„Der Lipsin seind zweimal die Händ e ange seilt , einmal die Zehen 
ange seilt , einmal die Haare abgeschnitten, viermal ist sie aufgezogen. 
Sechszehenmal seind ihr die Schrauben ahn- und aufgeschroben, daß sie 
auch nicht weiter aufgeschroben werden können." 

439) Marb. Arch . R. S. B. 787. 
440) Entehrender als Wagen oder Karren. 
441) Marb. Arch. R. S. B.,787. 

441a ) Vgl. oben S. 49 f. 
442) Bd. II , S. 96 ff. - Auch bei Helbing S. 285 f. 
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Trotzdem ist die Furchtbarkeit dieser Tortur anscheinend 
ganz ohne Eindruck geblieben. Jedenfalls verurteilt sie das Ge
richt zu erneuter Folter, zumal sie ,,bald wie ein Hund gebollen, 
bald wie ein Jäger sich hören lassen, auch das Maul verschiedene 
Malen so fest zugehalten , daß man ihr solche s mit Instrumen
ten uffbrechen müssen , also daß die Anwesende (n ) judizieret, 
daß solches nicht natürlich zugan 1gen''. Das beri chtet die Regie
rung der Landgräfin Hedwig Sophie, empfiehlt ihr jedoch, man 
möge die Beklagte des Landes verweisen. 

Nach der Darstellung b1ei Soldan 443
) wird auch „die un

glückliche Lips zur Landesverweisung begnadigt''. Das ist 
ebenso unrichtig wie die Nachricht Breidens 444

) , ·daß ,,die an 
vielen Gliedern •gebrochene Frau'' nach der zweiten Folterung 
nach Hause gebracht worden sei, wo sie nach einigen Tagen 
verstorben sei. '\Tielmehr gibt die Land 1gräfin am 20. 1. 1674 die An
weisung, die Akten ohne Urteilsvorschlag (um Beeinflussung zu 
vermeiden ) nach Straßburg zur Rechtsbelehrung zu versenden. 
Das am 19. III. 1674 gefällte Straßburger Gutachten - es be
trifft gleichzeitig das Verfahren gegen die Enkelin Ennichen 
Schnabel - sieht Verbrennung vor, falls die Lipsin bei noch
maliger Befragung gestehen sollte. Unterm 11. IV. 1674 verfügt 
die Landgräfin nunmehr, man solle das Urteil der Straßburger 
zuerst an der Lipsin (vor ihrer jun 1gen Enkelin ) vollstrecken. 
Wiirde die Lipsin dann bekenn en, so seien beide durchs Schwert 
hinzurichten. E~n drittes Folterprotokoll ist ab'er nicht erhal
ten. Doch muß die Tortur noch fürchterlicher gewesen sein; 
denn n11n bekennt die Lipsin, wie wir aus den ,veiteren Berich
ten erfahren. Z,var widerruft sie ihr Geständnis mehrfach , bleibt 
aber schließlich doch bei ihren Aussagen. 

Damit schließen die Akten. Es besteht l{ein Grund zu der 
Annahme , daß das Todesurteil nicht vollstreckt worden sei. 
Denn ,vas sollte die Landgräfin nach dem Geständnis der Lipsin 
noch davon abgehalten haben, zumal sie das Urteil betreffs die
ser schon im Schreiben vom 11. IV. bestätigt hatte! Außerdem 
berichtet Vilmar 445) von der Hinrichtung der jungen Schnabe
lin , die am 8. V. 1674 erfolgt sei. Aus welcher Quelle er diese 
Nachricht hat, ist nicht zu ermitteln , doch lassen die von ihm 
gebrachten Einzell1eiten die Vermutung zu, daß sie auf Wahr
heit beruht. So erzählt er, die jugendliche Sünderin ·habe bis 
zu ihrem Tode allabendlich Sterbelieder gesungen, was durch
aus zu dem Charakter der Schnabelin paßt , wie er uns aus den 

. 
443) Bd. II, S. 99; von Franz , Hexenglaube IV, a. a. 0. S. 75 i1nd König 

S. 419 übernommen. · 
444) der diesen Fall S. 97 ff. ausführlich mitteilt. 
445) Hessisches Historienbüchlein S. 123 f.; Franz , Hexenglaube IV, 

a. a. 0. S. 75. • 
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Prozeßakt en zutage tritt. Auf ihrem letzten Gang zum Richt
platz sei das Lied ,,0 Welt, ich muß dich lassen' ' gesungen 
,vorden. - Steht aber die Tat sac he der Hinrichtung Ennichen 
Schnabels fest , so ist auch an der Exekution der Lipsin nicht 
mehr zu zweifeln. Denn von der Landgräfin "var ja die Hin
richtung beider Angeklagten im Falle eines Geständnisses der 
Lipsin angeordnet worden. vVie der Irrtum Soldan s entstanden 
ist, ist leicht festzustellen: Einmal spricht die auf dem Akten
stück befindliche Inhaltsangabe ( die jedoch aus viel späterer 
Zeit stammt ) von einem Endurteil auf Landesverw eisung. Dann 
aber findet sich tatsächlich ein solches Urt eil in den Akten, 
doch ist es undatiert und enthält keinen Publikation svermerk. 
Ich kann es deshalb nur für den Ent,vurf des Urteils halten , das 
man vor der Straßburger Rechtsbelehrung der Landgräfin vor
geschlagen hatte, und glaube fest annehmen zu dürfen, daß es 
von Soldan falsch untergeb 'racht worden ist . Denn nach dem 
Straßburger Gutachten und de ssen Bestätigung durch die Land 
gräfin ist es einfach nicht mehr denkbar. Mein e Annahme ,vird 
auch dadurch bestätigt , daß Soldan von dem Straßburger Urteil 
und dem ganzen Schriftwechsel im Jahre 16 7 4 kein Wort bringt. 
Entweder ist ihm oder seinem Gewährsmann dies er Teil des 
Akt enstückes entgangen, oder aber der Irrtum ist dur ch die 
falsche Inhaltsangabe auf den Prozeßakten hervorgerufen wor
den . Wie jedoch Brei den zu der oben genannten Nachricht von 
dem Tode der Lipsin nach ihrer zweit en Folterung kommt, 
entzieht sich m einer Beurt eilung . 

Nach den gebrachten Beispi elen von Folt erprotokollen ist 
ZJl dem Torturverfahren nicht mehr viel zu sagen. Man wird 
es begreiflich finden, daß kaum ein Standhafter von der Folter 
kommt , ohne durch die vielfältige Mart erung zum Krüp1)el 1ge
macht worden zt1 sein. Auch dafür haben "vir mehrfach Belege. 
So bittet im .Jahre 1591 Reiz Hering aus Kirchhagen (Kirchhain ), 
den Johann Leineweber ebenda zum Schadensersatz anzuhalten, 
da er sein Weib Eila · der Zauber ei bezi chtigt habe. Nach dem sie 
nun vor ein peinliches Gericht gestellt und gefoltert worden sei, 
würde sie die Tortur ihr Leben lang 11icht verwinden , sondern 
stets ein Krüppel bleiben 446

). 

Über die Dauer der Folterung ist zu sagen, daß sie eine 
Stund e nicht übersteigen sollte 447 ). Die Übertretung dieser Vor
schrift bildet jedoch die Regel 448

) ; in einer ganzen Reihe von 
Protokollen finden wir vermerkt, daß sie zwei Stunden und län
ger dauerte. Sie wurde kurz nach dem ergangenen Bescl1eid 

446) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
447) Helbing , S. 202; 0. Wächter , S. 152. 
448) Vgl. v. Wächter , S. 103; Breiden S. 54. 
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vorgenom1nen , manchmal zwei Tage später , mitunter auch 
schon zwei Stunden nach dem Bescheid ; es kommt sogar vor, 
daß sich das Gericht sofort zur peinlichen Befragung an die 
Torturstätte begibt. 

Meist sind Richter und Schöffen bei der Folter anwesend, 
doch nicht notwendigerweise alle Gerichtsbeteiligt en . Das kön
nen wir aus einer Erklärung des Fiskalis im Proz eß gegen die 
Platz-Bl sa aus Anzefahr (1596)448a) schließen. Er bittet nach dem 
Torturbescheid darum, daß die in der Angelegenheit tätig ge,vese
nen Gerichts-Commissarii auch bei der peinlichen Frage zugegen 
sein mögen. Doch mag hinsichtlich der Zahl ein fester Gerichts
braucl1 bestanden haben, den ,vir allerdings aus den Akten nicht 
entnehmen können. Die anw esenden Herren ( der sogenannte 
Umstand ) stimmten bei der Tortur darüber ab , ob die vorge
nommene Folter dem ergangenen Bescheid genüge . Die Namen 
der Anwesenden müssen, wie wir gesehen haben , im Protokoll 
vermerkt werden. 

Die Folterung ist öf f entlieh , wie wir im Prozeß gegen die 
Sackin erfahren. Hier beschwert sich der Defensor darüber, daß 
der Hauptdenunziant , der Kirchhainer Schulth eiß , anwesend ge
wesen sei und zwischendurch Fragen an die Angeschuldigte ge
stellt habe. Darauf wird ihm vom Fiskalis entgegengehalten, 
daß ,,die Tortura publice und ohngesperret'' gehalten werde. 

Nach der Folter - 1gewöhnlich ein , zwei Tage später - wird 
der Gefolterten ihr Bekenntnis ( die sogenannte ,, Urgicht'' ) .noch-
1nals verle sen und sie befragt , ob sie bei ihren Aussagen bleiben 
wolle. Ge"'röhnlich geschieht das in der folgenden Gerichtsver
J1andlung. Die Urgicht wird dann meist von den Angeschuldig
ten bestätigt , seltsamerweise häufig unter Abänderung und Er
gänzung einiger Kleinigkeiten, etwaigem Widerruf einer Bezich
ti1gung oder Benennung weiterer Mitschuldiger. Solche Änderun
gen werden dann sofort im Protokoll vermerkt. Die ,,Ratifi
kation'' der Urgicht entspricht den gesetzlichen Bestimmun
gen 448b) . Sie ist notwendiges Erforderni s der Verurteilung , und 
fast jedes eingeholt e Urteil setzt sie als Bedingung mit den W or
ten ,,falls die Beklagte bei ihrem gerichtlichen und außergericht
lichen Bekenntnis beharren würde ... '' 

Ehe wir dieses Kapitel abschließen , sei noch eini 1ges über 
den Wert der Torturaussagen gesagt. Kein Vernünftiger wird 
ihre vöiJ.lige Haltlosigkeit bestreite ,n; do_ch sind es diese Be
kenntnisse in erster Linie gewesen, welche durch ihre mitunter 
auffallende Übereinstimm11ng den Hauptanker des Hexenwahnes 

' . 
448a ) Marb. Arch R. S. B. 787. 
448b ) Vgl. Art. 56 CCC (He ss. H. 0 . Art 21 J.) . 
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darstellen 449
) . Hier ist au ch der Grund für die lange Erhaltung 

der Folter als Beweismitt el zu suchen , ob,vohl sie schon der 
Hexenhamm er als „trügeris ch und öfters unwirks am'' bezeichnet 
l1atte 450

). Daß die se Anschauung von dem zweifelhaften Wert 
der Torturau ssage n nie ganz verschwunden ist , können wir in 
fast allen Gesetzen , welche die Folter k enn en, feststellen. Trotz
dem sind der Hexenhamm er wie alle na chf olgend en gesetzlichen 
Anw eisungen über die Tortur der Ansicht ge,vese n , daß sie 
zur Ermittlung der \v~ahrh eit t1nerläßli ch sei 4&1). Es ist 
die allgem ein e Anschauung ein er Zeit , in der man zwar 
die Gefahr der Folter vielfach schon erk an nt e, aber ihre 
Hilfe im Proz eßve rfahr en ni cht entbehren zu können glaubte. 
Trotzdem kann man es sch,ver begreif en, daß die Folter 
sich jahrhund ert elang erhalten konnte 4&2), wo doch Tau 
sende von Bek enntnissen dieses Beweismitt el allein dur ch sich 
selbst '\Viderlegt haben. Immer wieder stoßen wir in un seren 
Protokolle11 auf Widerruf e mit der Erklärung der Gefolt erten , 
daß sie nur aus Angst und Schmerz bekannt hätten und daß sie 
bei abermali ger Befragung sofo rt '\Vieder bekenn en ,vürd en . 

In dem Proz eß gege11 Eila Rohleder aus Will ersdorf (ver
handelt 1633 zu Marbur g und Gießen 4s.a)) l1at die Bekla gte na ch 
lan ,gem Leugn en auf der Folter bekannt . Einen Monat spä ter 
,viderruft sie alles: Sie habe nur „aus großer Forcht de1· Tortur 
ausgesagt''. Der Gerichtsschreiber protok olli er t : ,,Und ist hier 
bei zu notier en , daß , dies W eib einmal ja , da s andermal n ein , 
worauf sie befrag t wird , und also ganz z,veif elhaftig b1eantwor
tet , denn sie kein e Tortur , darfür sie sich zum Höch st beförch
t ( en) täte , m ehr auszustehen gedächt, wollte derowegcn viel 
lieber sterben, denn selbiger noch einmal gewärtig sein. Des- • 
l1alb '\vagt sie auch nicht , vollständi 1g zu ,viderruf en . Als sie am 
nä chsten Ta ge wi eder „in der Güte'' verhört wird , ant,vortet sie, 

„sie hätt e zwar mit ihm 454) im Keller zu schaff en gehabt, aber Gott 
h ät te sie nicht abgesagt; und daß sie in Marpurgk bei der Tortur , als 
ihr ein Eisen an ein Schienbein von Meister Jon aßen, dem Scharf rich
tern , so h art ange legt ,vord en , daß sie Gott abgesagt h ät te , bekannt , da ß 
sei aus groß em darob en tpfund ene n Leibs schn1crze n und n och vor 
Forcht weit eren Torquieren s gesche hen. Denn das Bein ihr noch so 
wehe tue , daß sie nicht ,vohl aufs Bein tret en könnte. Auch ,vas sie 

449 ) Soldan I, S. 366; Holzin ger S. 34. 
450 ) Schmidt III , S. 85. 
451 ) Vgl. hi erz u Zedler, Bd. XXXXIV, Art . Tortur. 
452) So gelang ja auch den wiederho lt en Anstreng ungen Feuerba ch s die 

Abschaffung der F olt er in Bayern erst 1806. Da inan aber fürcht ete, die 
Recht sordnung kön .nt e Schaden n ehm en, blieb die Verordnung gehe im . 
(John S. 10.) 

453 ) Marb. Arch . R. S. B. 788. 
464 ) d. h. mit dem Teufel . 

• 
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ferner damal s bei solche 'fortur (denn sie da s Ei sen anlegend ans Bei11 
für die Tortur gehalten 45-5)) ausgesagt , das sei all es au s Forcht ge
schehen, denn sie keine Zauberin sei , habe au ch ni emal s einigen Men
schen die Zauberei geleh,ret, viel weniger jemand Schad en dadurch zu
gefugt, ,vollte derwegen darauf leben und sterben. Wa s sie zu Marpurgk 
bekannt , das alle s nicht ,vahr sei. Aber bei di eser itzigen Aussag ,vollte 
sie verbleiben. 

NB. Als sie , Eulalia , diesmal s ,viederu1nb nah er dem Gefängnis ge
führt werden sollen , hat sie sich vor uns drei Person en hören lassen, 
,venn sie wiederumb auf die Tortur oder Eisenanlegu11g erkannt ,verden 
sollt, so müßte sie doch solches wiederumb gestehen , wa s sie zu Mar
purgk bekannt , das doch nicht ,val1r wär , denn sie die Sch1nerz en 11icht 
ausstehen könnte." 

Bei der folgenden peinlichen Gerichtsverhandlung erklärt 
sie dasselbe: Sie habe gehört , der Fiskalis ,volle sie wieder zur 
Tortur bringen; sie könnte · aber die Folter nicht aushalten, dar
um gestehe sie, daß sie von Gott abgefallen sei und bestätige 
die Urgicht. - Sie wird zum Schwert vert1rteilt und hingerichtet. 

Ähnlich ist es im Prozeß geigen die mehrfa ch erwähnte 
Ehefrau Mome in Rinteln (1655). Sie l1at bei der ersten Folter, 
wo n1an sie elfmal aufgezogen hat, geschraubt und (auf die 
Schrauben) ,,gekloppt'' hat, bekannt, dann aber bald wider
rufen. Nochmals wird sie zwei Stunden hart gefoltert, neunmal 
auf gezogen, z,vei Ellen von der Erde, vielmals ,,gewippet'' und 
fünfmal mit Ruten gestrichen , worauf sie wieder bekennt. Bei 
der Ratifikation schränkt sie ihre Aussagen schon ein, nament
lich hinsichtlich einiger Bezichti 1gungen: Man wüßte es doch 
nicht genau zu sagen, ob man die Genannten ,auf dem T·anz ge
sehen hätte. Vier Tage darauf widerruft sie ihr ganzes Geständ
nis; sie habe nur aus Pein ·gestanden. Aber dann wird sie wieder 
zum Bekenntnis gebracht: Der Teufel, der zu ihr ins Gefängnis 
gekommen sei , habe sie nur halsstarrig gemacht; sie wolle Gott 
um Verzeiht1n 1g bitten, daß sie die Obrigkeit also belogen 456). 

Widersprüche kommen häufig vor, zuweilen ,verden sogar 
Ta_tsachen b'ehauptet und zu Protokoll genommen , die offen
l{undig falsch sind. Trotzdem verliert das Folterbekenntnis 
nichts von seiner Beweiskraft - ein grober Verstoß gegen die 
Bestimmungen der Carolina , ,velche im Art. 54 ausdrücklich vor
schreibt , das Geständnis auf seine Wahrheit nachzuprüfen. 
Allerdings läßt dieses Gesetz im folgenden Artikel bei Fest
stellung der Unwahrheit die Wiederholung der Folter zu. Ab'er 
·gerade im Hexenprozeß ist die Unwahrheit eines Geständnisses 
kaum nach zu prüfen. Die Vorstellungen von der Hexerei ,varen 
so -allgemein, daß die Angeschuldigten unter den Schmerzen der 
Folter nur das zu gestehen brauchten , was ihnen aus Hunderten 
von Prozessen, aus Erzählungen und weitverbreiteten Abband-

455) Vermutlich handelte es sich erst um die sogenannte Territio11. 
456) Ähnliche Fälle bei Pollack S. 18 ff. 
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Jungen belia nnt war. Daraus ergab sich notwendig er,veise eine 
starke Übereinstimmung der Aussagen, u11d man würde vo11 dem 
die Folterung vornehmende11 Richt er zu viel verlangen, ,venn er 
hier noch hätte zweifeln solle 11. War er docl1 von der l\tlöglich
keit der Zauberei- und Hexer eikünste nicht weniger überzeugt 
als seine unglücklichen Opfer selbst 457 ). 

Z,veck der Folter ist wohl allein der , den Angesch11ldigten 
z11m Geständnis zu bringen . Daß , wie Fehr 458) annimmt, noch 
eine göttliche Einwirkung, die sich gegen die Dä1nonen selbst 
richtet, nach der damaligen Vorstellung hinzukommen muß , er
scheint mir zweifelhaft. Wenngleich ich den Ausführu11gen 
Fehrs über die dämo11ologischen Gr11ndlagen der Gottesurteile 
durcl1aus beipflichten kann , scheint mir seine Ansicht hinsicht
lich der Folter nicht richtig zu sein. Dies e als „dämon envertrei
hendes Mittel'' auf zufassen, ist schon deshalb unmöglich, weil ja 
dann die verschiedenen oben geschilderten Beschwörungen und 
Exorzismen überfli.issig gewesen wären. Diese sind nicht ein 
Teil der Folterung, sond ern eine Begleiterscheinung: Hat die 
Folter nicht den ge,vünschten Erfolg, kann der An1geschuldigte 
nicht zum Geständ11is gebracht werden , dann müssen es dämo
nische Einflüsse sein, welche ihn daran hi11dern. Gegen diese 
aber genügt die Folter nicht , sie können nur durch Austreibung 
beseitigt werden. - Anders aber bei den Ordalien, von denen 
wir im folgenden sprechen wollen. 

E. D i e H e x e n p r o b e n. 

1. Allgemeines. 
Neben der Folter wurde zur Ermittlung der ,,Wahrheit' ' im 

Hexenprozeß "-ielfach auf das uralte Ordal , das Gottesurteil, zu
rückgegriffen. Zwar werden wir feststellen, daß in unser er Zeit 
auf dem Gebiet Hessen- Kassels wenig Gebrauch davon gemacht 
wird 11nd daß seine Bedeutung gegenüber früheren Zeite11 
auß erordentlich zurückgegangen ist; der Ausgang des Prozesses 
,vird deshalb nur sehr selten dadurch beeinflußt. Doch dürf e11 
wir dieses für den flexenprozeß so bezeichnende Verfahren 
nicht unerwähnt lassen. 

Das Gottesurteil ist allen primitiv en Völkern bekannt ge
wesen 459

), wir finden es noch heute als kultische Ersch einun ·g 
in manchen ]..,ändern, in dene11 es sich unerwartet lange erhalten 
hat 460

). überraschenderweise ist auch in den verschiedensten 

457) Soldan I , S. 371. 
458) S. 10. - Ähnlich auch E. Henke I, S. 96, 236, der die Tortur 111it 

zu den Ordalien zählt. 
459) H. d. R. Art. ,,Gottesurteil "; Lewin S. 3. 
460) Schlagint,veit, a. a. 0. S. 628 ff. 
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Gegend en fa st üb 'erall die gleich e oder ein e sehr ähnliche An
wendun g der Gott esurteil e festzustellen. 

Der Zweck des Ord als ist die E rmittlun g der Wahrheit 
unter Zuhilf enahm e üb er sinnli cher Kräft e. In der F estgabe für 
Rudolf Stamml er ver sucht Han s F ehr , von fr änki schen Ge
setz esvor schrift en au sgeh end , di e dämon ologisch en Vorausset
zung en diese s Verfahren s auf zuzeigen 461) : Der T euf el - diesen 
Sam1nelbe griff verwend et F ehr für die Gesamth eit der dämo
ni sch en Mächt e - umlagert allezeit den !\fen sch en und sucht 
ihn zum Verbr echen zu verfiihr en . Er ist nur dur ch Exorzis- . 
m en zu vertr eiben ; ist j edoch der Mensch bereit s seinem Ein
fluß erl egen , so zwingt ihn der Teufel , sei11e Taten ni cht zu ge
stehen , er nimmt ihm sein en fr eien Willen . Der Verbr echer 
muß dah er zunä chst von diesem ·Zwan g de s Teufels befr eit wer
den , wa s nur dt1rch Gott es Hilf e gescheh en kann. Da Gott 
Wund er tut , kann er auch dem Richt er ein Zeich en geben , damit 
dieser die Wahrheit erk ennt. So ist j ede s Gottes urteil eine 
grund sätzli che Anfrag e an Gott und wird de sh alb in er ster Zeit 
auch nur durch die Geistlichk eit unt er str engem Rituell vorge
nommen. - Im übri gen sind die Gotte surt eile en g n1it dem Eid 
verwandt und ,verd en im germani ~chen Recht häufig dort geübt , 
wo der Eid des Ang eschuldi gten nicht genü gt 462

) . 

Auch die Bekämpfung die ses Be,v eismitt els liegt weit zu
rü ck. Schon 829 ,vird da s Wa sserordal dur ch ein l{apitular Lud ~ 
wig s des Frommen verboten 463 ) , während zur gleichen Zeit Ago
bard von Lyon die Gotte surteil e ins gem ein, b esond ers aber den 
gerichtli ch en Zweikampf , b'ekämpft , doch mit geringem Erfolg. 
Auch ein im 13. Jahrhur1d ert ergang ene s kir chliches Verbot 
konnte die Anw endung der Gott esurteile nur ein e Zeitlang ver
hind ern . Am läng sten haben sie sich auf deut schem Bod en im 
Hexen prozeß erhalt en , wenngleich sie nicht während der ga11-
zen P eriode die gleiche wichti ge Rolle spi elen. Ihr e Anwen
dun g err eicht j edenfall s no ch vor dem Ausgang der Hexenver
f olgt1ngen ein End e. 

2. Die ver schi eden en F orm en der Gotte surt eile im Hex enprozeß. 
Ein e ganz e Reih e von Or dalien könn en wir hier kur z über-._ 

geh en , w eil sie in der Hex en ver f olgt1ng nur ein e unter geordnete 
Bedeutt1ng h aben ; zum T eil sind sie in di esem Verfahr en üb er
haupt nicht in Anwendung gewes en. Dazu gehört zunä chst das 
FeuerordaJ , na ch Schlagint,v eit 464 ) da s älte ste indog ermani sche 

461) s. 2 ff. 
462) Lex Sal. LIII (Geffcken S. 52 f ., 203 ff .) . 
463) Capitula re Missorum Wormati en se, c. 12. Mon. Germ . Leg. S. II, 

T. II , p . 16. - Vgl. auch Glitsch S. 27; Brunn er II , S. 551. 
464) a.a.O . S.630. 
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Gottesurteil , das sich gleichzeitig bei Griechen und Germanen 
nachweisen läßt. Es ist vorerst in der Form des Schreitens 
durchs Feuer geübt worden, später kommt dann das 'fragen 
glühenden Metall s und das Überschreiten glühender Pflugscharen 
auf. Die Feuerprobe, noch in der Ketzerv erfolgung __, nament
lich durch Konrad von Marbt1rg - vielfach angewandt, kommt 
im Hexenproz eß kaum noch vor. Auch der Hexenhammer lehnt 
sie ab, einmal, weil sie eine Versuchung Gottes darst elle, dann 
aber, weil sie unge,viß u11d trügerisch "'·egen der et,vaigen Bei
hilfe der Dämonen sei 465 ). 

Dazu •gehört ferner das bei den Germanen häufig gebrauchte 
Losordal, das infolge kircl1licher Einflü sse seines heidni sch en 
Ursprungs wegen durch andere Ordalformen - wie die Abend
mahlsprobe und die Probe des geweihten Bissens, den der 
Schuldige nicht herunterschlucken kann - ersetzt wurde 466 ) . 

Gehören endli ch die Kreuzprobe , die Probe des heiß en Wassers 
- der sogenannte I(esselfang - und der gerichtliche Zweikampf. 
Alle diese Formen können wir bei unserer Betrachtung aus- . 
scheiden. 

Drei Arten von Gotte surteilen interessieren uns hier aber 
ganz besonders: Die Wasserprobe, die sogenannte Hex enwage 
und die Bahrprobe. Die Behandlung einer vierten Form, der 
Nadelprobe, erübrigt sich hier, weil wir sie bereits bei der f~olter 
b'esprochen haben. Denn wäl1rend manche sie mit unter die 
Ordalien rechn en , ,gehört sie m. E. nicht dazu , ihr fehlt das 
wesentlichste Erfordernis des Gottesurteils: die göttliche Wun- . 
der"virkung . Das Stigma ,vird durch das Hineinstechen ledig
lich auf seinen Charakter untersucht, den man genau zu l{ennen 
glat1bt. Es wird kein „ Urteil Gottes'' bezweclct, sondern eine 
rein körperliche Untersuchung vorgenomm en. Wir haben ja 
auch oben gesehen, daß mitunter Ärzte ihr Urteil darüber abzu
geben hatten. 

Nicht viel anders ist es mit der Hexenwag e, doch steht diese 
Probe wohl auf der Grenze zwischen einer nur men schlichen 
IIandlung und dem Gott esurteil. Sie bestand darin, daß man die 
Angeklagten wog und sie für schuldig erl{lärte, wenn sie nicht 
etwas schwerer waren, als sie geschätzt wurden 467). Zwar ist 
die Annahme richtig, daß die ses Verfahren das gefährlichste war , 
weil hier der Ausgang der Probe ,,ollkommen von dem Willen 
dessen abhing , der das Wägen vornahm. Soll aber hi er tat
sächlich nur eine rein mechani scl1e Prüfung über Schuld oder 
Unscht1ld entschieden hab en? - Das erscl1eint mir zweifelhaft. 

465) Schmidt III , S. 105 ff. 
466) Schlagint,, ·eil , a. a. 0. S. 636. 
467 ) Soldan I, S. 38.J; E. Henk e S. 221. 
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Ich mö cht e vielmeh r ann ehmen , daß diese Pr obe gleicl1falls eine 
göttlich e Mitwirkun g voraus setzte , \ovofür au ch ein vie]fach genann
t es Bei spi el spri cht: In Bedfort (England ) "vird 1707 ein e Verdäch
tige gegen eine 12 Pfund schw ere Kir ch enbib el abgew ogen, wa s 
sie vor dem Verd erben be,v ahrt 468

) . Wird man hi er ni cht unwill
l{ürlich an das im Anschluß an Daniel 5, 27 ent stand en e Wort 
,,Gewo gen und zu leicht befunden'' erinn ert ? - Zwa r liegt die 
ser Vorgang am End e der Hexenverfol gung en , zwa r ist er einzig
artig und sind son st die Verd ächtig en nur nach Gewichten ge
wogen worden, doch möchte ich der Ann ahm e zun eigen, daß 
auch son st b ei Vornahm e des Hex enw ägen s die Vor stellung einer 
göttli ch en Einwirl {un g zu,grund egelegen hab e. Über die dabei 
ang enomm enen Mind estgewichte sind un glaubli che Berichte er
halt en , die nur als V erall gen1ei11erungen von sicl1er zahlreich 
vorg el{ommenen B,etru gsfäll en und Mißbräu chen zu erklär en 
sind. Dahin gehört di e Mitt eilun g W aldbr ühls 469 ) , daß im alJge
m einen 30 Pfund als Mind estgr enze galt en und daß im Jahr e 
1728 in Ungarn 13 Hexen lebendig verbrannt wurd en , nachdem 
di e Hexen,va ge ergeb en hatt e, daß die scl1werste von ihn en nur 
ein einzi ges Lot wog! Hint er solchen Auswü chsen darf man 
ab er die Grundla ge des Verfahr en s nicht verkenn en , was Wald
brühl mein er Ansicl1t nach tut , wenn er 470) da sselbe kindis ch , 
albern und ,vahrhaft teufli sch n ennt. 

Viel häufig er als die Hexen wage war da s W asse rordal oder 
Hex enbad , wie es später genannt wird. Dieses Gott esurteil fin
det sich , wie Glitsch 471) na chwei st , schon im Codex Hammu 
rabbi , ist also alt-bab yloni sch en Ursprung s 472). Seine Anwen
dung in Deut schland rei cht weit in s Mitt elalter zurück. Lt1dwig 
der Fromme verbot es 473 ), doch k am es in der Ket zerverfolgun g 
wi eder auf und i st i1n 12. Jahrhund ert viel geübt ,vord en 474). 

Im Jahre 1215 schr eitet ein J„at erankonzil gegen dieses Ordal 
ein 475) , err eicl1t aber nur , daß es für einige Jahrhunderte außer 
Anw endung kommt. Wir sehen es dann erst wi eder im 15. Jahr
hundert auftauch en, do ch ist es nur in , wenigen Teil en Deutsch-

468) Soldan I, S. 385. 
469} a . a . 0. S. 20 ; Vgl. auch Breiden S. 53 f. 
4 70) l. c. 
471) S. 28. Vgl. au ch Ara m S. 140 f. 
472) Lewin s Annahm e von dem Ausgan gspunkt der Sch ,vimmprobe 

(S. 19 f.} ist demnach unri chtig. 
473) Sieh e oben S. 114. 
774) Vgl. ,,Das Rituale von St. Florian ", h sg. von A. Franz , welche s di e 

Besch,vörung sform eln zum „Judi cium aque frigid e" S. 124 ff . bringt: ,,Adju 
ratio aqu e" (S. 126) und „Benedictio aqu e" (S. 127 ff. ) , mit ein er farbig en 
Dar stellung einer Wa sserprobe au s jen er Zeit (ebda. Taf el 4) , di e üb rigen s 
au ch Glit sch S. 26 und Lewin S. 20 (all erdin gs einfa rbig ) vviederg eben . 

475) Sacrorum Conciliorum collectio T. XXII , p . 1006 s., XVIII. 
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lands bekannt gewesen, wie wir aus einem Brief des Marburger 
Philo sonhieprof essors Scribonius erfa hren . Dieser focht im Jahre 
1583 einen Streit für die Zweckm äß igk eit der Wasserprobe aus, 
bei dem seine Gegner, zwei Ärzte, den Sieg davontrugen. Auch 
Jesuit en , soga r der eifrig e Hexenv erfo lger Delrio , sind Gegner 
der Wa sserprobe gewesen 476

). 

Das Hex enbad wird gewöhnlich so vorgenommen, daß der 
Angeschuldigten die Hände und Fiiße kreuzw eise zusamm enge
bund en werden und sie dann an einem Seil in einen Fluß oder Teich 
hinabgela ssen wird. Schwimmt sie dann , so gilt sie als schul
dig 477

). - Waldbrühls Beschreibung dieses Vorganges 478
) muß 

auch hier bedenklich stimm en: ,,Man warf die verm eintlich en 
Hexen ins Wa sser. Gingen sie unter , ertranken sie , so waren sie 
un schuldig Verklagte, erhielten sie wenig sten s ein christliches 
Begräbni s; gingen sie nicht gleich unter , sch,vammen sie eine 
Zeitlang auf dem Wasser , brachte man sie auf den Holz stoß. 
Ist jemals mit der Recht spflege ein schändlicherer Spott getrie
ben worden? '' - An diesen Ausfü hrungen ist so gut wie alles 
falsch: Ein Er trink en der Hexen kam nicht in Frage, dazu wur
den sie ja an einem Seil gehalten. Mir ist auch aus and eren Be
richten kein einziger Fall bekannt geworden, wo eine Hexe bei 
der Wa sse rprobe ihr Leb en durch Ertrinken eingebüßt hätt e. 
Gingen die Verdächtigen aber unter , so war damit ihre Unschuld 
in den mei sten Fäll en no ch ni cht er,viesen. Auch bei dieser 
Prob e - ,vie b ei allen and eren - finden wir fast ausschließlich 
nur dann eine Berücksichtigung ihres Ausganges, ,venn di eser 
für die Schuld der Verdä chti gen spricht. Ander erseit s reicht 
auch der ungünstige Erfolg der Pr obe gewöhnlicl1 nicht zur 1-Iin
richtung aus, sondern es wird häufig danach noch zur Folter 
geschritten. 

Dem W asserordal liegt vermutlich die Vorstellung zu 
Grunde , daß das ·Wasser, durch die Tauf e geheiligt, den Schul
digen nicht a11fnehmen werde 479 ), doch finden wir gelegentlich 
auch di e umg ekehrte Vor stellung: daß der Schuldige untergeht 
und der Unschuldige schwimmt 480 ), was einem zunächst auch 
nahelieg ender erscl1einen will. 

Schließli ch ist hier noch die Bahrprob e zu erwähnen, die den 
Zweck hatte , bei einer Mordtat den Schuldigen dadur ch zu er
mitteln, daß bei Berührung der Leiche des Ermordeten durch 
den 1'ä ter die Wund en zu bluten beginnen 48 1) . Sie kam also im 

476} E. Henke 1, S. 83; Helb ing S. 27; Soldan I, S. 382; Paulu s S. 81 f. 
477) Ebenda; Brunn er II, S. 661; Franz, Hexenglaube II, a. a. 0. S. 146. 
4 78) a. a. 0. S. 20. 
4 79) Soldan I, S. 383; Lehm ann S. 112. 
480 ) Helbing S. 27. - So iibrigens auch n ach dem Codex Han1murabbi . 

Vgl. Aram S. 141. 
481) Helbing S. 33; Glitsch S. 38 f. ; Le,vin S. 21 f. 
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Hexenprozeß nur dann in Frage, wenn den Angeschuldigte11 
neben der Teufelsgemeinschaft auch noch Tötung eines Men
schen durch zauberische Künste vorgeworfen wurde. Da diese 
Fälle ohnehin selte11er waren, ist es erklärlich, daß auc h dieses 

• 

Ordal gegenüb 'er der Wasserprobe nur vereinzelt An,vendung 
fand. Aus diesem Grunde kann es auch kaum als ,,Hexenprobe'' 
im eigentlichen Sinne bezeichnet werden, da es nicht ausschließ
lich zur Ermittlung der Hexerei gebraucht wurde. 

3. Anwendung auf hes sischem Gebiete. 
Über die Anwendung der Gottesurteile ist un s an gesetz -

lichen Vor schriften außerordentlich wenig 482
), für unser Ge

biet so gt1t wie nichts, erhalten . Eine Bestimmung der Hessen
Darmstädti schen La11desordnt1ng von 1639 , welche die Bahr
probe empfiehlt 483), weist uns allerdings den Weg, auf welcl1e1n 
der Gebrauch der Ordalien vermutlich in jedem Fall entstanden 
ist. Es heißt dort, man solle den Körper des Entleibten von 
dem Verdächtigen .,gewöhnlichermaßen'' anrühren la ssen. Die 
Probe ist also schon vor dem Erlaß dieser Vorschrift geübt wor
den, ihre Anwendung war gewohnheitsrechtlich. In keinem Ge
setz Hessen-Ka ssels finden wir eine ähnliche Bestimmung. Doch 
besteht kein Zweifel, daß dort, wo sie in Übung waren, die Got
tesurteile nur durch Gericht sbrauch eingeführt worden sein l{Ön
nen. Leider fehlen uns auch für die Anwendung selbst feste 
Anhaltspunkte . Wir kc.lnnen nur aus gelegentlichen Äußerungen 
des Fiskali s, des Defen sor s oder der Zeugen schließen, daß bin 
und wieder solcl1e Proben vorgenommen worden sind. 

So b1.tten im Prozeß gegen Andres Strüdder und seine Ehe
frau zu Batt enb erg (1590) 484) beide Angescl1uldigten darum, daß 
die Wasserprobe an ihn en vorgenommen werden möge, ein 
Wunsch, der vielfach von den Verdächtigen ausgesprochen 
wird. - Verständlicherweise: Denn was bed eute te diese im Ver
gleich zu der sicher drohenden Folterung! Zudem waren die 
Angeschuldigten im Bewußtsein ihrer Unschuld völlig davon 
überzeugt, daß di e Probe zu ihren Gunsten auslaufen 1nußte. 
Denn an ihrer vVirksamkeit werden sie ebensowenig gezweifelt 
haben wie di ejenig en, welche diese Prob ·e vornahmen. 

In dem genannten Prozeß finden wir l{eine N acbricht, daß 
das Hexenbad tatsächlich vorgenommen worden ist, der Aus
gang des Verfahrens fehlt. Doch ist es ni cht ausgeschlossen; 

. 482) In der Lex Salica findet sich im Titel XIV, § 2, Zusatz 2, eine Be
stimmung über die Anwendung des Kesselfangs , de sgl. im Tit. LIII; Cap. 
Sal. IV, 4, 16; V, 8; VII , 4. 

483) Abgedruckt bei Helbing S. 33. 
484) Marb. Arch. R. S. B. 787. 
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denn i1n gleichen J al1re \vird an der in Felsberg eingezogenen 
Witwe Metze Gerlach die Wa sserprob e versucht. Diese fä llt für 
die Beklagte günstig aus; doch wird sie noch zwei Monate in 
Kass el 1gef an gen gehalten, bis sie auf Befehl Wilhelm s des W ei
sen, den sie um Haftentlassung gebeten hat , gegen Stellung 
einer Sicherheit fr eigelassen wird 485'). Aus dem in diesem Pro
zeß geführten Schriftwechsel können wir au ch entnehmen , daß 
die Probe vor Erhebung der Anklage , al so noch im Vorver
fahren, vorgenommen wurde; denn die Angeschuldigte bittet in 
ihrem Gesuch gleichzeitig um Verhandlung und Vernehmun 'g 
der Zeugen. 

Dieses Aktenstück ist fiir da s eigentliche Stammland Hessen
Kassel ziemlich die einzige Nachricht von einer wirklichen Vor
nahme des Hexenbades. Doch wis sen wir aus einem anderen 
Briefwechsel zwischen Landgraf Wilhelm IV. und dem Gelehrten 
Camerarius , den wir ber eits früher erwähnten , daß der Land 
graf nichts gegen das Hexenbad einzuwend en hat. Er schr eibt 
darin , ,,er könne die nach dem Beispi el benachbarter Obrig 
keiten in Hes sen beli ebte (!) Wa sserprobe nicht ganz verwerfen; 
denn ,venn er •gleich nicht verstehe , wi e es zugehe, daß solche 
Zauberinn en nicht untergingen , so schienen ihm doch auch ihre 
veriibten Gaukeleien übernatürlich; es gebe noch mehr Geheim
ni sse, wie die Wirkungen des Magn ets , die er Gott anheim
stelle'' 486}. 

Endli ch erwähnt v. Rommel 487} noch den Fall eines fr ei
willi gen I-Iexenbad es: ,,Als im Jahre 1596 zu Kassel eine Frau, 
der Zaub erei b'eschuldigt, mit einem Pelz angetan , freiwilli g in 
die Fulda sprang, und , aller ihrer Bemühung ohngeachtet, nicht 
unt ergin g, ward sie mit den1 Schwert hingerichtet (Seibert's 
Chronil {) ''. 

Doch sch eint die Prob e bald darauf wieder abgekommen zu 
sein , denn erst un gefä hr 50 Jahr e späte r , im J ahr e 1638, finden 
wir sie wieder erwäl1nt in dem schon vielfac ·h genannt en Pro
zeß gegen die Sackin aus Kirchh ain. Hier bittet der Fi sl{alis, 
nachdem die An geklagte zwei1nal erf olglos gefo ltert wo r·den ist, 
sie ,,per explorationen1 per fri gidam aquam '' zu probieren, ,,aller
mas sen die hochl öblich e Fürsten von Hessen und sond erlich 
Fürstl. Gnaden Land graf L11d,vig hocl1löblichen Gedächtnuß 
no ch b ei _geringem , etwa bei 40 Jahren, dieser p11nctu s exp lora
tioni s p er frididam aquam bei diesem l1ochlöbli chem Halsge-

485) Marb . Arch R. S. B. 787. 
486 ) v. Ro1nmel V, S. 656 f. ; vgl. auch Soldan 1, S. 518; Fran z, Hexe 11-

glaube IV, a. a. 0. S. 52; s. auch oben S. 33. 
487) a. a. 0., Anm. 145. · • 

• 
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riebt Fürst!. löblich und cl1ristlich introdu ciert und practiciert 
worden'' 488

) . 

Darau s geht hervor , daß in der Z,vi sch enz eit , un gefähr seit 
dem letzt genannt en Beispiel, die Anw endung der Wasserprobe 
ni cht mehr vorge komm en ist. In dem angezogenen Prozeß führt 
der Fiskal ferner aus, die Wasserprobe sei so,vo hl b'ei Evangeli-

. sehen ,vie Katholi schen in ständi ger Anwendung. Aug enschein
lich ist sie also in anderen Gegenden zu <lieser Zeit gebräuch
lich gewesen. Er weist auch auf einen f~all im Waldecl<ischen 
hin , der sich kürzlich erei gn et habe 489

). Docl1 wird ihm vom 
Defen sor entgegengehalten , daß sow ohl dieser Fall ,vie die etwa 
vor 40 Jahren auf he ssischem Gebiete vorgekommenen nur Aus
nahm en dar stellten. Er führt auch eine ganze Reihe von Ge
lehrten an , ,velcl1e die Wa sserprob e ablehnen. Außerdem sei 
dies elb e recht ungewiß und stelle eine Versu chun g Gottes dar. 
Der Fi sl<alis wehrt sicl1 gegen di ese Einwände: Gott ,vürde nicht 
dadurch versucht, sie sei ein ,,adiaphorum '' 490

), ein natürlich es 
l\tlittel, und sei darum ni cht abzulehnen: 

,,,vie man dafür h ält , daß die Unholt en ad Convent us nocturnos 
auf Besen und Böcken, gläsernen Kut sche n vo1n Teufel tra n sferiert 
,verd en und son stet andere Ding verrichten , welche ,vir mit der Ver
n unft sch,verlich begreifen könn en, aber demna ch in der Natur begrün 
dete Ursac hen et l)hysicos rationes, so dem Teufel, als einem alten 
physico, besser als un s bekannt seind , hab en; die Hexen auch selbst, wie 
die Experienz gibt, nich t and ers daf ür halten, ,vann sie auf das Was ser 
gesetzt werde 11, daß sie nicht unt ergehen; auch et,van von ihr em Buhlen 
berede t werden, er ,volle ihnen eine n Stab Eisen in die Hand geben, 
der sie unt erdrücke 11 soll, und da sie e1nporgesch,v umm en, nach der 
Schwem 1ne ein e Nade l i11 der Hand funden. Da sie nu n selbst in dem 
Gedanken stehe11, daß diese Probe richtig und sie sich selbsJen conster
niert befinden, selbst na ch au sgestandener proba ohne Folter und Pein 
vielfä lti g und gemein iglich bekennen". 

Er hält also die ses Verfahren für besonders z,veckmäßig. 
Die Richter l{önnten ruhi g die Prob e vornehmen, w enn man es 
chri stlich und wohl anfin ge, ,vürde es gut gehen. E s wider
spräche auch nicht der Carolina. - Die Wa sserprobe wird dann 
,rom Geri cht abgelehnt. Die gebrachten Ausfiihrungen sind 
indeß auß erord entlich . !ehr sam. Sie zeigen un s einmal die An
sicht der hessi schen Gerichte in dieser Frage , andererseits ent-

488) Der Gericht sschr eiber ist etwas aus der Kon strukti on gekom men . Er 
,vill sagen, daß die P robe zu Landgraf Ludwig s Zeiten in Gebrauch ge-

• wesen sei. 
489) Auch im He ssen- Darm städti sch en scheint die Wa sserprob e üblich 

, gewesen zu sein , ,vie ,vir aus ein em im Marburger Archiv befindlichen 
Arnsburger _Prozeß aus dem Jahre 1654 erfa hr en, ,vo das Hexenbad vorge
nommen wird und für die Ange schuldigte ungünstig ausläuft (Marb. Arch. 
R. S. B. 763). 

490 ) = weder gut noch böse. · 

• 
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halten sie zien1lich allen Aberglaub ·en, der mit dem Hexenbad 
,·erbunden wird. 

Die Gründe, die der Fi skalis für Anwendung der Wasser
probe anführt, müßten ein Lächeln hervorrufen , wenn man 
nicht daran dächte, daß sie nur die allgemeinen Gedanl{engänge 
jener Zeit darstellen. W enn man recht zusieht, erl{ärt hier der 
Fiskalis Unvernunft für berechtigt , weil man ja auch sonst un
vernünftig denke und handle! Die Ablel1nung des Gerichtes aber 
hat natürlich nicht hierin ihre Ursache, sondern wenn 111an die 
Probe nicht vornimmt, geschieht da s ein1nal , weil man Gott 
11icht versuchen will, sicher aber zum T eil auch deshalb, w eil 
man nicht allzuvi el Zutrau en zu dem Ergebnis hat. 

Ganz bezeichnend sind aber die ander en Anschauunge11 des 
Fiskalis, di e ,vir überall dort wiederfinden , wo tat säc hlich die 
Wasserprobe vorgenommen wurde: Die Wunderwirkung l{ann 
durch einen Betrug des Teufels hintertri eben werden, jedoch 
betrügt er -- merkwürdi ·gerweise - noch lieber die Hex e selbst. 
Gerade da s hier angef ii hrte Beispiel wird auch sonst vielfach 
erwähnt: Die Hexen , die wegen ihrer spezifi schen Leichtigkeit 491 ) 

schwimmen, suchen sich durch ein Ge,vicht , das sie vom 1'eufel 
erhalten, schwerer zu machen. Dieser verspricht es ihnen auch 
häufig, täuscht sie dann aber und bringt il1nen statt einer eiser
nen Stange nur eine Nadel 492 ). 

Die Feststellung des Fiskalis , daß die I-Iexen die Probe selbst 
vielfach begehren , entspricht den Tatsachen. I)esgleichen die 
andere , daß sie nach ungiinstigem Ausgang derselben häufig ohne 
neue Folter gestehen. Wir werden das in den unten gebrachten 
Beispielen aus Rinteln er Prozes sen vielfach bestätigt finden. Das 
ist auch keineswegs merkwürdig; . besteht doch na ch einem un
günstigen Ausgang der Probe bereits ein so starker Verdacht, 
daß die Angeschuldigten sich die Qual der Folterung ersparen 
können. Man würde doch nicht eher nachlas sen, bis man 
ein Geständnis erreicht hat. Denn nun , wo es bereits feststeht, 
daß sie schuldig sind, kann ihr Leugn en nur noch Hartnäckig
keit darstellen. 

In späterer Zeit find en wir recht häufig den Wunsch von 
Anges,chuldigten, zum Hexenbad zugela ssen zu werden. Die 
1673 angeklagt e Schnabelin aus Betziesdorf , deren Prozeß wir oben 
ausführlich b eschrieben haben 492a), hat eine ganze Reihe junger 
Mädchen b ezichtigt. Diese haben fa st alle zu ihrer Rechtferti
gung, wie der Gerichtschreiber protokolliert, ,,uffs Wasser be
gehrt'', noch ehe ihnen überhaupt der Prozeß gemacht worden 

491) Der Glaube hi eran spie lt auch bei der Hexen,vage eine Rolle. Vgl. 
Soldan I , S. 384; E. Hencke I, S. 221. 

492) Vgl. auch Soldan I, S. 383. 
492a) Vgl. S. 49 f , 107 ff. 
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ist . Doch wird die Prob e an ihn en ni cht vorgen omm en, man 
begnügt sich vie,lm ehr mit einer „Cau tio11 de se it erum toties 
quoti es sistendo '', da sie „ad tortu ram ni cht genu gsamb indi
iieret'' sind. 

Im gleich en Pro zeß hab en wir au ch da s einzi ge Beispiel 
ein er Bahrprobe , od er besser des G1aub'ens an ihr e Beweis 
kraft . Wir erinn ern un s, daß die Schnab elin in den Verdacht 
gerat en war , einen jun gen Mann durch Gift , welches sie 
\'·om T eufel erhalten hab en sollt e, ,,vergeben' ' zu hab en . Nun 
wird zwar die Probe ni cht von Gerichts wegen vor genommen, 
doch lief ern eini ge Zeugenau ssagen dem Fi skalis stark es Yer
dacht smat erial durch die Mitteilung , daß der To te, al s er von 
der Beklagt en am Zeh beriihrt word en sei, Blut von sich ge
geb'en hab e. Der f"'isk alis weist auch wiederholt auf diesen Ver
da chtsgrund hin. 

Endlich sei hier noch auf zwei Nachri cl1te11 hi11gewi esen , die 
allerding s mit Vor sicht behandelt werd en mü ssen . Landau 493) 

berichtet von einem ,,Hex enloch' ' an der Ol1m, in der Näl1e 
Schw ein sbergs , ,,wo diese Opfer des Aber glaub en s di e Wasser
probe b estand en hab en mö gen '' . Die Ausdru cl<sweise Landau s 
selbst ist schon vor sichti g genu g, und es sei dahing estellt, ol) 
hier nicht , wie auch vielfach bei den Hexentürm en , nur ein un
be gründ eter Volk sglaube vorli egt. - Nicht viel m ehr Wahr
scheinlichl <eit hat die Mitteilun g Bü ckin 'gs 494) für sich , daß die 
Hexenprobe in Marburg von der W eid enh äuser Brü cke aus vor
genomm en wurd e. Denn währ end seine Nach ri cht en son st auf 
r e~ht ein gehe11den Archiv studien b eruh en, sch eint er diese nur 
dar auf stützen zu wollen, daß ein Pfeil er dieser Brücke bis zum 
Ein sturz im Jahr e 1763 ,,Hex enpf eiler '' genannt wurde . Ich 
habe jed enfall s in den Proz eßakten kein erl ei Anhalt spunkt e 
hi erzu find en können. Ausgeschlo ssen ist die Richtigkeit dieser 
Mitteilung ab er kein eswegs. 

Zahlr eiche Bei spiele find en "''ir , nam e11tli ch um die Mitt e 
des 17. Jahrhund ert s in Rint eln , also auß erh alb des eigentli ch en 
Stammland e·s He ssen-Ka ssel. Hi er wird stets von den Bescl1uldig
ten die Bitt e um da s Hexenbad au sgespro chen , und gewöhnli cl1 
wird ihnen erwid ert , ,,daß auf s Wa sserb ad k ein e Pr obe der 
Zauberkun st wird gesetzet '', doch woll e man ihn en ent gegen 
kommen , werin sie na ch dem Wass erbad willi g b ekenn en wü r-

. den. Man behält sicl1 also alle Schritt e vor , auch für den Fall 
eines gün stigen Ausgan gs_ der Probe. Doch scheint man au ch 
hier die Erfahrun g gema cht zu l1ab en, daß die Angeschuldi gten 
nach schlechtem Ausgan g des Hex enbad es häufi g von selbst 
-·----

493) Bd. I, S. 232. 
494) Beitr äge z. Gesch . d. Stadt Marbu rg, a. a. 0 . S. 84. 
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bekennen. Nicht selten wird auch diese Versicherung schon 
vorher von den Angeschuldigten abgegeben. 

Wir erfahren hier sogar Näheres über das beim Hexenbad 
beobachtete Verfahren. So heißt es im Prozeß 'gegen die Ehe
frau Flacke (1654) 495 }: ,,Demnach ist die Flacke scl1e nach dem 
Wasser gebracht und darin dreimal, als zweimal gebunden und 
einmal losgelassen, und hat allemal geschwommen''. Man hat 
also die Probe dreimal vorgenommen, die_ Angeschuldigte zu
nächst gebunden und sie dann in dieser Lage zweimal ins vVas
ser getaucht; das dritte Mal aber ist sie ungebunden zu Wasser 
gelassen worden - eine interessante Abweichung von den1 
sonstigen Gebrauch, die aber in Rinteln die Regel gewesen zu 
sein scheint. Jedenfalls finden wir dasselbe Verfahren fast mit 
den gleichen Wort en in einer ganzen Reihe von Prozessen aus 
demselb 1en Jahre beschrieben 496 } • 

Merkwürdigerweise ist at1ch bei allen Angeschuldigte11 der 
Ausgang derselbe , alle schwimmen auf dem Wa sser. Es gibt 
wohl keine andere Erklärun 1_g dafür, als die ,,1'üchtigkeit• 1 des 
Scharfrichters, der das Hexenbad "·orzunehmen hatte. Da die 
Angeschuldigten dabei am Seile gehalten wurden, dürfte es kau11t 
allzu sch'\ver gewesen sein, den Ausgang der Probe nach Wunsch 
zu beeinflussen . Ei11e Nachricht aus dem Prozeß gegen die „Bil
steinsche'' a11s Rinteln (l670) 497 ) läßt auch in dieser Hinsicl1t 
manche Schlüsse zu: Die Gefangene bittet , aufs Wasser gelasse11 
zu werden. Doch spricht sie gleichzeitig den Wunsch aus, daß 
nicht der Büttel, sondern der Diener (Gefa11genwärter) die Prob e 
vornehme. Sie bietet diesem auch 6 Taler dafür, während der 
Büttel sonst nur 5 bekäme. Ihr Glaube a11 das Gottesurteil ist 
·geradezu rührend: ,,Man sagt'', so begründet sie ihre Bitte um 
die Wasserprobe, ,,fromme Leute schwimmen nicht , und sie sei 
von Herzen fromm. Wenn sie schwimmen sollte, wollte sie 
eine Hexe sein''. - Der Ausgang dieses Proz .tsses fehlt. - Man 
darf kaum annehmen, daß ihr frommer Glaub e sie gerettet hat. 

In Rinteln wird üb'rig en s erst anschließend an die Probe zur 
Folter geschritten, sofern die Beschuldigte nicht sofor t bekennt; 
doch schließt, wie wir au s dem Prozeß gegen die Ehefrau des 
Curt Volte (1654) 498 ) erfahren, selbst der ungünstige Ausgang 
des Hex enbades eine „absolutio ab instantia'' nicl1t aus. Aller
dings ist dieses Urteil im genannten Verfahren erst ergangen, 
nachdem inan die Beklagte alle Schmerzen der Marterung hat 
zweimal auskosten la ssen, ohne sie zt11n Geständnis zu bringen 499

}. 

495) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
496) Ebenda. 
497) Ebenda. Vgl. auch Fra11z, Hexe nglaube IV, a. a. 0. S. 73. 
498) Marb. Arch. R. S. B. 788. 
499) Vgl. auch unten Abschn. G. 
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Die letzte Erw ähnung der Wa sserprob e find en \Vir , wi e be
r eits früh er gesag t wurd e 500), in dem letzt en Hexenpr ozeß auf 
unser em Gebi et im J al1r e 1711 , \VO die angekl ag te Elisabeth 
Ha yn au s Geismar um die Vornahm e des Hexenb ades bittet. 

Von ein er An\vendun g der Hex enwa ge finde n \vir in unse· 
r en Akten kein Beipi el. - Ein e hier und da an and eren Orten 
erwähnt e Prob e 501) h ab en ,vir in un ser er Dar stellun g üb ergan
gen , weil sie ihr er Seltenh eit wegen ni cht einmal für die allge• 
m eine Geschi cht e des Hexenpr ozesses Bedeutun g h at : Die Trä
nenprob e. Sie bestand darin , daß man die Beschuldigt en auf ·· 
ford erte , Trän en zu vergieß en , um ihr e Un schuld zu bew eisen . 
In dieser Form find en wir k ein erl ei Anhalt spunkt e für die An
wendun g der Prob e auf un ser em Gebiete. Daß aber Nicht
weinen ganz all gemein als Indiz gegen di e Verd ächti ge wirkt , 
haben ,vir bei der Behandlun g der Folt er b er eit s gesag t 502) . 

F . Au s g an g d es Pro z e s s es. 
Wenn dur ch di e Verhandlung , dur ch Zeugenv ern ehmungen, 

Folt er und u. U. dur ch Vorn ahme der Hexenprob e die Schuld 
der Angeklagt en er"'·iesen zu sein sch eint , wird das Endurteil 
vom Geri cht gespro ch en . Zwar ist bei den m eisten Proz essen 
schon vorh er von beid en Part eien die Ent sch eidun g b·eantragt 
word en: Der Fiskalis hat wiederholt um Verurt eilun g der Be
klagt en , der Def ensor dag egen um ihr e Fr eispr echung gebeten; 
doch hab en diese Anträge nur r ein formelhaft en Charakter , da s 
Geri cht geht nicht darauf ein , eh e der Streit vollend s ,,maturi ert'' 
ist. Es ,vird dann die Verhandlun g gewöhnli ch au sgesetzt , und 
die Urt eilsverkündung erfolgt ein paar Tage später , vor dem 
hochnotp einlich en Hal sgericht , der letzten feierlichen Schluß
verhandlun g. 

Vorh er ist ab er m eist, wi e wir geseh en hab en , da s gesamte 
Material der vorg esetzt en Behörd e od er - was no ch häufiger 
ist - ein er Fakultät zur F ällung eines Endurteil s üb er sandt 
word en . Geht dann da s Urt eil der Fakultät dem p einli chen Ge
richt zu , so ,vird es in 11nser em Gebiet gewöl1nlich der für st
lichen Regierun g zur Bestäti gung üb ersandt , wob ei ni cht sel
ten da s Gericht no ch einm al zu dem Inhalt des Urt eils 
Stellung nimmt. Dass elbe pfl egt dann au ch die Regierung -
Kanzler und Rät e - zu tun , wenn sie da s Urteil dem Lande s
herrn vorlegt . Der Land graf b estätigt gewöhnlich · die Ents chei
dun g; doch kommt es ni cht selt en vor , daß er mit der selben 

500) Vgl. oben S. 51. 
501) Soldan I , S. 376; Helbin g S. 215. 
502) Oben S. 101; vgl. au ch Fran z, Hexe nglaub e II., a . a . 0 . S. 145; IV, 

a. a. 0. S. 74. 
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unzufrieden ist und die Einholung eines z,veiten Urteils an ande
rer Stelle verlangt, wie \vir in dem Prozeß gegen die Sackin aus 
l{irchhain und ihre Enkelin, Ennichen Schnabel aus Kirchhain, 
gesehen haben. Häufig wird auch das Urteil , 1om Landgrafen 
seinem Inhalt nach b'estätigt , nur die Form der Vollstreckung 
in etwas gemildert. 

1. Verschiedene Urteilsformen. 
Die meiste11 Urteilsformen sind 11ns schon im Laufe unse

rer Darstellung bekannt ge,vorden. Sie seien hier nur noch ein
mal kurz zusam1nengestellt. 

a) Hinricl1tung. 
Als gewöhnliche Strafe der Zauberei gilt ge1näß Art. 109 CCC 

der Feuertod. Nach E. Henl{e 503) hat diese Strafe darin ihre 
Begründung, daß man einerseits glaubte, die Verletzung der 
göttlichen Majestät nicht geringer bestrafen zu dürfen als die der 
weltlichen, andererseits aber fi.irchtete, Gott würde die Nicht
ahndung solchen Frevels am ganzen Lande heims11chen; des
halb setze schon die Bambergensis die Strafe der Zauberei der
jenigen der Ketzerei gleich, da sie wie diese einen Abfall vo11 
Gott und ein Bündnis mit dem Teufel darstellte. Allerdings 
spricht gegen diese Auffassung, daß die Lex Salica - welcl1e 
als erstes Gesetz den Feuertod fiir Zauberer vorsieht und damit 
überhaupt die erste Nachricht von Zaubererverbrennungen auf 
deutsche1n Boden gibt 504) - den Zauberer als Mörder behan
delt, wenn er ei11en anderen durch zaub ·erische Gifte tötet. 
Wenn er dann das Wergeld nicht zahlen llann, soll er auf dem 
Scheiterha11fen sterben. Auch die Carolina setzt im 109. Art. 
den Schadenzauber voraus. Wie ,vir aber aus dem oben er-. . 
wähnten Z11ständigkeitsstreit zwischen Hessen-Kassel und Sach-
sen-Meiningen und mehreren anderen Fällen ,vissen, bildete die 
Auslegung dieser an sich völlig klaren Bestim1nung öfter den 
Anlaß z11 längeren A11seinandersetzungen bei den Gerichtsver
handlungen. In Zweifelsfällen entschied man sich jedoch meist 
für Zulässigkeit der Verbrennung oder zu1nindest einer a11deren 
Todesstrafe - was durchaus nicht der Carolina zuwiderlaufen 
m11ßte: Denn die 1\1:öglichkeit, die Angeklagten mit dem l<""'euer
tode zu bestrafen, selbst wenn sie keinen Schadenzauber ange
richtet hatten, war durch die Bestimmung im gleichen Artikel , 
man sollte in solchen Fällen Rechtsbelehrung einholen, keines
wegs a1.1sgeschlossen. Das eingeholte Urteil konnte sehr wohl 
auf Feuertod lauten. 

, 
503) II, S. 82 ff. 
504) Soldan I , S. 390 (Lex Sal. Tit. XIX). 

• 
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Daß die Zahl der · Verbrennungen in He ssen-Kassel nicht 
allzu häufig gewesen ist, haben wir ber eits in un sere m geschicht
lichen Überblick feststellen können. Die Nachricht b'ei l{ürsch
ner S-04a), daß die der Hexerei beschuldigten Frauen aus der 
Umgeb11n1g Marburg s in der Regel bei lebendi gem Leibe ver
brannt wurden, entspricht nicht den Tatsa chen . - Die mei
sten Urteile dieser Art sind um die Mitte des 1·7. Jahr
hunderts in Rinteln gefällt worden. Häufiger als die Ver
b'rennung bei leb endigem Leibe finden sich Hinrichtungen 
mit anschließender Verbrennung. Entweder wird das Ur
teil vom peinlichen Gericht gleich in die ser Form gefällt, oder 
aber der Landesherr „begnadigt'' zur vorherigen Enthauptung 
oder Strangulierung. Denn eine solche Hinricht11n 1g stellt kei
neswegs eine doppelt e Bestrafung oder eine verschärfte Strafe 
dar - solche l{ennt zwar die Carolina in anderen Fällen auch, 
z.B. das Angreifen mit glühenden Zangen auf dem Wege zur 
Richtstätte 505) - es handelt sich vielmehr ledi glich um eine 
Erleicht erung der Strafe. Die anschließende Verbrennung des 
Toten erfüllt nur noch den Buch staben des Gesetzes. 

So "vird die 1633 angel{la_gte Eila Rohleder von Willers
dorf zum Schwert 11nd zur Verbrennung verurteilt. Das Ur
teil 506) lautet: 

. 

„In peinlichen Sachen fürstl. hess. Fiskalis ex officio Amptsa nkläger 
in eine1n entgege n und "vider Eylen , Johanna Roledderin Hau sfrau zu 
Will er sdorf , Arnpt Frankenberg , peinl. Beklagtin anderenteils erke nnen 
Richt er und Schöpfen des hohen peinlichen Halsgerichts allhier, ihren 
Abfall von Gott und anderer in actis benannte Übeltat belang end, nach 
gehörter Anklag , daruff erfolgten liti s con testation gegeben Antwort, 
abgehörten Be\.veis t1nd Gegenbe,veisnus, geta11er und ratifizierter Ur
gicht, ,vie auch allem Vortragen und getanen Rechtssatz zu Rech t, 
daß p. Btin. de re r in actis angezogen und gestandener Mißhandlung 
halb en , ihr selb st zu ,vohlverdienter Straf, anderen dergleichen bö sen 
Leuten aber zu1n abscheulichen Exempel erstlich mit dem Schwert 
,rom Leben zum Tod hin zurichten, hernacher auch den J{örper mit dem 
Feuer zu verbrennen , in 1nassen denn Richter und Schöpfen dieses hohen 

' peinlichen Hal sgerichts, p . Btin. Eulyn , darzu , ,vie obstehet, mit diesem 
ihren Rechts spruch con den1nieren und verdamm en von Rechts \.vegen. 

Publi cat um Gießen , den 2. Decembris Ao. 1633." 

Auch in dem Prozeß gegen die Lipsin 11nd ihre Enkelin 
EnD:ichen Schnabel lautet da s Urteil der Straßburger Fakultät 
auf Hinric .htung d11rchs Sch,vert und Verbrennung _ des Leich
nams. - Im Jahre 1655 begnadigt Land gra f Wilhelm VI. die zum 
Feuertode verurteilte Elisabeth Seip zur vorherigen Strangula
tion, falls sie vor ihrem Tode noch Reu e und Buße bezeu _gen 
sollte. - Von einem Urteil , das allein auf Hinri ch tung durchs 

• 
504a ) Marburg im 30jä11rigen Krieg e, S. 22. 
505) Vgl. Art. 194 CCC. 
506) M arb. Arch. R. S. B. 788. 
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Sch,v ert laut et , erf ahr en wir in dem früh er erw ähnt en Pro
zeß 507

) gegen den vVahr sage r und Segenspre ch er Rotzer s Bastian 
aus Dir storf , Amt Schwalba ch (1600 ) . · 

Über die Vollstr eckung solcher Urt eile hören "vir näheres 
bei Bücking. Dieser b erichtet , daß am 25. XI. 1648 üb er di e 
Hex e von Bott endorf 508

) auf dem Markt Gericht gehalt en wurd e. 
Sie ist dab ei „dur ch s Schw ert vom Leb·en zum Tod'' verurt eilt 
worden und der Körper „zum F eu er verd amm et und ist der 
Steck en gebrochen word en '' . Wir seh en darau s, daß die alte 
feierli che Form des hochn otp einlichen Hal sgeri cht s no ch ni cht 
aus der Übung gekomm en ist . Es wird auf dem Markt .gehalten 
und in feierli cher W eise vom Richter der Stab gebro ch en 5-09) . 

Die Carolina lä13t au ch in diesen Dingen dem Ort sgebrauch 
,·öllige Freih eit. Die Art . 96 (,, Wann der Richter sein en stabe 
zerbr echen mög '') und 97 (,,des Nachri chter s fri ed außzuruf en'') 
nehm en Bezug auf die „ort en , da es gewohnheyt''. Der Bericht 
Bückin l!s fährt fort: ,,Der Stadt Kär ch er hat sie hinauf ufm 
Karg geführt und endli ch vermö g Urth eil und Recht vom Leben 
zum Tod geri chtet , der Körper ab er zu Asch e verbr annt wor 
den." - Di e Verurt eilt en wurd en also auf ein em Karr en zur 
Richt stätt e geführt . 

Noch and ere Nachri cht en üb er Hinri cht11ni:ren von Hexen 
finden sich unt er Bückin gs · Aufzeichnun gen. So erzählt er , daß 
am 31. VIII. 1654 der Ratstag ver schob en ,verden mußte , da an 
diesem Tage ,,zwei Zauberinnen , der en ein e die Happel scl1e 
genannt , au s Kirchhain , str anguli ert , die and ere, die Kilian sci1e 
genannt , au ch von Kir chain , decoliert und h erna ch b eid e ver
brannt word en' '. Auch die Hinri chtun ·g der ob·en genannt en 
Eli sabeth Seip verz eichn et Bückin g. Sch einbar hat sich dieselbe 
doch ni cht r eumüti g und bußf erti g erzei gt. Jedenfall s find en 
wir dort den Verm erk : ,,1655, den 5. X. ist die Execution der 
Hexin von Capp el, Henri ch Seipens gewesen er Frau en , vorgan
gen und mit Feu er vom Leben zum T od hin gericht et word en." 
VeTmutli ch im Anschluf~ an die ob en genannt e I-Iinri chtung 
bringt am 11. X. 1655 der Unt erbürg ermei ster in der Ratsver
sammlung vor , die Bür gerschaft beschw erte sich zum höchsten 
darüber , ,,daß sie (vermutli ch der Scharfri cht er und sein e 
Kne chte ) bei Ex ecutionen der Hexen jederz eit mit Gewehr neb en 
dem l{arn bi s zur Riebt gehen , welch es ni e gewesen , au ch ni ch 

507) Vgl. oben S. 37 ff . 
508) Es h and elt sich um den Pr ozeß gegen die Dieze Else, Chris tian 

Kegels Witw e (Marb . Arch . R. S. B. 788). Das Akten stück enth ält den Ver
merk ,,conf essa Marbt1rgi combusta" und an and erer Stelle ,,exec utum 
eodem die" . 

509) Vgl. hi erzu Büc king, Geschichtl iche Bilder S. 109 f. 
• 

' 
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Herkommens sei''. Allmählich bekommt man ein Bild von dem 
Aussehen eines solchen traurigen Zuges zur Richtstätte. 

Wo die einzelnen Hinri chtungen stattfand en , läßt sich 
schwer feststellen. Für Marburg haben wir einige Nachrichten. 
Kürschner bringt 5·10) eine Aufzählung von Hinrichtun gen wegen 
verschiedener Verg eh en während des 30jährigen Krieges; dar
unter findet sich auch einmal die Angabe, daß ein Verbrecher 
im Jahre 1648 ,,auf dem Galgen unter Spiegelslust'' aufs Rad 
geflochten \VOrden sei. Dort werden vermutlich auch die I-Iin
richtung 1en der Hexen stattgefunden haben. Denn im Urteil 
gegen die oben erwäl1nte Dieze Else aus Bottendorf findet sicl1 
die W end11n·g, daß sie „zur gewöhnlichen Richtstatt'' geführt 
und nach il1rer Hinrichtung ,rerbrannt \Verden so ll. Da diese 
beiden Hinrichtungen im gleichen Jahre vorgenommen \VUr
den, wird es sich wohl um die selbe l{ich tstätte handeln. Auch 
v. Geyso beriehtet s-11), daß die im Jahre 1656 zum Tode ver
urt eilte Anna Doerr aus W eidenhausen bei Marburg „auf der 
Richt stätte am Ortenberg'' mit dern Sch\vert hing er ichtet wor
den ist 512}. Wenngleich sich die Angabe auch · mit der obigen 
deckt, denn der im Osten Marburgs gele·gene Ortenb 'erg liegt 
unterhalb Spiegelslust, find et sich doch in den Akten des Pro
zesses 5,

13} kein Anhalt spunkt für diese Behauptung. Sie ent
halten lediglich den Vermerk, daß das Urteil am Tage der Ur
teilsverl{iindung vollstrec]{t worden ist. 

~ 

Vor der Vollstreckung des Todesurteils, die den Verurteil
ten drei Tage vorher anzusagen ist , soll denselben Gelegenheit 
zur Beichte und zum Empfang des Sakraments ·gegeben wer
den , wie Art. 79 CCC vors •chreibt. Auch hessische Landes- -und 
Kirchenordnungen enthalten ähnliche Bestimmungen. So gibt 
schon die Kirchenordnun 1g vom 21. X. 1566 5

.i
4

) genaue Anwei
sunge ·n für den Seelsorger in ihrem Abschnitt ,,Von Besuchung 
und Tro st der Gefangenen''. In den Unterabteilungen ,,Von1 
Schrecken'' und ,,Vom Trösten'' wird dann näher aus 1geführt, 
wie der Geistliche den Verbrecher befrag en soll, um f estzu
stellen, \vie es mit il1m stehe , wie man il1n trö sten soll, wenn 
er ,,blöd und furcht sam'' sei, ihn schrecken soll, wenn er ,,ver
wegen und trotzig'' sei. Sogar die einzelnen - teils patheti
schen , teils eindrucl{svolle11 - Ermahnungen sind wörtlich an
gegeben. Weiter e Anweisungen finden sich in dem Artikel 
,,Trost wider die Schande und den Tod'' , und endlich sind auch 

510) Marburg im 30 jährigen Krieg e, S. 21. 
511) a.a.O. 
512) Vgl. auch Bü cking , Geschicl1tliche Bild er S. 110. 
513) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
514) Sammlung Bd. I, S. 327 ff. 

• 
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Maßnahmen vorgesel1en „im Fall, das der Gefangen nicht ver
zeihen wolt'' (nämlich der Obrigkeit). Fast wörtlich finden sich 
diese Anweisungen in der ,,Kirchenordnung derer vier Herren 
Gebrüdere'' vom 20. XII. 1573, Kap. XII r.15) und in der „Agenda'' 
vom 12. VII. 1657, Kap. XIV 516). 

Es hat auch den Anschein, als wenn jene Vorschriften 
eifrig befolgt worden sind. Wir können jedenfalls eine umfang
reiche Teilnahme der Geistlichen an der Hexenverfolgung und 
am einzelnen Verfahren beobachten. Nicht immer handelt es 
sich dabei nur um die seelsorgerische Tätigkeit des Pfarrers am 
Gefangenen und Verurteilten. Wir finden außerordentlich oft, 
daß eine Anzeige des Ortsgeistlichen das ganze Verfahren erst 
in Gang bringt und daß sein Zeugnis den Prozeß stark beeinflt1ßt. 
Oder es befindet ein Gutachten des Pfarrers oder eines geist
lichen I{ollegit1ms über die zur Urteilsfindung zuweilen notwe11-
dige Vorfrage, ob in den Taten der oder des Beschuldigten 
ein Abfall von der Kirche , eine Beleidigun 1g der göttlichen Maje-

• 
stät zu erblicken sei, was besonders häufig in Prozessen gegen 
Jugendliebe der Fall ist. Oft entscheidet auch der Bericht des 
Seelsorgers über die vom Verurteilten bezeugte Reue und Buß
fertigkeit darüber, ob eine Begnadigt1ng zu leicl1terem Tode ein 
treten kann. 

Daß iiber diese seelsorgerische Täti _gkeit am Gefangene11 
sogar Streitigkeiten entstehen l{onnten , können ,,1ir aus den1 
mehrfach erwähnten Streit zwischen den hessischen und säcl1si-• 
sehen Beamten in Schmalkalden feststellen , wo u. a. darum 
gekämpft wird, ,velche Behörde den Pfarrer zu stellen habe -
eine merk,vürdige Blüte des damaligen Bürokratismus! - Die 
Frage kann schließlich an Hand alter Verträge entschieden 
werden. 

Die Vorb ·ereitung des Verbrechers durch den Pfarrer „zu 
einem seligen Abschied'' setzt gemäß der Carolina drei Tage 
vor der Hinrichtung ein. Wir können also die merkwürdige 
Feststellung machen , daß der Verurteilt e schon Tage vor der 
Urteilsverl<ündung im letzten peinlichen I-Ialsgericht über den 
Inhalt der Entscheidung unterri chtet wird. Die Hinrichtung 
selbst wird dann im Anschluß an das peinliche Gericht voll
zogen. Fast jedes Urteil trägt unten den Vermerk, daß es an1 
gleichen Tage vollstreckt worden sei, etwa mit den \V orten: 
,,Ist selbigen Tag auch umb 12 Uhr decolliert und igne con
cremiert worden'' 517

), oder abeT in eindrucksvoller Kürze: 
,,Executum eodem die''. 

515) Sammlung Bd. I, S. 406 ff. 
516 i Sam1nlung Bd. II , S. 512 ff. 
517) P . gegen Eila Rohleder au s Willersdorf (1633, Marb. Arch. R. S. B. 788) . 

9 
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b) Son stige Strafen. 
Neben der Todesstrafe finden wir am häufigst en die Strafe 

der Landesverweisung. Dieses Urteil wird namentlich · in Fäl
len verhängt, . wo die Indizien nach unserer heutigen Auf
fassung - selbst wenn man die lVIöglichkeit des Ver
gehens der Zauberei unterstellt - niemals zu einer Verurtei
lung ausreichen würden. Wir finden immer wieder, daß außer
ord entlich ungern auf Freisprechung erl{annt wird, nachdem 
erst der peinliche Prozeß geführt ,vorden ist. Denn die ,,glück
lich'' Davongekommenen würden , durch die Folter zu I{rüp
peln gemacht, ihr Leben lang einen ständigen Vorwurf für die 
Unv ernunft der Richter b edeuten 518). So ergehen denn Urteile 
wie das gegen die Sackin aus Kirchhain ( deren mehrfache, un
menschliche Folterung wir oben ausführlich beschri ebe n l1aben), 
daß die selbe - ,veil sie nicht zum Geständnis gebracht werden 
konnte - ,,noch zur Zeit mit der ordinari Straf der Hexerei 
nicht zu belegen , doch aber gestalten Sachen, befundenen U1n
ständen nach, ihr zu wohlverdienter Straf und andern zum 
abscheulich en Exempel'' des Fürstenttlms I-Iessen und der dazu
gehör _igen Graf- und Herrschaft en zu verweisen sei. Auch die 
1596 zu Marburg verurteilte Platz-Eisa aus Anzefahr wird 1nit 
fast derselben Begründung des Landes verwiesen. 

Nicht selten wird die Strafe der Land esverw eisung mit einer 
anderen verbunden. Die Verurteilten werden vor ihrer Aus
weisung an den Pranger gestellt und zuweilen außerdem noch 
mit Ruten 1gestäupt. Diese Strafe er leidtm drei Zauberer in 
Eschwege, Pfaffhans und seine beiden Söhne, im Jahre 1560: 
Sie ,verden des Lande s ver ,viesen, vorher aber an den Pranger 
gestellt und mit Ruten gestrichen 5 19). Ebenso wird im Jal1re 
1598 die z11 Ben shau sen bei Schm all{alden angeklagte Lehna 
Guntzin zu ,,Staupenschlahen und Landtsverweisung'' verur
teilt 520). 

Daß di ese letztere Strafe aber auch allein verhängt wird, 
ohne mit einer Ausweisung verbunden zu sein, erfahren wir 
aus einem Prozeß im Jahre 1656. Hier wird ein zwölfjähriges, 
der Zauberei b'es,chuldigtes Mädcl1en aus Oberlistingen von dem 
~{alsburgischen Gericht angeklagt 521), aber von der Juristen
fal{ultät in Marburg „ab ordinaria poena absolviert'' und zur 
l{astigation mit Rut en verurteilt. Es wird spä ter nochmals in 
Kassel gegen .sie verhandelt, doch wird da s ergangene Urteil be
stätigt und auch vollstreckt 

518) Vgl. Soldan I, S. 387. 
519) Marb.A rch. R. S. B. 787. 
520) Marb. Arch. R. S. B. 790. 
521) l\,larb. Arch. R. S. B. 789. 
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Selt ener ist schon die Verurteilung zum ,,opus publicum'', 
die wir in m ehreren Proz esse11 finden. Sie kann schon deshalb 
nicht häufig gewesen sein , weil die Beschuldigten ja meist weih~ 
liehen Geschlechts waren , Arb eit sstätten aber nur für männ
liche Verbrecher vorhanden waren. Da s erfahren wir in dein 
Prozeß gegen Anna Else Baldew ein aus Rot enburg a. Fulda 
(1668) 522

) . Diese ist zu einem Jahr öffentlicher Arbeit verdammt 
worden. doch fi11det sicl1 weder in Rotenb ·urg noch in Kas sel 
Gelegenh eit zu ihr er Beschäftigung , da sich - namentlich in 
l{ass el - unt er den zu dieser Straf.e Verurt eilt en k eine Weibs
personen b efind en. Kassel scheint einer der wenig en Orte ge
,vesen zu sein , wo üb erhaupt solche Verurt eilten beschäftigt 
werden konnten . Denn im Jahre 1661 fragen die Gudensberger 
Beamten an , wa s sie mit dem von der Marbur ger Fakultät „ad 
opu s publi cum'' verurt eilt en Zauber er Hans Kump el! anfangen 
sollen , denn ein solcher Fall sei bisher noc.h nicht vorgekont
men. Die Ka sseler Regierun g weist sie darauf an , den :rviann 
sofort nach dort zu bring en 528). 

Im Jahr e 1676 wird zu Abterode bei E schwe ge ein Kri stall
seher Hans Geörge I\-Ierckell , der auch ,,Glück smännchen' · ver
kauft hat , zu 11/2 Jahr en öffentlicher Arbeit und 25 fl. Strafe 
verurteilt 524

) . Hier hab en wir also auch noch den in un serem 
Verfahren außerordentlich seltenen Fall ein er Geldstraf e. 

c) Entbindung von der Instanz. 
Wi e schon oben aus 1geführt ,vurde , kommt eine Fr eisprechung 

der Angeklagt en kaum in Frag e. Die Fest stellung des Gerichts, 
daß der Angeklagte schuldlos sei, untersagte schon der Hexen
hammer 525 ), damit man b'ei ein er erneut en Bezichtigung des 
Verdächti gen un gehind ert von r1euem gegen ihn prozes sieren 
könnte. Diese Taktik hat sich dann auch in der Folgez eit er
halten: Kann das Gericht auf Grund des Verhandlungsergebnis
ses nicht zur Verurteilung der Angekla gten komm en, dann 
spricht es dieselben nicht etwa fr ei, sond ern entbind et sie nur 
,·on der Instanz . Auch di e absolutio ab in stantia wird meist 
11och mit be sonderen Vorsicht smaßreg eln verbund en , die ein 
erneute s Vorgehen gegen die Angekla gten mö glich machen. Als 
solche dient in erster Linie die Stellung einer Sicherheit , die in 
die sen Fäll en fa st imm er verlan gt wird. 

Son st wird ein e I{aution ,,de se iterum sistendo'' noch wäh
r end des Verfahr ens bei den - immerhin seltenen und nur 

522) Marb . Arch . R. S. B. 789. 
523) Marb . Arch . R. S. B. 790. 
524) Marb . Arch . R. S. B. 789. 
525) Scl1mi dt III , S. 12 7. 
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aus besonderen Gründen zugelassenen - 1-Iaftentlassungen ein
behalten. Aus dem Jahre 1660 ist uns ein Kautionsschein er
ha]ten, durch welchen sich drei Bürgen , der Mann und die bei
den Söhne der angeklagten Bäckersfrau Peter aus Marburg, zur 
Leistung der Sicherheit und zur „Sistierung der Beschuldigten 
auf Erfordern'' verpflichten 526

). Er lautet wörtlich: 
,,Ich , Henrich Petri , Bürger und Bäcker allhier zue Marpurg , und v,ir, 

dessen beide Söhne , M. Johan Henrich und Philipi Petri , Gebrüdere, 
respective Theologiae et Philosophia e Studiosi, t1rkunden hiermit, als 
in des durchläu chtigsten Fürsten und Herren , Herrn Wilheln1en, Land
grafens zu Hessen, Fürstens zu Hirschf eldt, Graf e11 zu Catzenelenbogen, 
Dietz, Ziegenhain, Nidda und Schaumburg etc., un sers gnädigen und 
Herren Haften, allhier aufn1 Schloß , unsere respective liebe Hausfrau 
und l'vfutter Maria wegen angegebenen Zaubereiverda chts geraten, 
selbige auch von lhro Fürst}. Durchl. Fis cali am l1ohen peinlichen Ge
richt be sprochen und nach geführtem fast z,veijährigen Prozeß uff ein
geholten Rat der Rechtsgelehrten heut dato Bescheid erteilet ,vorden, 
dafern sie uff 500 Reich staler (!) gnugsame Caution leisten ,viirde , da 
man inskünftig ein mehre Anzeig oder Verdacht de s Zaubereilasters 
gegen sie in Erkundigung bringen würde, sich jed erze it mit dem Leibe 
zu sistieren, daß sie darauf der gef änglichen llaften zu erlassen seie. 
Daß de1nnach wir uns anstatt vorbesagter unserer re spec tive Hausfrau 
und Mutter zu Bürgen und Selbstschuldnern tarn conj uncti1n qua111 
divisim dargestellt und mit handgegebener Treu an Eidstatt ange 
lobet und ver sprochen, auch hiemit nach,vohls angeloben und ver• 
sprechen, da auch je über unser Verhoffen in skünftig ein 1nehrere An
zeige oder Verdacht er,vehnten Zaubereila sters uff sie , unser e respe ctive 
Hausfrauen und Mutter, in Erkundigung finden würde, daß ,vie selbige 
jederzeit uff Erfordern mit dem Leibe wieder sistieren oder oft höchst
gedachter Ihro Fürst}. Durch}. mit vorbesagt en 500 Reichstaler verfalle11 
sein wollen. Gestalt wir dann deswegen zu mehrer Versicherung all e 
unsere gegen,värtige und zukünftige lieg ende und fahrende Hab und 
Güter zu ge,vissen Underpfanden hiemit einge se tzet , auch allen und 
jeden uns hiergegen schützenden oder zu gut geordneten Exceptionen, 
Benefizien und Guthaben der Rechte11, sonderl ich ordines et divisiones 
und andern wissend und wohlbedächtli chen renumeriert und zu dessen 
Urkund nicht allein diesen Cautionss chein eigenhändig unterschrieben , 
sondern auch den edlen, fe sten und hochgelahrten Herrn , Johan Her
man Freundt , Fiirstl. Hess. Rath und Ober sch11ltheisen mit Fleiß er
sucht t111d gebeten, daß er sich ebenmäßig underschreiben und sei11 
Amptsiegel benebens ufftrii cke n ,volle, ,velches ich , der Oberschultheiß , 
dann also uf f beschehen e Bitt' getan, hiemit bekenne; l:Ioch meinem 
gnädigsten Fürsten und Herrn , mir und mein en Erben ohne Schaden. 
Gegeben zue Marpurg am 1. Juni anno 1660. 

(gez.) Henrich Petri , (gez. ) M. J ohan Henrich Petri, 
• (gez.) Philipss Petri. 

L. S. (gez.) 1. H. Pfreundt." 

Die Lage der Angeschuldigten , fiir die auf solche Weise 
Sicherheit geleistet wurde , linterschied sich l{aum von derjeni
gen der sogenannten Absolvierten. In ei11em Gudensberger Pro
zeß aus dem Jahre 1662 s-21) wird z.B. von der Kasseler Regie-

526) Marb. Arch. R. S. B. 790. 
527) Marb. Arch. R. S. B. 790. 
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rung di e Anweisung gegeben, den Angeklagten solange sicher 
zu verwahren, bis die Kaution von zwei unverdächtigen Män
nern b'eigebracht werde. Diese b eiden habe n an Eidesstatt ei11 
Handgelöbni s abzugeben, daß sie den Absolvierten treulich be
wachen ,ver den . Wir sehen darau s, daß die Absolvierten sich 
keine sweg s einer un gebund en en Freiheit erfr euen durften. 
Durch die Sicherheit behielt sie da s peinliche Gericht jederzeit 
in der Hand, und ni cl1t selten wt1rden sie auf Grund n e·uer An
zeigen wieder eingezogen. 

Das treff en dste Beispiel für die tat säc hli che Unfreiheit der 
Absolvierten gibt un s aber ein Briefwe chsel aus dem Jahre 1656 
zwischen ein em gevvissen Helwig Brand aus Schweinsberg uncl 
der fürstlichen Regierung zu Marburg 5·28} . Wir erfahren darin, 
daß die Ehefrau de s Brand die Folter ,,unter unau ssp rechliche11 
Schmerzen'' ausgestanden hat und ab in stanti a absolviert wor
den ist. Der Mann hat der hohen Prozeßkosten wegen -- auch 
die von der In stanz Entbundenen mußt en die selbe n bezahlen -
sein Hau s verkaufen müssen und b eabs ichti gt nunmehr, ei11 
anderes zu bezi eh en. Die Herr en zu Schweinsberg wollen das 
aber ni cht zulassen, ,vorüber sich der Brand beim Fürsten be
sch,vert. Au.f die Anfra ge der fürstlichen Regier un g ant,vorten 
die Schenl<en zu Schweinsberg, die Frau sei zwar auf Urteil 
der Juri stenfakt1ltät absolviert word en , na chde m sie zweimal 
die Folter au sgel1alten habe. Doch sei das nur eine ab solutio 
ab i n s t a n t i a , die Beklagt e habe sich j ederzeit zur Ver
fügung zu halten und haft e fü.r die Gerichtskosten. Der Brand 
l1abe sein erz eit sein Hab und Gut verkauft und sei lange aus
,värts ge,vesen. Nun er wieder zurücl<kehren wollte, sei man 
nicht geneigt, ihn ,vieder ,,anzunehm en ''. Ob,vohl nun die für st
liche Regierung b eid e Parteien vorlädt und die Herren von 
Sch,veinsberg anweist, dem Brand nichts in den Weg zu legen, 
,vird eine Einigung nicl1t erreicht. Die Bür gerschaft und der 
Rat von Schweinsberg richt en soga r ein e Eingabe an ihre Herr
~chaft , die Schenken zu Schweinsberg, in der sie gegen den 
Zuzu g de s Brand protestieren, damit ]{eine Ungielegenheiten 
L1nd kein Ärgernis entstü11den. Auch an den Kanzler in Mar
burg w end en sie sich mit der gleicl1en Bitte: Ein1nal hätten sie 
An1gst vor neuer Beh exu ng, dann aber sei zu befürcht en , daß 
sich k ein anständiger l\!Iensch m eh r in Schweinsberg niede ·r
las sen wiirde. E rneute Besch,verden Brand s und weitere Ver
handlung en der Regiert1ng mit denen zu Schw einsberg folgen . 
Der Ausgang des Str eit es feh lt leider in den Al{ten. Doch zeigt 
uns die ser Fall , daß die Absolution von der Ir1stanz mit einer 
Freisprechung ni cht im entferntesten zu vergleich 'en ist. 

528) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
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Gelegentlich ,vird von den Absolviert en neb en der Sicher
heit und der Zal1lung der Gericht skosten auch noch die Leistung 
der Urfehde verlangt. Das tritt namentlich dann ein , wenn die 
Beklagten keine Bürgen benennen können. So v{ird z. B. in dem 
Prozeß gegen die Meyeri11 von Willer sdorf (1633/34) s.29) b'ean
tragt, sie ,,praestatione Urphedae et cautione '' zu entla ssen. Das 
Urteil spri cht allerdings nur von der Kaution . - Der wörtliche 
Text einer solch en Urfehde ist un s in dem ersten Proz eß der 
Lip sin aus Betzie sdorf erhalten. Da ders elbe bereit s bei Sol
dan 530) abg edruckt worden ist, können wir au f seine Wieder
gabe hier verzicht ep.. Zudem deckt sich der Text un gefähr mit 
dem oben abg edru ckten Kaution sschein. Im übri gen stellt er 
das einzige Beispi el einer Urfehde in 11nseren Akten dar. 

Nur der Vollständigkeit halber sei hier no ch auf den einzi 
gen Fall hingewiesen , in welchem ein Reinigun gseid den Pro
zeß beschließt. Es handelt sich um das oben erw ähnte V er
fahren gegen die Bäckersfrau Peter . Wir hab en auch schon 
früher auf diese einzi gartige Ent scheidung hin gewiesen , die auf 
Anraten der Straßburger Fakultät erfolgte 531). 

Endlich sei noch erwähnt , daß hin und wieder in 
unseren Akten eine Ein stellung des Verfahr en s vorkommt. Je
doch handelt es sicl1 hi er --- wie z. B. in dem Prozeß gegen 
Daniel Wilck es Ehew e·ib aus Hofgei smar {1597) 532

) - um Fälle 
offenbaren Wahn sinn s, al so um Ausnahme erscheinungen , die für 
unsere Darst ellung kaum eine Rolle spielen. Denn wenngleich wir 
der Ansicht sind , daß manche Opfer in un seren Prozessen 
tat sächlich wahnsin nig gewe sen sind 533), so .ist es doch nur 
die Minderheit , und auf alle Fälle ist es ein Ausnahmefall , 
wenn da s Gericht einmal zu der Ein sicht kommt , daß der oder 
die Angeklagte unzurechnung sfähig ist . 

Die Art des Proz eßaus gan gs kann also r echt . ver scl1ieden 
sein: Mit Scheit erha11f en und Sch,v ert , mit Züchtigun g und 
Geldstraf en sucht e m an den verhaßt en Hexen und Zaub erern 
zu Leibe zu ·gehen . Doch ka11n die Ver schi edenarti gkeit der 

529) Marb . Arch . R. S. B. 788. 
530) Bd. I, S. 387 f . 
531) Vgl. oben S. 87 f. , 132. 
532) Marb. Arch . R. S. B. 787. 
533 ) Vgl . den sehr int er essa nt en Aufsatz von L. Meyer „Die Beziehu ngen 

der Geisteskranken zu den Besess enen und Hexen" und die Arbeit über 
„Hexenproze sse und Geiste sstörun g" von Snell , de r au f Grund ein gehender 
p sychiat ri scher Studi en und genauer Akt enk en11tnis zu dem Schluß kommt , 
daß ~nt er den Opfern zwar auch Geisteskrank e zu find en sind , all er ding s 
nur 1n sehr gerin ger Zahl , da ß abe r viele Pro zesse durch Geisteskrank e 
und Hysteri sche h ervor ger ufen worden seien (S. 74 82 ff. 100 ff . 112 116 ff. 
124, 126) . ' ' ' ' , 
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Bestrafung kaum unbegreiflich erscheinen, ,venn man sich er
innert, daß die Carolina den Richter durchaus nicht an die 
durch das gemeine Recht festgesetzten Strafarten bindet, son
dern ihm im 104. Art. die Befugnis gibt, die festgesetzten Stra
fen hinsichtlich ihrer Art nach Ortsgebrauch, eigenem Ermessen 
und Lage des Falles zu verändern 534 ). 

2. Prozeßkosten . 
• 

Wir haben schon wiederholt feststellen können, daß die Kosten 
des Verfahrens in jedem Falle von den Angeklagten getragen 
wurden. Verhängte das peinliche Gericht eine Todesstrafe, so haf
tete der Nachlaß der Hingerichteten für die Koste11; war ein sol
cher nicht vorhanden, so wurden die Erben herangezogen. Im 
Jahre 1660 1geht das Marburg er Gericht sogar so w~it, Qen Ehe
mann der 1654 hingerichteten Kirchhai11er I-Iexe Rappel nicht 
allein zur Zahlung der Gerichtskosten für diese, sondern auch 
fiir andere mit ihr z11gleich verurteilte, unbegüterte Hexe11 auf
zufordern. Erst einige Beschwerdebriefe an Landgraf \Vi1I
helm VI. erreichen, daß von dem Bittsteller nur die Prozeß
kosten für das Verfahren gegen seine Frau eingezogen werden 535). 

Im allgemeinen scheint überhaupt die Höhe der zu zahlen
den Kosten auf den Nachlaß der Hingerichteten beschränllt ge
wesen zu sein. Aus einem Briefwechsel im Jahre 1674 530) er
fahren ,vir, daß ungefähr zu dieser Zeit eine Verfügung der 
fürstlichen Regierung ergangen ist, wonach die Scharfrichter
gebühren aus den Mitteln der Hingerichteten zu b'ezahlen sind. 
Der Sohn der im Jahre 1666 zu Marburg hingerichteten I-Iexe 
Katharine Staudinger weigert sich, für die Gebühren aufzu
kommen, da seine Mutter nichts hinterlaffen habe, sondern in1 
Gegenteil zehn Jahre lang von ihm unterhalten worden sei. Die 
fürstliche Regierung gibt darauf die Anweisung, die Kosten hier 
aus öffentlichen Mitteln zu erlegen 537). Ein ähnlicher Fall findet 
sich im Prozeß gegen die 1-Iexe f"'röhlich zu Felsberg (1664i65) 538). 

Daß zuweilen auch Leistungen anderer Personen, nament
lich zu Exekutionen, verlangt werden, können wir aus einer Be
schwerde des Herrn von Boineburg 539) entnehmen, der sich im 
Jahre 1662 dagegen sträubt, daß sein Müller das Holz zur IIin
;:~htung der Gudensberger Hexen an die Richtstätte fahren soll. 

534) v. Wächter S. 119. 
535) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
536) Marb. Arch. R. S. B. 790. 
537) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
538) Marb. Arcl1. R. S. B. 790. - Vgl. auch König S. 432; Franz, Hexen

glaube IV, a. a. 0. S. 74. 
fi39) Marb. Arch. R. S. B. 790. 

• 
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Er führt aus, daß er die Mühl e von Landgraf Moritz zu Lehen 
erhalten habe, ohne daß in dem Lehnsvertrage von dieser Ver
pflichtung etwas erwähnt worden sei. Auch hier werden die 
Guden sberger Beamten von Kassel angewiesen , die Unkosten 
aus dem Vermögen der Hexen zu decken. 

Bei dieser Gelegenheit sei auch noch auf ein e andere Frage 
ein·gegangen: Was geschah mit den Gütern der hingerichteten 
Hexen und Zauberer? - Die in der Ketz erinqui sition vielfach 
übliche Vermögenseinziel1ung ist an vielen Orten, namentlich 
in geistlichen Landesteile11 , auch in der H exenv erfolgu ng beibe
halten worden 540

) . Das entsprach den Bestimmun gen de s kano 
nischen Rechts, welcbe die Einziehung des Vermögens bei Ver
urt eil11ng wegen ketzerischer Zaub 'erei vorsahen. Die Carolina 
selbst driickt sich über die Zulä ssigkeit der Gütereinziehung im 
Art. 218 reichlich unklar a11s 541) . Hierdurch ist vielleicht die 
verschiedenartige Behandlung dieser Frage zu erk lären. Ich 
habe in dem vorhandenen Akt ens toff lleinen einzige n Fall ent
decken können, in welcl1em auf unserem Gebiet das Vermögen 
über den Betrag der Prozeßkosten hinaus in Anspruch genon1-
men worden wäre. Damit entfällt aber zu·gleich für unser Gebiet 
eine der Hauptursachen der Hexenverfolgung a11 anderen Orte11: 
die schmutzige Bereicherungsabsi ch t der Ricl1ter oder Behör
den 542

) . vVir habe11 sogar im Gegenteil Beispiele, daß die Ge
richtsgebül1ren - namentlich für solche, die von der Instanz 
entbunden waren - herabge setzt wurd en 542

) . Auch wird ge
legentlich in der \ i erhandlung darauf hinge,viesen, daß gemäß 
Artikel 218 CCC nicht das ganze Vermöge11 des Angeschuldigte11 
durch lange Haft aufgezehrt werden dürfte !,

44 ). Mancher Schrift
wechsel auf Grund vo11 Bittschriften zeigt eine solche Rü cksicht
nahme auf die Vermögensverhältnisse des Bittstellers. 

Wenn überhaupt von einer Berei cherun gsabs icht auf unse
rem Gebiet die Rede sein kan;n, so wäre sie nur bei denjeni 1ge11 
Gerichtsb 'eteiligten möglich , deren Bezüge irgendwie von dem 
Ausgang des Prozesses abhängen. Da die Gerichtsgebül1r für 
alle Fälle ziemlich fest stand, kommen nur vier Personen in 
Frage, die an der Verlängerung des · Prozesses ein 'gewisses Inter
esse haben könnten: Der Fisl{al, der Defen sor, der Scharfrichter 
und der Gef angenwärter. Den Letztgenannten müssen wir gleich 
ausnehmen, da er .ohne jeden Einfluß auf die Führung des Pro
zesses ist . Zwar ist sein Verdienst umso höher, je länger die 

540) Vgl. Soldan II, S. 3, 15 f., 42, 48. 
541) Vgl. Helbing S. 186. 
642) Vgl. Holzinger S. 38 f.; Snell S. 71. . 
543) so z. B. im P. gegen Gertrud Zwick zu Betziesdorf (1673, Marb. 

Arch. R. S.B . 790). . 
544) P. gegen Anna Burckhard in Esch,vege {1670, Marb. Arch. R. S. B. 789). 
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Haft der Angeklagten dau ert. Doch kann er deren Verlängerung 
ebensowenig herbeiführ en , wie der Scharfrichter eine Folterung, 
an welcher er geldlich interessiert ist. Daß der Scharfrichter aber 
durch die Handhabung der Folter häufig den Ausgang des Ver
fahrens bestimmen konnte , kann nicht geleugnet werden: Er
reichte er das Geständnis der Inquisitin , so war die Hinrichtung 
sicher, und mit ihr sein erhöhter Lohn. Auch der Fiskalis und 
der Defensor l{Önnen durch die Einreichung ihrer Schriftsätze 
die Länge des Verfal1rens stark beeinflussen. Doch werden "rir 
den Verteidiger in der Regel ausnehmen müssen, weil er fast 

· immer bemüht ist, durch seine Schriften den Prozeß zum baldi
gen, günstigen Ende für die Beklagte zu bringen. Anders der 
Fiskalis: Bei ihm, der in den meisten Fällen durch seinen Tor
tur- oder Straf an trag den Ausgan ,g des Prozes ses entscheidet, 
scheinen recht oft eigene Belange mitzusprechen. Seine mit
unter geradezu hartnäckige Vertretung der Anl{lage müßte sonst 
unverständlich bleiben 545). 

Wie einträglich dieses Geschäft für die Beteiligten gewesen 
ist, können ,vir aus mehreren Verhandlung en über die Gerichts
kosten im Prozeß 1gegen Osanna Abin aus Schmalkalden {1659) 546 ) 

feststellen. Man hat die Beklagte zwei Jahre ,,karzeriert'' ge
halten, worüb ·er sie ,,fast verdorben'' ist; zweimal hat sie die 
Folter erlitten. Nun sollen die Prozeßal{ten zur Urteilseinholung 
verschickt werden; doch findet sich niemand , der die Urteils
gebühr vorlegt , wozu sie selbst nicht in der Lage ist. Auch Ge
richtsschreiber , Fiskalis und Defensor b eschwe r en sich darüber, 
daß sie ihre Gebühren nicht . erhalten haben. Wir hören hier -
was uns merk,vi.irdig berührt - daß selbst der Gerichtsschrei
ber nur von Fall z11 Fall bezahlt wurde. 

Eine Gebiihrenauf stellung des Fiskalis an dieser Stelle ist 
besonders bezeichnend: 

5 fl. 
3 „ 2 gr. 

,,Verzeichnis fiskalischer Gebühr 547). 

vor fünf peinlichen Gerichten. 
4½ d. pro articulis accusatoriis - ahn 5½ Bogen --. 

1 " 
1 " 

pro termino productionis testium in puncto accusat. 
pro termino productionis testium in puncto defens . 

2 „ 11 gr. 3 d. pro interrogatorii s ad articulos defensionalt's - 4 1/ 2 

1 " 

1 " 
3 „ 

12 gr. 
17 gr. 3 d . 
4 gr. 101/2 d. 

Bogen -. 
pro termino productionis testium in puncto addi 
tionalium. 
pro articulis additionalibus - ahn 1 Bogen -. 
vor die Probationschrift - 5 Bogen - . 
vor die Confutation~ und Conclusionschrift - ahn 
6 Bogen -. 

545) Vgl. at1ch Breiden S. 59 f. 
546) Marb. Arch. R. S. B. 789. 
547) fl. = Gulden, gr. = Groschen, d. = Pfennige. 

• 
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2 fl. 14 gr. 3 d. pro submisso - ahn 5 Bogen - . 
1 „ 2 gr. 7¼ d . vor der Protestationschrift - ahn 2 Bogen -. 

20 er . 3 d. pro concluso - ahn 1 ¼ Bogen - . 
4 , vor 4 Inrotulations „terminus. 
Summa - - 31 fl. 9 gr. 9 d. jedes fl . zu 4 Kopfstück gerechnet ". 

Es war also eine recht lohn ende Beschäftigung , und sie 
wurde es d :!sto mehr, je größer die Schriftsätze war en - mit ein 
Grund für deren auffallen de Länge und für die ständigen inhalt
lichen Wieder~olungen. 

Auch die Gebühren des Gef angenwärters waren außerordent
lich hoch: 

• ,,Wegen peinlich angeklagter Osannen Abin, He xerei betreffend, habe 
ich Endtesbenannter an gewöhnlich (er) und herkommener Gerichtsge:s 
bühr zu fordern als folget 
1 fl. Fahegeld , den 16. Juli 1657. 
5 „ von 5 deswegen gehaltenen peinli chen Halsgerichten. 
2 „ 19 gr. 8½ d. von 31 in dießen Sachen vorg eforderten Zeugen 6' 8), 

von jedwederm 1 ½ gr. 
34 ,, 9 gr. vom 16. Juli 1657 bis den 8. Juli 1659 : sind 723 

Tag, jeden Tag 1 ggr . 649
) ab " und zuzugehen, sie 

auch wiederumb los" und an zuschließen, dem allsc 
hießigen Herkommen nach gerechnet . 

Tut Summa dießer verdient (er) und herkomm ener Gerichtsgebühr -
43 fl. 7 gr. 81/2 d ., jeden Gülden zu 4 Kopfstü cken gerechnet". 

Auf diese Weise kam eine recht stattlich e Summe zusam
men, für welche die Verurteilten oder ihre Erben aufkommen 
mußten. Auch die Aufstellung der Gesamtko sten dieses Pro
zesses verdient besondere Beachtung, ni cht nur weil sie einen 
recht guten l]berblick üb er die Kosten eine s ganzen Verfahrens 
gibt, sondern weil man aus ihr auch entnehmen kann, daß die 
Zahlung der Kosten wohl nicht selten hinter dem zu fordernden 
Betrage zurückblieb. Auch die ob en gebrachten Beispiele be
weisen, · "\-vie viele Jahre zuweilen ver streich en , ehe die Prozeß
kosten tatsächlich einkommen. In un ser em Falle bedeuten die 
Ziffern am Rande vor dein Schr ägs tri ch ohne Zweifel die wirklich 
gezahlten Beträge: 

Extract peinlicher Gerichtskosten 
Wegen Osannen Abin , nach deme neueinkommenen Fürstl. Kanzlei, 

tax gerichtet, und hat demnach zu fordern: 
16/32 fl. 12 gr. - d. Centrichtersgebühr, mehr 

31 „ 18 gr. 4½ d. paar ausgelegte Urteilsgebühr, Bottenlohn und 
Wartgeld. 

l6 ¼ t33 „ 5 gr. 6 d. Gerichtsschreiber Johann Glesser. 
12/23 „ 6 gr. - Fiscalis 

nihil /39 „ 18 gr. 9 d. Defensor, so ex officio darzu gestellt worden. 

548) Die Ladung der selbe11 lag also }1ier den1 Gefang en, värte r ob. 
549) = gute Groschen. 
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5" -

19/38 ,, 3 gr. 
10 „ 12 

Sämptliche Gerichtsschöpfen, und andere darzu de:: 
putirt"' und gehörige, zusammen 21 Personen Ge~ 
richtsbediente, bei 5 gehaltenen peinlichen Gerich
ten verzehret. 
Reidente Landdiener, vermög seiner Bestallung von 
5 peinlichen Gerichten. 
Gefangenwärter 
Scharfrichter, 

Tut Summ ·a - - 245 fl. 16 gr. 3 d. zu 4 Kopfst ( ück). 

Der ,, erteidiger kommt also offenbar am schl echtesten weg, 
während den anderen wenigstens noch die Hälfte ihrer Forde
rungen erfüllt wird. Einige sind sogar vollauf befriedigt worden. 

Eine Vorstellung von der Höhe dieser Kosten erhält man, 
wenn man erfährt, daß ungefähr zu dieser Zeit (im Jahre 1645) 
in Marburg ein Paar Stiefel 2½ 1-3 1/ 2 fl. kostete 550). Legen wir 
dieses Wertmaß zu Grunde, so ergäbe sich b'ei ungefährer Schät
zung ein Betrag von etwa 1500 RM. an Gesamtkosten des ge
nannten Prozesses. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß schon 
während des 30jährigen Krieges eine starke Inflation einsetzte, 
die sich jahrelang, noch über die Zeit unseres Prozesses hinaus, 
a11swirkte. 

Es ist erklärlich, daß auf diese Weise in Gebieten, auf wel
chen die Hexenverfolgung besonders starlt war, ungeheure Sum
men du.t:ch diese ,,Rechtspflege'' verschlungen wurden. Zur Ver
anschaulichung seien hier einmal Zahl en eines fremden Ge
bietes, des freien Gerichtes Mainz und Hanau -Münzcberg heran
gezogen. Es findet sich im Marburger Staat sar chiv eine seiten
lange Aufstellung über die dort vollzogenen Hinrichtungen und 
ihre Kosten 55·1). Wir führen diejenigen au s den Jahren 1601/05 
an. In diesen fünf Jahren wurden verbrannt: 

In Hörstein 
in Welßheim 
in Alzenau 
in Wasserlos 
in Kelberau 
in Michelba cl1 
in Somborn 
in Altstadt 
in Altenmitlau 
in Bernbach 
in Hörbach 
in Durstbau 
in Hemb sbach · 

. Insgesamt 

32 Fraue11 und 3·Männer , 
2 Frauen , 

28 Frau en und 6 Männer, 
13 Frauen , 
8 Fr auen und 2 Männer , 

17 Frauen , 
4 Frau en , 
5 F ra uen und 4 Männer , 
5 Frau en , 
2 Frauen , 
1 Frau , 
1 Frau, 
3 Fr auen. 

123 Frauen und 15 Männer. 

• 

• 

550) Kürschner , Marburg i. 30jähr. Kriege, S. 14. 
551) Marb. Arch. R. S. B. 790. - Eine ähnliche Aufstellung aus dem Jahre 

1656 für die Proz eßkosten der 1627 /29 in dem gleichfalls mainzischen Fritz
lar Hingericht eten findet sich im Kreisarchiv Würzburg. Abgedruckt bei 
H. Braun S. 555- 562. 
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Die Gesamtkosten für diese Verfolgung betrugen 13 896 fl. 
16½ alb. - Die Aufstellung stellt einen erschütternden Katalog 
von Torturen und Hinrichtungen, von Blut und Feuer dar: Alle 
zwei bis drei Tage wird Gericht gehalten, ,,6 Unholden, 4 Personen, 
7 Hexen''-..=. so werden Seite auf Seite die Opfer des Wahnes auf
gezählt. Das wirkt umso abstoßender, als gleichzeitig auch 
mehrfach Mitteilungen über die Mengen der bei den Folterun
gen und Hi11richtungen verzehrten Speisen und Getränke zu 
finden sind. Die ,,Prokuratores'' tranken 6 Maß Wein, die 
„armen Gefangenen'' erhielten - natürlich auch auf ihre 
Kosten -- ein Maß. 

Daß dieser Braucl1, ein Gelage im Anschluß an die Gerichts
verhandlungen und Exekutionen zu veranstalten, in unserem Ge
biet gleichfalls geübt wurde, b 1esagt schon die oben gebrachte Pro
zeßrechnung. Auch Bücl{ing berichtet von solchen Mahlzeiten, die 
allerdings z. T. auf städtische und fürstliche Rechnung gingen. 
Aber häufig gent1g mußte das Opfer auch noch die Mahlzeit seiner 
Henl{er bezahlen; die :,Hexe'' trug die Kosten ihres unfreiwilli
gen Aufenthalts im l{erl{er, sie bezahlte ihr e Richter und Peini
ger, und selbst das Stroh und Holz des Scheiterhaufens mußte 
von ihr oder ihren Erben gestellt werden. 

G. Ein i g e B e s o n der h e i t e n d es g er ich t I ich e n 
V e r f a h r e ns i n R i n t e 1 n. 

Bei der Besprecht1ng des Verfahrens im I-Iexenprozeß haben 
wir des öfteren feststellen können, daß in dem 1648 an I-Ies
sen-Kassel abgetretenen Rinteln wesentliche Abweichungen von 
dem sonstigen Gerichtsbrauch zu verzeichnen sind. Sie seien 
hier noch einmal kurz zusammengestellt. 

Nach der Anweisung ei11es Rintelner Juristen, Herman11 
Göhausen (gest. 1632), war hier ein Verfahren eingefi1hrt wor
den, das an summarischer Kürze nicht mehr übertroffen wer
den konnte 5

5>
2

). - Die Verhafteten werden meist auf Grund einer 
oder mehrerer Bezichtigungen eingezogen u.nd zuerst von Bür
germeister und Rat verhört. Diese überschicken gleich nach dem 
ersten Verhör die Akten an die Rintelner Juristenfakultät, \.velcl1e 
auf Grund des vorhandenen Stoff es einige Inquisitionalfragstücke 
zusammenstellt. Die Antworten der Beschuldigten auf diese 
Fragstücl{e werden wiederum der Fakultät übersandt, und diese 

552) Vgl. Soldan II, S. 95; Franz, Hexenglaube IV, a. a. 0. S. 73; König 
S. 423 f. - Merkwürdigerweise erschien fa st gleichzeitig mit Göhausens 
„Pr.?cessus juridicus contra sagas et veneficios", gleichfalls in Rinteln, Spees 
b~ruhmte anonyme Schrift „Cautio criminalis". Leider sollte ihr fiirs erste 
nicht der gleiche Erfolg beschieden sein ,vie jenem berü chtigt en W erk. 
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ordnet meist - ehe überhaupt Anklage erhoben ist! die 
Folter an. 

Fa st immer sprechen die Beschuldigt en die Bitte aus, an 
ihnen vorher das Hexenb 'ad vorzunehmen. Und obwohl ihnen 
jedesmal erklärt wird, daß der Ausgang solcher Probe für die 
Entscheidun 1g ohne Bedeutung sei, wird ihr Wunsch meist er
füllt. Doch ist uns kaum ein Fall erhalten , in welchem die 
Probe günstig ausläuft . Das o.abei beobachtete Verfahren haben 
wir bei der Besprechung des Hexenbades ausführlich beschrie
ben. Die Probe wird meist erst dann vorgenommen, wenn die 
Beschuldigten erklärt haben , bei ungünstigem Ausgang gestehen 
zu woll en; und merkwürdigerw eise wird dieses Ver sprechen recht 
l1ä11fig auch gehalten. Aber ,vir haben schon friiher festgestellt, 
daß dies keine swegs unerklärlich ist; denn leugnet die Ver
dächtige weiter , so weiß sie, wa s ihrer harrt: Man schl eppt sie 
anschließend auf die Mart erbank und ihre Standhaftigkeit kann 
nur noch von kurzer Dauer sein. 

Ist endlich ein umfas sendes Geständ11is ab 1gelegt worde11, 
hat die Besc.httldigte alle }..,ragstücke bejaht , so tritt auf 
erne11tes Gutachten der Fakult ät d·as peinliche Halsgericht zu
sammen. Jetzt erst wird die Anklage erhoben, welche alles das 
enthält , ,vas von der Angeschttldigten bisl1er eingestanden wor
den ist. Diese wird üb·er die Klagartikel nochmals befragt und 
bestätigt sie in der Regel. Das von der Fakultät gefällte Urteil 
lautet dann fast ausnahmslos auf Verb.rennung. Die einzige 
Handlung des Defensors an di esem einen Gerichtstage bestel1t 
in der Bitte, die Angeklagte zum Schwert zu begnadi ·gen. Aber 
so regelmäßig , wie dieser Antrag in al1en Proze ssen wiederkehrt, 
wird er auch vom peinlichen Gericht abgelehnt. Da s Urteil der 
Fakultät wird bestätigt 11nd gew0hnlich am gleichen Tag e voll
streckt. 

Daß diesem Verfahr en eine ungeheure Zahl von Menschen 
zum Opfer fallen mußte , ist nur zu begreiflich, doch scheint es 
bei der Darstellung , die Soldan 553) gibt, als ,venn auf hessischem 
Gebiete vielfach in dieser Wei se gewütet worden sei. Dieser 
Schluß wäre faltc h . Das Verfahren in Rinteln ist geradezu bei 
spiellos, in keinem Teile unser es Gebietes findet es ein Gegen
stück; nirgends sonst hat der Wahn sinn der Hexenverfolgung 
diese ungeheuerlichen Ausmaße annehmen können 554

). 

553) Bd. 11, S. 96. 
554) Die Beurt eilung des Rintelner Verfah rens in Mitt. d. Ver. f. He ss. 

Gesch. u. .Ldskde 1885, S. XC III f. erschei nt gegenüber un seren Feststel- • 
lungen rei chlich milde. 

-----
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Schluß. 
Mit der Darstellung des Verfahrens 1nöchte icl1 diese Arbeit 

über den Hexenprozeß in Hessen-Kassel abschließen und nur 
noch einiges über den Ausgang der Hexenv erfo lgunge n hinzu
fügen. Wir haben ihren Ursprun 1g fest geste llt, ihr e Entw icklung 
von den Ketzerprozess en bis zur eigentlichen ,,Periode'' verfo lgt, 
haben 11ns dann aber in der weiteren Darst ellung auf unser be
sonderes Gebiet beschränkt. Während der ganzen von uns be
handelten Zeit lodern überall in Deutschland und seine n Nach
barländern die Scheiterhaufen auf, vielfach stärker als in unse
rem Landesteil. Sie verlöschen allmählicl1, als die Verteidiger 

· des Hexenwahn s immer mehr an Ansehen einbüßen und die 
Zahl seiner Gegner und ihrer Schriften immer größer wird. 

Für Hessen-Ka sse l läßt sich ein stärl{erer E influß solcher 
Streitschrift en kaum na chw~isen. Es sind hier , wie wir ge
sehen haben, doch andere Dinge gewesen, di e zur Beendigung 
der Hexenverfolgung geführt haben. Doch sind jene Männer, 
wie Weyer, Laymann, Spee, Tanner und Thomasius, für die 
allgemeine Geschichte der Hexenprozesse von nicht zu unter
schätzender Bedeutung gewesen s:x;). Immerhin brauchen ihre 
Schriften Jahrhunderte , um sich in der Allge_meinheit durchzu-
5etzen, und bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sind noch Hexen
prozesse zu verzeichnen. Erst mit der Zeit der Aufklärung kann 
der Wahn als überwunden angesehen werden. 

Wir können für unser Gebiet keine Namen von gleichem 
Klang anführ en; daß aber auch hier solche Stimmen laut wur
den, haben ,vir bereits friiher feststellen können. Ich erinnere 
an das oben über Camerarius Gesagte. Er ist nicht der Einzige: 
Ein Hesse, Hermann Schmidt, war der erste, der eine vollständige 
Übersetzung von Spees ,,Ca utio Criminalis'' herausgab 556 ) ; der 
hessi sche Rat Ludwig Gilhausen b'ekämpfte mit als erster durch 
seine Schrift ,,J urisconsulti Arbor judiciaria " die Gefahren der 
Folter 557

) , und noch 1766 schrieb ein Marburger Professor der 
Medizin, Baldinger, gegen den Teuf elswahn 558). 

Doch hat es ander erseit s auch auf unserem Gebiet eine 
ganze Anzahl Verteidiger der Hexenverfolgung gegeben. Daß sie 
namentlich in den Kreisen der juri sti schen, theologischen und 
medizinischen Gelehrten zu finden sind , dafür haben ,vir schon 
früher manches Beispiel gegeben. Besonders hervorgehoben 

555) Über ,veitere Bekämpf er des Hexen wahns vgl. K. 0. Müller, a. a. 0. 
S. 380; Br eide n S. 34 ff.; Mauthn er S. 411 ff.; Köni g S. 499 ff.; Pollack S .38 ff. 

556) Frankfurt a. M. 1649. - Vgl. auch Soldan II S. 186. Sauter (S. 39) 
nennt den Übersetzer fälschlich Jol1an Schmid. 

557) Cap. I ~ars I . §§ 96 ss. - Vgl. auch Tittmann S. 290 f. 
558) Arzene1en, eine phisicalisch medizini sche Monatschrift, 2 Bde. Lan

gensalza 1766 f. Vgl. insbesondere Bd. 2. 
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seien noch der l\tlarburger Theologe Sohn und der Jurist Rein
kingk, welcher im A11f ang des 17. Jahrhunderts Kanzler in Mar
burg war 559). Mit die erste Stelle unter ihnen nimmt aber der 
Marburger Rechtsgelehrte Abraham Saur ein, der nicht nur 
eine ganze Reihe von Schriften ü.ber den peinlichen Prozeß ver
faßt hat - in welchen er namentlich die Anwendung der Tor
tur empfiehlt 560) - sondern auch in seiner schon früher erwähn
ten „Kurtzen treuwen Warnung'' 561) ein Schulbeispiel für den 
Hexenglauben seiner Zeit gibt. Schon das Vorwort ist bezeich
nend genug: 

,,In der Hexerey ist: 
Pri1na causa ipse Deu s, 
Secunda Satana s, 
Tertia Lamia; 
Deu s per1nittit , 
Satana s efficit, 
Lamia consentit 

& cooperatur." 

. In dieser Abhandlung spricht er davon , daß die Hexen 
,,nicht vnbillich mit F'ever verbrennt werden '', was er damit be
gründet, daß man ,,solche Straff genugsam vor Augen'' sähe, 
,,dahero zu schließen , daß Zäuberer je vnd allwege auch vnter 
Gottes Volck gewesen vnd noch seyen'' - für einen Juristen 
eine reichlich merkwiirdige Beweisführung . Auf dieser Höhe 
steht das 1ganze Buch, zu des sen Charakterisierung noch ein 
recht merkwürdig ann1utendes Mittel gegen die Behexung ange
führt sei, ein ,,Rhythmum '' aus der Heiligen Schrift, das der 
Verfasser als sehr nützlich en1pfiehlt: 

Matth. 8. Im Creutz vn Gfahr/ 1 Gott l sch,läft nicht gar/ 
Röm. 8. Ist Gott mit vns I so ists vmbsonst/ 

Kein T euffels List vns schädlich ist. 
Esai 8. Ist nicht Gott vnser Emanuel/ 
Johann. 3. Der vns mit seinem Blut löset schnell 
Psalm 91. Trotz Teuffel / Todt vns schad kein Noth. 

Kann es wundernehmen, daß das Volk jener Zeit in gröb
stem Aberglauben befangen war, wenn selbst anerkannte Wis
senschaftler diesen Unsinn in gelehrten Abhandlun 1gen verbrei
teten? - Es ist begreiflich , daß Jahrhunderte nötig waren, um 
hier durchgreif end Wandel zu schaffen. 

Manches Beispiel von starl{em Aberglaub en findet sich noch 
in späteren Prozessen. Bis ,veit ins 19. Jahrhundert hinein müs
sen sich die Gerichte hin und wieder mit ähnlichen Dingen b·e
schäftigen; und selbst in heutig er Zeit treibt der Aberglaube 

559) Vgl. Paulu s S. 77 f., 240. 
560) Vgl. Helbing S. 258-269. 
661) Vgl. oben S. 35. 
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nicht nur in unserem Gebiet - zuweilen d~e selt samsten Blüten. 
Man lese nur einmal die Nachricht über eine Brandstiftung in 
der Nähe Bremens in Nr. 5 des ,,Tag'' vom 6. Januar 1931: 

,,Bei einem Brande in Kleinfredenbeck wurde vor kurzem der Bauern
hof des Lan d,virt es Höft vollständig eingeäschert. Höft und sein Sohn 
"\vurden bei den Rettung sarbeiten durch den einstürz enden Scho rnstein 
erschlagen. Man vermutete Brand stiftung. Nunmehr wurden der Halb 
h öfne r Meyer und dessen Schwager aus Heimbockel ,vegen Verdachts 
der Brand stif tung verhaftet. Die beiden Festgenommenen haben die 
Tat eingestanden und ausgesagt, sie hätten geglaubt , daß die Frau des 
Höft eine Hexe sei. Sie begründeten da s damit , daß il1i: eige nes Vieh 
schon seit langer Zeit nichts taug e, während da s Vieh des Höft stets 
gut ge,vesen sei. Ein Hex enm eister aus Horneburg habe ihnen gesagt, 
daß in ihrer Nähe eine Frau wohne, die schon seit län gerer Zeit ihr 
Vieh verhexe. Sie hätten nur annehmen können , daß die Frau Höft 
diese Hexe sei und seien so zu der Tat gekommen , nachts de11 Bauern
hof in Brand zu steck en." 

Trenn e11 uns wirl(li ch schon Jahrhund erte von jener Zeit 
der Hexenverfolgung ? - Hier kann nur eins helfen: Echte 
Religiosität , welche die letzt en Reste dieser primitiven Wal1n
vorstellungen besiegt, und eine gesunde Volksaufklärung 562) l 
So kann ich diese Darstellung nicht besse r beschließen als mit 
den Ausfiihrungen eines Schultheißen der Gemeinde Oberissig
heim, die sic.h in einem Verfahren aus dem Jahre 1830 zur Be
kämpfung des Aberglaubens 563) finden: 

,,Daß diesem Übel gründlich nur dt1rcl1 tüchtig e Schul- und Volks
lehrer begegnet werden könne , ,velche sta tt Polizeistrafen zu Hilfe zu 
rufen - die eine höchsverkehrte Arznei gegen diese J{rankhe it ab
geben möchten - die Fähigkeit besitzen, in Sokratischer Weise die Be
griffe ihr er Schüler und Catechumenen zu beric htig en, leidet ,vohl kei 
nen Zweifel! Aber leider ist für die sen z,veig der Volksbildung noch 
erstaunlich viel zu ,vünsche n übrig, und die geistliche Entbindungs
kun st, wie sie jener alte Meister nan11te, ist vielen unserer Volkslehrer 
wahrscheinlich zu mühsam; sie erfordert frei lich eine sehr anhaltende, 
ihnen vielleicht zu stille Beruf stätigkeit , bei der die hohen Behörden 
wenig von ihnen zu hören oder lesen bekämen." 

Die Worte dieses Manne s, der kein Gelehrter ist , zeugen 
nicht allein von einer starken Herz ensb ildung. Man wird auch, 
am Ende einer solchen Dar stellung menschli ch er Verirru11gen 
und ihrer erschütternden Folgen angelangt, feststellen müs ·sen, 
daß sie - selbst für un sere Zeit - eine tief e, wenn auch etwas 
schmerzliche, Wahrheit enthalten. 

562) Beachtung verdient in die ser Hinsicht die Arbeit Juhls , insbesondere 
S. 47 ff. - Völlig verfehlt dürften aber Verst1che ,vie da s vor1 Röscl1en sein, 
welcher in seiner Schri ft die Zauberei a ls ,virklich vorhanden anni rn1nt und 
sie als Sünde bekämpft (Vgl. namentlich S. 13, 31, 81, 94 f.). Es ist schw er 
begreiflich , ,vie dieses Schrift eh en von einer evangelisch-luther isch en Kon
ferenz am Ende des 19. Jahrl1und erts zur Veröffentlichung e1npfol1len 
werden konnte. 

563) Marb. Arch. R. S. B. 792. 




